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Syſtematiſches Inhaltsverzeichniß .

A. Conſtatirung und Erhebung .

Die Conſumtionsabgabe vom Wein zerfaͤllt in die Acciſe
und in das Ohmgeld . Der Acciſe ſind die Weineinlagen
der Wirthe und Conſumenten , dem Ohmgeld die Weinein⸗
lagen der Wirthe unterworfen . Frei ſind nach den naͤheren
Beſtimmungen der Accisgeſetze die Weineinlagen der Wein⸗
produzenten und Weinhändler . Ueber den Gegenſtand der

Abgabe , die Bedingungen der Abgabenpflicht , die Groͤße der

Abgabe , den Ort und die Art der Entrichtung derſelben ,
endlich in Hinſicht auf die dabei in Betracht kommenden
Beſtimmungen uͤber den Verkauf des abgabepflichtigen Ge⸗
genſtandes gelten die folgenden Vorſchriften :

Nro . Seite
I . Gegenſtand der Abgabe :

1 ) 1) Gegenſtand der Abgabe iſt der Trauben - und 1
37% Obſtweinn en en ao ENAR E, | 32

29) ) Obſtwein der erkauft oder aus erkauften Obſt
46 ] erzeugt iſt , muß veraccist werden . Wird er mit

Waſſer vermiſcht , ſo findet doch keine Acciſeminde⸗
rung ſtatt . Ueberhaupt wird die Aceiſe vom Obſt⸗
wein ganz nach jenen Geſetzen und Verordnungen ,
die fuͤr die Acciſe vom Traubenwein gegeben ſind, ( 22
entrichtet 1 EIR 4 - Cao

3) Wer Traubenwein oder Obſtwein erkauft , um
Eſſig daraus zu bereiten , hat die Weinacciſe da⸗
von zu bezahlen , + R IERS , es e A

5 4) Leiern oder Haustrunk , welcher in der Art er⸗
zeugt wird , daß man die nicht ſcharf ausgepreß⸗
ten Trauben dann , wenn der Moſt abgelaufen
iſt , mit Waſſer vermiſcht und neuerdings auspreßt ,
ift accisfrei 4 ý : ę x 3 8

47 / 5) Wein , der gegen Entrichtung des tarifmaͤßigen
500 Eingangszolles aus dem Ausland , aus Lagerhaͤu⸗

ſern oder Tranſitweinlagern bezogen wird , iſt der
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Nro . Seite

Acciſe - und reſp . der Ohmgeldabgabe nicht un⸗

terworfen , die er ſonſt bei der erſten , auf die

Verzollung folgenden Einkellerung im geeigneten
Falle zu erlegen gehabt haͤtte. Dieſe Befreiung
iſt durch Nachweiſung der Verzollung zu erwir⸗

ken . Auf weißen Schweizerbodenſeewein , der

gegen ermaͤßigten Zoll eingeht , auch auf die gegen
ermaͤßigten Zoll eingehenden mouſirenden Neu⸗

chateler Weine findet dieſe Beſtimmung keine 49

Anwendung - $ ERR : + . (58

II . Bedingung der Abgabepflicht :

1 1) Die Acciſe vom Wein ( Trauben⸗ und Obſtwein )
wird entrichtet , wenn nicht ſowohl deſſen weite⸗
rer Verkauf im Großen , als deſſen Beſtimmung
zur wirklichen Conſumtion zunaͤchſt zu vermuthen
iſt . Daher unterliegen der Acciſe die Weineinlagen
u) des Wirthes , welcher den Wein en detail

verzapft ;
p) des Conſumenten , ſofern er den Wein nicht

vom Wirth , ſondern vom Weinhaͤndler oder

anderswoher bezieht und zur Selbſtconſumtion
einlegt . Dieſe Beſtimmung wird bei allen , die

nicht als Weinhaͤndler in dem Gewerbsſteuer⸗
kataſter ſtehen , vermuthett ũ1

30 2) Fuͤr Wein „ en detail von Wirthen erkauft , iſt
keine Acciſe weiter au bezahlen , s se Saala

113 ) Weinproducenten koͤnnen ihre ſelbſt erzeugten
3J Weine , ſie moͤgen von eigenthuͤmlichen oder ge⸗
8. pachteten Grundſtuͤcken herruͤhren , accisfrei ein⸗

9, kellern , ſoweit es nicht in Wirthſchaftskeller ge⸗
20/ ſchieht . Von ihrer Conſumtion an ſolchen Weinen
2 haben ſie keine Acciſe zu entrichten , wenn ſie nicht

Weinhaͤndler ſind . Kaufen ſie aber andere Weine ,
ſo haben ſie bei der Einlage die Acciſe zu bezahlen .
Weine aus ſelbſt gebauten Dienſtreben , auch Zehnt⸗
und andere Gefaͤllweine werden den ſelbſt erzeug⸗
ten Weinen von eigenthuͤmlichen oder gepachteten

Grundſtuͤcken gleich geachtet . Wer dagegen Trau⸗
ben am Stock erkauft , hat von dem hieraus : gez
wonnenen Wein die Acciſe zu entrichten . Aus⸗(“( 2

länder , welche im Inlande Reben beſitzen , ſindſ 8
in Anſehung der produzirten Weine wetge fies 11
im Ort der Erzeugung einlegen , als Weinpro⸗17
duzenten zu behandeln PCI

b
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16

37

4
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180

V

4) Steigerer und Paͤchter von Zehnt - und anderen
Weingefällen treten in die Rechte des Gefaͤllbe⸗
ziehers ein , und ſind ſomit auch accisfrei , wenn
ſie es anders in ihrer Eigenſchaft als Produ⸗
zenten ſind . š ý $ A dakna 5

5) Wenn Reben um die Haͤlfte oder den dritten
Theil des Ertrags gebaut werden , und der Ge⸗
faͤllbezieher dem Theilbauer oder dieſer dem Erſte⸗
ren ſeinen Antheil abkauft , ſo tritt fuͤr den alſo
erworbenen Theil die Accispflicht ein

6) Ebenſo iſt , wenn der Baulohn nicht in Natur —
ſondern in Geld beſtimmt wird , der Baumann
aber ſtatt des in Geld ſtipulirten Baulohns ſol⸗
chen in Natur vom Herbſterzeugniß nimmt , er<
hiefuͤr die Acciſe ſchuldig apg ;

7 ) VonWeinen , welche an Verrechnungen , Com⸗
munen , Stiftungen und Privatperſonen zur Til⸗
gung ande rer Gefaͤllſchuldigkeiten gegeben wer⸗
den , iſt die Aeciſe zu entrichten . Wenn aber
Gemeinden von den Ortsbuͤrgern Weine zur
Tilgung von Gemeindsſchulden einziehen und zu⸗
gleich zu dem obengedachten Zweck wieder abge⸗
ben , wird dieſer Wein nur von dem beziehenden
Kaͤufer ober Glaͤubiger der Gemeinde veraccist

8) Weine , welche Weinproduzenten aus eigenthuͤm⸗
lichen oder gepachteten Reben in anderen inlaͤn⸗

diſchen Gemarkungen , als jenek ihres Wohnorts
erzeugt haben , duͤrfen auch im Wohnorte accis⸗
frei eingekellert werden , wenn ſie im Herbſte
unmittelbar aus den Reben oder von der Kelter
dahin gebracht werden

90) Inländer zahlen , im Falle ſie nicht Weinhaͤnd⸗
ler ſind , von dem Weine , den ſie aus eigenen ,
im Auslande gelegenen Reben gewinnen und im
Inlande einkellern , die Acciſe ; es ſey denn , daß

die ausläͤndiſche Gmarkung , in der ſich die Reben
befinden , an die Gemarkung des inlaͤndiſchen

Wohnorts , in welchem die Einkellerung erfolgt ,
anſtoͤßt , und die Einfuhr unmittelbar aus den
Reben oder von der Kelter weg ſtatt findet -~

TÌ 10) Rheinſchiffer zahlen von dem zur Conſumtion
eingeſchifften Wein dann , wenn ſie auſſer Landes
fahren , keine Acciſe , wohl aber in dem Falle ,

Seite
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wenn ſie nur aus einem Hafen des Landes in
andere inlaͤndiſche Häfen fahren ;

1) 11) Wirthe muͤſſen von allen Weinen , welche ſie
erkauft , ererbt , ſelbſt erzeugt oder auf ſonſt eine

i4 Weiſe an ſich gebracht haben , bei der Einlage
in den Wirthſchaftskeller die Acciſe und das Ohm⸗
geld bezahlen , auch wenn ſie ein Weinhandlungs⸗
patent auf ihren Wirthſchaftskeller erhalten ha⸗
ben . Dieſes trifft auch die Obſtweine

2 ) 0 Ausnahmsweiſe brauchen die Wirthe von neuen
40} Weinèn ; die fie von Anfang der Weintefe bis

Weihnachten einlegen , das Ohmgeld nicht gleich
bei der Einlage zu entrichten . Es ſind ihnen
hiezu vielmehr zwei Termine , 1. Februar und |
1. April , zugeſtanden . $ $ ES

1) 13) Traiteurs , d. h. ſolche , welche einen oͤffentli⸗
chen Koſttiſch balten , ſind dem Ohmgeld gleich⸗

o falls unterworfen .
Wo Buͤrger , Corporationen und Verrechnun⸗

gen das Recht haben , ihren eigenen Erwachs⸗
oder ihre Gefaͤllweine maaßweiſe zu verzapfen ,
muß , ſobald von dieſem Rechte Gebrauch gemacht
werden will , Acciſe und Ohmgeld entrichtet wer⸗
den . Bleibt nach Beendigung des Ausſchankes
von dem hiezu beſtimmten Wein im Keller uͤbrig,
ſo wird von dieſem Reſte das Ohmgeld ruͤckver⸗

guͤtet , aber nicht die Acciſ ati e l

1} 14 Tritt ein Erbe eines Wirths deſſen Wirthſchaft
7f an , fó hateryon den bereits veraccisten Weinen ,

welche ihm vermoͤge Erbſchaftsrecht zufallen , keine

Accife zu entrichten , wohl aber von den uͤber⸗
nommenen Erbſchaftsantheilen der Miterben . Iſt
er alleiniger Erbe , ſo wird das Ohmgeld nicht
von neuem entrichtet . Im andern Fall hat er
das Ohmgeld von dem uͤbernommenen und er⸗
erbten Wein zu bezahlen und die Erbmaſſe er⸗
haͤlt das Ohmgeld ruͤckverguͤtett ->

35) 15) Nicht nur ber Wirth , ſondern auch jeder Dritte ,

360
der Wein in einen innerhalb eines Wirthſchafts⸗

67 ) gebåudes gelegenen Keller lagert , ift ſchuldig , da⸗
fuͤr Acciſe und Ohmgeld zu bezahlen ; doch kann
den in Wirthshaͤuſern zur Miethe wohnenden
Conſumenten die ohmgeldfreie Einlage eines ihren
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Wro. f „
Conſumtion angemeſſenen Weinquantums in einen í 99
vom Wirthſchaftskeller gehoͤrig abgeſonderten ] 30
Keller bewilligt werden à 4 4 1A 75

11 16) Weder fuͤr den Weinabgang noch fuͤr den Haus⸗
gebrauch der Wirthe findet ein Nachlaß oder eine
Ruͤckverguͤtung der Acciſe und des Ohmgelds ſtatt 12

U Die Grope der Acciſe und des Ohm⸗
gelds vom Wein richtet ſich nach fol⸗

genden Beſtimmungen :

37) ) Die Acciſe betraͤgt 4 kr . von jedem Gulden des
39 | - Werths - des Weines , vom Obſtwein ohne Ruͤck⸗

ſicht auf den Werth ⸗kr . von der Maaß und
vom Wein in Bouteillen 3 kr . von der Bouteille .

Das Ohmgeld beſteht in 1 kr . von der Maaß
bei Weinen bis zu 250, fl , Werth vom Fuber .
Von Weinen ; deren Werth 250 fl . vom Fuder

| uͤberſteigt , beim Obſtwein und bei den Bouteillen⸗
$ weinen wird eben ſoviel an Ohmgeld erhoben ,
: aals die Acciſe betraͤgt .

Der Berechnung der Acciſe wird der Werth
des Weins am Orte der Abfaſſung deſſelben zu
Grunde gelegt , wenn dieſer Ort im Lande be⸗
findlich , und wo dieſes nicht der Fall iſt , der
Werth am Orte der Einlage . Es muß daher
den Weinen vom Auslande der Betrag der Trans⸗
portkoſten beigeſchlagen werden .

Beſoldungs - und Competenzweine aller Art
werden nach der allgemeinen Regel verſteuert .

Wo Acciſe zu erheben iſt , ohne daß der Werth
des Weines ausgemittelt werden kann , wird der
Accisberechnung der Preis von 175 fl . vom Fuder31
zu Grunde gelegt . : i 4 £ a | 34

K 1 2) Bei austándifhen Weinen hat der Bezieher den
Werth am Einlagsorte zu fatiren , bei inlaͤndiſchen
muß der Preis am Abfaſſungsorte durch den

Steuererheber ( Acciſor ) dieſes Orts beſtaͤtigt
werden . Glaubt der Acciſor im erſteren Falle ,
daß die angegebenen Preiſe zu nieder ſeyen , ſo ſteht
ihm frei , den Wein gegen Bezahlung des hoͤch⸗

ſten Preiſes der Klaſſe, in welche der Wein nach
§. 18 der Accisordnung gehoͤrt hatte und weitere
10 % an ſich zu ziehen oder nach Umſtaͤnden fuͤr
das Steuerärar zu erſtehen

_r
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Nro: Seite
13 3 ) Wenn Weine vor der Kelterung mit den Tre⸗

ftern eingelegt werben , -fo find 3 Dbm Srefter -
wein gleich 2 Ohm hellen Weines anzurechnen

23 4) Wo geſtoßene Trauben in Keller eingelegt wer⸗
den , ift bie Reduction vom Trubeich in Helleich
vorzunehmen é 2 t à; .

27 5) Bei gefeltertem Wein findet Fein Abzug fúr
Trubeich ſtatt y 8

24) 6) Wenn Weine auf Weinfhlag getauft werden ,
26) muß die Veracciſung demungeachtet gleich bei

der Einlage geſchehen , und iſt die Abgabe ent⸗
weder nach dem Preis von ſchon geſchehenen
Kaͤufen , oder wo dieſe mangeln nach der Schaͤtz⸗
ung des Weinwerths durch das Ortsgericht , wo
der Wein gekauft worden, zu berechnen .

IV . Ort und Art der Entrichtung der
Abgabe .

A 1) Der Wein wird nur da veraccist und ver⸗
31“ ohmgeldet , wo er eingelegt wird , und zwar vor

der Einlage . Wird der Wein im Orte der Ein⸗

13

19

21

20
21

kellerung ſelbſt abgefaßt , fo find die Abgaben | 15
noch vor der Abfaſſung zu entrichten

4 w
ſtellt , ſo iſt Acciſe und Ohmgeld an jenen Acciſor
zu bezahlen , in deſſen Bezirk der Wein eingekel⸗
lert wird 3 + + s .

1 3) Wenn ein Selbſtronſument feinen Wein in
den Keller eines Dritten legt , oder wenn mehrere
Conſumenten in einem Hauſe in dem naͤmlichen
Keller Wein haben , muß jeder derſelben dem Mc-
ciſor die ihm gehoͤrige Quantitaͤt angeben , und
keiner darf anderen Wein verkaufen , oder ſonſt
uͤbertragen , ohne daß der Uebernehmer zuvor
Acciſe bezahlt . Ebenſo kein Weinhaͤndler dem
bei ihm wohnenden Conſumenten n 4

1) ). Hat : Jemand — Weinhåndler ausgenommen —
44, an gwei Drten des : Landes Keller , ſo darf er
52) ſeinen bereits veraccisten Wein von einem Orte

in den andern bringen , ohne nochmals Acciſe zu
bezahlen .

Bei Wohnortsveraͤnderungen darf der Wein⸗
eigenthuͤmer ſeinen Wein , habe er ihn als Pro⸗

2) Sind in einem Ort mehrere Aeciſoren ange⸗

23
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Nro .

34
38

49
51

43

IX

duzent accisfrei oder als Käufer veraccist einge⸗
legt , in ſeinem neuen Wohnort accisfrei einkel⸗
lern . Dieſes wird auch bei momentanen Wohn⸗
ortsveraͤnderungen geſtattet
5) Wirthe in Weinorten , welche zur Herbſtzei
neuen , ſelbſt produzirten oder erkauften Wein
aus der Gemarkung ihres Wohnorts oder aus
einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung be⸗
ziehen , brauchen erſt am Abend das den Tag uͤber
eingelegte Zuantum dem Steuererheber anzuzei⸗
gen und zu veracciſen . Hinſichtlich des Ohm⸗

8 — *

geldes verbleibt es bei den Beſtimmungen der
Ohmgeldsordnung .

Der Preis des eingelegten Weines wird nachder Deklaration des Kaͤufers wie bei erkauften
fremden Weinen beſtimmt s

6) Wenn Wein in Nuantitåten unter 30 Maaf
oder 25 Bouteillen aus dem Auslande koͤmmt
und nicht von Reiſenden oder von Perſonen , die
inlaͤndiſche Baͤder beſuchen , fuͤr ihr eigenes Be⸗PEN
duͤrfniß eingebracht wird , fo. ift hievon Acciſe und

Seite

26
34

Ohmgeld , und zwar gleich an der Grenze , zu
erheben , infowett niht der Wein úber die Zoll⸗graͤnze eingeht und dort dem tarifmäßigen
Zolle unterliegt , mithin bei der erſten Einkelle⸗

rung im Lande accis⸗ und ohmgeldfrei iſt .
Die Abgaben⸗Entrichtung geſchieht beim Ein⸗

gang uͤber die Zollgrenze an das Zollamt , beim
Eingang aus Vereinsſtaaten mit der Fahrpoſtan das Poſtamt am Beſtimmungsort , bei ande⸗
rem Eingang aus Vereinsſtaaten an den Steuer⸗
erheber des erſten , auf dem Transporte beruͤhrt
werdenden bad . Ortes

7) Wirthen , welche iſolirt wohnen , kann ſtatt der
gewoͤhnlichen Weiſe der Abgaben⸗Entrichtung ein
jaͤhrliches Accis⸗ und Ohmgelds - Averſum bewil⸗
ligt werden . Dieſes wird in der Regel nach dem
Durchſchnitt der Zahlungen zweier vorhergehen -
den Jahre regulirt und in Quartalterminen be⸗
zahlt . Beim Anfang und nach Ablauf der Aver -
ſalzeit findet eine Weinaufnahme ſtatt . Der
Ueberſchuß des Vorraths beim Aufhoͤren des Aver⸗
ſums muß verohmgeldet und nach einem Preis
von 175 fl , vom Fuder veraceist werden . Der
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45

41

53

X.

Seite
Wirth muß von allen Weineinlagen und Abfaſ —
ſungen den Acciſor benachrichtigen . Es kann
das Averſum nach Ablauf jeden Jahrs aufgekuͤn —
det , wegen Geſetzaͤnderung jederzeit aufgehoben ,

auch von Seite der Steuerbehoͤrde wegen Nicht⸗
erfuͤllung der

Accorbspeoinaumgen
jederzeit wider⸗

rufen werden , X : $ F

V. Vorſchriften über den Weinverkauf :

1 ) Der Weinverkauf im Großen , welcher Jeder⸗
mann freiſteht , darf nicht unter 25 Maaß be⸗
tragen ; nur bei Weinen , von welchen das Fuder
uͤber 250fl . koſtet , duͤrfen 17½ Stuͤtzen , aber
nicht weniger , und bei Weinen in Bouteillen nicht
unter 24 Bouteillen verkauft werden A %

2) Die patentiſirten Weinhaͤndler , welche mit frem⸗
ben feinen Weinen handeln , und dieſelben bou —
teillenweiſe verkaufen wollen , haben ſich um die
Erlaubniß an das Amt zu wenden . Erhalten
ſie dieſelbe , ſo wird der Vorrath aufgenommen ,
und ſie muͤſſen von den Weinen , wenn ſie ſolche
in Faͤſſern oder Bouteillen einlegen , die Acciſe
und das Ohmgeld bezahlen ; es wird aber ſodann
beim weitern bouteillenweiſen Verkauf keine Ab⸗
gabe mehr entrichtet 3 ; % A ;

3) Dieſe Weine dürfen , nur in patentiſirte Kel⸗
ler gelegt werden . Will daher ein Weinhaͤnd⸗
ler zugleich im Großen und im Kleinen mit ſol⸗
chen Weinen handeln , ſo darf er die fuͤr den
Großhandel beſtimmten Weine nur dann accis⸗
und ohmgeldfrei einlegen , wenn dies nicht in
den naͤmlichen , ſondern in einen andern Poentkeller geſchieht 8

4) Wenn ein Weinhaͤndler ia zum Verkauf im
Kleinen berechtigt iſt , ſo wird doch erlaubt ,

Weinproben in das Ausland in beliebiger Quan⸗

titaͤt/ unter gehoͤriger Controle im Inland ,
in einzelnen halben oder

ganan Flaſchen zu ver⸗
fenden $ č ' —

5) Weipproduzenten, eton Erwachs unter 52
Maaß betraͤgt , duͤrfen dieſen in der PIREdemungeachtet ungehindert verkaufen $

47

41

61
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B. Ausnahmen und Núgvergútungen .
Nro . ; ;

Seite
I. Die Ruͤckver guͤtung der Acciſe und

des Ohmgeldes tritt in folgenden
Faͤllen ein ;

55 ) 1) Wein ein Wirth aus ſeinem Wirthſchaftskeller
56 ] Wein im Großen verkauft , ſo wird ihm das | 64

Ohmgeld ruͤckverguͤtet . AINEET ES 163

60 Das Minimum des Weinverkaufs der Wirthe , in⸗

ſoweit dieſelben eine Ohmgeldsverguͤtung anzu⸗
ſprechen haben , iſt 3 Stuͤtzen . s : :

62 2) Von Wein , welcher erwieſenermaßen ausgelau⸗
fen iſt , wird das Ohmgeld ruͤckverguͤtet , aber

nicht die Acciſe 8 $ s r .

65 ). Wirthe , welche vermoͤte eines Leibgedinges 3

Stuͤtzen und daruͤber auf einmal aus ihrem Wirth⸗

ſchaftskeller abzugeben haben , koͤnnen hiefuͤr die

Ohmgeldruͤckverguͤtung anſprechen . 3

70 4) Wirthen , welche Eſſig aus Traubenwein berei⸗
ten , wird das Ohmgeld ruͤckverguͤtet und reſp .
die Entrichtung deſſelben erlaſſen , wenn im Bei⸗

ſeyn des Acciſors zu jeder Ohm dieſes Weins
eine halbe Stuͤtze Eſſig und ein halbes Pfund
Sauerteig beigemiſcht wird 4 8

71 5) Wenn aus Wirthſchaftskellern von bereits verz

ſteuertem Weine Zehnt - oder Guͤltwein unter

Zuzug des Acciſors abgegeben wird , ſo kann dem

Abgeber auf Empfangsbeſcheinigung des Zehnt⸗
oder Gültberechtigten die Acciſe und das Ohm⸗
geld rückerſtattet werden . “ < x 79

6) Stirbt ein Wirth , und die Weine bleiben im

Wirthſchaftskeller liegen ( wenn die Wirthſchaft
fortgefuͤhrt wird ) , ſo iſt weder Accis noch Ohm⸗

geld ruͤckzuverguͤten . Wird von den Erben der

ganze Weinvorrath oder ein Theil verkauft ſo
erhaͤlt die Erbmaſſe das Ohmgeld zuruͤck. Wer⸗

den Weine vor Theilung der Erbſchaft an Mit⸗
erben verkauft , welche die Wirthſchaft nicht uͤber⸗

nehmen , ſo erhaͤlt die Erbmaſſe das Ohmgeld
zuruͤck und die kaufenden Erben ſind von noch⸗

maliger Entrichtung der Acciſe befreit -~ 66

58 7) Stellt ein Wirth ſeine Wirthſchaft auf unbe⸗

ſtimmte Zeit ein , ſo wird ihm von ſeinem Wein⸗

71

—D

—o

Or—



XII .

Seite
vorrath das Ohmgeld ruͤckvergutet, und wenn
er den Ausſchank wieder beginnt , wird er be⸗
handelt , als wenn er eine neue Wirthſchaft an⸗
ſinge . Wird die Wirthſchaft wegen beſonderer
Vorfaͤlle , z. B. wegen Bauweſen , nur auf eine
kurze Zeit eingeſtellt , ſo erfolgt keine Ruͤckver⸗
guͤtung, der Wirth muß auch waͤhrend dieſer Zeitfuͤr die einzulegenden Weine Accis und Ohmgeld
entrichten ; doch iſt ihm fuͤr die Zeit , binnen
welcher die Wirthſchaft ruhte , ein billiger , nachfeiner wahrſcheinlichen Conſumtion zu berechnen⸗der Nachlaß an Ohmgeld gu bewilligen . 68

54/8 ) Wenn Wirthe , welche ein Weinhandlungs⸗59 )

61

patent auf ihren Wirthſchaftskeller erhalten ha⸗ben , im Großen Weine aus dieſem ins Ausland
verkaufen , ſo erhalten ſie nebſt dem Ohmgeld
auch die Acciſe ruͤckberguͤtet. Verkaufen ſie ſolcheWeine an einen Inlaͤnder , fo hat biefer bei der | 63
Einlage keine Acciſe zu entrichten . - t6

9) Wenn din Wirth , der auf feinen Wirthſchafts⸗keller ein Weinhandlungspatent beſitzt , die Wirth⸗
ſchaft ganz aufgibt , ſo wird ihm nebſt dem Ohm⸗geld auch die Aceiſe tůdyergútet à ;

19 46) Wenn ein Wirth aüs ſeinem Wirthſchaftskel⸗

54
500

nicht die Aeciſe

ler Wein in einen beſonderen Patentkeller legt ,ſo wird ihm das Ohmgeld ruͤckverguͤtet, aber

11) Wenn Weine
a) aus gerichtlichen Zwangsverſteigerungen ,
b) aus noch ungetheilter Erbſchaft unter Miterben ,
c) von geiſtlichen und weltlichen Dienern , welchevon einem Lokaldienſt auf einen andern yer -

ſetzt werden , zur Erſparung der Transport⸗koſten , verkauft werden , ſo wird es wie bei Ver⸗
kaͤufen im Großen aus patentiſirten Wirthſchafts⸗kellern gehalten ; jedoch nur alsdann , wenn der
Kaͤufer oder Erbe Weinhaͤndler iſt , oder wennder Verkaͤufer oder Erblaſſer den Wein ſchonveraccist hatte , alfo nicht , wenn derſelbe Wein⸗
produzent war ` A ; i $ $ l oao

63 12) Hat Jemand , eineh Vorrath von veraccistemWein und loͤst hierauf ein Weinhandlungspatent ,ſo findet keine Ruͤckverguͤtung der Acciſe ſtatt . ~iXo
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37 13) Die Ruͤckverguͤtung der Aceiſe beträͤgt fuͤr das

Fuder Traubenwein 6fl . 40 kr . , fuͤr das Fuder

Obſtwein 3 fl . 20 kr, die Ruͤckverguͤtung des

Ohmgelds aber fuͤr das Fuder Traubenwein

13 P 20 kr. und fuͤr das Fuder Obſtwein 3 fl .

20 Ër. ; $ ` < ; 5

100 Die Ruͤckverguͤtung des Ohmgelds kann nur

gegen Vorlage eines nach der Vorſchrift ausge⸗

fertigten Atteſtats erfolgen . Dieſes Atteſtat muß

binnen 2 Monaten , vom Tage ſeiner Ausferti⸗

gung an, vorgelegt werden . Nach Verfluß die⸗

ſes Termins wird keine Ruͤckverguͤtung mehr ge⸗

leiſtet . Fuͤr die Ausſtellung des Atteſtats erhaͤlt
der Accifſor von dem Ohmgeldspflichtigen eine

Gebuͤhr von 1 kr . . 3 5 priti y

E

m: In Hinſicht auf die Entrichtung der

i Abgabebeſtehen folgende Ausnahmen :

68 1) Kelterwein iſt von Entrichtung der Acciſe be⸗

freit , wenn der Keller , in welchen ihn der Be⸗

zieher einlegt , kein Wirthſchaftskeller ift - %

69 2) Meß⸗ und Kommunionwein unterliegt der Ac⸗

cisabgabe nicht

67 3) Miethbewohnern in Wirthshaͤuſern kann , wenn

ſie einen vom Wirthskeller abgeſonderten geſchloſ⸗
ſenen Keller haben , fuͤr ein ihrer wahrſcheinli⸗
chen Conſumtion angemeſſenes Weinquantum die

Ohmgeldsbefreiung ertheilt werden . Zu dieſem

Zweck iſt jedesmal die Zahl der Familienglieder
und Dienſtboten anzugeben 5

C. Control - Vorſchriften .

I. Bei Weineinlagen mehrerer Perſonen
in einen und denſelben Keller :

1 1) Legt ein Confument Wein in den Keller eines

Dritten , oder legen mehrere Conſumenten in den

näͤmlichen Keler Wein ein , fo muß jeder derſel⸗

ben die Quantitäͤt , die ihm zugehoͤrt, dem Ac⸗

ciſor angeben $ CEN £ è 4

76 ] 2) Die Weineinlage eines Produzenten in den

771 Keller eines andern Produzenten , beim Mangel

31

—

~Jgi
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Nro :
des Raums oder der Verkaufsgelegenheit , wird
ausnahmsweiſe zur Herbſtzeit geſtattet , jedoch
nur fuͤr den eigenen Erwachs und unter Controle
des Acciſors , der die Faͤſſer zu verſiegeln hat ,
wofuͤr er vom Faß 9 kr. Gebuͤhr von dem Wein -
einleger bezieht X $ 8 8

II . Bei Weintransporten :

38) 1) Aller transportirt werdende Wein , auch der
724 Obſtwein , muß in der Regel von einer Urkunde

101) begleitet ſeyn . Ausgenommen hievon ſind

Seite

85

a) die vonden Produzenten im Herbfte eingefuͤhrt
werdenden , ſelbſt erzeugten Weine , wenn ſie
von der Gemarkung des Wohnorts oder einer
unmittelbar anſtoßenden Gemarkung herruͤhren ;

b) die Weine , welhe Wirthe im Herbfte erft am
Abend zu deklariren und zu veracciſen brau⸗
chen , und welche ſie aus der Gemarkung ih⸗
res Wohnorts , oder einer unmittelbar angreh -
zenden Gemarkung beziehen x ;

80 2) Die den- Transport . begleitende Urëunde ift bei
Weinen , die im Inlande verſendet werden , ent -
weder

das Acciszeichen , oder
der Preisſchein , oder endlich
der Transportſchein 4 a é 4

80) 3) Bei Weinen , welche aus einem Keller in einen
92) andern deſſelben Orts verbracht werden , ift im

Fall die Einlage accisfrei geſchieht , ein Preis⸗
ſchein , ſonſt das Acciszeichen die begleitende Urz

kunde . Im letzteren Fall bedarf es keines Preis⸗
ſcheins , auch wenn ein Ort mehrere Accisbezirke

enthaͤlt > Raa + . . ? >
82 4) Wenn Kaͤufer und Verkaͤufer das im Orte

ſelbſt verkaufte und deßhalb vor der Abfaſſung
zu verſteuernde Quantum vor der Abfaſſung nicht
genau zu beſtimmen wiſſen ; ſo ſoll der Wein
abviſirt , und nach dem Erfund die Abgabe er⸗
legt und das Acciszeichen ausgeſtellt werden .
Ergibt ſich ſodann noch ein Reſt , ſo iſt fuͤrdie⸗
ſen gleichfalls vor der Abfaſſung noch das Accis⸗
zeichen zu löoſen š 4 :

S0) 5) Alle Weine , welche aus einem Ort des Lan⸗
105 , des , der einen eigenen Accisbezirk bildet , in ei⸗

80
123

87
115

91
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nen andern Ort des Landes verſendet werden ,

ſie moͤgen dort verſteuert oder accisfrei eingelegt

werden , muͤſſen mit einem Preisſchein verſehen

ſeyn , den der Acciſor des Ladorts ausſtellt .
Er wird an den Acciſor des Einlageortes ab⸗

gegeben , welcher die angehaͤngte projectirte Be⸗

ſcheinigung ausfuͤllt und dem Transportanten

einhaͤndigt.
Wird der mit Preisſchein verſendete Wein am

Beſtimmungsort von dem Adreſſaten nicht an⸗

genommen , ſo wird er unter dem Siegel des

Acciſors und obrigkeitlicher Aufficht bis zur

weiteren Dispoſition eingelegt . Wird dieſer Wein

an einen andern Ort gefuͤhrt , ſo muß ein neuer | 88

Preisſchein ausgeſtellt werden 1127

80 Weintransporte aus einer landesherrlichen
Kellerei in eine andere , auſſer der Herbſtzeit , muͤſ⸗

ſen mit einem Zeugniß der erſtern verſehen ſeyn 87

751 6) Der Acciſor hat uͤber alle Weine , fuͤr welche

105 Ver Preisſcheine ausſtellt , ein Weinabfaſſungsre⸗

giſter nach vorgeſchriebener Form zu fuͤhren.

Hierin ſind auch diejenigen Weine einzutragen ,

die unter Begleitung von Preisſcheinen im Ort

ſelbſt aus einem Keller in den andern gebracht
werden .

Das Weinabfaſſungsregiſter iſt monatlich ab⸗

zuſchließen , von dem Acciſor zu unterzeichnen ,

und im Original der vorgeſetzten Obereinnehmerei
oder dem Hauptſteueramt vorzulegen . Fuͤr einen

Eintrag in daſſelbe erhaͤlt der Acciſor bei Quan⸗

titäten uber 4 Ohm 4 kr . , unter 4 Ohm 3kr .

Den Eintrag hat er , bei Strafvermeidung , vor

Ausſtellung des Preisſcheins zu machen.
Wo Accisfreiheit eintritt , hat der Aceiſor des

Ladorts , wenn er dieſes bezeugen kann ,
auf dem Preisſchein ſeiner Unterſchrift die Be⸗

merkung beizufuͤgen , daß und warum der Wein
accisfrei zu belaſſen ſey ; wo aber nur der Ac⸗

ciſor des Einlageorts den Grund der Accisfrei⸗

heit mit Ueberzeugung angeben fann , hat es nur { 82

von Letzterem zu geſchehen + ? rG . 127

na 7) Fuͤr inlaͤndiſche Weine , welche in der Abſicht ,

105) Abnehmer zu ſuchen , in andere inläͤndiſcheOrte

gefuͤhrt werden , hat der Acciſor des Ladorts



Nro .

87
90, )

XVI

Setteſtatt des Preisſcheins einen Transportſcheinnach Vorſchrift auszuſtellen . Kaͤufer und Preisdes Weines wird darin nicht angegeben .
Wo der Wein abgeſetzt wird , hat der Acciſorauf dem Transportſchein den Namen des Kaͤu⸗

fers und den Kaufpreis , ſowie die Manuals⸗
Nummer , unter welcher der Wein veraccist wurde ,
beizuſetzen . Koͤmmt der Wein in einen Patent⸗
keller , ſo hat er ſtatt der Manuals : Nummer
dieſes mit den Buchſtaben P. K. zu bezeichnen .
Den Fransportſchein muß der Verkaͤufer ſpaͤte⸗ſtens zweimal 24 Stunden nach ſeiner Zuruͤck⸗
kunft dem Acciſor ſeines Wohnorts wieder zu⸗
ſtellen , welcher ſodann in ſeinem Weinverkaufs⸗
regiſter die noch mangelnden Colonnen ausfuͤllt ,und den Transportſchein mit demſelben der Dber -
einnehmerei oder dem Hauptſteueramt aufliefertoder nachſendet .

Bei Zuruͤckkunft eines Transportſcheins hat
ſich der Acciſor zu verlaͤſſigen, ob die Verſteue⸗
rung des verkauften Quantums auf demſelben
gehörig nachgewieſen iſt oder nicht . Im letzte⸗ren Falle hat er der Obereinnehmerei oder dem
Hauptſteueramt ſogleich Anzeige davon zu er⸗

ſtatten .
Die Ausſtellung von Transportſcheinen darfnur an ſolche Transportanten geſchehen, welchean dem Ort , wo der Transportſchein ausgeſtelltwird , ihren Wohnſitz haben { $

8) Der Acciſor des Einlageorts hat die ihm zu⸗
geſtellt werdenden Preisſcheine dann , wenn der
Wein veraccist wird , dem Manual dann aber ,
wenn der Wein accisfrei eingelegt wird , dem
Regiſter uͤber die accisfreien Weineinlagen bei⸗
zuſchließen . Wird der Wein durch einen Trans⸗
portſchein begleitet , der wieder an den Ausſtel⸗
lungsort zuruͤckgeht , ſo iſt dieſes im Accismanual
oder in dem Regiſter uͤber die accisfreien Wein⸗
einlagen unter naͤherer Bezeichnung des Trans⸗
portſcheins zu bemerken x ; £ 5

73) 9) Bur Controle der einz , aus - unb durchgehen⸗87
111
112
113

den Weine ſind nachſtehende Vorſchriften gegeben :
1) Wenn Wein , der fih niht im freien Bertebr ,

mithin noch unter Zollcontrole befindet , in
das Großherzogthum eingefuͤhrt oder durch

122
127

98
110
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1160 daſſelbe weiter verfuͤhrt wird , fò kommen die durch
1180 die Zollgeſetze vorgeſchriebenen und von der Zoll—⸗

verwaltung zu handhabenden Controlmaaßregeln
in Anwendung .

2) Sft der Wein im freien Verkehr , ſo finden fol⸗
gende Beſtimmungen ſtatt :

a ) wird er an der Grenze des Großherzogthums
gegen Vereinsgebiet eingefuͤhrt , ſo muß der
Fuͤhrer des Transports ſolchen bei dem Acciſor
des zuerſt beruͤhrt werdenden badiſchen Orts
anmelden , demſelben den von der Steuer - oder

Zollſtelle des Verſendungsorts beglaubigten
Frachtbrief oder deſſen Duplikat abgeben , und ,
falls der Wein nicht zur Einlage in dem An⸗

meldungsorte beſtimmt iſt , einen Transport⸗
ſchein erheben . Der Acciſor hat den Frachtbrief
mit dem Transport zu vergleichen, den Trans⸗

portſchein auszuſtellen und in das vorgeſchrie —
bene Regiſter einzutragen .

Kommen die Transporte aus Baiern oder

Wuͤrttemberg , ſo hat der Acciſor den Fracht⸗
brief der Steuerſtelle des Verſendungsorts be⸗
urkundet zuruͤckzuſchicken , im andern Falle aber
dem Regiſter anzuſchließen .

Soll der Wein im Lande bleiben , oder doch
einige Zeit hier eingekellert werden , ſo iſt der

Transportſchein am inlaͤndiſchen Beſtimmungs⸗
ort bei der Ankunft abzugeben . Solche Trans⸗

portſcheine hat der Acciſor desBeſtimmungsorts
dem Accismanual beizulegen und mit dieſem

abzuliefern . Soll aber der Wein ohne Ein⸗

kellerung im Lande durchgefuͤhrt werden , ſo
iſt der Transportſchein beim Ausgange uͤber
die Zollgrenze dem Zollamte , ſonſt dem Acciſor
des letzten , beim Ausgange beruͤhrt werdenden

badiſchen Ortes abzugeben . Der Zollbeamte
oder Acciſor am Austrittsort vergleicht den

Transport mit dem Transportſchein , laͤßt ihn ,
wenn nichts zu erinnern gefunden wird , pafe
firen , nimmt den Transportſchein ab , und

traͤgt ihn in das Ausfuhrregiſter .

b) Wenn Schweizerwein eingeht und gegen er -
maͤßigten Zoll von 50 kr. per Zentner in
freien Verkehr geſetzt wird , ſo hat das Zollamt
einen Transportſchein , wie nach Lit , a. der

II.
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Acciſor des Eingangsortes , auszuſtellen und
wie dieſer weiter zu verfahren .

Wird aber auslaͤndiſcher Wein bei einem Zollamt
an der Grenze oder im Innern gegen Entrichtung
des tarifmaͤßigen Zolles von 13 fl . 38 / kr .

per Zentner in freien Verkehr geſetzt , ſo hat ſich
der Transportant beim weitern Transporte des

Weins mit der Zollguittung auszuweiſen , auch dieſe ,
im Falle der Einkellerung im Lande , dem Aceiſor
des Einkellerungsortes einzuhaͤndigen .

c) Geht Wein aus dem Großherzogthum nach ir⸗

gend einem anderen Lande ab, ſo hat der Trans⸗

portant beim Acciſor des Ladorts einen Ausfuhr⸗
ſchein zu erheben , und ſolchen bei der Ausfuhr
an der Zollgrenze dem Zollamt und bei der Aus⸗

fuhr an der Grenze gegen Vereinsgebiet dem Ac⸗

ckſor des letzten badiſchen Orts zu uͤbergeben .
Das Zollamt , reſp . der Acciſor des Ausfuhr⸗

ortes , vergleicht den Transport mit dem Schein
und gibt dieſen , im Falle der Wein nach Wuͤrt⸗
temberg beſtimmt iſt , oder aus einem inlaͤndiſchen
Wirthſthaftskeller herruͤhrt , dem Transportanten
beurkundet zuruͤck; im andern Fall legt er ihn dem

Ausfuhrregiſter an , welches er monatlich abliefert .
Weine , welche aus Wirthſchaftskellern ins Aus⸗

land verfuͤhrt werden , muͤſſen plombirt oder ver⸗

ſiegelt ſeyn .
Ueber die nach Wuͤrttemberg ausgehenden Weine

hat der Acciſor des Ladorts noch das durch Ver⸗

ordnung vom 31 . Dezember 1835 vorgeſchriebene
Regiſter zu fuͤhren und monatlich der Obereinneh⸗
merei oder dem Hauptſteueramt vorzulegen .

a) die Acciſoren erhalten wegen ihrer Bemuͤhung :
fuͤr Ausfuhrſcheine und deren Eintragung ins Aus⸗
fuhrregiſter von dem Ausfuͤhrenden bei Quantitä⸗
ten von 4 Ohm und mehr 4 kr . ; unter 4 Ohm
3 kr . , und fuͤr die Plombage oder Verſiegelung
fuͤr jedes Faß oder je 10 Kruͤge3 kr . z
fuͤr Ausfertigung der Transportſcheine und Ein⸗

tragung in das Regiſter aus der Steuerkaſſe fuͤr
jedes Item des Regiſters 3 kr . ;
bei Abnahme der Transport⸗ und Ausfuhrſcheine
am Ausgangsort 1 kr. per Stuͤck aus der Steuerkaſſe .

Die Zollaͤmter erhalten keine beſondere Beloh⸗

nung , ſondern nur die noͤthigen Impreſſen durch [80
die Steuerverwaltung . S ä z + W98
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105
108 ;
109

93
114

94

105
117

115

XIX

Seite
e) Bei Schweizerweinen , welche um ermaͤßigten

u
41

Eingangszoll eingebracht werden , hat das Zoll - J147
amt auf dem Transportſchein die

PeroRungeogu beuréundben : : ` 170

)
10) Die Obereinnehmereien und Haupiſtenderzöntter

haben bei der Controlirung der Weintransporte
noch Nachfolgendes beſonders zu beobachten :

Die Controlregiſter ſind genau zu pruͤfen .
Ueber die eingegangenen fremden und abgefaß⸗

ten inlaͤndiſchen Weine , welche nicht in dem Be⸗
zirk der Obereinnehmerei ſelbſt wieder eingelegt ,
oder ausgefuͤhrt werden , ſind Auszuͤge fuͤr die

betreffenden Obereinnehmereien und Hauptſteuer⸗
ämter zu fertigen , und laͤngſtens bis zum 25 . je⸗
den Monats an dieſelben abzuſenden .

Die Regiſter und erhaltenen Auszuͤge ſind
nicht mit der Monatsrechnung, ſondern erſt ,
wenn alle Poſten gepruͤft werden konnten , laͤng⸗
ſtens aber nach 3 Monaten , an das Control-
Bureau einzuſenden . Erhalten die Obereinneh⸗
mereien Auszuͤge anderer Verrechnungen ſo ſpaͤt,
daß die zur Pruͤfung erforderlichen Aecismanualien
niht mehr vorhanden find , fo find ſie der aus⸗
fertigenden Stelle zuruͤckzuſenden , welche ſie als⸗ (127dann mit Angabe der Urſache der Verſpaͤtung an 134
die Steuerdirektion vorzulegen hat 2 . 435

Die Defraubationsfålle , welche ſich bei Vergleich⸗
ung der Controlregiſter mit den Accismanualien
herausſtellen , ſind im Weinverkaufsregiſter bei der

betreffenden Ordnungszahl vorzumerken und es,
iſt beizufuͤgen , ob deßhalb aen uis eingeleiz ( 116
tet worden -~ 3 i % . 1148

Die Controlregiſter ſind in berite Faszikel
zu heften und auf dem Umſchlagbogen die Orte ,
wo nichts vorgekommen iſt , wegzulaſſen . . 116

Die Weinpreisſcheine ſo wie die Transportſcheine
für inlaͤndiſche , ein - und durchgehende Weine und
die Ausfuhrſcheine fuͤr ausgehende Weine ſind von
den Obereinnehmereien und Hauptſteueraͤmtern zu
paraphiren , fuͤr jeden Accisbezirk mit fortlaufen⸗
den Nummern zu verſehen , und es iſt daruͤber 127
ein Controlbuch zu fuͤhren 1169

Ueber die nach Wuͤrttemberg ausgehenden Weine
iſt ein Verzeichniß vierteljaͤhrlich vorzulegen , und

X
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wenn keine ſolche Ausfuhr ſtatt fand , Anzeige zu

erſtatten . $ $ $ 4 A $

110 Oer Accis⸗ und Ohmgeldbetrag bei ber erften

Einlage von Schweizerweinen , welche um er⸗

mäßigten Zoll eingehen , iſt gu verzeichnen und

eine Ueberſicht hieruͤber vierteljaͤhrig der Großh .
Zolldirektion vorzulegen , oder , im Falle keine

ſolche Weine eingegangen , davon Anzeige zu er⸗

ſtatten . In dieſe Ueberſicht ſind auch die von den

Zollamtern erhobenen Accis⸗ und Ohmgeldsbe⸗

traͤge von ſolchen Weinen aufzunehmen .

106110 Das Aufſichtsperſonal iſt angewieſen , bei Wein⸗

transporten , denen es begegnet , zu unterſuchen ,
ob das transportirte Weinquantum mit dem Preis⸗
oder Transportſchein uͤbereinſtimmt , und bei ei⸗

nem Mehrerfund den Contravenienten zur Be⸗

ſtrafung anzuzeigen . k $ : 8

A 142) Ule zum Transport von Wein dienende Faͤſſer
1166 müſſen entweder mit der im Großherzogthum vor⸗

geſchriebenen , oder mit der am auswaͤrtigen Ver⸗

ſendungs - oder Beſtimmungsort uͤblichen Eiche

verſehen ſeyn . Findet der Transport von einem

Keller zum Andern in Buͤtten ſtatt , ſo muͤſſen

auch diefe geaiht fen ioo toe è à

III . Bei Beauffichtigung der Wirthe :

99 1) Die Großh. Kreisregierungen ſind angewieſen , von

jeder ertheilt werdenden Wirthſchaftskonceſſion die

betreffende Obereinnehmerei oder das Hauptſteuer⸗
amt in Kenntniß zu ſetzen e ; ER nO

85 2) Geben Wirthſchaftskeller durch zu nahe Verbin⸗

dung mit Privatgebaͤuden , unter welchen ſich Wein⸗
keller befinden , mittelſt Nebenthuͤren , Hoͤfen,
Gaͤrten ꝛc. gu Defraudationen Gelegenheit , ſo

haben die Acciſoren der Obereinnehmerei dieß an-z

zuzeigen , auch uͤber die betreffenden Privatkeller ,
fo weit es ohne Belaſtigung der Kellerbeſitzer
moͤglichſt iſt , eine Controle zu fuͤhren 4

24 3) Bei allen Wirthen in Weinorten ſind nach beendig⸗
tem Herbſt Weinviſitationen vorzunehmen . Der

Vorrath an neuen Weinen wird mit den Dekla⸗
rationen des Wirths uͤber ſeine Einlagen waͤhrend
des Herbſtes verglichen und , wenn erſterer das

deklarirte Quantum nicht bis zu Votel deſſelben

Seite
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úberfteigt , tritt neben derNacherhebungder Steuer
keine Strafe ein . Will ein Wirth waͤhrend des
Herbſtes dem neuen Wein Alten beimiſchen , ſo
muß dieſes unter Controle und Aufzeichnung des

Acciſors geſchehen , widrigenfalls keine unosdarauf genommen wird $ 20

84 ) 4) Die Obereinnehmereien ſind zu iesitZeit befugt,
89/ in den Wirthſchaftskellern bei Verdachtsgruͤnden,
75 oder wenn ſie es ſonſt fuͤr rathſam finden , Viſi⸗

107) tationen vornehmen , auch ſonſtige Hausraͤume ,

aT
Wein verborgen ſeyn koͤnnte, unterſuchen zu

laſſen .
Alle Viſitationen ſind unter Anwohnung eines

Mitgliedes des Gemeinderaths und des verpflich⸗
teten Kuͤfers vorzunehmen .

Zur Sicherſtellung des Beweiſes bei etwa ent⸗
deckten unrichtigkeiten oder zum Vergleich mit dem
Erfund kuͤnftiger Viſitationen iſt der Aufnahms⸗
Urkunde beizuſetzen , daß die in Gegenwart der

Unterzeichneten deutlich abgeleſene Aufnahme von
dem Kellerbeſitzer im Allgemeinen und insbeſondere
hinſichtlich der Quantitaͤt und Qualitaͤt der Weine

als vollkommen richtig anerkannt werde , und es

ihm freigeſtellt worden ſey, ſtatt der Vermeſſung
mit dem Viſirſtab , eine vollſtaͤndige Vermeſſung
des Weins vornehmen zu laſſen . Dieſe Erklaͤrung
iſt von dem Kellerbeſitzer zu unterzeichnen .

Verweigert der Kellerbeſitzer die Unterſchrift ,
oder ergibt ſich Verdacht einer unterlaufenen De⸗
fraudation , ſo ſind die Weine ſogleich unter Sie⸗

gel zu legen und iſt das Amt zur Vornahme
einer gerichtlichen Weinaufnahme anzugehen ( 93

Wenn ſich bei ſolchen Viſitationen Unrichtig⸗ 4103
feiten ergeben , hat der Kellerbefiger die Soften j1121
zu tragen , im andern Falle die Steuerkaſſe „ 1133

84) 5) Ueber die Kellerviſitationen , ſowie uͤher die da⸗
89) durch veranlaßten Koſten haben die Obereinneh —⸗

mereien und Hauptſteueraͤmter , jeweils am 1ten
Maͤrz und iten September Ueberſichten vorzule⸗

gen und in denſelben die Anzahl der Wirthe in
in ihrem Bezirke zu bemerken . Die gewoͤhnlichen
Herbſtviſitationen ſind darin von den en 93
getrennt aufzufuͤhren + 103

88 6) Zur beſſeren Controlirung der Ohmgeldsrückver⸗
guͤtungen wird angeordnet , daß die Aceiſoren den
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Ohmgeldsruͤckverguͤtungsatteſtaten beiſetzen , unter

welcher Ordnungszahl im Weinkaufsregiſter das

Quantum eingetragen iſt
86) 7) Den Weineinlagen der Wirthe haben die Acci⸗

ſoren bei Strafvermeidung ununterbrochen beizu⸗

wohnen , auch der Obereinnehmerei oder dem

Hauptſteueramt monatlich einen Auszug aus dem

Controlregiſter uͤber die Patentkeller der Wirthe

vorzulegen , zugleich aber das Original zur Ein⸗

102

ſicht zu übergeben , wethes von der Obereinnehz | 97

merei mit ihrem vidit . au verfehen ift - . 1119

IV . Hinſichtlich der Weineinlagen und

Weinaufnahmen uͤberhaupt :

106 1) Zeigt ſich bei einer Weineinlage , daß das vorge⸗

T4)
Zo
91

102

fundene Quantum groͤßer iſt , als das im Preis⸗
oder Transportſchein Angegebene , ſo iſt die Steuer

von erſterem zu erheben $ à a $

2) Was unter TM. 4, von den Weinaufnahmen
in den Kellern der Wirthe geſagt iſt , findet auch

Anwendung , wenn Patent - und Privatkeller einer

Viſitation unterliegen . Werden jedoch in ein⸗

zelnen Faͤllen Weinaufnahmen noͤthig, wie z. . -

bei Eroͤffnung und Niederlegung einer Wirth⸗

ſchaft , bei Produzenten , die ihr eigenes Gewaͤchs

ausſchenken duͤrfen, ſo hat der Kellerbeſitzer die

Koſten fuͤr den Beizug der Urkundsperſonen zu

tragen . Dieſe erhalten in Staͤdten 1fl . , in Doͤr⸗

fern 40 kr . fuͤr den Tag .
Die Gebuͤhr der verpflichteten Kuͤfer wird fuͤr

131

Verrichtungen im Wohnort auf 1fl . 30 Er. und| 81
bei ſolchen , auſſerhalb deſſelben , auf 2fl . für 86

1114den Tag beſtimmt s > $

V. Hinſichtlich der Weindeklarationen :

Hinſichtlich der falſchen Weinpreisdeklarationen
der Verkaͤufer haben die Obereinnehmereien ( und
Hauptſteueraͤmter ) Verzeichniſſe über die vorge⸗
kommenen Faͤlle zu fuͤhren und auf die Beſtra⸗

fung zu wachen . Wird ein Weinverkaͤufer in

einem Obereinnehmereibezirk denunzirt , in wel⸗

chem er nicht wohnt , ſo iſt die betreffende Ober⸗

einnehmerei gehalten , von dem ergangenen Er⸗

kenntniß der Obereinnehmerei ſeines Wohnorts
Nachricht zu geben à Q
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119 1) Weinhaͤndler , welche in dieſer Eigenſchaft der

Gewerbſteuer unterliegen und nur Weinhandel im

Großen treiben , zahlen weder bei dem Ankauf noch
bei dem Verkauf Acciſe ; ſie duͤrfen aber nicht auf -
fer bem Reif verkaufen . 3 132

1252 ) Jeder patentiſirte Weinhaͤndler hat fúr feine
126/ eigene Weinconſumtion ein jaͤhrliches Accisaver⸗

128 \ fum von 3 fl . 20 fr . zu bezahlen , daf fich für
129l jeden maͤnnlichen Tiſchgenoſſen uͤber 18 Jahre um
60 50 kr. , und fuͤr jeden weiblichen Tiſchgenoſſen uͤber
135) 18 Jahren um 25 kr . erhoͤht.

Landwirthe , wenn ſie auch mehrere Dienſtboten
haben , zahlen nur fuͤr einen maͤnnlichen und einen

weiblichen ; Poſthalter hinſichlich ihrer Poſtknechte
nur fuͤr eine Perſon . Handwerksgeſellen kommen

nicht in Anſatz , mit Ausnahme der Kuͤfergeſellen .
Die Gehuͤlfen und Lehrlinge der Kaufleute , Apo⸗
theker und Foͤrſter aber , wenn ſie uͤber 18 Jahre
alt ſind , kommen als Tiſchgenoſſen in Anrechnung . ⸗
Ein Weinhaͤndler , der an verſchiedenen Orten Pa⸗
tentkeller hat , muß fuͤr jedes Patent das Accis⸗
averſum mit 3 fl . 20 kr bezahlen .

Auch Produzenten , welche Weinhändler ſind ,
zahlen das volle Averſum fuͤr ſich und ihre Tiſch⸗
genoſſen . Pflegſchaften , Kirchenverrechnungen , Kor⸗

porationen ꝛc. ſind demſelben gleichfalls unterwor⸗
fen . Das Conſumtionsaverſum iſt jedesmal fuͤr
das ganze Jahr zu entrichten , wenn auch der

Weinhandel im Laufe des Jahrs erſt anfaͤngt oder

aufhoͤrt .
|Wirthe haben weder von patentifirten Wirth -

ſchaftskellern , noch fúr andere Patentkeller , welche
ſie im Orte , wo ſie Wirthſchaft treiben , beſitzen ,
das Weinconſumtionsaverſum zu bezahlen , wohl
aber von Patentkellern in anderen Orten .

122) 3) Wer ein Patent zum Weinhandel erhalten will ,

133 ( hat ſich um daſſelbe im Laufe des Monats Noz

1370
vember jeden Jahrs bei dem Ortsvorſtand zu mel⸗

138 ) den . Auch im Laufe des Steuerjahrs ſteht es Je⸗
dem frei , ſich als Weinhändler zu deklariren , oder

wenn er bereits ein Patent beſitzt , eines fuͤr eine

q

191
192
194
195
198
202
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hoͤhere Klaſſe zu verlangen . Nur muß er in die⸗
ſen Faͤllen die Steuer von dem neuen oder erhoͤh⸗
ten Patente fuͤr das ganze Jahr bezahlen. Der
Ortsvorſtand nimmt die Deklaration in das vor -
geſchriebene Regiſter auf und fertigt das Wein⸗

handlungspatent aus . Die Keller , welche ein Wein⸗
haͤndler zu ſeinem Patent benutzen will , muß er
nach Straße und Hausnummer bei der Deklaration

angeben , ebenſo wenn im Laufe des Jahrs das
Patent auf andere Keller uͤbergehen ſoll .

Keller , die im Patent nicht bezeichnet ſind , gel⸗
ten nicht als Patentkeller und unterliegen allen ge⸗
ſetzlichen Folgen dieſes Grundſatzes . Wer auſſer⸗
halb ſeines Wohnorts ein Patent verlangt , muß
Jemand , der am Ort des Weinlagers ſeinen
gewoͤhnlichen Wohnſitz hat , mit der Deklaration
beauftragen .

Jedem Landeseinwohner darf ein Patent ertheilt
werden , mit einziger Ausnahme der landesherr⸗
lichen , ſowie der allgemeinen und Local - Stiftungs⸗
Verwalter , wenn ſie Weinkeller unter ſich haben ,
und der Obereinnehmer .

Ausländern fann nur dann ein Patent ertheilt
werden , wenn ſie ein eigenesEtabliſſement i im Lande
haben und einen ſich beſtaͤndig im Lande aufhalten⸗
den Geſchaͤftsfuͤhrer .

Das Patent gilt nur fuͤr den Deklaranten , und
Niemand darf auf das Patent eines Dritten Wein⸗
handel treiben , Erben ausgenommen , ſo lange
das Weinlager unvertheilt bleibt . Mehrere Per⸗
ſonen zuſammen koͤnnen, wenn ſie auch einen ge⸗
meinſchaftlichen Keller haben, kein Patent in Ge⸗

meinſchaft erhalten , auſſer im Falle einer wahren

offenen Handelsgeſellſchaft , wo es auf die Com -
Pagnie ausgeſtellt wird.

Das Patent iſt nur für den Ort guͤltig , wo
ſich der Weinhaͤndler als ſolcher deklarirt hat .
Wer in mehreren Orten Weinhandel treiben will ,

Seite

muf für jeden Ort ein beſonderes Patent loͤſen .
Fuͤr die Deklaration ſind dem Ortsvorſtand 6 kr.

und eben ſoviel fuͤr das Patent zu zahlen ; die

doppelte Gebuͤhr , wenn die Deklaration nach Ab⸗
lauf der beſtimmten Friſt geſchieht .

Verlegt ein Patentbeſitzer im Laufe des Jahrs
ſeinen Wohnort , ſo wird das Patent des fruͤhern

Wohnorts eingezogen/ fuͤr den neuen ein anderes
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Patent ausgeſtellt und die Gewerbſteuer, wie in
andern Faͤllen bei Wohnortsveraͤnderungen der
Gewerbſteuerpflichtigen behandelt .

Die Patente werden nach folgenden 9 Klaſſen
ertheilt :
I. Klaſſe fuͤr ein Weinlager von 1 bis 10 Fuder
II. 1: " 10 + 20 1

III . n 1 r tı +” 20 "n 40 1i
IV. 1 1 " t tt 40 n 60 t

V. 1 r n " ” 60 n 80 +
VI . „ 7 n 80 " 10 "
VI . , non 1 „ 100, , 140 „
VI , n n m „ 140 , 180 „
IX. „ 180 und mehr . (177DieBerzeichniſſe úber die Deflarationen haben )199
die Ortsvorſtaͤnde am 1. Dezember den 0 203
zu übergeben e 4 3 $ 4 204

122 4) Die durch die Klaſſe des Patentë auëgebridte
Grofe des Weinlagers darf der Regel nach in
keinem Zeitpunkt uͤberſchritten werden . Bei Wein⸗
haͤndlern , welche Produzenten oder Gefaͤllbezieher
ſind , darf jedoch der Weinvorrath das patentmaͤ⸗

fige Quantum vor dem Herbſt des Steuerjahrs
um den Betrag des eigenen Erwachſes oder Ge—
faͤllbezugs vom vorhergehenden Herbſt , nach dem
Herbſt des Steuerjahrs um den oben bemerkten
Betrag und den Erwachs oder Gefaͤllbezug des
Herbſtes vom laufenden Jahr uͤberſteigen . 44177

5) Wer in der geſetzlichen Friſt nicht deklarirt ,
daß er den Weinhandel fortſetzen wolle , deſſen
Weinlager wird am 1. Mai aufgenommen , und
es wird von dem Vorrath die Acciſe erhoben ,
wobei aber den Produzenten und Gefaͤllbeziehern
der Erwachs reſp . Gefaͤllbezug vom
nen Herbfte frei bleibt ~ SEU

6) Wirthe onnen auf beſondere Keller ii auf
ihre Wirthſchaftskeller ein Patent verlangen , im
letztern Fall haben ſie von allen Einlagen , wie
auch ſonſt , Ohmgeld und Aceiſe zu bezahlen . Beim
Verkauf von Wein im Großen aus dem patenti⸗

men Wirthſchaftskeller in das Ausland erhãlt
der Verkaͤufer die Acciſe und das Ohmgeld zuruͤck;
beim Verkauf im Großen an Inlaͤnder dagegen
erhaͤlt der Verkaͤufer die Ohmgeldsruͤckverguͤtung
und der Kaͤufer bleibt gecisfrei 8 EIT
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136

S
) Wirthe koͤnnen in Orten , wo ſie Wirthſchaft
treiben , nur reine Wirthſchaftskeller , oder pa⸗
tentiſirte Wirthſchaftskeller oder neben dem

Wirthſchaftskeller beſondere Patentkeller beſitzen .
Sie duͤrfen nebenbei keinen Privatkeller haben ,
wohin fie Weine nur gegen Entrichtung der Ae—
ciſe einlegen . Den Nichtwirthen iſt dieſes aber

eite

unverboten , wie auch Wirthen fuͤr andere Orte , 193
wo ſie nicht wirthen S 2 ` . ( 202

121 8) Den Wirthen werden Weinhandlungspatente
auf beſondern Keller nur ertheilt , entweder wenn
nachgewieſen iſt , daß der Transport des Weins
aus dem Patent - in den Wirthſchaftskeller nur
uͤber die offene Straße ſtatt finden kann , oder
wenn Wirthſchaftskeller und Weinhandlungskel⸗
ler wenigſtens durch eine Wand getrennt ſind
und verſchiedene Eingaͤnge haben , auch in die⸗
ſem letztern Falle wenigſtens ein Patent V. Klaſſe

geldͤst werden will .
Die Ortsvorſtaͤnde duͤrfen den Wirthen kein

Patent auf beſondere Weinhandlungskeller aus⸗
fertigen , bevor die Deklaration mit Bericht uͤber
die Lage des Kellers ꝛc. der Obereinnehmerei
vorgelegt und von der Steuerdirection hierauf
die Ermaͤchtigung zur Ausfertigung des Patents
ertheilt iſtt s iiho .

) 9) Wirthe duͤrfen in ihre abgeſonderte Patent⸗
keller bei Strafvermeidung keine Weine einlegen
oder aus denſelben abfaſſen ohne Anweſenheit
des Acciſors .

Die Acciſoren haben uͤber dieſe Einlagen und

Abfaſſungen ein Controlregiſter zu fuͤhren und

jaͤhrlich am letzten April abzuſchließen . Am
1. Mai ſind die Vorraͤthe im Patentkeller auf⸗
zunehmen und iſt daruͤber eine Aufnahmsurkunde
aufzuſtellen . Hierauf wird nach dem Control⸗
regiſter die Abgangsberechnung aufgeſtellt . Zu
dieſem Behufe iſt vom erſten Monat des ver⸗
floſſenen Steuerjahrs an, der Vorrath zu berech—⸗
nen , wie er am Schluſſe jedes der 12 Monate
beſtanden hat , ſofort aus der Summe der Durch⸗
ſchnitt zu ziehen , und von dieſem , als dem mitt⸗
leren Vorrath des Jahrs , der normativmaͤßige
Jahresabgang zu beſtimmen .

Dieſer beträgt , Zehrung und Hefe mit gerech⸗

176
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net , ſechs Prozent jaͤhrlich. Wird der alſo er⸗
mittelte Abgang vom Vorrathe nach dem Ab⸗
ſchluß des Controlregiſters abgezogen , ſo ergibt
ſich der Vorrath , wie er wenigſtens betragen

ſollte. Iſt er nach dem Ergebniß der Aufnahme
geringer , alſo der wirkliche Abgang groͤßer als
der Normativmaͤßige , fo ift von dem Minder -
betrage des wirklichen Vorraths gegen den Vor⸗
rath , wie er haͤtte ſeyn ſollen , die Aeciſe und
das Ohmgeld zu entrichten , vorbehaltlich der
Strafen , wenn eine Defraudation erwieſen wird .

Wo die Einlage groͤßtentheils aus neuen Wei⸗
nen beſtanden hat , iſt die Steuerdirektion er⸗
maͤchtigt , den Abgang nach, genauer Erwaͤgung
der Verhaͤltniſſe bis auf 10 % zu erhoͤhen.

Findet gar kein oder ein unverhaͤltnißmaͤßig
geringer Abgang oder gar ein Ueberſchuß ſtatt ,
ſo iſt der Patentbeſitzer wegen vermuthlicher heim⸗
liher Einkellerung in Unterſuchung zu ziehen . (172

Die Faͤſſer in den Patentkellern der Ee 190
muͤſſen nach dem Landesmaaß geeicht ſeyn 205

E . Strafbeſtimmungen .

Auf den Fall der Uebertretung vorſtehender Vor⸗
ſchriften der Accis - und Ohmgeldgeſetze ſind nach⸗
folgende Strafbeſtimmungen gegeben :

IJ. Straf fätz e. Es werden beſtraft :

tł) der Conſument

19) a) wenn er Wein im Orte der Einkellerung ab-
143 faßt ünd nicht vor der Abfaſſung aus bem { 23

Keller des Verkaͤufers veraceist , oder . - SVIS

142 b) wenn er Wein anbdermwârts her ( das ift niht aus
dem Orte der Einkellerung ſelbſt ) bezieht und
nicht vor der Einkellerung veraccist , oder 211

155 o) wenn er den Preis ſeines Weins zu nieder

deklarirt ,
im erſten Fall mit dem vierfachen, im zwei⸗
ten Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall
mit dem zwoͤlffachen , im vierten und in je⸗
dem weiteren Falle mit dem zwanzigfachen
Betrag der defraudirten Acciſe . 122
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Yder Wirth und Weinſchankberechtigte ,

19} a) wenn er Wein im Orte der Einkellerung ab⸗

143 | faßt und nicht vor der Abfaſſung aus dem Keller 23

des Verkaͤufers veraceist und verohmgeldet , oder ( 213

150} b) wenn er Wein anderwårts her bezieht und ein -

155 kellert oder auch nur die Faͤſſer abladet , ohne den

Acciſor herbeigerufen zu haben ,
im erſten Fall mit dem vierfachen , im zwei⸗
ten Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall
mit dem zwoͤlffachen , im vierten und in jedem
weiteren Falle neben dem 20fachen Betrag der

defraudirten Accis - und Ohmgeldabgabe mit
einer Geldſtrafe von 50 fl . bis 150 fl . , oder
einer buͤrgerlichen Gefaͤngnißſtrafe von 2 bis ( 219
4 Wochen $ Š ¿ 1223

155 ) c) wenn er den Preis feines Weins gu nieder de

1550 klarirt , oder feine fremde Weine nicht als ſolche ,
oder inlaͤndiſche und auslaͤndiſche gewoͤhnliche

Weine als Obſtwein angibt ,
im erſten Fall mit dem vierfachen , im zweiten

Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall mit
dem zwoͤlffachen , im vierten und in jedem wei⸗
teren Fall neben ' dem 20fachen Betrag der durch
die unrichtige Deklaration unterſchlagenen Ac-
cis⸗ reſp . Ohmgeldabgabe mit einer Geldſtrafe
von 50 fl. bis 150 fl . oder einer buͤrgerlichen ( 222

Gefaͤngnißſtrafe von 2 bis 4 Wochen . Fa

34) d) wenn er in Weinorten zur Herbſtzeit neuen
154] Wein aus der eigenen oder einer angrenzenden

Gemarkung eingelegt , das den Tag uͤber einge⸗
legte Quantum je am Abend deklarirt hat , und
die fuͤr ſolche Falle nah Vollendung des Herb -
ftes- angeordnete Aufnahme des Kellervorraths
zu erkennen gibt , daß dieſer mindeſtens ein Zehntel
mehr betraͤgt , als das deklarirte Quantum , `

neben Nachzahlung der zu wenig entrichteten
Accis - und Ohmgeldabgabe mit einer dieſer
Abgabe gleichkommenden Ordnungsſtrafe , vor⸗
behaltlich der Defraudationsſtrafe , wenn nach⸗
gewieſen wird , daß die unrichtige Deklaration ( 27
der Einlage mit Vorbedacht geſchehen iſt . 221

e) wenn er einen patentiſirten beſonderen Wein⸗
handlungskeller beſitzt , und
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ohne vorher den Acciſor herbeigerufen zu haben ,
mit einer Strafe von 15 fl . fuͤr den erſten ,
30 fl . fuͤr den zweiten und je weiteren 15 fl .
fuͤr jeden weiteren Contraventionsfall .

155 6) den aus dem Patentkeller abgefaßten Wein in
den Wirthſchaftskeller , oder in ſein Wirthſchafts —
gebaͤude oder in das Haus eines Dritten bringt ,
ohne vorher den Acciſor herbeigerufen und in den
beiden erſten Faͤllen Acciſe und Ohmgeld entrich —⸗
tet zu haben ,

mit dem Verluſte des Rechts zum Patent auf
einen beſonderen Weinhandlungskeller und in
den beiden erſten Faͤllen uͤberdieß mit der De⸗

fraudationsftrafe ( Lit . . ) $ $ 3

155) 3) Wer opne zur Wirthſchaft oder zum
1571 Weinſchank berechtigt zu ſeyn , Wein

im Kleinen verkauft ,
mit der unter 2, b. angegebenen Defrauda⸗
tionsſtrafe , die nie unter 3 fl. und — wenn
der Uebertreter ein Kuͤfer iſt , nie unter 6 fl .
betragen darf und neben welcher Strafe auch
die Polizeiſtrafe gegen Ueberſchreitung der Ge⸗

werbsbefugniſſe und die Winkelwirthſchaften
ſtatt findet > $ x . > >

149 4) Der Weinhaͤndler
a) wenn er die Groͤße des Weinlagers uͤberſchrei⸗

tet , das er nach ſeinem Patent haͤtte halten duͤrfen,
mit dem vierfachen Betrag der Steuer , die

nach dem wirklichen Beſtande des Weinlagers
weiter zu entrichten geweſen waͤre $

151 ) ' wenn er gum Behufe der Beftimmung des UAc-

cisaverſums fuͤr die Weineonſumtion in ſeiner

Haushaltung die Zahl ſeiner Tiſchgenoſſen zu
gering angibt ,

mit dem vierfachen Betrag der Steuer , um

welche in Folge der irrigen Angabe das Aver⸗

ſum zu nieder angeſetzt wurde $ `

149 €) wenn er fih erft nah dem geſetzlichen Termin

fúr Fortſetzung des Weinhandels erklaͤrt ,
mit 8 fl . , wenn die Erklaͤrung noch vor dem

Erſcheinen des Acciſors zur Weinaufnahme ſtatt

gefunden hat , mit 7fl . 30 kr. aber im andern Fall 2

143 d) wenn er an Perſonen ſeines Wohnorts Wein

Sei
147 d) Wein in denſelben einlegt oder daraus abfaßt ,
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abgibt , ehe ihm vom Kaͤufer die Quittung uͤber
die entrichtete Abgabe oder , im Fall dieſer Wein⸗
haͤndler iſt , das Weinhandlungspatent vorge⸗
wieſen wurde ,

mit einer Strafe von 15 fl.

5) Der Weinverkaͤufer ,
142 a) wenn er den Preis des verkauften Weins zu

nieder deklarirt ,
mit dem zweifachen Betrag der durch ſeine
unrichtige Angabe dem Staate entgangenen
Acciſe , bei jeder Wiederholung unter Verdopp⸗
lung des vorhergegangenen Strafgrads

b) wenn er als Weinproduzent einem andern

Weinproduzenten , der nicht zugleich Weinhaͤnd⸗
ler iſt , im Herbſte Moſt verkauft und dieß dem

Aeciſor anzuzeigen unterlaͤßt ,
mit der nah Sag 1, c. den Confumenten
treffenden Strafe .

6) Der Kuͤfer ,
142 a) wenn er bei Accispflichtigen Wein in den Kel⸗

ler laͤßt, ohne daß ihm die Accisquittung vor⸗

gewieſen wurde ,
mit dem zweifachen Accisbetrag -~

142 b) wenn er an der Labftâtte den. geladenen Wein

abgehen laͤßt, ohne daß der Weintransportant
mit dem vorgeſchriebenen Transportſcheine verz
ſehen iſt ,

mit dem einfachen Aecisbetrag . `
147 €) wenn er fih gu Weineinlagen in beſondere

Weinhandlungskeller der Wirthe oder zu Abfaſ⸗
ſungen aus ſolchen Kellern gebrauchen laͤßt, ohne
daß der Acciſor herbeigerufen wurde ,

mit 15 fl . fuͤr den erſten , 30 fl . fuͤr den zwei⸗
ten und je weiteren 15 fl . fuͤr jeden weitern
Contraventionsfall à $ š $

7) Der Weintransportant ,
116 a) wenn er Wein transportirt , ohne die vorge -

Seite

w—w

w—or

ſchriebene Transporturkunde erhoben zu haben , oder 155
142) b) wenn er Wein in Faͤſſern transportirt , die
158| weder mit der im Großherzogthum vorgeſchrie⸗

benen , noch mit der im auswaͤrtigen Verſendungs⸗
oder Beſtimmungsort uͤblichen Eiche verſehen ſind ,

mit einer , dem einfachen Accisbetrag gleich⸗212
kommenden Strafte J½1226=
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Nro. Seite
116 e) wenn er die vorgeſchriebene Urkunde zwar er⸗

hoben , aber auf dem Transporte nicht bei ſich
hat , oder , t Š $ : * $

158 d) wenn er Wein im Lande einfellert , ohne dem
Acciſor des Einkellerungsorts den Transport -
ſchein unmittelbar vor der Einlage abgegeben
zu haben , oder $ é 4 $ 8

158 e) wenn er Wein durch - oder ausfuͤhrt , ohne dem
Aceiſor des letzten badiſchen Ortes den Transport⸗
oder Ausfuhrſchein unmittelbar vor der Ausfuhr
abgegeben zu haben , oder

156 f) wenn er bei intândifhem Wein , den er — um

Abnehmer dafuͤr zu ſuchen — verführt hat , den
vom Aeeiſor des Einlageorts wieder zuruͤck er⸗

haltenen Transportſchein dem Aceiſor des Ab⸗

gansortes nicht abliefert ,
mit 1 fl . 30 kr , im Falle Lit . d. in der Vor⸗

ausſetzung , daß nicht die Defraudationsſtrafe
ſelbſt verwirkt iſt A 5 5 ó X

8) Der Accifor ,
159 a) wenn er ſich bei Ausmittelung des Kaufpreiſes

der in ſeinem Bezirke verladen werdenden Weine
eine Nachlaͤſſigkeit zu Schulden kommen laͤßt und

hiernach die Preisbeſcheinigung unrichtig wird ,
mit 3 bis 5 fl . $ 8

162 b) wenn er bei Perſonen , die nicht zum Kleinver⸗

kauf berechtigt ſind , einen Preisſchein fuͤr Quan⸗
titäten unter dem erlaubten Maaße ausfertigt ,
mit 1 fl . 30 kr . 5 $ $ 3 j

165 c) wenn er den Weineinlagen der Wirthe nicht
ununterbrochen anwohnt ,

mit 7 fl . 30 kr . KEY K % $

164 d) wenn er die Weineinlage in Wirthſchaftskeller ,
oder auch nur die Abladung der Faͤſſer zugibt ,
bevor der Wein aufgenommen , die Abgabe er⸗

hoben und die Quittung hiefuͤr verabfolgt iſt ,
mit 7 fl . 30 kr. bis 15 fl . , auch mit Straf⸗

*

ſchaͤrfung im Wiederholungsfall . E Ea

163 e) wenn er geftattet , dağ von dritten Perſonen
in Keller innerhalb eines Wirthſchaftsgebaͤudes
Wein eingelegt wird , ohne daß Aeeis und Ohm⸗

geld entrichtet , oder die Befreiung von dieſen
Abgaben beſonders zugeſtanden waͤre, oder wenn

156

226

226
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224
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Seite

er geſtattet , daß , wenn dritte Perſonen auf Kel⸗

ler innerhalb eines Wirthſchaftsgebaͤudes Patente

erlangen , hiefuͤr nicht die naͤmlichen Bedingun⸗

gen , wie beim Wirthe eingehalten werden ,

mit 1 fl. 30 kr. bis 7 fl . 30 fr, ; w230

166 £) mwenn er fih bei der Controlirung der beſonde⸗

ren Weinhandlungskeller der Wirthe eine Nadz
`

läſſikeit zu Schulden kommen laͤßt
mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 15 fl . und

geeigneten Falls mit Dienſtentlaſſung . 232

161 g ) wenn er ſich im Einziehen der Weintransport⸗

urkunden oder in Fuͤhrung der Regiſter hieruͤber

nachlaͤſſig oder unordentlich benimmt ,

mit 1 fl . 30 kr. bis 7 fl. 30 kr. à . 229

Nro .

1. Näͤhere Beſtimmungen wegen Anwen⸗

dung dieſer Strafſaͤtze :

145 1) Die bei den Defraudationen eintretende Steige⸗

rung der Strafe in Wiederholungsfaͤllen haͤngt

nicht von der Zahl der Defraudationen , ſondern

vielmehr von der Zahl der Straferkenntniſſe ab 214

146 2) Auf die feit den früheren Defraudationen umlau⸗

fene Beit wird aber dabei keine Nuͤckſicht genommen

143 3) Neben den in Defraudationsfaͤllen eintretenden

Strafen des mehrfachen Aecis - und reſp . Ohm⸗

geldsbetrags iſt vom Defraudanten jedesmal auch

der einfache Aceis⸗ und reſp . Ohmgeldsbetrag zu

` erheben +» ; 0 213

143) ): Die Anzeige úber ben Empfang abgabepflich⸗
148| tiger Weine vor deren Einkellerung muß dem Aeei⸗

ſor gemacht werden , bevor die Faͤſſer abgeladen

ober die Weinfuhren in verſchloſſene Hoͤfe einge⸗

laſſen werden . Wenn der Weinempfaͤnger die

Do
abladen oder die Weinfuhren in nidt of-

en ſtehende Hoͤfe einfuͤhren ließ , ehe der Steuer⸗

erheber herbeigerufen wurde , ſo iſt die Abſicht 213

zu defraudiren als hergeſtellt zu betrachten . 216

w—or



1 .

A . Conſtatirung und Erhebung .

Arcile - Ordnung vom 4 , Januar 1813 .

§ . 612 .

Die Acciſe vom Wein wird erſt entrichtet , wenn

nicht ſowohl deſſen weiterer Verkauf en gros ,
als deſſen Beſtimmung zur wirklichen Conſumtion

4 zunaͤchſt zu vermuthen iſt .

5 §. 14 .

Der Weinconſumtions⸗Acciſe unterliegen :
a ) der Wirth , der den Wein im Detail verzapft ,
b ) der Conſument unmittelbar , in fo ferne er

den Wein nicht vom Wirth , ſondern vom

Weinhändler , oder anders wo her bezieht ,
und zur Selbſteonſumtion einlegt ; dieſe Be⸗

ſtimmung wird bei Allen , die nicht als Wein⸗

haͤndler in der Gewerbsliſte ſtehen , ver⸗

16 muthet .

Qə

§. 15 .

Von allem Wein , welchen Wirthe in Keller

legen , iſt , wenn ſie ſchon zugleich Weinhaͤndler
1



2 I . Weinaccis und Ohmgeld .

en gros ſind , und deßwegen mit einer beſondern

Gewerbſteuer belegt ſind , zu vermuthen , daß der

eingelegte Wein zum Detailverzapf beſtimmt ſey ,

und iſt die Acciſe davon gleich bei der Einkelle⸗

rung zu entrichten .

§. 17 .

Wenn Weinproduzenten noch andere ( als ſelbſt

erzeugte ) Weine zur Selbſteonſumtion kaufen und

einlegen , muß die Acciſe davon gleich bei der

Einkellerung entrichtet werden .

Wirthe muͤſſen alle Weine , ſie moͤgen erkauft ,

ererbt , oder aus eigenthuͤmlichen Reben gezogen

ſeyn , gleich bei der Einkellerung veraceiſen .

§. 19 .

Die Claſſe , in welche der Wein gehoͤrt , wird ,

wenn ein ſolcher von inlaͤndiſchen Weinproducen⸗

ten erkauft worden iſt , durch ein Atteſtat des

Acciſors ( und Vorgeſetzten des Ladorts * ) nachge⸗

wieſen ; — wenn ſolcher aus dem Ausland kommt ,

oder von inlaͤndiſchen Weinhaͤndlern allda erkauft

worden iſt , ſo hat der Kaͤufer die Claſſe zu fa⸗

tiren , in welche der Wein gehoͤrt; dem Acciſor

aber ſteht frei , denſelben an ſich zu ziehen , wenn

Anmerkung .

) Die Beſcheinigung des Ortsvorgeſetzten ift durch §. 7

der Finanzminiſterial - Verordnung vom 27 . Mai 1826

aufgehoben .
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er das Maximum der Claſſe , und 10 % dafuͤr
ſogleich baar bezahlt . )

§. 20 .

Wo Buͤrger oder ganze Corporationen und Ver⸗
waltungen das Recht haben , ihr eigenes Gewaͤchs,
oder auch ihre Zehnt - , Guͤlt - und Zinsweine
maaßweis zu verzapfen , da muß , ſobald von die —⸗

ſem Recht zu irgend einer Zeit Gebrauch gemacht
werden will , dem oͤrtlichen Acciſor , ehe der Ver⸗

zapf beginnt , die Anzeige davon gemacht werden ,
dieſer nimmt den ganzen Betrag , ſowohl nach der

Quantitaͤt , als auch den Werth per Fuder neuen

Maaßes auf , und beſtimmt hiernach die Acciſe.
§. 21 .

Die berechnete Acciſe muß 14 Tage nach er⸗

oͤffnetem Schank von dem ganzen Vorrath voll⸗

ſtaͤndig bezahlt ſeyn , widrigenfalls iſt der Schank
ſogleich niederzulegen , der Ruͤckſtand aber ohne
weiters beizutreiben .

Anmerkung .

) Dieſe , ſonſt nicht mehr guͤltigen Claſſen fuͤr Wein
enthielten nach §9. 18 der Accis⸗Ordnung :
die 1. Claſſe Weine bis zu 60 fl . Werth per Fuder ,
DDF „ ,uͤber 60 fl . — 80 fl Werth pr . For -
die 3. „ „ 80, , — 100 ,
die 4. „ n -n 100 , — 140 , u
die 5. ” " n" 140 n — 200 ; n" NER.
die 6. „ n , 200, , — 260 , JER
die 7. iy w -w 260 „ per Fuder .

1 *

1 1

n "”

s
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§. 24 .

Wenn Jemand , der nichtdeklarirter Weinhaͤnd⸗

ler iſt , an dem naͤmlichen Ort zwei Keller hat ,

ſo darf er keinen Wein aus einem Keller in den

andern bringen , auſſer unter Aufſicht des Acciſors ,

oder eines von dieſem beſtellten Aufſehers .

Hat Jemand — Weinhaͤndler ausgenommen —

an zwei Orten des Landes Keller , ſo darf er

ſeinen bereits veraccisten Wein von einem Ort

in den andern bringen , ohne zum zweitenmal Acciſe

zu bezahlen ; der Wein muß aber mit einem Atte⸗

ſtat des Acciſors der Ladſtaͤtte begleitet ſeyn , wo⸗

durch bezeugt wird , daß der Wein aus ſeinem ,

des Conſumenten , oder Wirthskeller kommt ; wird

dieſe Formalitaͤt nicht beobachtet , ſo iſt die Acciſe

bei der Einkellerung ohne weiters zu erheben.

Das Atteſtat muß der Acciſor bei der Abrech —

nung dem Bezirksobereinnehmer ausliefern .

Wenn ein Selbſtconſument ſeinen Wein in den

Keller eines Dritten legt , weil er keinen , oder

keinen guten Keller in dem Hauſe , welches er

bewohnt , hat , oder , wenn mehrere Conſumenten

in einem Hauſe in dem naͤmlichen Keller des

Hauſes Wein haben , muß jeder derſelben die Quan —

titaͤt , die ihm zugehoͤrt, dem Acciſor beſtimmt an⸗

geben , keiner darf dem Andern Wein verkaufen ,

oder auf eine ſonſtige Art uͤbertragen , ohne daß

der Uebernehmer wieder Aceiſe dafuͤr entrichtet .

Wenn ein Selbſtconſument bei einem Weinhaͤnd⸗
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ler wohnt , darf dieſer jenem keinen Wein abge—⸗

ben , ohne daß der uͤbernehmende Selbſteonſument

vorher die Acciſe davon entrichtet hat .
Die Kuͤfer ſind fuͤe dieſen und den unmittelbar

vorherſtehenden Fall dahin , daß ſie von derglei —
chen Weinfuͤllungen dem oͤrtlichen Accisamt immer

die Anzeige machen ſollen und wollen , beſonders

zu verpflichten .

Rechnungs⸗Inſtruetion für die

Ortsaceiſoren .

( zu §. 19 der A. . )

No ?

Wenn die angegebenen dder durch Mtteftate bez

ſcheinigten Preiſe offenbar zu nieder find , fo hat der

Uccifor ein Redt , den Wein gegen Bezahlung deg

hoͤchſten Preiſes der Claffe , worin der Wein gehoͤrt ,
und weiterer 10 % dieſes Preiſes an ſich zu ziehen .
Es iſt ihm auch in dieſem Fall erlaubt , nach vor —⸗

heriger Anfrage bei dem Obereinnehmer den Wein

fuͤr gnaͤdigſte Herrſchaft an ſich zu ziehen , wenn

er die Gefahr des Verluſtes zum Theil auf ſich
nehmen will .

Der Obereinnehmer hat alsdann die Bezahlung
zu leiſten . Wird mehr geloͤst bei dem Verkauf
des Weines , ſo erhaͤlt der Acciſor den ganzen

Mehrerloͤs ; wird weniger erloͤst , ſo hat derſelbe
die Haͤlfte des Verluſtes zu erſetzen .
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D.

Ohmdgelds - Ordnung v . 6. Rärz 1812.
Art . 2.

Es wird im Großherzogthum von allen Weinen ,

welche Wirthe in ihre Wirthſchaftskeller einlegen ,

ſie moͤgen dieſelben erkauft , eingetauſcht , ererbt ,

oder ſonſt auf eine Weiſe an ſich gebracht haben ,

ein Ohmgeld fuͤr die Staatskaſſe erhoben .

Art . 5.

Wirthe , welche von Aufang der Weinleſe bis

Weihnachten neuen Wein einlegen , ſind ausnahms⸗

weiſe nicht verbunden , das Ohmgeld davon ſo⸗

gleich bei der Einnahme zu entrichten . Die Ac —

ciſoren notiren nur ihre Schuldigkeit fuͤr die , in

dieſem Zeitraum eingelegten neuen Weine , und

erheben den Betrag in zwei Terminen , ſo daß

die eine Haͤlfte am 1. Februar , die andere Haͤlfte

am 1. Mai fållig wird . “ )
;

Art . 7.

Alle Traiteurs , das ſind ſolche , welche einen

oͤffentlichen Koſttiſch halten , ſind dem Ohmgeld

unterworfen , wenn ſie gleich keinen Schild fuͤhren .

Weinproduzenten , welche ihr eigenes Gewaͤchs

ausſchenken duͤrfen , ſind gleichfalls ohmgeldpflich⸗

Anmerkung .

) Nach Finanz⸗Miniſt . ⸗Verordnung dom 19. Maͤrz 1825

Nr . 1467 , wurden die Zahlungstermine auf 1. Februar

und 1. April feſtgeſetzt .
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tig . Iſt das Schankrecht auf eine gewiſſe Quan —

titaͤt, z. B. auf 1 Fuder beſchraͤnkt, ſo ſoll vor

Beginnung des Ausſchanks der ganze Vorrath ,
und ebenſo nach geendigtem Ausſchank der ver —

bliebene Vorrath aufgenommen werden .

Die Quantitaͤt , worauf der Ausſchank beſchraͤnkt

iſt , muß gleich nach der erſten Aufnahme verohm⸗

geldet werden ; zeigt ſich bei der zweiten , daß ein

groͤßeres Quantum fehle , als nach dem beſchraͤn —

ten Ausſchanksrechte verzapft werden durfte , ſo

iſt auch dafuͤr das Ohmgeld nachzuzahlen .

Iſt das Schankrecht nicht auf eine beſtimmte

Quantitaͤt , ſondern auf eine beſtimmte Zeit be⸗

ſchraͤnkt , ſo muß zwar das Ohmgeld von dem

ganzen Vorrath , wie ſolcher unmittelbar vor dem

Anfang des Ausſchanks aufgenommen wurde , be⸗

zahlt werden , und zwar die eine Haͤlfte bei Er⸗

oͤffnung des Ausſchanks , die andere Haͤlfte nach

Verfluß von 14 Tagen , es bleibt aber dem Aug -

ſchanksberechtigten unbenommen , nach Ablauf der

Ausſchankszeit , eine abermalige Aufnahme des

nicht verzapften Vorraths zu verlangen , wofuͤr

ihm alsdann das entrichtete Ohmgeld zuruͤck zu

erſtatten iſt .
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3 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 5. Febr . 1812 . Nr . 277 .

ꝛc.

2. Sind diejenigen , welche Weingefaͤlle zu bez

gichen haben , feinen Accis von forhen Weinen

ſchuldig , wohl aber von demjenigen Wein ,

den ſie an Zahlungsſtatt erhalten .
ꝛc.

4 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 3. April 1812 . Nr . 1165 .

1 ) Der Inlaͤnder , der Neben in dem benach⸗

barten Auslande , z. B . im Wuͤrttembergiſchen ,

beſitzt , und den hieraus erzielten Wein im Inland

einkellert , iſt , wenn er nicht Weinhaͤndler iſt ,

die Acciſe zu entrichten ſchuldig .

ð .

Fin . ⸗Miniſt . Steuerdep . v.3 . April 1812 . Nr . 1265 .

Leiern , oder Haustrunk , welcher dadurch be—⸗

reitet wird , daß die Trauben nicht ſcharf ausge⸗

preßt , ſondern , wenn der Moſt abgeloffen und

hinweggeſchafft iſt , Waſſer daruͤber geſchuͤttet ,

und mit demſelben die Trauben vollends ausge —

keltert werden , iſt acciſefrei , da die Acciſeordnung

auf dieſes Getraͤnk keine Abgabe gelegt hat .
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6 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 7 . April 1812 . Nr . 1305 .

§. 1. Beamte , welche Weinhandlungspatente

geloͤst haben , zahlen bei Abfaſſung ihres Beſol —

dungsweins keinen Accis .

§. 2. Diejenigen Weinproduzenten , welche ih —

ren eigenen Erwachs nur zum Theil ſelbſt aus —

ſchenken , ſind wegen dem nicht ausgeſchenkten und

doch veraccisten Quantum nach Art . 7 der Ohm -

geldsordnung , ruͤckſichtlich des Acciſes aber nach

§. 20 und 21 der Accisordnung zu behandeln ,

wornach ſie von ihrem ganzen aufgenommenen

Vorrath , ſie moͤgen denſelben ganz verzapfen oder

nicht , die Acciſe zu entrichten haben .

7 .

Finanz⸗Miniſt . v. 9. April 1812 . . D. Nr . 15 .

S . 90 . Beilage II .

1 ) ad §. 13 . Die in der Aecisordnung §. 13 .

enthaltenen Beſtimmungen uͤber den Weinhan —

del im Großen , werden dahin modifizirt , daß

kein Weinhaͤndler auſſer dem Reife und nicht

unter 3 Stuͤtzen neuen Maaßes verkaufen darf .

Weinhaͤndler , welche mit feinen Weinen han —

deln , duͤrfen nicht unter 25 Bouteillen , in

Faͤſſern aber ebenfalls nicht unter 3 Stuͤtzen

verkaufen . Weinhaͤndler , welche mit fremden

feinen Weinen handeln , und dieſelbe bouteil —
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lenweiſe verkaufen wollen , koͤnnen hiezu die

Erlaubniß erhalten , ſie muͤſſen aber von allen

fremden feinen Weinen , die ſie in Faͤſſern
oder in Bouteillen im Keller liegen haben ,

oder kuͤnftighin einlegen , die Acciſe entrichten ,

in welchem Falle jedoch keine weitere Acciſe

alsdann entrichtet wird , wenn ſie von dieſen

fremden Weinen bouteillenweiſe verkaufen .

Diejenigen patentiſirten Weinhaͤndler, welche

unter dieſer Bedingung bouteillenweiſe verkau⸗
fen wollen , haben ſich an das Amt zu wen⸗

den , auf deſſen Bericht das Kreisdirectorium

die Erlaubniß zu ertheilen , die Aufnahme des

Vorraths durch den Acciſor unter Beizug ei⸗

ner Urkundsperſon anzuordnen , und den Ober⸗

inſpector zur weitern Inſtruction des Aufſichts —⸗

perſonals von der gegebenen Verwilligung in

Kenntniß zu ſetzen , auch die Obereinnehmerei
davon zu benachrichtigen hat . Die Gebuͤhr
der zur Weinaufnahme beigezogenen Urkunds⸗

perſon hat der Weinhaͤndler zu tragen .

Zu dem F. 16 der Accisordnung wird naͤher

erlaͤutert , daß die in einer gerichtlichen Ver⸗

ſteigerung , oder von geiſtlichen und weltlichen

Dienern , welche verſetzt wurden , erkaufte und

ererbte Weine nur dann accisfrei zu belaſſen

ſind , wenn der Kaͤufer oder Erbe Weinhaͤnd —
ler iſt , oder wenn der Verkaͤufer und resp .

Erblaſſer den Wein wirklich ſchon veraccist
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hatte , alfo niht , wenn derſelbe Weinprodu⸗

zent war .

8 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 10 . April 1812 . Nr . 1453 .

4 ) Auslaͤnder , welche im Inlande Reben beſitzen ,

ſind in Anſehung der produzirten Weine , wel⸗

che ſie im naͤmlichen Ort einlegen , als Wein⸗

produzenten zu behandeln .
ꝛc.

9 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 21 . April 1812 . Nr . 1695 .

Weine aus ſelbſt gebauten Dienſtreben , auch

Zehnt - und andere Gefaͤllweine , ſind bei der Ein⸗

lage accisfrei zu belaſſen .

10 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 28 . April 1812 . Nr . 1914 .

Wenn Weinberge um die Haͤlfte oder den drit⸗

ten Theil des Ertrags gebaut werden , ſo zahlt

weder der Weinbauer noch der Eigenthuͤmer von

den Weinen , welche ſie von ſolchen Reben ziehen ,

die Acciſe bei der Einlage : der Erſtere nicht ,

weil nach der Aceisordnung alle diejenigen , welche

Wein aus gepachteten oder eigenthuͤmlichen Wein⸗
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bergen einlegen , bei der Einlage accisfrei ſind ;

und der Letztere nicht , weil Gefaͤllweine , wozu

auch ein Naturalzeitpacht gehoͤrt, den aus eige —

nen Reben gezogenen Wein gleichgeſetzt werden .

Wenn aber der Gefaͤllbezieher in dieſen Faͤllen

dem Halb - oder Drittelsbauer , oder letzterer dem

erſtern ſeinen Antheil abkauft , ſo iſt die Acciſe

allerdings zu entrichten , und der Reklamant iſt

daher verbunden , von den vorjaͤhrigen Weinen ,

die er ſeinen Drittelsbauern abgekauft hat , die

Acciſe zu bezahlen .

11 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 20 . Mai 1812 . Nr . 2290 .

Weder fuͤr den Weinabgang noch fuͤr den Haus⸗

gebrauch des Wirthes findet ein Nachlaß oder

eine Ruͤckverguͤtung der vom Wirth entrichteten

Accis - und Ohmgeldabgaben ſtatt .

12 .
Fin . ⸗Miniſt . v. 15 . Juni 1812 . Nr . 2862 .

wird auf eine Anfrage :
wie es in Hinſicht des Accisbezugs mit denjenigen

Wirthen zu halten ſeye , die auf einen beſondern

Keller patenſirt ſind , aber aus dem Wirthſchafts —⸗

keller en gros Wein verkaufen ? die Belehrung

ertheilt : daß ein ſolcher Wirth nur in Hinſicht

ſeines Handlungskellers , auf den er ein Patent
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erhalten hat , als Weinhändler zu betrachten ,

hinſichtlich ſeines Wirthſchaftskellers , wenn er

auf denſelben nicht auch zugleich patentiſirt iſt ,

den nicht patentiſirten Wirthen gleich zu halten ,

und dem Accis unterworfen ſeye .

13 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 12 . Okt . 1812 . Nr . 4712 .

Wird der Wein vor erfolgter Kelterung mit

den Treſtern erkauft , und von den Kaͤufern

mit ihrem eigenen Gewaͤchs oder andern gekauf —

ten Weinen eingefelert , fo werden 3 Ohm Trez

ſterweine gleich 2Ohm hellen Weines angenom⸗

men und veraccist .

14 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 2. Febr . 1813 . Nr . 384 .

Die Ohmgeldsfreie Einlage des

Weins findet in keinem Fall mehr ſtatt ;

dieſe Abgabe muß auch alsdann entrichtet werden ,

wenn ein Wirth von einem andern Wein en gros

erkauft ; dagegen wird dem verkaufenden Wirth die

regulirte Ruͤckverguͤtung auf die Vorlage der ord —

nungsmaͤßig ausgeſtellten Verkaufsatteſtate , von

der betreffenden Obereinnehmerei geleiſtet .

Die Ruͤckzahlung des Ohmgelds an Wirthe ,

welche Wein en gros , gleichviel an welche Per⸗
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ſonen , verkaufen , kann nur gegen Atteſtate erfol —

gen , die in der hier beigelegten Form gefertigt

ſind . )
Auf geſchriebene Atteſtate kann , vom 1. Mai

an gerechnet , keine Ruͤckverguͤtunggeleiſtet werden .

Das nunmehr guͤltige Formular iſt nachſtehendes :

Ohmgeld⸗Rückvergütungsatteſtat .
In Gegenwart des Ortsacciſors wurden unterm

Heutigen bei dem hieſigen Wirthe zum

Maaß Wein neuen Maaßes ,

die in ſeinem Wirthſchaftskeller lagen und von

welchen das Ohmgeld entrichtet war , fuͤr

geladen .

Es wird dem Verkaͤufer dieſes pflichtmaͤßig be⸗

ſtaͤtigt und dabei aufgegeben , dieſem Atteſtate die

Unterſchrift des Kaͤufers beiſetzen und dieſelbe von

dem Ortsacciſor am Wohnorte des Kaͤufers be⸗

glaubigen zu laſſen , worauf er ſich bei der , dem

dieſſeitigen Accisamte vorgeſetzten Obereinnehmerei ,
wegen Ruͤckgabe des Ohmgeldes innerhalb einer

Friſt von zwei Monaten , von heute an gerechnet ,

bei Verluſt der Forderung gu melden hat .

den ten 183

unterſchrift des Weinempfaͤngers .

unterſchrift des Aceiſors .
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Im Weinverkaufsregiſter beglaubigt . Ort wo der

unter Nro . Wein hingekommen iſt .

eingetragen

den ten 183

Richtig befunden

Obereinnehmerei
Aceiſor .

15 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 12 . Febr . 1813 . Nr . 536 .

Der Wein wird nur da veraccist , wo er ein⸗

gelegt wird .

Wer Wein einlegt , hat die Acciſe an denjeni —

gen Acciſer zu bezahlen , in deſſen Bezirk der Kel —

ler liegt , gleichviel , woher der Wein kommt ,
oder wo der Kaͤufer wohnt .

16 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 22 . Febr . 1813 . Nr . 6568 .

Wenn Reben nicht in eigentlichem Halbbau

gegeben , ſondern der Baulohn vertragsmaͤßig auf
den Werth der Haͤlfte des Weinerzeugniſſes be⸗

ſtimmt wird , der Baumann daher nur den Lohn
in Geld und nicht die Haͤlfte des Weinerwachſes
anzuſprechen hat , ſo iſt der Rebeneigenthuͤmer
auch nicht ſchuldig, von dem erzeugten Wein Accis

zu entrichten . In einem ſolchen Falle iſt aber
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der Baumann accispflichtig , wenn ihm der Re⸗

beneigenthuͤmer ſtatt des in Geld ſtipulirten Bau —

lohns die Haͤlfte des Weinerzeugniſſes im Herbſt

uͤberlaſſen wollte .

Fin . ⸗Miniſt . v. 24 . Juli 1813 . Nr ’ 2928 .

Die Rheinſchiffer und ihre Schiffsknechte ſind

keine Acciſe von dem Weine ſchuldig , den ſie auf

dem Rheine konſumiren , da die Konſumtion eines

Inlaͤnders auſſer Landes nicht beſteuert werden

kann .

18 .

. ⸗M. ⸗Verordnung v. 6. Sept . 1813 . Nr . 97 .

Nur Rheinſchiffer , welche auſſer Landes fahren ,

ſomit ihren , fuͤr ſich und ihre Schiffsknechte erz

kauften Wein auſſer Landes conſumiren , haben

keinen Accis , ſondern nur den Ausgangszoll von

dieſem Wein zu entrichten , wogegen dieſelben ,

wenn ſie Waaren auf dem Rhein aus einem Ort

des Landes in einen andern fuͤhren , alſo ihren

mit ſich nehmenden Wein im Lande verzehren ,
davon den Accis , aber kein Ohmgeld zu entrich —

ten haben .
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7

19 .
;

Fin . ⸗Miniſt . v. 21 . Auguſt 1813 . Nr . 3419 .

Auf die Anfrage : wie jene Weine , welche aus

einem patentiſirten Wirthſchaftskeller in einen be —

ſondern Handlungskeller gelegt werden , ruͤckſicht —
lich der Verguͤtung des entrichteten Ohmgeldes
und Acciſes zu behandeln , ob das ganze Ohm—⸗

geld à 20 fl . 50 kr . vom Fuder ruͤckzuzahlen, oder

nur 18 fl . per Fuder , wie wenn dieſer Wein ver⸗

kauft worden waͤre , zu verguͤten ſeyen ? wurde

erwiedert :

„ Es ſeyen fuͤr dieſen Fall achtzehn Gulden

Ohmgeld per Fuder zu bezahlen . “ )

„Fuͤr die bezahlte Acciſe hingegen finde gar
keine Ruͤckverguͤtung ſtatt . “

20.
Fin . ⸗Miniſt . v. 13 . Dezbr . 1813 . Nr . 1825 .

Wer Trauben am Stock erkauft , hat , ſo fern
er nicht Weinhaͤndler iſt , von dem hieraus ge⸗

wonnenen Wein den Accis zu entrichten .

Anmerkung .

) Nach dem Geſetz vom 31 . Juli 1828 , Art . 4. iſt die

Ruͤckverguͤtung auf 13 fl . 20 kr. vom Fuder feſtgeſetzt .
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21 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 5. April 1814 . Nr . 1414 .

Auf die Anfrage :
Wie es in dem Falle zu halten ſeye , wenn ein

Wirth nach dem Tod des erſten Beſitzers die

Wirkhſchaftsgebaͤude ſammt dem in dem Wirth -
ſchaftskeller vorraͤthigen , von dem vorigen Eigen⸗

thuͤmer bereits veraccisten und verohmgeldeten
Wein , entweder als Fremder kaͤuflich uͤbernimmt,
oder als Miterbe die uͤbrigen Antheile der Erbs —

intereſſenten an ſich kauft ?

wurde eroͤffnet:
Von ererbten Weinen , die von dem Erblaſſer

bereits veraccist waren , iſt keine weitere Acciſe
zu entrichten .

Uebernimmt ein fremder aias die ganze
Wirthſchaft mit den vorraͤthigen Weinen , ſo iſt
der Fall gerade ſo zu behandeln , als wenn ein

Wirth an den Andern Wein im Großen verkauft .
Uebernimmt ein Erbe die Wirthſchaft , ſo hat

er von den Weinen , die ihm vermoͤge Erbſchafts⸗
rechts zufallen , keine Acciſe zu entrichten . Ruͤck⸗

ſichtlich der Uebernahme des Erbſchaftsantheils
der Miterben iſt er aber ebenſo wie ein fremder

Kaͤufer anzuſehen . Der §. 96 der Accisordnung
kann naͤmlich auf die Konſumtionsacciſe nicht ana⸗

logiſch angewendet werden .
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22 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 3. Oktober 1815 . Nr . 13,100 .

Das Verbot des Weinverkaufs unter drei Stuͤtzen
fuͤr Alle , die zur Wirthſchaft nicht berechtigt ſind ,
ſoll auf die Weinproduzenten , welche zur Herbſtzeit
ihren Weinerwachs verkaufen , keine Anwendung
finden , dieſen vielmehr unbenommen bleiben , auch
ihren geringern Erwachs zu verkaufen .

23 .

Fin . - ⸗Miniſt . v. 3. Oktober 1815, . Nr . 13174 .

Anlangend die Entrichtung des Weinaeciſes und

die Kontrolirung der Wirthe , die zugleich Wein⸗

produzenten ſind , in Orten , wo die Gewohnheit
herrſcht , die geſtoßenen Trauben in Privatkeller

zu fuͤhren, wurde ſaͤmmtlichen Kreisdirektorien

zur weitern Verfuͤgung eroͤffnet:
Die Wirthe haben in obigem Fall bei der G

führung der geftofenen Trauben den Gehalt in

Trubeih anzuzeigen , worauf die Reduktion in

Helleich geſchehen muß .
Die Acciſe iſt ſogleich zu erheben , und zwar

nach der Faſſion der Wirthe , wobei die Acciſoren
ſich ſorgfaͤltig um die Verkaufspreiſe zu erkundi⸗

gen , und bei offenbar zu niedrigen Angaben nach
§. 19 der Accisordnung und §. 5 der Inſtruktion

zu verfahren haben .

2 *
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Nach Vollendung des Herbſtes ſind in all ſol —

chen Orten die Vorraͤthe von neuen Weinen in

den Wirthskellern aufzunehmen , und der Wirthe

Angaben uͤber den zur Herbſtzeit eingelegten ei —

genen Erwachs , oder erkauften Wein , mit der

Aufnahme zu vergleichen .

}t

24 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 4. Juni 1816 - Nr . 7080 .

Die Veracciſung des auf dem Schlag erkauften

Weines betreffend .

Wenn Weine auf Weinſchlag gekauft werden ,

ſo darf die Anzeige bei dem Acciſor nicht unter⸗

laſſen werden , und iſt der Accis ſogleich zu ent ?

richten , daher entweder diejenigen Preiſe zu Be⸗

rechnung des Acciſes anzunehmen ſind , welche ſich

nach den vorhandenen Kaͤufen ergeben , oder , in Er⸗

mangelung derſelben , der Aceis nach der Schaͤtzung
des Ortsgerichts berechnet werden muß .

25 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 8. April 1818 . Nr . 5373 .

Allerdings iſt auch von demjenigen Wein , wel⸗

cher , ſey es nun an herrſchaftliche Verrechnungen ,

Communen oder Stiftungen , oder aud ) an Pri -

vaten gur Tilgung anderer Gefaͤllſchuldigkeiten
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an Zahlungsſtatt gegeben wird , der geſetzliche
Accis zu entrichten . “)

26 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 6. Mai 1823 . Nr . 2138 .

Die unterm 4. Juni 1816 . Nr . 7980 . vorge⸗

ſchriebene Schaͤtzung der auf den kuͤnftigen Wein —

ſchlag gekauften , aber ſogleich zu veracciſenden
Weine , hat von demjenigen Ortsgerichte , wo der

Wein gekauft worden , zu geſchehen .

27 .

Fin . ⸗Miniſt . v . 2. Oktober 1824 . Nr . 5616 .

Da die Weinacciſe nach dem Werth des Weins

berechnet wird , ſo iſt der gekelterte neue Wein

oder Weinmoſt hinſichtlich des Maaßes bei der

Accisberechnung wie der Wein uͤberhaupt zu be⸗

handeln , und es findet demnach kein Abzug we —

gen der Trubeich ſtatt . >

Sollte bisher in einigen Lofalitåten gegen den

obigen Grundſatz die Reduktion der Trubeich in

Helleich zum Behuf der Accisberechnung vorge⸗
nommen worden ſeyn , ſo iſt dieſer Mißbrauch

abzuſtellen .

) Anmerkung : Wenn Gemeinden von den Ortsbuͤrgern
Wein zu Tilgung der Gemeindsſchulden ein⸗
ziehen , und zugleich zu eben gedachtem Zwecke wieder
abgeben , wird dieſer nur von den beziehenden Kaͤufern
oder Glaubigern der Gemeinde veraccist , falls ſie nicht
als Weinhaͤndler auch accisfrei ſind . —
Finanz⸗Miniſt , v. 23 . Dezember 1815 . Nr . 16869 .
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Es verſteht ſich uͤbrigens von ſelbſt , daß ge —

genwaͤrtige Beſtimmung auf Wein, der vor der

Kelterung mit den Treſtern verkauft und ein -

gekellert wird , nicht angewendet werden darf ,

hinſichtlich deſſen es bei der Generalverfuͤgung
vom 3. Oktober 1815 . Nr . 13174 ( ſiehe Nr . 23 )

ſein Bewenden behaͤlt.

28 .

Geſetz v. 14 . Mai 1825 . . B . Nr . 8. S . 38 .

Art. 1.

Die Konſumtion der Weinproduzenten von dem

Wein , den ſie accisfrei einzukellern geſetzlich be -

fugt ſind , iſt vom 1. Juni dieſes Jahrs an , der

Acciſe nicht mehr unterworfen .

Ausgenommen bleiben die Weinproduzenten ,

welche zugleich Wirthe oder patentiſirte Wein⸗

haͤndler ſind .

29 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 26 . Juli 1825 . R . B. N. 16 . S . 121 .

Bezahlung der Acciſe vom Obſtwein betr .
Seine Koͤnigliche Hoheit haben durch

hoͤchſtes Staatsminiſterialreſeript vom 14 . d. M .

gnaͤdigſt zu beſtimmen geruht , daß das Geſetz vom

14 . Mai d. . , wornach die Weinproduzenten

von der Conſumtion ihres ſelbſt produzirten Trau⸗
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benweins accisfrei ſind , auch auf die Konſumtion
des Obſtweins durch die Produzenten Anwendung
finde , dagegen die Acciſe von Obſtwein ganz

nach jenen Geſetzen und Verordnungen ,
welche wegen der Acciſe von Trauben —

wein gegeben ſind , zu entrichten ſey .
Dieſe Hoͤchſte Entſchließung wird mit dem An⸗

fuͤgen bekannt gemacht , daß ſie ſogleich in Voll⸗

zug zu bringen iſt .

30 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 21 . Febr . 1826 . Nr . 1057 .

Von dem imDetail von Wirthen uͤber die Gaſſe
erkauften Wein ift fein Accis weiter zu bezahlen ,
dagegen findet auch bei ſolchen Quantitaͤten die

in der Ohmgeldordnung bewilligte Ohmgeldruͤck⸗
zahlung nicht ſtatt .

31 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 27 . Juni 1826 . . B, N. 17 . S . 124 ,

Mit hoͤchſter Genehmigung Seiner Koͤnig⸗
lihen Hoheit vom 8. d. M. St . M . Nr . 832 .

wird hiermit verordnet , daß kuͤnftig von allem
Wein , welcher im Ort der Einkellerung abge⸗

faßt wird , vor der Abfaſſung aus dem Keller

des Verkaͤufers der Aecis , und wenn der Be⸗
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ziehende ohmgeldspflichtig , auch das Ohmgeld

entrichtet werden muͤſſe.

32 .

Nro . 9679 .

Die Acciſe von dem zur Eſſigbereitung verwen —

det werdenden Obſtwein betreffend .

Das Großherzogl . Finanzminiſterium hat durch

Reſcript vom 28 . November 1826 . Nr . 7144 und

vom 3. April 1827 . Nr . 1922 . hinſichtlich der

Acciſe des aus Obſtwein bereitet werdenden Eſ —

ſigs erlaͤutert , daß nicht , wie noch hie und da

die Meinung zu beſtehen ſcheine , der aus Obſt⸗

wein bereitete Eſſig zu Folge einer Finanzmini⸗

ſterialverfuͤgung vom 23 . Mai 1815 . Nr. uu
einer beſondern Acciſe unterliege .

Zu Verhuͤtung von Mißverſtaͤndniſſen wird da⸗

her das Erhebungs - und Aufſichtsperſonal darauf

aufmerkſam gemacht , daß nach der Intention des

Geſetzes vom 14 . Mai 1825 mit Ausnahme der

Acciſe auf den vom Ausland eingehenden Eſſig ,

keine Gattung von Eſſigacciſe mehr beſtehe , und

die Verfuͤgung des Großherzogl . Finanzminiſte —
riums vom 23. Mai 1315 . Nr . 7061 . hierdurch

auſſer Wirkſamkeit geſetzt ſeyh. Daß aber der zur

Eſſigbereitnng verwendet werdende Obſtwein eben

ſo der Weinacciſe unterliege , wie dieſes hinſicht —

lich des Traubenweins durch orn . 48 der Acciſe —
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ordnung vorgeſchrieben iſt , und dieſe Accisent —

richtung auch dann eintrete , wenn der Obſtwein

unmittelbar nach dem Keltern zur Eſſigbereitung
verwendet wird .

Karlsruhe , den 30 . Mai 1827 .

Steuer ⸗Direktion .

33 .

iro . 9518 .

Den Accis von Zehntweinen betreffend .

Das Großherzogl . Finanzminiſterium hat” hine

ſichtlich der Accispflicht von Zehntweinen durch

Beſchluß vom 18 . Februar 1823 . Nr . 807 . ver⸗

fuͤgt, daß die Paͤchter von herrſchaftlichen Kein -

zehnten der Acciſe nicht unterworfen ſeyen , ſie

vielmehr durch den uͤbereingekommenen Pacht ledig —

lich in die Rechte des Zehntherrn und in die Reihe
der Produzenten eintreten .

Wer uͤbrigens nach dem Geſetz als Produzent

ausnahmsweiſe accispflichtig iſt , kann auch , wie

es ſich von ſelbſt verſteht , als Zehntſteigerer von

der Accisentrichtung nicht befreit ſeyn .

Ferner wurde durch Beſchluß vom 16 . Maͤrz

1824 . Nr . 1331 . ausgeſprochen , daß , indem uͤber⸗

haupt die Zehntſteigerer in die Nechte der Zehnt —

berechtigten eintreten , und als ſolche in die Klaſſe
der Produzenten gerechnet werden , nicht nur die

Paͤchter von herrſchaftlichen Weingefaͤllen, ſondern
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auch die Paͤchter von Weingefaͤllen der Communen

und Privaten als Produzenten anzuſehen und der

Weinacciſe nicht unterworfen ſeyen , wenn fie derz

ſelben nicht in der Eigenſchaft als Produzenten

ſelbſt unterliegen .
Karlsruhe , den 29 . Mai 1827 .

Steuer⸗Direktion .

34 .

Nr . 15211 .

Die Weineinlagen der Wirthe in Weinorten betr .

Der Regel nach muͤſſen die Weine , welche Wirthe
einlegen , bei Vermeidung der Defraudationsſtra —

fen , vor der Einlage , und wenn ſolche aus dem —

ſelben Orte bezogen werden , ſchon vor deren Ab —

faſſung veraccist und verohmgeldet werden .

Ausnahmen finden ſtatt in den in dem F. 2

der Weinpatent - Verordnung vom 18 . Maͤrz

1816. ý
der Finanzminiſterial⸗Verordnung vom 19 . Maͤrz

1826 . Nr . 1467 .

und der Finanzminiſterial⸗Verordnung vom 5.

April 1814 . Nr . 1414 .

benannten Faͤllen .
Da man nun wahrgenommen , daß die puͤnkt⸗

liche Handhabung dieſer Beſtimmungen bei den

neuen Weineinlagen der Wirthe in Weinorten zur

Herbſtzeit mit mancherlei Schwierigkeiten verbun⸗
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den iſt , ſo wird zu deren Erleichterung eine weitere

Ausnahme geſtattet und zu dem Ende Folgendes

verfuͤgt:
1 )

2 )

3 )

4 )

Die Wirthe in Weinorten , welche zur Herbſt —

zeit neuen Wein aus der eigenen oder un⸗

mittelbar angrenzenden Gemarkung beziehen ,

ſollen die Beguͤnſtigung haben , das jeden

Tag uͤber eingelegte Quantum erſt am Abend

deſſelben zu deklariren und zu veracciſen . “

Dieſe Beguͤnſtigung tritt ein , der Wein mag

eigenes Gewaͤchs , oder erkauft ſeyn .

Gleich nach vollendetem Herbſt ordnet die

Obereinnehmerei eine genaue Aufnahme der

Vorraͤthe , und wo ſich der Fall nicht zur

Beſtrafung eignet , die Veracciſung und Ver⸗

ohmgeldung des etwaigen Mehrbetrags der

Einlage uͤber das deklarirte Quantum an .

Wenn der Mehrbetrag J½o des deklarirten

Quantums erreicht , oder uͤberſteigt , ſo ſoll

nadh einer Entſchließung des Großherzogl .

Finanzminiſteriums v . 23. Juli 1827 . Nr . 4207

neben Nachzahlung der einfachen Steuer eine

Ordnungsſtrafe gleich dem einfachen Accis

und Ohmgeld vom ganzen Mehrbetrag ein⸗

treten , vorbehaltlich jedoch der Defrauda⸗

tionsſtrafe , wenn durch beſondere Umſtaͤnde

nachgewieſen wird , daß die unrichtige De —

klaration der Einlage mit Vorbedacht ge —

ſchehen .
5
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5 )

6 )
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Will ein Wirth waͤhrend des Herbſtes alten

Wein zu neuem ſchuͤtten , ſo muß dieß unter

Control und Aufzeichnung des Acciſors ge —

ſchehen , indem die angebliche Beimiſchung
andernfalls in keine Betrachtung kommt .

Hinſichtlich der Weineinlagen nach erfolgter

Weinaufnahme und der Termine zur Ohm⸗

geldserhebung verbleibt es bei den beſtehen —

den Vorſchriften .

Die in aͤhnlichem Betreff ergangenen Ver⸗

ordnungen in Nr . 75 des Anzeigeblatts fuͤr

den Dreiſamkreis vom Jahr 1824 , Nr . 82

und 83 . des Anzeigeblatts fuͤr den Murg —

und Pfinzkreis vom Jahr 1824 und Nr . 82

des Anzeigeblatts fuͤr den Kinzigkreis vom

Jahr 1824 werden auſſer Wirkſamkeit geſetzt .

Die Acciſer in Weinorten haben dieſes Jahr

vor dem Beginnen des Herbſtes die Wirthe auf

dieſe Vorſchriften zu mehrerer Vorſorge noch be —

ſonders aufmerkſam zu machen , das Aufſichtsper —

ſonale aber hat auf deren puͤnktlicheHandhabung

zu wachen .

Karlsruhe , den 7. Sept . 1827 .

Steuer⸗Direction .
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35 .

ſero . 3633 .

Die mit den Wirthſchaftskellern zu nahe verbun⸗

denen Privatkeller betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat unter dem

6. Oktober 1820 Nr . 8984 Folgendes verordnet :

Der Weinhaͤndler , der Weinproduzent , der

Konſument , welche Wein in einen innerhalb eines

Wirthſchaftsgebaͤudes gelegenen Keller lagern ,

haben von dieſem Wein Accis und Ohmgeld zu

entrichten .

Ein Patent auf einen ſolchen Keller kann ihnen

nur unter den naͤmlichen Bedingungen , als dem

Wirthe ſelbſt , ertheilt werden .

Dieſe nicht allerwaͤrts verkuͤndete Verordnung

wird in Gemaͤßheit einer Entſchließung des Großh .

Finanzminiſteriums vom 26 . Febr . 1828 . Nr . 1029.
nachtraͤglich zur allgemeinen Kenntniß gebracht ,
und den Acciſoren die genaue Beachtung derſelben ,
bei Vermeidung einer dienſtpolizeilichen Strafe
von 1 bis 5 Reichsthalern , abgeſehen von der ,
den Weineigenthuͤmer treffenden Defraudations —

ſtrafe , beſonders eingeſchaͤrft .

Uebrigens verbleibt die Finanzminiſterialverord —

nung vom 16 . Maͤrz 1824 . Nr . 1342 , wornach
den Miethbewohnern auf Begehren die Erlaub —

niß zur ohmgeldsfreien Einlage des zur eigenen
Konſumtion erforderlichen Quantums in einzel —
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nen Faͤllen ertheilt werden wird , auch ferner in

Kraft , weßhalb die Acciſoren auf die ihnen zu —

gegangene Verfuͤgung vom 7. Dezember 1827 .

Nr . 19967 . Verordnungsblatt Nr . 21 . pag . 207

verwieſen werden .

Karlsruhe , den 18 . Maͤrz 1828.
Steuer⸗Direction .

36 .

Nro . 11945 .

Die Entrichtung des Ohmgeldes bei Weineinlagen

in Wirthshaͤuſern betreffend .

Durch hoͤchſte Entſchließung aus Großh . Staats⸗

miniſterium vom 12 . Juni 1828 . Nr . 862 . und

hierauf bezuͤglicheEntſchließung des Großh . Finanz⸗

miniſteriums vom 28 . Juni 1828 . Regierungsblatt

Nro . XIII . pag . 152 . wurde verordnet , daß nicht

nur die Wirthe , welche Wein einlegen , bei der

Einlage die Acciſe und das Ohmgeld zu bezah⸗

len haben , ſondern auch andere Perſonen dieſen

Abgaben unterworfen ſind , im Fall ſie Weine in

ein Wirthshaus verbringen , ſoweit nicht beſondere

Ausnahmen , wie hinſichtlich des Weins , den

Badgaͤſte in Baͤder mit ſich nehmen ꝛc. , ausdruͤck⸗

lich verordnet ſind .

Dieſes wird hiermit zur oͤffentlichen Kenntniß

gebracht . Das Erhebungs - und Aufſichtsperſo⸗
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nale hat darauf zu wachen, daß dieſe Beſtimmung
puͤnktlich in Anwendung komme , und jede Zu⸗
widerhandlung zur Anzeige zu bringen.

Karlsruhe , den 2. Auguſt 1828 .

Steuer⸗Direction .

37 .
Die Actiſe und dag Ohmgeld vom Wein betr .

Ludwig von Gottes Gnaden ,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen ,
Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Salem , Peters⸗

haufen und . Hanan re . e .
`

Nahdem Wir aus den Vorlagen Unſeres
Finanzminiſteriums die Ueberzeugung geſchoͤpft
haben , daß bei der fortſchreitenden Zunahme des

Ertrags der indirekten Steuern eine Verminde⸗

rung der Auflagen eintreten fann ;
in Erwaͤgung , daß die Lage der Weinprodu —

zenten , bei dem gehemmten Abſatz ihres Produktes
in andere Laͤnder, einer vorzuͤglichen Ruͤckſichts⸗
nahme bedarf , und zunaͤchſt eine Verminderung
und zweckmaͤßigere Vertheilung der auf der Wein⸗

konſumtion haftenden Abgaben raͤthlich macht ;
haben Wir beſchloſſen , und verordnen andurch

proviſoriſch wie folgt :
Art . 1 .

Statt der bisherigen , klaſſenweiſe ſteigenden ,
Weinacciſe ſind kuͤnftig 4 kr . von jedem Gulden
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des Werths des Weines , und , ohne Ruͤckſicht

auf dieſen , vom Obſtwein Tp Ér yon der Maap ,

und yon allem Wein in Bouteillen 3 kr. von der

Bouteille zu entrichten .
Art . 2.

Der Berechnung der Aeceiſe wird der Werth

des Weines am Orte der Abfaſſung deſſelben zu

Grunde gelegt , wenn dieſer Ort im Lande be⸗

findlich , und wo dieß nicht der Fall iſt , der Werth

am Ort der Einlage .
$

` Art . 3 .

Das Ohmgeld vom Wein wird von 20 fl . 50 kr .

auf 16 fl. 40 kr . fuͤr das Fuder , oder auf 1 kr .

fuͤr die Maaß herabgeſetzt .

Ausnahmsweiſe iſt von Weinen , deren Werth

250 fl . fuͤr das Fuder uͤberſteigt ,vom Obſtwein ,

und von allen Weinen in Bouteillen ebenſoviel

an Ohmgeld zu erheben , als die Acciſe betraͤgt.

Art . 4 .

In denjenigen Faͤllen , wo nach den beſtehenden

Geſetzen eine Ruͤckzahlung der Acciſe oder des

Ohmgeldes ſtatt findet , wird auf das Fuder Trau⸗

benwein 6fl . 40 kr . Acciſe und 13 fl . 20 kr . Ohm⸗

geld , anf bas Fuder Obſtwein 3fl . 20 kr. Aceiſe

und eben ſo viel Ohmgeld verguͤtet.

Art . 5.

Die Weinproduzenten duͤrfen den Erwachs aus

ihren eigenthuͤmlichen oder gepachteten Reben auch

aus denjenigen inlaͤndiſchen Gemarkungen , welche
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an die Gemarkung ihres Wohnorts nicht unmit —

telbar angrenzen , in ihrem Wohnort accisfrei ein⸗

kellern , wenn ſie denſelben im Herbſte unmittelbar

aus den Reben oder von der Kelter dahin verz

bringen .
Art . 6.

Alle mit vorſtehenden Beſtimmungen nicht ver⸗

einbarlichen Vorſchriften der Accis - und Ohm -

geldsgeſetze ſind aufgehoben .

Hieran geſchieht Unſer Wile , den Unſer

Finanzminiſterium in Vollzug zu ſetzen hat .

Gegeben zu Karlsruhe , in Unſerem Groß⸗

herzoglichen Staatsminiſterium , den 31 . Juli 1828 .

Vorſtehendes proviſoriſche Geſetz tritt mit dem

1. September d. J . in Wirkſamkeit . Die Steuer⸗

direktion iſt mit der Anordnung der weitern Voll⸗

zugsmaaßregeln beauftragt .

Karlsruhe , den 5. Auguſt 1828 .

Finanzminiſterium .

Nro . 12254 .

Vorſtehende in dem Großh . Regierungsblatt

Nro . XV . d. J . enthaltene Beſtimmungen werden

andurch zur oͤffentlichen Kenntniß gebracht .

Karlsruhe , den 8. Auguſt 1828 .

Steuer - Direction .
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38 .

tro . 12958 .

Die Preisbeſtimmung von denjenigen Weinen ,

welche die Wirthe waͤhrend des Herbſtes ein⸗

legen , betreffend .

In Folge einer Verfügung des Großh . Finanz⸗

miniſteriums vom 9. Auguſt 1828 . Nr . 4443 . wer⸗

den die Wirthe , welche nach Verordnung vom

7. Sept . 1827 . Nr . 15211 . V. B. pag . 182 . ihre

zur Herbſtzeit aus der eigenen oder der unmit —

telbar angrenzenden Gemarkung bezogenen neuen

Weine alle Abend zu deklariren und zu veracci —

ſen berechtigt ſind , auch von Beibringung der

vorgeſchriebenen Preisatteſtate fuͤr dieſe Weine

entbunden .

Der Preis des eingelegten Weines wird nach

der Deklaration des Kaͤufers , wie bei erkauften

fremden Weinen , beſtimmt .

Dieſes wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß
und Nachachtung gebracht .

Karlsruhe , den 22 . Auguſt 1828 .

Steuer⸗Direction .

39 .

Nro . 14058 .

Die Acciſe und das Ohmgeld vom Wein betr .

Zum Vollzug des proviſoriſchen Geſetzes vom

31 . Juli 1828 . R . B. Nro . XV . wird mit Ge⸗
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nehmigung des Großh . Finanzminiſteriums vom

30 . v. M. Nr . 4882 Folgendes verordnet :

§. 1.

Von Beſoldungsweinen aus landes⸗ , ſtandes⸗
und grundherrlichen Kellereien , aus den Kellern

der Kirchenſchaffneien und Stiftungen , ſo wie

von allen Competenzweinen der Pfarr - und Schul⸗
dienſte iſt der Werth nach der allgemeinen Regel ,
beſcheinigt von der betreffenden Verrechnung , an⸗

zugeben .

9702 •
ema

Wenn der Abfaſſungsort des Weines , der nach
dem Werth verſteuert werden muß , im Lande ge⸗

legen ift , ſo faͤllt die Beiſchlagung der Trans⸗

portkoſten hinweg . Hinſichtlich des Weins , deſſen
Abfaſſungsort im Auslande ſich befindet , behaͤlt
es bei der beſtehenden Vorſchrift ſein Bewenden .

§. 3.

Im Falle ſich in dem abgeſonderten Weinhaud⸗
lungskeller eines Wirths ein Abmangel an Wein

úber das bewilligte Maaß des Abgangs ergibt,
und der Preis des mangelnden Weines nicht aus⸗

gemittelt werden kann , ſo iſt neben dem Dhim -
geld der davon zu erhebende Accis nach dem Preis
von 175 fl . fuͤr das Fuder neuen Maaßes zu

berechnen .

§. 4.

Perſonen , welche den Wein , den ſie in eigenen
oder gepachteten Reben auſſerhalb der Gemarkung

3 *
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ihres Wohnorts oder auſſerhalb der angrenzenden

Gemarkungen ſelbſt erzeugt haben , im Herbſt in

ihren Wohnort verfuͤhren wollen , haben bei dem

Acciſor des Orts der Erzeugung einen Freiſchein

zu loͤſen , der ausdruͤcklich enthalten muß , daß

der Wein in eigenen oder gepachteten Reben des

Eigenthuͤmers erzeugt worden iſt , und unmittel⸗

bar aug den Neben oder von der Kelter ver -

fuͤhrt wird .

Es verſteht ſich , daß , wenn der Eigenthuͤmer

den Wein in einen Zapfkeller verbringen will ,
ſtatt des Freiſcheins ein Preisſchein geloͤst wer⸗

den muß .
§. 5.

Die Accisberechnung nach dem Werthe des Weins

hat in der Art zu geſchehen , daß der Acciſor am

| Einlagsort auf den vorgelegten Preisſchein , wel -

cher den Werth des Fuders nachweist , auch den

Werth des zu veracciſenden Quantums berechnet

und beiſetzt .

Von jedem vollen Gulden des berechneten Wer⸗

thes ( die Kreuzer bleiben unberuͤckſichtigt ) iſt nun

die Abgabe mit 4 kr . zu erheben . “)

*) Anmerkung : Durch Reſcript des Großh . Finanzmi⸗

niſteriums vom 8. November 1828 . Nr . 6223 . wurde

Nachſtehendes verfuͤgt:
Die Stelle des §. 5 der Verordnung der Großh .

Steuerdirektion Nr . 14058 vom 6. September l. J .

S . 83 lautend :

„ Von jedem vollen Gulden des berechneten Werths
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Die bisherige Verordnung , daß bei der Accis⸗

berechnung Quantitaͤten unter 5 Maaß nicht be⸗

rechnet , 5Maaß und daruͤber fuͤr eine Stuͤtze in

Anſatz kommen ſollen , findet keine Anwendung

mehr , dagegen wird kuͤnftig alles weggelaſſen ,

was unter einer Maaß betraͤgt.
Das Erhebungs - und Aufſichtsperſonale hat

ſich hiernach zu achten .

Karlsruhe,Lden 6. September 1828 .

Steuer⸗Direktion .

40 .

Nro . 18378 .

Die Verrechnung des in Terminen zu erhebenden

Wein⸗Ohmgeldes betreffend .

Zum gleichfoͤrmigen Vollzug des Art . 5 der

Ohmgelds - Ordnung vom 6. Maͤrz 1812 und der

nachgefolgten Wiaziheiläin⸗Eſihitent
vom

„Cdie Kreuzer bleiben unberuͤckſichtigt ) iſt nun die

„ Abgabe mit 4 kr. zu erheben . —“

iſt aufgehoben .
Die Acciſe iſt von dem ganzen Werth des Weins

mit Beruͤckſichtigung der Kreuzer zu berechnen .

Die allgemeine Vorſchriften , daß Bruchkreuzer und

Betraͤge unter 1 kr. nicht erhoben werden , bleiben auch

hier in Anwendung .

Hiernach haben ſich die Untererheber zu achten .
Steuerdirektion v. 21 . Nov . 1828 . Nr . 18762 ,
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10 . Maͤrz 1825 . Nr : 348 , wornach die Wirthe

von ihren Einkellerungen an neuem Wein in der

Zeit vom Anfang der Weinleſe bis Weihnachten

das ſchuldige Ohmgeld in zwei Terminen , die

| cine Hålfte am 1. Februar , die andere am 1. April ,

| bezahlen duͤrfen , wird verordnet :
1 ) Dieſe Ohmgeldſchuldigkeiten haben die Ae⸗

ciſoren allmaͤhlig wie ſie entſtehen , nach den bezahl⸗

ten Accisbetraͤgen in ein Verzeichniß nach Formu⸗

|
Iar . * ) zuſammen zu tragen , welches jeden Monat

E T abgeſchloſſen , ſummirt , und bei der Abrechnung
|

nebſt einem vom Acciſor beglaubigten Auszug der

| Obereinnehmerei uͤbergeben wird .

2 ) Aus dieſem Verzeichniß berrechnen die Me-

ciſoren monatlich die Geſammtſchuldigkeiten der

H einzelnen Wirthe , und ſtellen dieſelben in ein

| Hebregiſter nach Formular . “ ) zuſammen , deſſen

Summen mit den Summen des Verzeichniſſes a .

uͤbereinſtimmen muͤſſen. Am Ende des Monats

Dezember ſind die konſtatirten Schuldigkeiten der

einzelnen Monate in der ſiebenten Kolonne zu

aad ſummiren .

i | 3 ) Die erhobenen Ohmgeldsbetraͤge verrechnen
aai die Acciſoren wie bisher in ihren Mannalien ,

tragen fie jedoch gleichzeitig unter die Rubrik

„ Zahlung “ des Hebregiſters int Die betreffende

Monatskolonne mit Bemerkung der Manuals -

Siehe Tabellen a, und b. am Enbei ,
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Nummer . Sie berechnen am Schluß des Rech⸗
nungsjahrs die Summen der Zahlungen in der

16 . Kolonne , und tragen die etwaigen Reſte der

Schuldigkeiten in die letzte Kolonne .

) Auch das Hebregiſter bringen die Acciſoren ,
wie das Verzeichniß à . zu jeder Abrechnung , ſo
lange Schuldigkeiten konſtatirt werden oder Be —

traͤge zu erheben ſind . Bei der erſten⸗ Vorlage
des Regiſters haben ſie zugleich ein Duplikat da⸗

von der Obereinnehmerei zu uͤbergeben.
5 ) Die Originalverzeichniſſe und Hebregiſter er —

halten die Acciſoren gleich bei der Abrechnung
wieder zuruͤck, nur die Auszuͤge und Duplikate
bleiben bei der Obereinnehmerei .

6 ) Die Vorlagen der Acciſoren werden von den

Obereinnehmereien einer vollſtaͤndigen Pruͤfung
unterworfen , wobei folgendes Verfahren zu be —

obachten iſt :

a ) Gleidh bei der Abrechnung vergleichen ſie die

Monatsauszuͤge des Verzeichniſſes a . mit dem

Originalverzeichniß und die Summen dieſes
mit den Summen des Hebregiſters .

b) Bei der erſten Vorlage des Hebregiſters ver —

gleichen ſie auch das Duplikat deſſelben mit

dem Original ; bei den ſpätern Vorlagen ver —

vollſtaͤndigen ſie das in ihrer Hand befind —

liche Duplikat nach den neuen Eintraͤgen des

Acciſors .

c ) Bei der ſpaͤtern Reviſion der Aecismanualien
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ſind ſowohl die konſtatirten Ohmgeldsbetraͤge

des Verzeichniſſes a . und ihre Uebertragung

in das Hebregiſter , als die erhobenen Sum⸗

men nach der Zahlung des Hebregiſters einer

vollſtaͤndigen Pruͤfung auf den Grund der

Manualien zu unterwerfen , und die Berich⸗

tigung der entdeckten Fehler zu veranlaſſen .
7 ) Zu jeder Monatsrechnung , ſo lange Schul —

digkeiten konſtatirt werden oder Betraͤge zu erhez

ben ſind , geben die Obereinnehmereien Nachwei⸗

ſungen uͤber die konſtatirten , erhobenen , und in

Abgang dekretirten Summen von fruͤheren Mona⸗

ten und vom laufenden Monat nach Formular . * )

Die Betraͤge des laufenden Monats ſind mit den

Monatsauszuͤgen der Verzeichniſſe a . der Acciſo⸗

ren uͤber die konſtatirten Summen und mit den

Abgangsdekreturen zu belegen . Auch muͤſſen in

der letzten Kolonne die Manualsnummern nach

den Hebregiſtern angegeben werden , welche die

im letzten Monat erhobenen Betraͤge nachweiſen .

Karlsruhe , den 24 . Auguſt 1829 .

Steuer⸗Direktion .

*) Siehe Tabelle e. am Ende .
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41 .

Nro . 7320 .

Den Handel mit fremden feinen Weinen und die

Verſteuerung der letztern betreffend .

In Gemaͤßheit der hohen Finanz - Miniſterial⸗

Erlaſſe vom 5. v. M. Nr . 1594 . und vom 13 . l. M .

Nr . 2659 . wird zur Nachachtung bekannt gemacht ,

daß nach der Verordnung vom 9. April 1812 ,

Reg . ⸗Blatt Nr . 15 . die Erlaubniß zum bouteillen⸗

weiſen Verkauf fremder feiner Weine von der

Polizeibehoͤrde nur an patentiſirte Weinhaͤndler

ertheilt werden kann , und daß derartige zum Klein⸗

verkauf beſtimmte Weine nur in patentiſirte Keller

gelegt werden duͤrfen , daß ſie aber vor der Ein⸗

lage , fey es in Bouteillen oder in Faͤſſern, ver —

accist und verohmgeldet werden muͤſſen , falls die

Acciſe - und Ohmgelds - Entrichtung nach der Ver —⸗

ordnung vom 12 . Sept . 1828 . Nr . 14351 . Verord . ⸗

Blatt pag . 85 bei Quantitaͤten unter 30 Maaß

oder unter 25 Stuͤck Bouteillen nicht ſchon mit

der Entrichtung des Eingangszolls ſtatt fand .

Wag unter fremden feinen Weinen zu verftehen ’

fey , ift nah dem Art . 3 der Ohmgeldsordnung

zu beurtheilen *) . In den patentiſirten Kelern ,

*) Anmerkung . Nach dieſem Artikel ſind zu den frem⸗
den feinen Weinen , alle ſuͤßen Weine , Champagner
Weine und uͤberhaupt alle fremden Weine zu zaͤhlen,
welche man gewoͤhnlich auf Bouteillen zieht , fie mogen
in Bouteillen oder in Faͤſſern transportirt und einge⸗

legt werden .
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worin ſich ſolche fremde feine Weine befinden ,

duͤrfen auch andere Weine ohne vorherige Accis⸗

und Ohmgelds⸗Entrichtung eingelegt werden , fie

muͤſſen jedoch vorher genau unterſucht werden ,

ob ſie nicht zu erſtern zu rechnen ſind .
s

Will ein Weinhaͤndler mit fremden feinen Weinen

im Kleinen und im Großen zugleich handeln , ſo

darf er die fuͤr den Großhandel beſtimmten nur

dann frei von Accis und Ohmgeld einlegen , wenn

es in einem zweiten gehoͤrig getrennten und kon⸗

trolirten Patentkeller geſchieht .

Karlsruhe , den 30 . April 1833 .

Steuer ⸗Direktion .

42 .

èro . 9357 .

Die Erhebung des Weinacciſes und Ohmgeldes
in Orten , wo mehrere Acciſoren angeſtellt

ſind , betreffend .

Mit Genehmigung Großh . Finanzminiſteriums
vom 11 . Mai 1833 . Nr . 3498 . wird hiermit ver⸗

ordnet , daß in Orten , in welchen mehrere Acci —

ſoren aufgeſtellt ſind , der Weinaccis und das

Ohmgeld an jenen Acciſor zu bezahlen ſey , in

deſſen Bezirk der Wein eingekellert wird .
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Die Obereinnehmereien haben das Noͤthige hier —

nach anzuordnen .

Karlsruhe , den 31 . Mai 1833 .

Steuer⸗Direktion .

43 .

Nro . 144838 .

Die Bewilligung von Weinaccis und Ohmgeld —
Averſen betreffend .

Den Obereinnehmereien wird in Gemaͤßheit Re⸗

ſcripts Großh . Finanzminiſteriums vom 13 . Juli

d. J . Nr . 5393 . und mit Beziehung auf die Ge⸗

neralverfuͤgung vom 10 . Auguſt 1832 . Nr . 13427 .

eroͤffnet, daß bei Abſchließung der Accorde uͤber

Weinaccis und Ohmgelds - Averſen folgende Be —

dingungen zu Grund zu legen ſind :

1 ) Das Averſum beginnt nach eingelangter Ge —

nehmigung am erſten des naͤchſten Monats ;
es kann von beiden Seiten nach Ablauf jeden

Jahrs und wegen Aenderungen in der Ge —

ſetzgebung uͤber die Acciſe und das Ohmgeld ,
zu jeder Zeit aufgehoben werden . Die Steuer⸗

verwaltung kann es ferner zu jeder Zeit auf⸗

heben , wegen Nichterfuͤllung der Accords —

bedingungen .
2 ) Das Averſum iſt in Quartalbetraͤgen fuͤr

jedes Quartal in den erſten 14 Tagen an

den Erheber , dem der Wirth zugetheilt iſt ,
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gegen eine gewoͤhnliche Accisquittung vor⸗

aus zu bezahlen .
Soweit dieſer Termin nicht eingehalten

wird , kann die Beitreibung des Ruͤckſtandes⸗

nach Vorſchrift der Steuerexekutions - Ordnung
geſchehen .

Beim Anfang und beim Aufhoͤren des Aver —

ſums findet eine Aufnahme des Weins auf

Koſten des Wirths ſtatt ; der Ueberſchuß des

Vorraths beim Aufhoͤren des Averſums muß

nachtraͤglich verohmgeldet und nach einem

Preis von 175 fl . vom Fuder veraccist werden .

Weder bei Weinverkaͤufen im Großen , noch
wenn Wein zu Grunde geht , noch aus ir —

gend einem andern Grund findet eine Nú -

verguͤtung ſtatt .

Der Wirth , welchem ein Averſum bewilligt
worden , iſt verpflichtet , von allen Weinein⸗

lagen und Weinabfaſſungen , unter Angabe
des Quantums und des Preiſes die Anzeige
zu machen und zwar innerhalb 24 Stunden .

Wenn der eingelegt werdende Wein aus einem

andern Accisbezirk kommt , muß dieſe Anzeige
von einem Preisſchein begleitet ſeyn .

Dabei wird den Obereinnehmereien als Inſtruk⸗

tion noch weiter bemerkt :

a ) An Wirthe in Orten , wo ſich Acciſoren be —

finden , koͤnnen keine Averſen bewilligt wer —

den , ſondern nur an Wirthe , welche iſolirt
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wohnen , doch iſt gerade niht auf die Ent -

fernung , ſondern mehr auf den Umſtand Ruͤck⸗

ſicht zu nehmen , ob ein ſolcher Wirth mehr

oder weniger leicht zu kontroliren iſt , auch
ob derſelbe nach bewilligtem Averſum ſeinen

Abſatz nicht etwa auf Koſten der uͤbrigen
Wirthe vergroͤßern kann .

Die Bemeſſung des Averſums geſchieht nach

dem Durchſchnitt zweier Jahre unter Bei⸗

ſchlag deſſen , was etwa bei Defraudations⸗

faͤllen nach den amtlichen Regiſtern in dieſer

Zeit erhoben wurde . Dieſe Beſtimmung findet
jedoch nur auf ſolche Wirthe Anwendung ,
die ihren wirklichen Bedarf nur fuͤr kuͤrzere
Zeit einzulegen pflegen , nicht aber auch auf

jene Wirthe , welche bei groͤßerer Ausdeh⸗

nung ihres Gewerbes ihre Einlage theilweiſe

auf eine laͤngere Zeit , oft mehrere Jahre
berechnen .

Im letzteren Falle muͤſſen die Averſen den

neueſten durchſchnittlichen Verhaͤltniſſen der

betreffenden Wirthſchaften moͤglichſt entſpre⸗

chen und die Abgaben fruͤherer Jahre nur

als Anhaltspunkte dienen .

Wenn inzwiſchen eine nahe liegende Wirth⸗

ſchaft eingegangen iſt , ſo iſt der Abgaben⸗

Ertrag dieſer als ein weiterer Anhaltspunkt
in Erwaͤgung zu ziehen .

Die Obereinnehmereien haben diejenigen
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Accismanualien anher zu bezeichnen , ruͤckſicht⸗

lich welcher es wegen dem moͤglichen Bedarf

zu ſolchen Averſalberechnungen raͤthlich iſt ,

ſie ausnahmsweiſe laͤnger als gewoͤhnlich,

etwa 5 bis 6 Jahre aufzubewahren .

c ) Die Acciſoren ſind im vorkommenden Fall

anzuweiſen , uͤber alle Weineinlagen und Ab -

faſſungen in den Kellern ſolcher Wirthe , wel -

chen Averſen bewilligt worden ſind , eine Auf⸗

ſchreibung mit Angabe des Preiſes und Quan⸗

tums zu fuͤhren , und dieſe jeden Monat mit

den Accismanualien an die Obereinnehmereien

abzuliefern .

Karlsruhe , den 6. Auguſt 1833 .

Steuer⸗Direktion .

44 .

Nro . 15175 .

Die Accisentrichtung von Weinen bei Wohnorts⸗

veraͤnderungen .

Nach einem Reſeript Großh . Finanzminiſteriums
vom 3. Auguſt d. J . Nr . 5932 . iſt ein Weineigen⸗

thuͤmer berechtigt , ſeinen eigenen Wein , habe er

ſolchen urſpruͤnglich als Produzent accisfrei oder

als Kaͤufer nach geſchehener Accisentrichtung ein⸗

gelegt , bei einer Wohnortsveraͤnderung in ſeinen

neuen Wohnort accisfrei einzukellern .
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Dieſes wird zur Nachricht und Nachachtung
mit dem Bemerken bekannt gemacht , daß in vor⸗

kommenden Faͤllen die allgemeine Kontrolvorſchrif⸗

ten wie bei den uͤbrigen Weinabfaſſungen und

Einlagen zu beobachten ſind .
Karlsruhe , den 16 . Auguſt 1833 .

Steuer ⸗Direction .

45 ,

Den Berfauf der Weine . im Grofen und im Kleiz

nen betreffend ,

Zufolge hoͤchſterStaatsminiſterial - Entſchließung
vom 26 . Sept . d. J . Nr . 2269 . wird die unter

dem 21 . Mai 1824 , Regierungsblatt Nro . XII .

erlaſſene Verordnung uͤber den Verkauf der Weine

im Grofen und Kleinen aufgehoben , und dage —

gen verordnet :

1 ) Der Weinverkauf im Grofen , welder Fe -

dermann frei ſteht , darf nicht unter 25 Maaß
betragen .

D Hievon wird nur bei ſolchen Weinen , von

welchen das Fuder uͤber 250 fl . koſtet , eine

Ausnahme gemacht ; von dieſen duͤrfen 1¼
Stuͤtzen, aber nicht weniger , und

3 ) Weine in Bouteillen nicht unter 24 Bouteil⸗

len verkauft werden .
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Im Uebrigen bleibt es bei den Beſtimmungen

der Accisordnung und den Modifikationen hiezu . “ )

Karlsruhe , den 6. Dezember 1833 .

Miniſterium des Innern .

Nro . 24,533 .

Dieſe im Regierungsblatte Nro - L . vom 21 .

d . M . enthaltene Verordnung des Großh . Mini⸗

ſteriums des Innern wird hiermit zur allgemei⸗

nen Kenntnißnahme und dem Erhebungsperſonale

insbeſondere mit dem Auftrag befannt gemacht ,

bei Ausſtellung der Weinpreisſcheine ſich ſtrenge

an dieſe Beſtimmungen zu halten .

Karlsruhe , den 23 . Dezember 1833.
Steuer⸗Direction .

46 .

Nro . 12,640 .

Die Obſtweineinlagen betreffend .

Man ſieht ſich veranlaßt , mit Genehmigung

Großherzogl . Finanzminiſteriums vom 31 . v. M.

Nr . 4220 in Erinnerung zu bringen , daß Obſt⸗

wein , der erkauft , oder der aus erkauftem Obſt

erzeugt , oder der von Wirthen eingelegt wird ,

) Anmerkung . Nach Finanzminiſterialverfuͤgung vom

4. Oktober 1834 wird erlaͤutert : daf es hinſichtlich der

Ohmgeldsruͤckverguͤtung an Wirthe dennoch bei der Be⸗

ftimmung vom 2. Sept 1813 V. S . S . 432 ſein Ver⸗

bleiben behalte , und daher bei Weinverkaͤufen von Wirthen

unter 3 Stuͤtzen keine Ohmgeldruͤckverguͤtung ſtatt finde .
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nach den allgemeinen Vorſchriften jedesmal vor

der Einkellerung veraccist und reſp . verohmgel⸗
det werden muß , daß daher die Verordnung vom

24 . Februar 1824 Nro . 918 . V. S . pag . 497

als ganz aufgehoben anzuſehen iſt , und jene vom

7. Sept . 1827 V. Bl . pag . 182 . auf Obſtwein⸗

einlagen nicht angewendet werden kann . Zugleich
wird darauf aufmerkſam gemacht , daß fuͤr den

mit Waſſer vermiſchten Obſtwein nach der Ver⸗

ordnung vom 2. Mai 1812 . Nro . 1945 . V. S .

Pag . 407 feine Accisverminderung ſtatt findet .

Karlsruhe , den 6. Juni 1834 .

Steuer Direktion .

47 .

Die Acciſe von auslaͤndiſchem Wein und Bier

betreffend .

Durch den Separatartikel 7 zum Zollvereins⸗

vertrage vom 12 . Mai v. J . wurde beſtimmt , daß
von auslaͤndiſchen Gegenſtaͤnden , fuͤr welche die

tarifmaͤßige Eingangsabgabe entrichtet iſt , keine

weitere Verbrauchs - noch ſonſtige Abgabe fúr Rech⸗
nung des Staats oder der Gemeinden erhoben
werden darf , vorbehaltlich jedoch derjenigen in —

neren Steuern , welche in einem Vereinsſtaaté
auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite

Bereitung aus ſolchen , ſowohl fremden als in⸗

4
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laͤndiſchen oder vereinslaͤndiſchen gleichartigen Ge —

genſtaͤnden allgemein gelegt ſi nd.

Durch das Schlußprotokoll zum e aini
wurde ferner verabredet , daf in jenen Staaten ,

in welchen Staats - oder Gemeindeſteuern ſo an⸗

gelegt ſind , daß ſie bei der Anlage erhoben oder

den Steuerpflichtigen zur Laſt geſetzt werden , der

im Separatartikel 7 ausgeſprochene Grundſatz der

Befreiung der verzollten auslaͤndiſchen Erzeugniſſe

von den innern Abgaben wenigſtens in ſo weit

Anwendung zu finden habe , daß ſolche Einlagen ,

welche dem direkten Bezug aus dem Auslande

oder aus Lagerhaͤuſern ( Tranſitweinlagern ) un⸗

mittelbar folgen , von den innern aega bez

freit bleiben .

Nach Anſicht dieſer Verabredungen und in Er⸗

waͤgung, daß ſeither das auslaͤndiſche Bier bei

der Einfuhr jedenfalls , der auslaͤndiſche Wein

und Obſtwein aber bei der Einlage dann , wenn

er nicht etwa in einen patentiſirten Weinhand⸗

lungskeller eingelegt wurde , der Acciſe unterwor⸗

fen war , wird vererdnet :

1) das aus dem Auslande ( d. i . aug einem nicht
zum Verein gehoͤrigen Lande ) oder aus Lager⸗

haͤuſern eingehende und gegen Entrichtung

der tarifmaͤßigen Eingangsabgabe in freien

Verkehr kommende Bier , iſt fünftig accis -

feeks
i

2 ) ber aus dem Auslande , aus Lagerhaͤuſern
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oder Tranſitweinlagern bezogene und gegen

Entrichtung der tarifmaͤßigen Eingangsab⸗
gabe in freien Verkehr geſetzte Wein oder

Obſtwein iſt fernerhin der Acciſe nicht mehr
unterworfen , die er bei der erſten auf die

Verzollung folgenden Einkellerung im geeig⸗
neten Fall zu erlegen hatte ;

3 ) die vorſtehende Beſtimmung findet auf den

weißen Schweizer Bodenſeewein , der nach
der hoͤchſten Verordnung vom 10 . v. M .

( Regierungsblatt 1835 Seite 466 ) bei der

Einfuhr nur einer ermaͤßigten Eingangsab⸗
gabe unterliegt , keine Anwendung ;

40 die durch die Saͤtze 1 und 2 zugeſtandene
Accisfreiheit iſt im einzelnen Fall durch Nadz
weiſung der gehoͤrigen Verzollung zu erwir —

ken , und deßhalb die Zollquittung beim Wein

und Obſtwein dem Acciſor , in deſſen Bezirk
die erſte Einlage erfolgen ſoll , beim Bier

dem Acciſor in deſſen Bezirk daſſelbe zum

Eingang verzollt wurde , abzuliefern .
5 ) Die Großh . Steuerdirektion iſt mit dem Voll —

zuge beauftragt .
Karlsruhe , den 9. Januar 1836 .

Finanzminiſterium .

Nro . 1208 .

Von vorſtehender , im Regierungsblatt vom 21.
d. M . Nr . IV . erſchienenen Verordnung werden

4 *
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die Acciſoren mit der Weiſung in Kenntniß ge⸗

fegt , úber dag nach Ziffer 1 eingehende und acz

cisfreie Bier Regiſter nach Formular Nro . I . zu

fuͤhren , und ſolche mit den Zollquittungen zu be —

legen , dagegen aber den Transportanten Frei⸗

ſcheine nach Formular Nro . II . auszuſtellen , die

dem Acciſor am Beſtimmungsort abzugeben ſind .

Hinſichtlich des Weines nnd Obſtweins Giffer 2

haben die Acciſoren ihre Regiſter uͤber die aceis —

freien Weineinlagen mit den Zollquittungen zu

belegen .

Karlsruhe , den 22 . Januar 1836 .

Steuer⸗Direktion . ~

＋
*
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II.

Freiſchein .
fúr i

N . aus N . úber Ohm Stuͤtzen

aus dem Ausland oder dem Lagerhaus zu N .

eingefuͤhrtes Bier , weil daſſelbe laut eingezoge —

ner Zollquittung in in Eingang

verzollt worden iſt .

den ten 183

Accisam t

48 .

Rro . 1001 .

Die aceisfreie Einlage von Weinen , welde in

benachbarten auslaͤndiſchen Gemarkungen er⸗

zeugt und uͤnmittelbar im Herbſt , oder von

der Kelter weg eingefuͤhrt werden , betr .

Das Großh . Finanzminiſterium hat mit hohem

Erlaß vom 6. d. M. Nr . 129 . hierher eroͤffnet ,

daß nach hoͤchſter Entſchließung aus Großherzogl .

Staatsminiſterium vom 31 . Dezbr . v. J . Nr . 2368

den badiſchen Staatsangehoͤrigen , welde in unz

mittelbar an die Gemarkung ihres Wohnortes

anſtoßenden auslaͤndiſchen Gemarkungen Reblaͤn⸗

dereien beſitzen , und die hieraus gewonnenen

Weine im Herbſte unmittelbar aus den Reben ,
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oder von der Kelter weg , einfuͤhren , in ihrem

Wohnort die aceisfreie Einlage ſolcher Weine ,
auch kuͤnftighin zugeſtanden werde , wovon die

Beamten der Steuerverwaltung zu ihrem Bemeſ —

ſen mit dem Anfuͤgen hierdurch in Kenntniß ge⸗
ſetzt werden , daß derartige Weineinfuhren mit

Urſprungsſcheinen von den betreffenden auslaͤn⸗

diſchen Ortsvorgeſetzten ausgeſtellt begleitet , und

dieſe dem Acciſor des Einkellerungsorts abgege —
ben werden muͤſſen.

Haͤlt ein Acciſor die in dem Urſprungsſchein
bemerkte Weinquantitaͤt im Vergleich mit dem

auslaͤndiſchen Rebbeſitz des Produzenten zu groß ,
ſo hat derſelbe deßfalls Aufzeichnungen zu machen ,
und der Obereinnehmerei zur weitern Unterſuchung

Anzeige davon zu erſtatten .

Karlsruhe , den 19 . Januar 1836 .

Steuer⸗Direction .

maA .

Nro . 1163 .

Die Erhebung der Acciſe und des Ohmgeldes von

kleinen aus dem Auslande eingefuͤhrten Wein⸗

quantitaͤten betreffend .

Nach der hoͤchſten Verordnung vom 26 . Auguſt

1828 , welche im Regierungsblatt 1828 . Seite 168

und im Steuerverordnungsblatt 1828 . Seite 85
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enthalten iſt , ſoll von allem Wein , welcher vom

Auslande eingefuͤhrt wird , wenn der Inhalt ei —

nes Faſſes unter 30 Maaß oder die Zahl der

Bouteillen unter 25 Stuͤck betraͤgt, zugleich mit

dem Eingangszoll auch die Aceiſe und das Ohm⸗
geld erhoben werden .

Nach einer von dem Großh . Finanzminiſterium
vom 23 . Januar 1836 . Nr . 691 . unter Bezug
auf die Bekanntmachung vom 9. Januar 1836 .

Regierungsblatt u. Steuerverordnungsblatt Nr . 4

ergangenen Verfuͤgung , kann nach den , ſeit dem

1. Januar 1836 eingetretenen Veraͤnderungen ,
die oben angefuͤhrte Verordnung

1 ) bei Wein —der gegen Entrichtung der ta —

rifmaͤßigen Eingangsabgabe in freien Ver —

kehr gebracht wird — nur in Hinſicht auf
die Erhebung des Ohmgeldes in Vollzug

kommen , waͤhrend ſie
20 bei dem —gegen ermaͤßigten Eingangszoll ,

eingefuͤhrten weißen Schweizerwein in voller

Kraft bleibt ; jedoch

3 ) in beiden Faͤllen das Ohmgeld , beziehungs —
weiſe das Ohmgeld und die Acciſe von den

in freien Verkehr geſetzten auslaͤndiſchen Wei —

nen bloß dann zu erheben iſt , wenn ſie

zur Einlage oder Konſumtion im Großher —
zogthum beſtimmt ſind .

Die Zollaͤmter werden hievon zur Nachachtung
in Kenutniß geſetzt , mit dem Anfuͤgen, daß dieſe
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Verordnung auf den Wein , welchen Reiſende oder

Perſonen , die inlaͤndiſche Baͤder beſuchen , fuͤr

ihr eigenes Beduͤrfniß mit ſich fuͤhren , fortan

keine Anwendung finde .

Ueber die hiernach zu erhebenden Ohmgelds⸗
beziehungsweiſe Ohmgelds - und Accisgefaͤlle haben

die Zollaͤmter die gewoͤhnlichen Accismanualien zu

zu fuͤhren und ſolche mit den erhobenen Gefaͤll —

betraͤgen an die Obereinnehmerei des Bezirks von

Vierteljahr zu Vierteljahr , alſo auf den 1 . April ,

1. Juli , 1. Oktober und 1. Januar abzugeben .
Eine Buchung in der Zollrechnung Der Haupt -

aͤmter findet nicht ſtatt .

Die Impreſſen , welche ſie zu Führung dieſer

Manualien noͤthig haben , werden ſie von den

Obereinnehmereien beziehen .

Karlsruhe , den 2. Februar 1836 .

Zolldirektion .

Jro , 3407 . 3

Von vorſtehendem Erlaß werden die Oberein —

nehmereien mit der Weiſung in Kenntniß geſetzt ,

den Zollaͤmtern die benoͤthigten Impreſſen zu Ac —

cismanualien auf jeweilige Requiſition gegen Be —

ſcheinigung zugehen zu laſſen , und im Manualien⸗

Kontrolregiſter zu verzeichnen .

Karlsruhe , den 20 . Februar 1836 .

Steuer⸗Direktion .
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50 .
Das Ohmgeld von auslaͤndiſchem Wein und Obſt⸗

wein betreffend .

Nach Anſicht der Bekanntmachung vom 9. Januar

d. J . ( Regierungsblatt S . 19 ) die Aceiſe von

auslaͤndiſchem Wein und Bier betreffend ; in Er —

waͤgung, daß von Wein und Obſtwein nad ) den

Großh . Steuergeſetzen in beſtimmten Faͤllen neben

der Acciſe auch das Ohmgeld zu entrichten iſt ,

wird zur Nachricht und Nachachtung verkuͤndet :

10 Der aus einem nicht zum Zollverein gehoͤri⸗

2 )

3 )

gen Lande , aus Lagerhaͤuſern oder Tranſit —

weinlagern bezogene und gegen Entrichtung

der tarifmaͤßigen Eingangsabgabe in

freien Verkehr geſetzte Wein und Obſtwein iſt

von nun an nicht bloß von der Acciſe , ſon⸗

dern auch von der Ohmgeldsabgabe frei , die

er bei der erſten auf die Verzollung fol⸗

genden Einkellerung im geeigneten Falle zu

erlegen hatte ;

dieſe Beſtimmung findet auf den weißen

Schweizer Bodenſeewein , der bei der Ein⸗

fuhr nur einer ermaͤßigten Eingangsab —

gabe unterliegt , keine Anwendung ;

die nach Satz 1 zugeſtandene Ohmgeldfrei —

heit iſt auf dieſelbe Weiſe zu erwirken , wie

dieß in der Bekanntmachung vom 9. Jannar

d. J . wegen der Acciſe angeordnet wurde ;
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4 ) die Großh . Steuerdirektion hat fuͤr den Voll⸗

zug zu ſorgen .

Karlsruhe , den 12 . November 1836 .

Miniſterium der Finanzen .

Nr . 22018 .

Von vorſtehender im Regierungsblatt vom 22 .

d. M. Nro . LIII . erſchienenen Verordnung werden

die Acciſoren bezuͤglich auf die dieſſeitige Bekannt⸗

madung vom 22 . Januar l. J. Nr . 1208 . V. Bl .

S . 18 zur Nachachtung in Kenntniß geſetzt .
Karlsruhe , den 22 . November 1836 .

Steuerdirektion .

öl . ;

Fin . ⸗Miniſt . v. 28 . Januar 1837 . Nr . 665 .

Die Erhebung und Verrechnung der Acciſe und

des Ohmgelds und der Ausgleichungsabgaben von

den mit der Fahrpoſt aus Vereinsſtaaten eingehen⸗

den Konſumtibilien betreffend .

Der Großh . Oberpoſtdirektion auf ihren Vor⸗

trag vom 3. Septbr . v. J . Nr . 5002 in obigem

Betreff zu erwiedern :

Wenn Konſumtibilien aus Vereinsſtaaten mit
der Fahrpoſt eingehen , fo find die hieyon zu entz

richtenden Acciſe - , Ohmgeld - und Ausgleichungs⸗

abgaben — wie ſeither — durch das Poſtamt am

Beſtimmungsorte zu erheben und mit dem Poft -

porto zu verrechnen .
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Die Poſtrechnungsreviſion hat uͤber dergleichen ,
im Laufe des Jahrs eingegangenen Gefaͤlle eine

Ueberſicht zu fuͤhren.

Dieſelbe iſt am Schluſſe jedes Rechnungsjahrs

abzuſchließen , auf deren Grund ſodann die Zah—⸗

lung des erhobenen Betrags von der General —

poſtkaſſe an das Hauptſteueramt dahier anzuord —

nen , auch der Großh . Steuerdirektion hievon unter

Mittheilung eines Duplikats der Ueberſicht Nadz

richt zu geben .
Bemerkt wird uͤbriges, daß Acciſe und Ohm⸗

geld nur von eingehenden Wein - und Obſtwein⸗

quantitaͤten , Acciſe von eingehenden Fleiſchwaa —

ren , die Ausgleichungsabgabe nur von Bier aus

Großherzogthum Heſſen , Naſſau , Rheinbaiern

und Frankfurt zu erheben ſey , und zwar von

Bier aus Heſſen und Frankfurt mit 40 kr. , und

von Bier aus Naſſau und Rheinbaiern mit Ufl .

18 kr . von der Ohm .

II . Nachricht hiervon an die Großh . Steuer —

direktion .

52 .

Nro . 7534 .

Die Accisentrichtung von Wein bei Wohnorts —

veraͤnderungen betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat mittelſt Re —

ſcripts vom 1. d. M. Nr . 3077 hierher eroͤffnet ,
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daß auch in dem Fall , wo ſelbſt produzirter oder

erkaufter und bereits veraccister Wein bei mo⸗

mentanen Wohnortsveraͤnderungen aus dem

Keller des eigentlichen Wohnorts in einen eigenen
oder gemietheten Keller des Orts , wo ſich der

Weinbeſitzer zeitweiſe aufhaͤlt, eingelegt wird ,

von Erhebung der Acciſe Umgang zu nehmen ſey .

Dieſes wird bezuͤglich auf die Verordnung vom

16 . Auguſt 1833 . Nr . 15175 . V. Bl . pag . 57 zur

Nachricht und Nachachtung hiermit bekannt ge⸗

macht .
Karlsruhe , den 9. Mai 1837 .
i

Steuerdirektion .

53 .

Nro . 17750 .

Die Verſendung von Weinproben von Seiten der ,

nicht zum Detailverkauf berechtigten , Wein⸗

haͤndler betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat , in Betracht ,

daß der Weinhaͤndler , der nicht zugleich auch zum

Weinverkaufe im Kleinen befugt iſt , in ſeinen

Geſchaͤften ſehr gehemmt waͤre , wenn man ihm

die Verſendung von Weinproben unter dem , fuͤr
den Verkauf im Großen beſtimmten , Minimum

unterſagen wollte , mit hohem Erlaß vom 16 . v. M .

Nr . 6512 Folgendes verfuͤgt:
1 Dem Weinhaͤndler , der niht gum Weinver —⸗
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kauf im Kleinen befugt iſt , iſt demungeach⸗
tet geſtattet , Weinproben in jeder beliebigen
Quantitaͤt in das Ausland zu verſenden ,
unter der Bedingung jedoch , daß er dabei

die , fuͤr Weinverſendungen ins Ausland uͤb⸗

lichen , Kontrolvorſchriften beobachte .
D Ebenſo iſt den nicht zum Detailverkauf be⸗

fugten Weinhaͤndlern die Abgabe von Wein⸗

proben im Lande , unter dem , fuͤr den Ver⸗

kauf im Großen beſtimmten , Minimum , je⸗
| doch nur in einzelnen halben voder ganzen

Flaſchen zugeſtanden , die Steuerbehoͤrden ha⸗
ben aber darauf zu ſehen , daß dieſe Erlaub⸗

| niß nicht zum Detailverkauf mißbraucht werde .

| Dieſe hohe Verfuͤgung wird dem Steuererhe —
bungs - ſowie dem Aufſichtsperſonale zur — 8Nachachtung bekannt gemacht .

| Karlsruhe , den 27 . Dftober 1837 .

E Steuerdirektion .

*?
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B. Ausnahmen u . Rückvergütungen .

54 .

Accife - Ordnung ,

. §. 15 .

Verkaufen ſie *) in der Folge von dieſem Wein

en gros , ſo erhalten ſie , wenn der Wein ins

Ausland gefuͤhrt wird , die Ruͤckverguͤtung; wird

der Wein an einen Inlaͤnder verkauft , ſo hat

keine direkte Verguͤtung an den Wirth ſtatt ,

ſondern der inlaͤndiſche Kaͤufer iſt gegen ein

Zeugniß des Acciſors , daß der Wein von dem

Wirthe . N . gefauft und aug deffen Keller ges

laden worden ſey , bei der Einkellerung accisfrei .

Die Ruͤckverguͤtung von dem ins Ausland ver⸗

fuͤhrt werdenden Wein erfordert , daß derſelbe

vor der Abfahrt von dem Acciſor plombirt und

mit einem Ausfuhrſchein verſehen wird , daß das

betreffende Grenzzollamt , und ( oder ) der Aeciſor

der Ausfuhrſtation nicht nur die wirklich geſche⸗

hene Ausfuhr , ſondern auch , daß die Plombage

unverletzt war , atteſtirt .

Ohne Anlegung dieſes Atteſtats kann kein Aeei⸗

ſor eine Ruͤckverguͤtung in Ausgabe bringen .

) Anmerkung . Dieſer Paragraph bezieht ſich auf die

Wirthe , welche Weinhandlungspatente auf ihre Wirth⸗

ſchaftskeller erhalten haben .
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§. 16 .

Ausgenommen von der Nichtruͤckverguͤtung ſind

folgende Faͤlle :
2 ) gerichtliche Zwangverſteigerungen ;

b ) wenn Weine aus einer noch ungetheilten Erb⸗

ſchaft unter den Erben verkauft werden ;

C) wenn geiſtliche und weltliche Diener von ei —

nem Lokaldienſt auf einen andern verſetzt

werden , und ihre Weine zu Erſparung der

Transportkoſten zum Verkauf ausſetzen .

In dieſen 3 Faͤllen wird es , wie bei en gros

Verkaͤufen der Wirthe ( welche Weinhandlungspa⸗
tente fuͤr ihre Wirthſchaftskeller haben ) , gehalten .

55 .

Ohmgelds — Ordnung .

§. 8.

Wenn ein Wirth aus ſeinem Wirthſchaftskeller

Wein im Großen verkauft , ſo wird ihm das Ohm⸗

geld ruͤckverguͤtet . Die Zuruͤckzahlung geſchieht
von dem Obereinnehmer des Bezirks auf ſchrift —

liche Atteſtation des Ortsacciſors und kann nur

dann erfolgen , wenn der Acciſor auf Verlangen
des Wirths beim Aufladen gegenwaͤrtig war

und den Wein wirklich hat abfuͤhren ſehen .
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56 .

Finanz⸗Miniſt . v. 9. April 1812 . RB . Nr . 15 .
S . 90 . Beilage II . x

2 ) ad F. 15 ) der Accisordnung und §. 8 der

Ohmgeldsordnung , den Weinhandel der

Wirthe betreffend , wird erlaͤutert :

a ) Wenn ein Wirth , der kein Weinhandlungs —

patent geloͤst hat , Wein en gros verkauft ,

ſo bekommt er aus der Obereinnehmereikaſſe

das Ohmgeld mit 18 fl . 5) per Fuder zuruͤckge⸗

zahit ; in Anſehung der Aecciſe ift er aber ges

rade wie andere Privatverkaͤufer zu behandeln ,

das heißt , bei Verkaͤufen ins Ausland erhaͤlt

er keine Acciſe zuruͤck, und bei Verkaͤufen en

gros im Lande , muß der Kaͤufer bei der Ein⸗

lage des Weines die Acciſe davon entrichten ,

wenn er nicht patentiſirter Weinhaͤndler iſt .

b ) Wenn ein Wirth , der zugleich patentiſirter

Weinhaͤndler iſt , einen Weinhandlungskeller

beſitzt , worin er die zum Verkauf en gros

beſtimmten Weine liegen hat , ſo wird dem⸗

ſelben , leicht begreiflich , bei Verkäufen en

) Anmerkung . Wo von Ruͤckverguͤtung des Ohmgelds

und der Acciſe die Rebe iſt , kann nur die durch das

Geſetz vom 31 . Juli 1828 ( Nr . 37 ) beſtimmte Norm
angewendet werden . iais

5
25
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gros weder Ohmgeld noch Aceiſe zuruͤck erz

ſtattet , weder der Käufer von der Accisent —

richtung freigelaſſen .

c ) Nur ſolche Wirthe , welche keinen beſondern

Weinhandlungskeller beſitzen und ein Wein⸗

handlungspatent geloͤst haben , erhalten nebſt

18 fl . per Fuder fuͤr das Ohmgeld , auch die

im K. 19 der Accisordnung regulirte Ruͤck—

verguͤtung fuͤr die Acciſe , wenn ſie Wein en

gros in das Ausland verkaufen ; und wenn

ſie Wein en gros im Inlande abſetzen , ſo

werden ihnen zwar nur 18 fl . per Fuder fuͤr

das Ohmgeld , und fuͤr die Acciſe nichts ruͤck—

verguͤtet , der inlaͤndiſche Kaͤufer iſt aber nach

| §. 15 der Accisordnung ' gegen ein Atteſtat
|

des Acciſors am Wohnorte des Verkaͤufers

bei der Einlage des Weins von der Entrich —

| £ tung der Aeeiſe befreit .

57 .

Finanz⸗Miniſt . v. 8. Auguſt 1812 . Nr . 3768 .

10 Die Verfuͤgung , daß die ganze verfallene

Schuldigkeit in Sterbfaͤllen aus der Erbſchafts⸗

maſſe entrichtet werden muͤſſe, iſt bloß tranſitoriſch ,
und verſteht ſich nur auf den Fall , wenn die

Wirthſchaft fortgetrieben und nicht eingeſtellt wird .
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2 ) Wenn ein Wirth ſtirbt , und

a ) Weine im Wirthſchaftskeller liegen bleiben , ſo

verſteht es ſich von ſelbſt , daß weder Ohm —

geld noch Accis zuruͤckbezahlt werde .

b) Wenn von den Erben der ganze Weinvorrath
oder ein Theil verkauft wird , ſo iſt es gerade

zu halten , als wenn ein Wirth Wein im

Großen verkauft , d. h. es wird der Erbſchaft
das Ohmgeld ruͤckverguͤtet , und wenn der ver⸗

ſtorbene Wirth fuͤr den Wirthſchaftskeller ein

Patent gelost hat , ſo iſt der Kaͤufer von Ent -

richtung der Acciſe frei , wenn er auch kein

Weinhaͤndler iſt . Hatte der verſtorbene Wirth
aber kein Patent , ſo muß der Kaͤufer die

Acciſe noch einmal entrichten , wenn er nicht
als Weinhaͤndler uͤberhaupt frei iſt .

3 ) Wenn Weine vor Theilung der Erbſchaft
an Miterben verkauft werden , welche die Wirth⸗
ſchaft nicht uͤbernehmen , ſo wird das Ohmgeld
ruͤckbezahlt, und die kaufenden Erben ſind von

nochmaliger Entrichtung der Acciſe frei , ſie moͤ—

gen patentiſirte Weinhaͤndler ſeyn oder nicht , die

Acciſe wird aber auch hier in keinem Fall ruͤck⸗

bezahlt ,
Darauf koͤmmt es nicht an , ob der Weinvor⸗

rath von eigenthuͤmlichen Reben des Wirths her⸗

Führt oder nicht , da Wirthe die Vortheile , welde
den Weinproduzenten eingeräumt ſind , nicht ge⸗
nießen , und ſelbſt gezogene Weine , die in die

5 *
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Keller der Wirthe kommen , dieſe Eigenſchaft fuͤr

immer verlieren .

58 .

Finanz⸗Miniſt . v. 31 . Auguſt 1812 . Nr . 4088 .

Wenn ein Wirth auf unbeſtimmte Zeit ſeine

Wirthſchaft einſtellt , ſo wird ihm von ſeinem Vor⸗

rath das Ohmgeld mit 18 fl . vom Fuder zuruͤck⸗

bezahlt ; und wenn er den Schank wieder beginnt ,

wird er gerade ſo behandelt , als wenn er eine

neue Wirthſchaft anfinge , d. h. er muß von ſei⸗

nem ganzen Vorrath das Ohmgeld , und wenn

er ein Weinhandlungspatent geloͤst haͤtte , oder

Produzent und nicht bloßer Privatkonſument war,
auch die Acciſe entrichten .

Wer ſeine Wirthſchaft wegen beſonderer Borz

faͤlle, z. B . wegen Bauweſen , nur auf eine

kurze Zeit einſtellt , erhaͤlt kein Ohmgeld zu⸗

rúd , und muf aud fùr feine Weine , welche er

in der Zwiſchenzeit einlegt , Accis und Ohmgeld

entrichten .
Es wird jedoch ſolchen Wirthen auf geſchehen⸗

den Vortrag für die Zwiſchenzeit , ſo lange ihre

Wirthſchaft ruhte , ein billiger , nad ihrer wahr -

ſcheinlichen Konſumtion zu berechnender , Nachlaß

an Ohmgeld bewilligt , nnd ſodann deſſen Ruͤck⸗

zahlung , oder Kompenſation gegen kuͤnftige Schul⸗

digkeiten , verfuͤgt werden .



I . Weinaccis und Ohmgeld . 69

59 .

Finanz - Miniſt . v. 5. Dezbr . 1812 . Nr . 5493 .

In Betreff der Ruͤckverguͤtung des Ohmgelds

an jene Wirthe , welche keinen beſondern Wein —

handlungskeller beſitzen , und ein Weinhandlungs —

patent geloͤst haben , wird dem Kreisdirektorium

zur Eroͤffnung an ſaͤmmtliche Obereinnehmereien

und Acciſoren bemerkt : =

Bei dem Weinverkauf koͤnnen ruͤckſichtlich des

Acciſes und Ohmgeldes nur folgende Faͤlle vor —

kommen :

1 ) Es verkaufen Wirthe Weine aus ihren un⸗

patentiſirten Wirthſchaftskellern ,
a ) an Auslaͤnder ,

b ) an nicht ohmgeldpflichtige Inlaͤnder ,

c ) an inlaͤndiſche Wirthe ,

fo bekommen ſie adk a . keinen Accis , ſondern nur

das Ohmgeld mit 18 fl. per Fuder zuruͤck ver —

guͤtet , ad b. eben ſo , und es muͤſſen uͤberdieß
die Kaͤufer den Accis noch einmal bezahlen , ach e .

wegen dem Accis wird es eben ſo gehalten , das

Ohmgeld wird aber nicht zuruͤck verguͤtet , dage —⸗

gen iſt der Kaͤufer nicht ſchuldig noch einmal

Ohmgeld zu zahlen . “ )

20 Es verkaufen Wirthe Weine aus ihren Wirth⸗

ſchaftskellern , woruͤber ſie Patente geloͤst haben ,

) Anmerkung . Vergleiche die Finanzminiſterial - Ver⸗

orònung vom 2, Februar 1813 , Nr . 384 . ( Nr , 14 ) .
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a ) an Auslaͤnder ,
b ) an nicht ohmgeldspflichtige Inlaͤnder ,

c ) an Wirthe im Land ,

fo wird ad a . das Ohmgeld mit 18 fl . , und Accis

nach der dritten Klaſſe mit 6 fl . 40 kr . per Fuder

zuruͤckverguͤtet, ad b. wird Ohmgeld zuruͤckbezahlt,

fuͤr Accis aber nichts , jedoch darf Letzterer nicht

noch einmal entrichtet werden , ad 6. wird weder

Ohmgeld noch Accis zuruͤckverguͤtet, hingegen iſt

der Kaͤufer nicht ſchuldig , ſolches nocheinmal zu

zahlen.
3 ) Es verkaufen Wirthe Weine aus ihren pa —

tentiſirten , abgeſonderten Weinhandlungskellern .

In dieſem Falle wird nichts zuruͤckverguͤtet,

da fuͤr dieſen Wein noch kein Accis und Ohm —

geld bezahlt worden iſt , der Kaͤufer iſt aber ſchul —

dig , je nachdem er Privatkonſument oder Wirth

iſt , Accis und Ohmgeld nach der Verordnung zu

entrichten .

Nach dieſen ſpeziellen Beſtimmungen , welche

ſich auf die Accis - und Ohmgeldsordnung , dann

auf die Modifikationen und auf mehrere beſondere

erlaͤuternde Reſeripte des Finanzminiſteriums gruͤn⸗

den , hat die Obereinnehmerei die Ruͤckverguͤtun⸗

gen zu leiſten , aber auch die Acciſoren zur Accis⸗

und Ohmgeldserhebung anzuweiſen .



J . Weinaccis und Ohmgeld . 71

60 .

Finanz⸗Miniſt . v. 2. Sept . 1813 . Nr . 49 .

Das Minimum des Weinverkaufs der Wirthe ,

in ſo weit dieſelben eine Ohmgeldsverguͤtung zu

fordern berechtigt ſind , wird auf drei Stuͤtzen

feſtgeſetzt ; was daher unter drei Stuͤtzen verkauft
wird , iſt als ein Detailverzapf anzuſehen , bei

welchem keine Ohmgeldsverguͤtung ſtatt hat .

61 .

Finanz⸗Miniſt . v. 28 . Febr . 1815 . Nr . 3006 .

Auf die Anfrage , ob einem auf ſeinen Wirth⸗

ſchaftskeller patentiſirten Weinhaͤndler , wenn er

ſeine Wirthſchaft ganz aufgibt , ſein Weinhand⸗

lungspatent aber beibehaͤlt, nebſt dem Ohmgeld

auch die Acciſe rückverguͤtet werden ſolle , wird

beſchloſſen : daß in gedachten Faͤllen die Wirthe

allerdings Accis und Ohmgeld zuruͤckverlangen

koͤnnen , nach Analogie der Verfuͤgung vom 8. Au⸗

guſt 1812 . Nr . 3768 . §. 2. Lit . b.

Wenn der in dem Wirthſchaftskeller , wofuͤr

ein Patent geloͤst worden , liegende Wein an ei⸗

nen Dritten verkauft worden waͤre, ſo haͤtte dar⸗
nach der Kaͤufer keine Acciſe zu entrichten ge⸗
habt , wenn ein Wirth , welcher die Wirthſchaft

aufgibt , ſeine Weine aber behaͤlt , ſo tritt an die

Stelle der accisfreien Einlage , welche in Ver⸗

kaufsfaͤllen ſtatt findet , die Ruͤckverguͤtung der

Aceiſe .
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62 .

Finanz⸗Miniſt . v. 7. Sept . 1819 . Nr . 11241 .

Vermoͤge St . M. Nr . 2359 . vom 12 . Auguſt

1819 wird vom Wein , der erwieſenermaßen

ausgelaufen iſt , das Ohmgeld im gewoͤhnlichen

Betrag ruͤckverguͤtet , nicht aber die Acciſe .

<
6f

Finanz⸗Miniſt . v. 8. Mai 1820 . Nr . 4122 .

Wenn Jemand einen Vorrath von Wein be⸗

ſitzt , denſelben veraccist hat , hierauf aber ein

Weinpatent loͤst , ſo findet demohngeachtet die

Ruͤckverguͤtung nicht ſtatt .

64 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 6 . Auguſt 1822 . Nr . 6516 .

Um die Unterſchleife zu beſeitigen , welche durch

verſpaͤtetes Einreichen der zur Begruͤndung der ,
Accis - und Ohmgeldsruͤckverguͤtungen erforderli —

chen Atteſtate entſtehen koͤnnen , wird verordnet :

1 ) den zur Ruͤckverguͤtung der Acciſe und des

Ohmgeldes nach C. 15 der Accis - und Art . 8

der Ohmgeldsordnung Berechtigten, iſt zur

Praͤſentation der vorſchriftsmaͤßigen Atteſtate

ein zweimonatlicher Termin , von dem Datum

des ausgeſtellten Atteſtats gerechnet , anzu —

beraumen .
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2 ) Nach Verfluß dieſes Termins ſoll keine Ruͤck—

verguͤtung geleiſtet , und in Faͤllen ,wo dieß

geſchehen , der Betrag in Rechnung nicht

; paffirt werden .

Fin . ⸗Miniſt . v. 10 . Dezember 1822 : Nr . 10204 .

Obiger Termin muß auf den Ruͤckverguͤtungs—
atteſtaten bemerkt ſeyn . ?

Fin . ⸗Miniſt . v. 9. April 1822 . Nr . 3056 . £

Die Acciſoren haben von jedem zu obigem Zweck

ausgeſtellten Atteſtate von dem Accispflich⸗
tigen eine Gebühr von einem Kreuzer als Entz

ſchaͤdigung fuͤr die Impreſſenanſchaffung zu beziehen .

65 .
Seekreisdirektorium v. 9. Januar 1824 : Nr . 932 .

Wirthe , welche vermoͤg eines Leibgedings ein

Weinquantum von drei Stuͤtzen und daruͤber auf
einmal aus ihrem Wirthſchaftskeller abzugeben

haben , ſind befugt , hievon , wie von einem Berz

kaufe im Großen , die Ruͤckverguͤtung des betref —

fenden Ohmgelds , unter Beobachtung der ein —

ſchlaͤgigen Formalitaͤten , anzuſprechen .

`

66 .
Steuerdirektion v. 9. Dez . 1826 . Nr . 11523 .

Auf Erlaß des Großh . Finanzminiſteriums vom

4. November 1826 . Nr . 6669 . die Ruͤckverguͤtung
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des Ohmgeldes an Wirthe , welche ihre Wirth —

ſchaft aufgeben , betreffend , wird ſaͤmmtlichen

Obereinnehmereien eroͤffnet :

Da uͤber das Verfahren bei Aufnahme des

Weinvorraths der Wirthe , welche ihre Wirth —

ſchaft niederlegen , oder mit Tod abgehen , zum

Behuf der Berechnung der Ohmgeldsruͤckverguͤ⸗
tung noch keine feſte Norm beſteht , eine gleich⸗

foͤrmige Behandlung dieſes Gegenſtandes aber

erforderlich iſt , ſo wird hieruͤber folgende Vor⸗

ſchrift ertheilt .

Die Obereinnehmereien haben , wenn ihnen

derartige Faͤlle angezeigt werden , ſogleich eine

moͤglichſt genaue Aufnahme des Weinvorraths in

den betreffenden Wirthſchaftskellern anzuordnen .

Dieſe Aufnahmen ſind von den Ortsacciſoren ,

unter Zuziehung eines verpflichteten Kuͤfermeiſters

und eines Gardiſten , oder in deſſen Ermangelung

einer Gerichtsperſon , in der Art vornehmen zu

laſſen , daß der Inhalt jedes einzelnen Faſſes an⸗

gegeben wird . Ueber die auf dieſe Weiſe kon⸗

ſtatirten Vorraͤthe ſind Nachweiſungen aufzuſtel⸗

len , welche eine genaue Angabe der vorhandenen

Faͤſſer und des Inhalts eines jeden enthalten

muͤſſen. Dieſe von dem Acciſor , den Urkunds⸗

perſonen und dem betreffenden Wirth oder deſ⸗

ſen Erben zu unterſchreibenden Nachweiſungen ,

ſind ſodann den Obereinnehmereien vorzulegen ,

woelche die Ruͤckverguͤtung des Ohmgeldes hiernach
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berechnen und zur Berichtigung des Betrags das
weiter Geeignete vorkel hren , hiebei aber auch , ein
vorzuͤgliches Augenmerk darauf richten werden,
ob der ruͤckzuverguͤtende Betrag in keinem Miß⸗

verhaͤltniß mit den von dem Wirth verſteuerten

Einlagen ſteht . ;

Die Gebühren der Kúfer und Urfundsperfonen
fúr die- Aufnahme find von dem JWirth oder deſ⸗
ſen Erben zu bezahlen .

67 .

Nro . 19967 .
Die ohmgeldsfreie Weineinlage der in Wirths —

haͤuſern befindlichen Miethsbewohner betr .

Auf mehrfach geſchehene Anfrage ob durch die

Verordnung vom 9. Oktober 1827 . Nr . 16751 .

V. B. pag . 19t . die mit den Wirthſchaftskellern
zu nahe verbundene Privatkeller betreffend , die

Verordnung des Großh . Finanzminiſteriums vom

16 . Maͤrz 1824 . Nr . 1342 . V. S . pag . 499 . auf⸗

gehoben ſey , wird andurch erlaͤutert , daß die

letzterwaͤhnte Verordnung noch fortbeſtehe , die

darin bezeichnete Ohmgeldsbefreiung aber erſt dann

beruͤckſichtigt werden dürfe , nachdem auf Anſtehen
der Betheiligten und ſpeziellen Bericht der bez

treffenden Obereinnehmerei , unter Angabe der

Zahl der Familienglieder und Dienſtboten , das



76 L Weinaccis und Ohmgeld .

in einen eigenen geſchloſſenen Keller ohmgeldfrei

einzulegende Weinquantum von hieraus ausdruͤck —

lich bewilligt iſt .

Die Acciſoren haben uͤber derartige Bewilligun —

gen Aufzeichnungen zu fuͤhren , und ſich zu ver

laͤſſigen , daß die bewilligte Weinquantitaͤt nicht

uͤberſchritten wird .

Ueberhaupt wird denſelben die genaue Befol —

gung der Finanzminiſterialverfuͤgung vom 6. Okt .

1820 . Nr . 8984 V. S . pag . 476 . mit dem An⸗

hang eingeſchaͤrft, daß man ſie bei Entdeckung

von Contraventionen wegen vorſchriftswidriger

Geſtattung von Ohmgeldsbefreiungen T
in

Strafe nehmen wird .

Karlsruhe , den 7. Dezember 1827 .

Steuerdirektion .

68 .

Nro . 17220 .

Die Befreiung des Kelterweins von der Aeciſe

betreffend .

Seine Koͤnigliche Hoheit haben auf den

unterthaͤnigſten Antrag des Großh . Finanzmini⸗

ſteriums gnaͤdigſt zu verordnen geruht , daß unter

Aufhebung der Miniſterialverordnung vom 12 . Mat

1812 . . Nr . 2155 . ( V: S . pag . 408 . Nr . 19) . der

Kelterwein , d. i. ſolcher Wein , welchen isome
ein Beſitzer einer Kelter ( Trotte ) fuͤr die Dar⸗
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leihung , derſelben zum Auspreſſen der Trauben

eines dritten bezieht , bei der Einlage in den Kel

ler des Beſitzers der Kelter von der Weinacciſe
frei ſeyn ſolle , inſofern jener nicht ein Wirth —

ſchaftskeller iſt .

Dieſe hoͤchſte Entſchließung wird in Folge der

Verordnung des Großh . Finanzminiſteriums vom

16 . d. M. Nr . 5822 , Regierungsblatt Nro . XXI .

hiermit gur allgemeinen Kenntnig . und Nahad -

tung gebracht .

Karlsruhe , den 24 . Oftober 1828 .

Steuerdirektion .

69 .

Nro . 17222 .

Die Befreiung des Meß - und Kommunionweines
von der Aceiſe betreffend .

In Gemäßheit hoͤchſter Staatsminiſterialreſo⸗
lution vom 18 . September d. J . Nr. 1543 . wurde

durch Verfuͤgung des Großh . Finanzminiſteriums
vom 30 . Sept . 1828 . Nr . 5524 . R . B . XXI ,

unter Aufhebung der Finanzminiſterialverordnung
vom 12 . Mai 1812 . Nr . 2155 . ( V. S . pag . 408

Nr . 19 ) beſtimmt , daß der Meß - und Kommu -

nionwein kuͤnftighin der Accisabgabe nicht mehr

unterworfen ſeyn ſoll .
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Dieſe Beſtimmung wird andurch zur allgemei —

nen Kenntniß und Nachachtung gebracht .

Karlsruhe , den 24 . Oktober 1828 .

Steuer - Direktion .

70 .

Nro . 4703 .

Die Ohmgeldsbefreiung von dem Weine , welchen

Wirthe , die zugleich Eſſigſieder ſind , zur

Bereitung des Eſſigs verwenden .

Durch einen hohen Beſchluß des Großherzogl .

Finanzminiſteriums vom 14 . Februar 1829 . Nr . 799

wird denjenigen Wirthen , welche aus Trauben —

wein Eſſig bereiten , die Beguͤnſtigung zugeſichert ,

daß ihnen von dem hierzu verwendet werdenden

Wein das bereits bezahlte Ohmgeld ruͤckverguͤtet ,

reſp . die Entrichtung des Ohmgeldes erlaſſen wird ,

wenn ſie ſich dazu verſtehen , daß dieſer Wein im

Beiſeyn des Acciſors durch Beimiſchung einer

halben Stuͤtze Eſſig und einem halben Pfund

Sauerteig auf eine Ohm Wein zum Genuß als

Wein unbrauchbar gemacht werde .

Dieſes wird hierdurch zur oͤffentlichen Kennt

niß gebracht .

Karlsruhe , den 11 . Maͤrz 1829 .

Steuer⸗Direktion .
*
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71 .

Nro . 3649 .

Die Verſteurung der von den Wirthen zu entrich —

tenden Zehnt - und Guͤltweine betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat nach hohem

Erlaß vom 31 . Januar 1835 . Nr . 717 . geneh⸗

migt , daß kuͤnftig , wenn aus Wirthſchaftskellern
von bereits verſteuertem Weine Zehnt - oder Guͤlt⸗

wein abgegeben wird , den zehnt - oder reſp . guͤlt⸗
weinpflichtigen Wirthen von dem, unter Zuzug
des Aeciſers abgegebenen Zehnt - oder Guͤltweine ,
deſſen Empfang jedoch von dem Zehnt - oder Guͤlt⸗

bezieher beſcheinigt ſeyn muß , die Acciſe j das

Ohmgeld ruͤckerſtattet werde .

Die Obereinnehmereien haben hiernach das un⸗

tergeordnete Erhebungs - und Aufſichtsperſonale

zu inſtruiren , und in vorkommenden Faͤllen die

Ruͤckverguͤtung in der vorgeſchriebenen Weiſe 3
leiſten und zu verrechnen .

Karlsruhe , den 13 . Febr . 1835 .

Steuer⸗Direktion .
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C . Controlvorſchriften .
72 .

Finanz⸗Miniſt . v. 12 . Okt . 1812 . Nr . 47140 .

Zur Vermeidung aller Unterſchleife ſollen auch

beim Obſtwein die vorgeſchriebenen Atteſtate bei⸗

gebracht werden , wenn gleich der Obſtwein in

die mindeſte Klaſſe von Weinen gehoͤrt .

73 .

Finanz⸗Miniſt . v. 5. April 1813 . , Nr . 1361 ,

Das Plombiren von ausgefuͤhrt werdendem

Wein , Bier , Branntwein , Eſſig , wovon Aecis⸗

oder Ohmgeldsruͤckverguͤtung verlangt wird , iſt

durch die Accisordnung §. 15 . 36 . 39 . 51 . und

die Modifikationen gur Accisordnung vorgeſchrie⸗

ben , und es ſind die noͤthigen Stempel und Rez

quiſiten zur Plombage bereits an die Hauptſta⸗
tionen abgegeben worden . Der bedeutenden Koz

ſten wegen aber koͤnnen fuͤr Nebenſtationen der⸗

gleichen Stempel nicht angeſchafft werden . Es

wurde deßwegen fuͤr die wenige Faͤlle, die in

ſolchen Orten , welche keinen Stempel haben ,

eintreten moͤchten , Folgendes verfuͤgt:

Die Faͤſſer werden am Spunten und Zapfen

verharzt , und von dem Aeciſor das Ortsſiegel ,
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welches er zu dieſem Zwecke von dem Ortsvor⸗
geſetzten erheben darf , aufgedruckt .In dem Atte —⸗

ſtat , das in ſolchen Faͤllen ausgeſtellt werden

muß , und wovon die Inſtruktion fuͤr die Acciſo⸗

ren sub . Nro . XIV. ein Formular enthaͤlt , wor —

nach die Impreſſen eingerichtet ſind , wird ſtatt

des gedruckten , zu durchſtreichenden Wortes ,

„ plombirt / „geſiegelt “ geſetzt , und das gebrauchte
Siegel neben die Unterſchrift des Acciſors auf —

gedruckt , damit der Grenzzoller die noͤthige Ver —

gleichung anſtellen kann .

Der Zoller an der Austrittsſtation durchſtreicht

ebenſo in dem von demſelben zu unterſchreiben⸗

den , gedruckten Atteſtate , das dem erſtern an⸗

gehaͤngt iſt , das Wort
Wacon

OA Mf und -fegt

dafuͤr das Siegel .

TA .

Finanz⸗Miniſt . v. 13 . Mai 1814 . Nr . 1652 .

Wenn in einzelnen Faͤllen urkundliche Wein⸗

aufnahmen vorgenommen werden muͤſſen, wie z. B .

bei Eroͤffnung oder Niederlegung einer Wirth -

ſchaft , bei Produzenten , die ihr eigenes Gewaͤchs

ausſchenken duͤrfen ꝛc. ſo ſind die Koſten , welche

der Beizug von Urkundsperſonen veranlaßte , nach

der allgemeinen Regel , daß jeder Unterthan die

Geſchaͤftsgebuͤhren auf ſich nehmen muß , die in

6
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ſeinen Privatangelegenheiten erwachſen , von den

Betheiligten ſelbſt zu tragen .

75 .

Fin . ⸗Miniſt⸗Verordn . v. 2 . Januar 1822 .

Die Fuͤhrung beſonderer Regiſter uͤber die Wein⸗

kaufpreisatteſtate und Vergleichung derſelben

mit den Accismanualien betreffend . ) .

I . Fuͤhrung der Regiſter .

Art . 1.

Die Acciſoren der Orte , in welchen ſich Wein⸗

produzenten oder Weinhaͤndler befinden , haben

uͤber die nach § . 19 . Der Accisordnung und § ö .5
und 19 ihrer Rechnungsinſtruktion auszuſtellenden

Weinpreisatteſtate beſondere Regiſter nach der an⸗

gehaͤngten Form zu fuͤhren . “)
Art . 2.

Die Kolumne 3 dieſes Regiſters bleibt offen

) Anmerkung . Dieſe Verordnung hat in ſo ferne Ver⸗
anderung erlitten , als die darin den Kreisreviſionen

uͤbertragenen Funktionen an das Kontrolbureau der

Großh . Steuerdirektion uͤbergingen , das Inſtitut der

Oberzollinſpektionen aufhoͤrte , und die Ortsvorgeſetzten

keine Atteſtate mehr zu unterzeichnen haben .

**) Anmerkung . Die jetzt guͤltige Form iſt jene , welche

durch die Verordnung Großh . Steuerdirektion vom 17.

Januar 1834 , Nro , 1124 . ( Rr . 105 ) vorgeſchrieben

wurde .
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und wird in der Folge entweder durch die Ober⸗
einnehmerei oder die Kreisreviſion ausgefuͤllt .

Art . 3. )

Dieſe Regiſter ſind monatlich abzuſchließen , von
dem Acciſor zu unterzeichnen , und der vorgeſetz⸗
ten Obereinnehmerei bei der Abrechnung zu uͤber⸗
geben , oder wenn eine ſolche nicht ſtatt findet ,
durch den naͤchſten Zoller oder Acciſor dahin ab⸗
zuſenden .

II. Vergleichung der Regiſter mit den

Accismanualien .
Art . 4 .

Die Obereinnehmerei vergleicht das Regiſter
mit den betreffenden Manualien und fuͤllt die
Kolumne 3 durch Beiſetzung der Manualsnum⸗

mer aus .

Art . 5.

Wenn der Eintrag des Regiſters mit dem be⸗

treffenden Manual nicht uͤbereinſtimmt, oder in

letzterem gar nicht enthalten iſt , uͤberhaupt wenn
irgend eine Unrichtigkeit ſich ergibt , hat die Ober⸗
einnehmerei das Amt durch die Oberzollinſpektion
zur Unterſuchung aufzufordern .

8 Art . 6 .

Die Obereinnehmerei hat alle von den Acci⸗
ſoren erhobene Regiſter ihrer Monatsrechnung
beizulegen .

Art . 7.

In ſoweit die Unrichtigkeiten durch die Ober⸗

6 *
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einnehmerei nicht entdeckt werden konnten , hat

die Kreisreviſion die Vergleichung der Regiſter

mit den Manualien vorzunehmen , und die ſich

zeigenden Differenzen dem Kreisdirektorium zur

weitern Verfuͤgung anzuzeigen .

si Art . 8.

Wenn in den Regiſtern Eintraͤge vorkommen ,

die einen andern Kreis beruͤhren , ſo hat die Re⸗

viſion Auszuͤge zu fertigen und den betreffenden

Kreisreviſionen unmittelbar zuzuſenden .
Art . 9.

Um fih gu uͤberzeugen , ob die Vergleichung

der Regiſter mit den bezuͤglichen Accismanualien
bei den Obereinnehmereien nicht vernachlaͤßigt

werde , hat die Reviſion wenigſtens ein Sechstel

der verglichenen Poſten nechmals zu vergleichen .

III . Gebuͤhren für Ausfertigung der

Preisatteſtate und Fuͤhrung der

Regiſter .
Art . 10 .

Die durch Verordnung vom 27 . April 1812

Nr . 1824¼ regulirten Gebuͤhren Der Acciſoren

und Ortsvorgeſetzten fuͤr Ausfertigung der Preis⸗

atteſtate werden in der Art abgeaͤndert , daß

kuͤnftig :

a ) von Quantitaͤten zu 4 Ohm neuen Maaßes

und daruͤber

die Acciſoren . . . 4 kr .

die Vorgeſetzten4 kr .
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b) von Quantitaͤten unter 4 Ohm neuen Maaßes
die Acciſoren . . . 3 kr .

die Vorgeſetzten . . 3 kr .

zu beziehen haben .
Art . 11 .

Durch dieſe Gebuͤhr ſind die Acciſoren zugleich
fuͤr die Fuͤhrung der Regiſter und Anſchaffung
der hiezu noͤthigen Impreſſen belohnt .

76 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 3. Dezbr . 1823 . Nr . 6131 .

1 ) Die Weineinlage eines Weinproduzenten in

den Keller eines andern Produzenten , beim Man⸗

gel der Verkaufsgelegenheit , und eines hinreichen —
den Raums zu Aufbewahrung ſeines eigenen Er —

wachſes , werde ausnahmsweiſe zur Herbſtzeit
geſtattet , jedoch nur fuͤr dieſen eigenen
Erwachs , und unter Kontrol des Acciſors , der

die Deklaration aufzunehmen , und die Verſiege⸗
lung der Faͤſſer, ſobald ſie ſtatt finden kann ,
vorzunehmen hat . `

77 .

Finanz⸗Miniſt . v. 5. Mai 1824 . Nr . 2388 .

Fuͤr die nach ö. 1 der Verordnung vom 3. Dezbr .
1823 . Nr. 6131 . vorzunehmende Verſiegelung der
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Weinfaͤſſer und die weiter zu fuͤhrende Kontrole

ſollen die Acciſoren eine Gebuͤhr von den Wein⸗

einlegern zu beziehen haben , und zwar neun

Kreuzer von jedem Faſſe .

78 .

Finanz⸗Miniſt . v. 20 . Auguſt 1825 . Nr . 4862 .

Zu Aufnahme der Weinvorraͤthe, welche die

Wirthe in abgeſonderten Weinhandlungskellern
haben , Inſtruktion vom 3. Auguſt 1814 , iſt dem

Acciſor eine Urkundsperſon beizugeben . Dieſe

bezieht taͤglich, in Staͤdten eine Gebuͤhr von ei —

nem Gulden , in Doͤrfern von 40 kr . Der Betrag
wird auf die Obereinnehmereikaſſe decretirt .

Ai asua

Finanz⸗Miniſt . v. 23 . Auguſt 1825 . Nr . 4923 .

Die Weine, welche Wirthe aus ihren Hand⸗
lungskellern in die Wirthſchaftskeller transporti⸗
ren laſſen , duͤrfen nicht in ungeeichten Butten

dahin verbracht werden , da ſonſt die den Acci —

ſoren obliegende Kontrole nicht gehoͤrig vollzogen
werden koͤnnte . Dieſes Verbringen darf , wie

der Transport der Weine uͤberhaupt, nur in ge —

eichten Faͤſſern geſchehen , und auf die Unterlaf⸗

ſung dieſer Vorſchrift iſt die naͤmliche Strafe ,
der einfache Accisbetrag , geſetzt , welche §. 107
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der Accisordnung auf das Verfuͤhren der Weine

in ungeeichten Faͤſſern im Allgemeinen beſtimmt .

80 .

Finanz - Miniſt . ⸗Verordn . v. 27 . Mai 1826 .

Die Kontrolirung der Weintransporte wegen

dem Weinaccis und dem Ohmgeld betr . “ )

Zu Verhuͤtung der Weinacciſe und Ohmgelds⸗
defraudationen iſt es nothwendig , daß in der Rez

gel aller transportirt werdender Wein von einer

Urkunde begleitet ſey .

Fuͤr die meiſten Faͤlle beſtunden bisher ſchon

Vorſchriften , ſie beduͤrfen aber zum Theil einer

Abaͤnderung und fuͤr andere Faͤlle iſt noch keine

Beſtimmung getroffen .

Man findet ſich daher bewogen zu verordnen :

ꝛc.
§. 3.

Weine , welche von einem Ort des Ba
zogthums , der eine eigene Accisſtation bildet , in

*) Anmerkung . Dieſe Verordnung hat durch nachge⸗

folgte Beſtimmungen , namentlich durch die Vorſchrift

vom 17. Januar 1834 , die Ausfertigung der Wein⸗

preis - und Transportſcheine , ſo wie die Fuͤhrung der

Weinabfaſſungsverzeichniſſe betreffend , und die Verord⸗

nung vom 27 . Januar 1837 , uͤber die Controlirung

der ein⸗, aus⸗ und durchgehenden Weintransporte mehr⸗
fache Modifikationen erlitten , weßhalb Ant nur das HAR
guͤltige aufgenommen wurde .
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einen andern verfuͤhrt werden , muͤſſen mit, einem

Preisſchein verſehen ſeyn .

§. 4.

Weine , welche von einem Keller in einen anz

deren deſſelben Orts verbracht werden , muͤſſen :

a ) wenn der Empfaͤnger aceisfrei iſt , mit einem

Preisſchein ,

b ) wenn er accispflichtig iſt , mit einem Accis —

zeichen
5

verſehen ſeyn .

§. 5.

Weintransporte aus einer landesherrlichen Kel —

lerei in eine andere, auſſer der Herbſtzeit , muͤſſen

mit einem Zeugniß der erſtern verſehen ſeyn .

T
Alle Ausfuhrſcheine und Preisſcheine haben die

Acciſoren der Ladorte auszuſtellen . Die Beur —

kundung durch die Ortsvorgeſetzten iſt kuͤnftig nicht

mehr erforderlich . an

'
§. 8.

Der Art . 1 der Verordnung vom 22 . Januar

1822 , die Fuͤhrung beſonderer Regiſter uͤber die

Weinpreisatteſtate betreffend , erhaͤlt die Ausdeh —

nung , daß in die vorgeſchriebenen Regiſter alle

Wein⸗Abfaſſungen ohne irgend eine Ausnahme

eingetragen werden folen , fuͤr welche nach den

§ §. 2, 3 und 4 dieſer Verordnung ein Ausfuhr —

ſchein oder Preisſchein erforderlich iſt . Es ſiud

alſo ſelbſt ſolche Weinabfaſſungen nicht ausge —
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nommen , welche aus einem Keller in einen andern

des naͤmlichen Orts und des naͤmlichen Beſitzers
ſtatt finden .

§. 9.

Die in §. 10 der gedachten Verordnung be —

ſtimmten Gebuͤhren fuͤr die Ausſtellung der Preis⸗
ſcheine gelten auch ruͤckſichtlich der Ausfuhrſcheine ,
jedoch fallen bei allen die Gebuͤhren der Ortsvor —

geſetzten weg , da ſie die Scheine nicht mehr zu
beurkunden haben .

§. 11 .

Die Preisſcheine ſind an den Acciſor des Orts

der Einkellerung ( die Ausfuhrſcheine an den Zoller
der Ausgangsſtaͤtte abzugeben , der die wirkliche

Ausfuhr des Weins darauf zu notiren hat . “ )
Alle dieſe Scheine werden mit den Manualien mo⸗

natlich der Obereinnehmerei abgeliefert . Eine Aus —

nahme findet jedoch ſtatt , wenn Weine aus Wirth⸗
ſchaftskellern ins Ausland verfuͤhrt werden , in

dieſen Faͤllen bleibt der Ausfuhrſchein i in den Haͤn⸗
den des Ausfuͤhrenden .

§. 12 .

Alle aufgelieferten Scheine werden von den Ober⸗

einnehmereien mit der Monatsrechnung an die Re⸗

vifion ( das Control⸗Bureau ) der Großh .Steuer⸗
direktion eingeſendet, und dort die n

Anmerkung . Vergleiche den §. 6 der Vauanmnvom 27 . Januar 1837 .
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gleichungen vorgenommen , ſo weit dieſes nicht

ſchon bei den Obereinnehmereien geſchehen konnte .

81 .

Steuerdirektion v. 30 . Juli 1826 . Nr. 2445 .

Auf mehrfaͤltige Anforderung von Obereinneh⸗

mereien um Anſchaffung neuer Viſirſtaͤbe zur Wein⸗

aufnahme fuͤr die Ortsacciſoren findet man ſich

bewogen , nachſtehendes Reſcript des Großherzogl .

Finanzminiſteriums vom 27 . Dezember 1825 . Nr .

7538 . bekannt zu machen :

„ Die Vorſchriften zum Abviſiren von Faͤſſern

vermittelſt des Kreuz - oder Diagonalviſirſtabes ,

welche den Kreisdirektorien unterm 13 . Februar

1812 zugeſchickt wurden , ſind nicht zum Gebrauch

der Acciſoren , ſondern nur fuͤr die Zoller , und

bloß auf die gewoͤhnliche zirke lrunde Ladfaͤſſer

berechnet ; fuͤr groͤßere Lagerfaͤſſer , wie ſie ſich

haͤufig in den Weinhandlungskellern befinden , oder

fúr Faͤſſer, welche nicht die gewoͤhnliche zirkel —

runde Form haben , ſind ſie nicht anwendbar .

Fuͤr groͤßere Lagerfaͤſſer liefen fidh nun auch leicht

groͤßere Viſirſtaͤbe machen , und es wurde auch

wirklich mittelſt Beſchluſſes vom 17 . Juli 1812 .

Nr . 3363 . jedem Kreisdirektorium ein ſolcher groͤ⸗

ßerer Stab zugeſchickt . Aber es iſt nicht moͤglich,
die Acciſoren ſo zu inſtruiren , daß ſie bei jeder

vorkommenden Form der Faͤſſer und bei jedem
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Grad der Fuͤllung derſelben ihren Inhalt konſta⸗
tiven köͤnnten.

Es iſt daher am beſten , wenn die Urkundsper⸗

ſon , die nach dieſſeitiger Verfuͤgung vom 20 . Au⸗

guſt 1825 . Nr . 4862 . der Acciſor bei der Auf⸗

nahme der in den Weinhandlungskellern der Wirthe

befindlichen Weinvorraͤthe beizuziehen hat , ein

Sachverſtaͤndiger iſt , was in der Regel fuͤr den

vorliegenden Fall die Kuͤfer ſind . “

Hiernach haben ſich die Obereinnehmereien zu

achten , und dafuͤr zu ſorgen , daß bei den in der

Verordnung vom 3. Auguſt 1814 beſtimmten Wein⸗

aufnahme jedesmal ein verpflichteter Ku⸗
fer als Urkundsperſon beigezogen werde ;
eine weitere Urkundsperſon braucht der Acciſor

ſonſt nicht beizuziehen .

82 .

Steuerdirektion v. 14 . Nov . 1826 . Nr . 8417 .

Die Kontrolirung der Weintransporte betr .

Saͤmmtlichen Obereinnehmereien wird eroͤffuet:
Es tritt zuweilen der Fall ein , daß Kaͤufer und

Verkaͤufer das abgefaßt werdende Weinquantum
vor der Abfaſſung noch nicht genau zu beſtimmen

wiſſen , oder daß der Wein in Butten abgefaßt
wird ; es iſt hiebei die Frage entſtanden ,wie in

ſolchen Faͤllen die Verorduung vom 27 . Mai
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1826 und 27 . Juni 1826 . in Anwendung gü brinz

gen fey .
i

Man haͤlt daher fuͤr noͤthig , ſaͤmmtliche Ober⸗

einnehmereien dahin zu verſtaͤndigen , daß in ſol —

chen Faͤllen einſtweilen das nach einer Abviſirung

mit Gewißheit anzunehmende Quantum vor dem

Anfang der Abfaſſung zu verſteuern und ein Bol⸗

let dafuͤr abzugeben , dann ſobald der Reſt abge—⸗

meſſen iſt , und ehe derſelbe abgefuͤhrt wird , dieſer

uẽeberreſt ebenfalls zu verſteuern und ein weite⸗

res Bollet dafuͤr abzugeben ſey , wonach die Ac⸗

ciſoren zu inſtruiren ſind .

Wenn der Transport in Butten geſchieht , das

abzufaſſende Quantum aber vorher beftimmt bez

fannt ift ; fo muf die Abgabenentrichtung nach

den geſetzlichen Beſtimmungen fuͤr das Ganze vor

der Abfaſſung geſchehen , wofuͤr ſodann nur ein

Deklarationsbollet ausgefertigt wird .

83 .

Steuerdirektion v. 1. Dez . 1826 . Nr . 10716 .

Mit Genehmigung des Großh . Finanzminiſte⸗

riums vom 4. v. M. Nr . 6674 . wird den Acci⸗

ſoren von allen Weinabfaſſungen aus beſondern

Patentkellern der Wirthe und von allen Wein⸗

einlagen in dieſelbe der Bezug einer Kontrolge —

buͤhr ven 3 kr . per Ohm geſtattet , mit alleiniger
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Ausnahme , wenn Wirthe aus ihrem Patentkeller

Wein in ihren eigenen Wirthſchaftskeller bringen .

84 .

Nro . 7763 .

Die Kellerviſitationen bei den Wirthen betr .

Saͤmmtlichen Obereinnehmereien wird eroͤffnet :

Durch den Art . 3 der Verordnung des Großh .

Finanzminiſteriums vom 17 . Oktober 1826 . Nr .

6887 . Reg . Blatt Nr . 26 wurden dieſelben legi⸗

timirt , bei vorliegenden Verdachtsgruͤnden die

Wirthſchaftskeller und ſonſtige Hausraͤume, wo

Wein verborgen ſeyn koͤnnte, zu viſitiren , oder

durch das Erhebungs - und Aufſichtsperſonal vi⸗

ſitiren zu laſſen ; und durch Verfuͤgung vom 19 .

Februar 1827 . Nr . 1701 . wurde wiederholt an⸗

empfohlen , bei den , des Schmuggels verdaͤchti⸗

gen oder fruͤher ſchon defraudirt habenden Wirthen
oͤftere Vergleichungen der Weinvorraͤthe mit den

Einlagsverzeichniſſen vorzunehmen .

Aus den eingeforderten Berichten geht nun her —

vor , daß ſeither viele Obereinnehmereien dieſer

Auflage entſprochen haben , andere dagegen mehr

oder weniger hierin zuruͤckgeblieben ſind .

Indeſſen haben ſowohl die in vorigem Herbſt
al auch die auf Beſchluß vom 27 . Dezember 1826 .

Nr . 12888 vorgenommenen Viſitationen gezeigt ,
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wie nothwendig es iſt , allerwaͤrts ein fortwaͤh⸗

rend wachſames Aug auf die Weineinlagen der

Wirthe zu richten .

Man will daher denjenigen DObereinnehmereien ,

welche dieſem bisher nicht nachgekommen ſind ,

ernſtlich anempfehlen , Die Gardiſten und Unter⸗

erheber hiernach gehoͤrig zu inſtruiren , bei ſich

ergebendem Verdacht jeweils ſogleich die zur Siche —

rung der Revenuͤen erforderlichen Anordnungen

zu treffen , und uͤberhaupt hier , wie bei den uͤbri⸗

gen Gefaͤllen ,ſich nicht bloß auf die Verrechnung

der eingehenden Betraͤge zu beſchraͤnken, ſondern

auch durch alle , ihnen zu Gebot ſtehenden Mit⸗

tel kraͤftigſt dahin zu wirken , daß auch wirklich

dasjenige eingeht , was nach den vorliegenden

geſetzlichen Beſtimmungen eingehen ſoll .

Zugleich werden ſaͤmmtlicheObereinnehmereien

angewieſen , auf den 1. September d. J. ein ganz

ſummariſches vorzulegen , worin berz

merkt iſt :

10 wie viel Wirthe ſich in dem Obereinnehme⸗

reibezirk befindenz

wie viele Kellerviſitationen feit Empfang die -

ſer Verfuͤgung vorgenommen worden ſind , und

3 ) bei wie vielen ſich Unrichtigkeiten bei dieſen

Viſitationen vorgefunden haben .

Dieſe Vorlagen ſind fúr die Folge jedesmal
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auf den 1. September und 1. Maͤrz fuͤr das je⸗

weils verfloſſene halbe Jahr zu wiederholen .

Karlsruhe , den 24 . April 1827 .

Steuer ⸗Direktion .

85 .

Nro . 16751 .

Die mit den Wirthſchaftskellern zu nahe verbun⸗

denen Privatkeller betreffend .

Nach Verordnung Großh . Finanzminiſteriums

vom 6. Oktober 1820 . Nr . 8984 . ( V. S . p. 476 ) ,

haben Weinhaͤndler , Weinproduzenten und Kon⸗

ſumenten , welche Wein in einen innerhalb eines

Wirthſchaftsgebaͤudes gelegenen Keller lagern ,

von dieſem Wein Accis und Ohmgeld zu entrich⸗

ten , und ein Patent kann ihnen nur unter den

naͤmlichen Bedingungen , wie dem Wirth ſelbſt ,

ertheilt werden .

Da nun der geringe Ohmgeldsertrag mancher

Orte und mehrere zu dem Ende angeordneten

Viſitationen zur Ueberzeugung gefuͤhrt haben , daß

nicht nur durch Auſſerachtlaſſung dieſer Beſtim⸗

mungen , ſondern auch durch zu nahe Verbindung
der Wirthſchaftskeller mit Privatgebaͤuden , unter

welchen ſich Weinkeller befinden , mittelſt Neben⸗

thuͤren, Hoͤfen, Gaͤrten u. dgl . viele Gelegenheit

zu Defraudationen gegeben wird , ſo werden die
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Acciſoren angewieſen , ſaͤmmtliche Wirthſchafts⸗

keller ihre Bezirke unverzuͤglich in beider Beziehung

einer genauen Pruͤfung zu unterwerfen , bei den

Kellern der erſten Art auf die Befolgung obiger

Vorſchrift zu wachen , auf diejenige aber , wel —

che ſich in der zuletzt erwaͤhnten Lage befinden,
ein beſonderes Augenmerk zu richten .

Zugleich werden dieſelbe angewieſen , uͤber die

Wirthſchaftskeller dieſer Art , ſo wie uͤber die

damit nahe verbundenen Privatkeller , ſoweit ſol⸗

ches nach den ihnen ohnehin gemacht werdenden

Deklarationen ohne alle Belaͤſtigung der Keller —

beſitzer moͤglich iſt , eine Kontrol zu fuͤhren , in

welcher alle Einlagen und Abfaſſungen annotirt ,

und mit der wahrſcheinlichen Konſumtion ſowohl ,

als mit den bei den Aufnahmen ſich vorfindenden

Vorraͤthen , jeweils verglichen werden .

Nach 14 Tagen haben ſie ihrer vorgeſetzten

Obereinnehmerei ein namentliches Verzeichniß al⸗

ler in ihrem Bezirk befindlichen Wirthſchaftskeller

zu uͤbergeben, in welchem Verzeichniß bei jedem

anzumerken iſt , ob und welche Weinlager von

Miethsbewohnern ſich noch innerhalb des Wirth⸗

ſchaftsgebaͤudes befinden , oder ob und welche

ſonſtige Weinkeller nahe damit verbunden ſind .

Die Obereinnehmereien , welchen nebſt ihrem

untergebenen Aufſichtsperſonale beſondere Wach⸗

ſamkeit auf dieſe Keller anempfohlen wird , wer⸗

den zugleich angewieſen , binnen 4 Wochen ganz
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ſummariſch anher anzuzeigen , wie viel Wirth -

ſchaftskeller der einen und wie viel der andern

Art ſich in ihrem Bezirk vorfinden .

Karlsruhe , den 9. Okt . 1827 .

Steuer ⸗Direktion .

86 .

Nro . 16759 .

Die Kontrole uͤber die Entrichtung des Wein⸗

accis und Ohmgeldes betreffend .

Um die in §. 12 der Verordnung vom 27 .

Mai 1826 . V. S . 534 vorgeſchriebene Kontrole

zu vervollſtaͤndigen , haben die Acciſoren aus den

Regiſtern , welche ſie nach §. 2 der Inſtruktion

vom 3. Auguſt 1814 . V. S . 436 uͤber die Pa⸗

tentkeller der Wirthe fuͤhren, den Obereinnehme⸗
reien jeden Monat Auszuͤge zu uͤbergeben.

Die Obereinnehmerei wird ſolche bei der von

ihr vorzunehmenden Vergleichung benuͤtzen, und

hierauf , gleich den uͤbrigen Scheinen , mit der

Monatsrechnung an die Reviſion einſenden . Dieſe

Vorſchrift iſt auf alle Weinhandlungskeller der

Wirthe anzuwenden , fie moͤgen ſich am Wohn⸗
orte des Wirthes , oder auſſerhalb deſſelben be —

finden .*)

Anmerkung . Durch Verfuͤgung vom 3. Maͤrz 1829
Nr . 1090 hat das Großh . Finanzminiſterium geaͤuſſert,
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Die Obereinnehmer werden hiebei aufgefordert ,

durch ſorgſamen Vollzug der Verordnungen vom

22 . Januar 1822 und 27 . Mai 1826 die ſo wich⸗

tige Kontrolirung der Weinabgaben moͤglichſt zu

erfuͤllen .

Karlsruhe , den 9. Okt . 1827 .

Steuer⸗Direktion .

oo 8v

Nro . 778 .

Die Fuͤhrung beſonderer Regiſter uͤber die accis⸗

frei eingelegten und die ausgefuͤhrten Weine

zur leichtern Pruͤfung der Weinpreisverzeich⸗
niſſe und Weineingangsregiſter betreffend .

Die vorgeſchriebene Pruͤfung der nach §. 10

der Finanzminiſterialverordnung vom 27 . Mai

1826 ( V. S. pag . 538 ) zu fuͤhrenden Verzeich⸗

niſſe uͤber die im Land abgefaßten Weine und

der nah unſerer Verfuͤgung vom 21 . Dezember

1827 . Nr . 20862 . ( S . d. V. pro 1827 pag . 2090

zu fuͤhrenden Regiſter uͤber die eingefuͤhrten Weine
beſchraͤnkt ſich nicht bloß auf ihre Vergleichung
mit den Accismanualien , ſondern auch auf die

daß es keineswegs in der Abſicht des Geſetzes liege ,

daß wenn ein Wirth einen Keller in einem andern Ort

beſigt , als demjenigen , wo er die Wirthſchaft treibt ,

dieſer Keller als Wirthſchaftskeller behandelt werden muͤſſe.
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Vergleichung mit den aufzuliefernden Urkunden

der accisfrei eingelegten und der ausge⸗

fuͤhrten Weine . Zur Erleichterung dieſer ori
fung wird hiermit angeordnet :

1 ) Die Acciſoren und Zoller an Orten , wo

Weinhaͤndler ſich befinden , oder Weine ausge⸗

fuͤhrt werden , haben

a ) die nach §. 11 der Finanzminiſterial Verord⸗ e

nung vom 27 . Mai 1826 ( V. S . p . 538 )

an ſie abzugebenden Accisfreiſcheine , Aus⸗

fuhrſcheine und Preisſcheine der Wein⸗

haͤndler , ſo wie

H) die Eingangszoll⸗ Sio i der
Weinhaͤndler , welche bei der durch die

§§ . 57 und 58 der Zollordnung vorgeſchrie⸗

benen Kontrol in Empfang zu nehmen find ,

in ein Regiſter nach anliegendem Formular einzu⸗

tragen , dieſe mit den Accismanualien abzuſchließen ,
und ſammt den Urkunden bei der jeweiligen Ab⸗

rechnung an die Obereinnehmerei abzugeben.
2 ) Die Ausfuhrſcheine von Weinen , welche aus

Wirthſchaftskellern ins Ausland verfuͤhrt

werden , ſind ebenfalls in dieſe Regiſter einzutra⸗

gen . Da fie aber in den Hånden des Musfůhz
renden bleiben , fo find diefe Fålle in der Colonne

5 mit den Worten : „ Aus einem Wirthſchafts —
keller “ beſonders zu bezeichnen .

3 ) Die Acciſoren an Orten , wo keine Wein⸗

haͤndler ſich befinden, haben die bei ihnen abge —
TA
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gebenen Accisfreiſcheine nur den Accismanualien

anzulegen .

4 ) Die Obereinnehmereien 5 dieſe Regiſter

zu der vorgeſchriebenen Pruͤfung der Weinpreis⸗

verzeichniſſe und Weineingangsregiſter zu benutzen ,

in deren Kolonne „ Kontrol “ ſtatt der Bemerkung

der Accisfreiheit die Ordnungszahl dieſer Einlage⸗

und Ausfuhrregiſter zu bemerken , und ſie ſofort

zur Vervollſtaͤndigung der Pruͤfung mit der Mo⸗

natsrechnung einzuſenden .

Zur vollſtändigen Begruͤndung der aus dieſer

Pruͤfung hervorgehenden Anzeigen , wird hierbei

aufmerkſam gemacht , daß , abgeſehen von den De⸗

fraudationsſtrafen ,

nach C. 13 Nro . 2 der Finanzminiſterialver⸗
ordnung vom 27 . Mai 1826 ( V. S . P. 539 )

die Nichtangabe der die Weintransporte be⸗

gleitenden Urkunden mit 1fl . 30 kr .

zu beſtrafen iſt . i

Karlsruhe , den 18 . Januar 1828 .

Steuer⸗Direktion .
e
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88 .

Nr . 3085 bis 3088 .

Die Kontrolirung der Ohmgeldsruͤckverguͤtungen

betreffend .

Man hat zu bemerken gehabt , daß haͤufig Ohm⸗

geldsruckverguͤtungen fuͤr Weinverkaͤufe geleiſtet

werden , welche in den von den Aceiſoren zu füh -

renden Weinverkaufsregiſtern gar nicht , oder doch

nicht mit dem richtigen Quantum eingetragen

waren .
Um dieſem zu begegnen , wird Folgendes verfuͤgt :

1 ) Die Acciſoren haben den Ohmgeldsruͤckver⸗

guͤtungsatteſtaten unten auf der linken Seite bei⸗

zuſetzen , unter welcher Nummer der Eintrag in

das Weinverkaufsregiſter geſchehen iſt , in folgen -

der Art :

Im Weinverkaufsregiſter
unter Nro . . . a . eingetragen :

2 ) Die Obereinnehmer oder deren Gehuͤlfen
haben ſich bei Einkunft der Regiſter zu verlaͤßigen ,

daß ſolches wirklich geſchehen , und dieß den Ohm⸗

geldsruͤckverguͤtungsatteſtaten unten auf der rech⸗

ten Seite beizuſetzen , in folgender Art :

Richtig befunden

N . ( Name des Obereinnehmers

oder deſſen Gehuͤlfen. )

3 ) Wenn die Obereinnehmereien die Vergleichung

aus dem Grunde nicht mehr vornehmen koͤnnen ,
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weil zur Zeit , wo die Ohmgeldsruͤckverguͤtung

kgeleiſtet wird , die Weinverkaufsregiſter ſchon an

die Reviſion eingeſendet ſind , ſo hat der betref —

fende Reviſor dieß nachtraͤglich zu bewirken , und

in gleicher Art zu beſtaͤtigen.
Man wird den Formularien fuͤr die Ohmgelds⸗

ruͤckverguͤtungsatteſtate fuͤr die Folge die erfor⸗

derlichen Worte beidrucken laſſen ; bis dahin ſind
ſolche noch zu ſchreiben .

Die Obereinnehmer , Aeciſoren und das Nuf -

ſichtsperſonale werden zugleich angewieſen , auf

diejenigen Wirthe , welche Ohmgeldsruͤckverguͤ⸗

tungen in Anſpruch nehmen , die mit ihren dekla⸗

rirten Weineinlagen in keinem Verhaͤltniß ſtehen ,
ein wachſames Auge zu richten , und den zu ver⸗

muthenden Defraudationen durch unerwartete Vi⸗

ſitationen zu begegnen .

Karlsruhe , den 7 . Maͤrz 1828 .

Steuer⸗Direktion .

89 .

Nro . 6660 .

Die Kellerviſitationen bei den Wirthen betr .

Bei den vorbemerkten Kellerviſitationen unter⸗

ſcheiden ſich jene , welche in den Weinorten regel⸗

maͤßig nach dem Herbſt vorgenommen werden ,

weſentlich von den uͤbrigen , indem bei erſtern
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wegen des entdeckt werdenden Mehrbetrags von

neuem Wein nicht die Defraudationsſtrafe , ſon⸗

dern nur die im §. 4 der Verordnung vom 7.

September 1827 . Nro . 15211 . V. B . pag . 182 .

bezeichnete Ordnungsſtrafe eintritt .

Die Zollgardiſten werden daher angewieſen ,

in den auf dergleichen Herbſtviſitationen ſich be⸗

ziehenden Denunciationen , welche , wie ſchon im

Allgemeinen vorgeſchrieben , fuͤr jeden Denuncia⸗

ten beſonders einzureichen ſind , auf dieſen Um⸗

ſtand beſonders aufmerkſam zu machen und zu

dem Ende ihre Anzeige mit folgenden Worten

anzufangen :
„ Bei der in Gemaͤßheit aey

R Großh .

„ Steuerdirektion vom 7. Sept . 1827 . V. B .

„ pag . 182 vorgenommenen gewoͤhnlichenHerbſt⸗
„viſitation hat fih ergeben ꝛc. “

Dieſe Bemerkung iſt jedoch da nicht zu machen ,

wo ein Wirth in Weinorten ſeine Einlagen von

neuem Wein gar nicht deklarirt und veraccist ,

oder unverſteuerten alten Wein eingelegt hat ,

indem in ſolchen Faͤllen die erwaͤhnte gemilderte

Strafe nicht eintritt .

Wegen des erwaͤhnten weſentlichen unterſchieds
und zum Behuf der Vergleichung mit den hier⸗

durch veranlaßt werdenden Koſten , haͤlt man auch

zweckmaͤßig, daß die Obereinnehmereien den nach

Verordnung vom 4. April 1827 . Nr . 7763 . V. B.

pag. 31 jedesmal auf den 1. Sept . und 1. Maͤrz
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einzuſendenden Ueberſichten die unten unter Lit . A.

bemerkte Form geben , und zwar fuͤr die auf den

1 . September 1828 einzuſendende erſtmals : Bei

ſo viel Wirthen viſitirt wurde , ſo viel Viſitatio⸗

nen werden jeweils gezaͤhlt , was aus dem Grund

bemerkt wird , weil bisher einige Obereinnehme⸗

reien irrigerweiſe gleichzeitig angeordnete Viſita⸗

tionen nur fuͤr eine rechneten , obgleich es deren

mehrere waren .

Alle dermaligen Viſitationen ſind unter An⸗

wohnung eines Mitgliedes des Stadtrathes oder

Ortsgerichts und unter Beiwohnung des ver —

pflichteten Kuͤfers vorzunehmen , und es bedarf

kaum einer Erwaͤhnung , daß ſie , um ihrem Zweck

zu entſprechen , mit Ausnahme der Herbſtviſita⸗

tionen in Weinorten der Regel nach nicht gleich⸗

zeitig oder in ununterbrochener Reihenfolge , ſon⸗

dern moͤglichſt unerwartet unternommen und bei

einigem Verdacht auf die uͤbrigen Hausraͤumen
ausgedehnt werden muͤſſen.

Zur vollen Sicherſtellung des Beweiſes bei ſich

ergebenden Unrichtigkeiten ſowohl , als zum Be —

huf der Vergleichung mit dem Erfund kuͤnftiger

Viſitationen ſind die fuͤr jeden Wirth beſonders

aufzunehmenden Urkunden von denſelben unter⸗

zeichnen zu laſſen , nachdem zuvor v
igraat

beis

geſetzt worden :

„ Vorſtehende , in Gegenwart der terai
„ neten deutlich abgeleſene , Aufnahme wurde
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„ von dem Wirth im Allgemeinen und ins —

„beſondere hinſichtlich der angefuͤhrten Quan⸗

„titaͤt und Qualitaͤt der Weine mittelſt ei —

„genhaͤndiger Unterſchrift ebenfalls als voll —

„ kommen richtig anerkannt⸗

folgen die Unterſchriften des Wirthes und der uͤbrigen
bei der Aufnahme zugegen geweſenen Perſonen .

Sollte der Wirth die Anerkennung und Unter⸗

ſchrift verweigern , ſo ſind bei vorliegendem Ver⸗

dacht einer unterlaufenen Defraudation die ſaͤmmt⸗
lichen Weine in Beſchlag zu , nehmen , und auf
das Vollſtaͤndigſte unter Siegel zu legen , bis

das Amt , welchem hievon auf der Stelle die Anz

zeige zu machen iſt , weitere richterliche Vorkehr

zur Richtigſtellung der Aufnahme nach Quautitaͤt

und Qualitaͤt der Weine getroffen haben wird .

Da die Wirthe , bei welchen ſich Unrichtigkeiten

vorfinden , die durch die Aufnahme erwachſenen

Koſten zu erſetzen haben , ſo wird den Oberein —

nehmereien anempfohlen , bei Vorlage der Koſten —

zettel über derartige Viſitationen genau anzuge —
ben , welcher Betrag hiervon ſich nicht zur defi —

nitiven , ſondern nur zur vorſchuͤßlichen Dekretur

auf die Obereinnehmereikaſſe eignet , und von

wem der Erſatz zu leiſten iſt , fuͤr deſſen Wieder⸗

einbringung nachmals zu ſorgen iſt .
Der Betrag der auf dieſe Weiſe wieder ein —

gebrachten Koſten iſt in der hiefuͤr beſtimmten
Kolonne der Ueberſicht ſummariſch zu bezeichnen .
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Damit die Obereinnehmereien ſtets eine ſichere

Ueberſicht uͤber die vorgenommenen Viſitationen

und die hierdurch erwachſenen Koſten haben , wer —

den dieſelben angewieſen , vom 1. Juni d. J .

anfangend eine Vormerkung hieruͤber in chrono —

logiſcher Ordnung nach bem Formular der Bei -

lage B. zu fuͤhren, und hievon dem Aufſichts⸗

perſonale auf Begehren Einſicht zu geſtatten . )

Karlsruhe , den 19 . Mai 1828 .

Steuer⸗Direktion .

„) Anmerkung . Nach Verfuͤgung Großh . Steuerdirek⸗

tion vom 12. Auguſt 1828 . Nr . 12558 iſt , da bei den

Weinaufnahmen in Patent⸗ und ſonſtigen Kellern gleiche

Ruͤckſichten eintreten , auch bei dieſen zur Sicherſtellung

des Beweiſes ein gleiches Verfahren einzuhalten .
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90 .

Nro . 7415 .

Die Transportſcheine fuͤr inlaͤndiſchen Wein betr .

Da wiederholt zur Anzeige gekommen , daß der

Verkehr mit inlaͤndiſchem Wein , welcher bei der

Abfuhr noch nicht verkauft iſt , durch die beſte⸗

henden Vorſchriften uͤber die Preisatteſtate ſehr

erſchwert werde , weil in dieſem der Kaͤufer und

Kaufpreis bezeichnet ſeyn ſoll , fo wird mit Ge -

nehmigung des Großh . Finanzminiſteriums vom

10 . Mai 1828 . Nr . 2480 . zur Beſeitigung dieſes

Hinderniſſes Folgendes verfuͤgt:

D Fuͤr inlaͤndiſchen Wein , welcher in der Ab⸗

ſicht , Abnehmer fuͤr denſelben zu ſuchen, in

andere inlaͤndiſche Orte verfuͤhrt wird , hat

der Aceiſor des Ortes , von welchem der Wein

abgefuͤhrt wird , ſtatt des Preisatteſtates ei⸗

nen Transportſchein mit Offenlaſſung des

Namens des Kaͤufers und Preiſes auszu⸗

ſtellen .
29 Der Aeciſor des Ortes , in welchem der Wein

abgeſetzt wird , hat dem Transportſchein den

Namen und Wohnort des Kaͤufers , den Kauf⸗

preis und die Manualsnummer , unter wel⸗

cher die Veracciſung geſchehen, beizuſetzen.
3 ) Der Verkaͤufer iſt ſodann verbunden , den

Transportſchein ſpäteſtens binnen zweimal

vier und zwanzig Stunden nach ſeiner Ruͤck⸗
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kunft an den Acciſor ſeines Wohnorts wie⸗

der abzugeben .
Wer in einem ſolchen Fall Wein ohne Be—⸗

gleitung eines Transportſcheines verfuͤhrt,
oder die Ruͤcklieferung deſſelben in der vor⸗

geſchriebenen Friſt unterlaͤßt , verfaͤllt wegen

Auſſerachtlaſſung dieſer Kontrolvorſchrift in

eine Warnungsſtrafe von 1 Reichsthaler ,

vorbehaltlich der Mithaftung fuͤr die Accis —

und Ohmgeldsſchuldigkeit des betreffenden

Weinquantums .

Zu vorſtehender , auch durch die Anzeige⸗
blaͤtter erlaſſenen Verordnung wird fuͤr das

Verwaltungsperſonale noch weiter verfuͤgt:
Der Acciſor am Wohnort des Verkaͤufers

hat den Transportſchein nach untenſtehendem

Formular auszuſtellen , und vor deſſen Aus⸗

folgung die betreffenden Kolonnen in den

6 )

Weinverkaufsregiſtern einſtweilen auszufuͤl⸗
len . Die Impreſſen hierzu werden von den

Druckereien auf uͤbliche Weiſe abgegeben
werden .

Nach Ruͤcklangung des Transportſcheins hat

derſelbe die weitere Kolonne des Regiſters

auszufuͤllen , und die Transportſcheine mit

den Weinverkaufsregiſtern der Obereinneh —
merei aufzuliefern .

Diejenigen Transportſcheine , welche erſt

nach Vorlage des Regiſters einlangen ſollten ,
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ſind der Obereinnehmerei nachtraͤglich einzu⸗

ſenden , damit von das Regiſter er⸗

gaͤnzt wird .

7 ) Der Acciſor des Orts , wo der Wein einge —

legt wird , hat vem Transportſchein auch die

Nummer des Manuals beizuſetzen , in wel -

chem die Acciſe verrechnet iſt , und in dem

Accismanual zu bemerken , daß die Veracci⸗

ſung auf Transportſchein geſchehen ſey , auf

folgende Weiſe :

eingelegt auf Transportſchein der Station

Muͤllheim vom 3. April 1828 . Nr . 8.

Wird jedoch der Wein in einen Patentkeller ver⸗

bracht , ſo iſt dieß ſtatt derManualsnummer mit

den Buchſtaben P. K. zu bezeichnen .
Das Aufſichtsperſonal hat auf die genaue Be⸗

folgung dieſer Vorſchriften zu wachen .

Karlsruhe , den 30 . Mai 1828 .

Steuer ⸗Direktion .
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Anmerkungen .

D Gegenwärtiger Schein muß ſtets in Beglei⸗

tung des transportirt werdenden Weines

ſeyn , und von dem Transportanten ſpaͤte⸗

ſtens zweimal vier und zwanzig Stunden

nach erfolgter Ruͤckkunft an den Acciſor des

Abfuhrortes abgeliefert werden , bei Strafe

von 1 Reichsthaler , und vorbehaltlich der

Mithaftung fuͤr die Accis - und Ohmgelds⸗

ſchuldigkeit .

2 ) Wer auf Straßengeldfreiheit Anſpruch macht ,

muß noch einen beſondern Straßengeldfrei⸗
ſchein loͤſen.

3 ) Fuͤr die Ausſtellung gegenwaͤrtigen Scheins

iſt bei Quantitaͤten von 4 Ohm und dar⸗

über 4 kr . , bei Quantitaͤten unter 4 Ohm

3 kr . Gebuͤhr zu entrichten .

91 .

Nro . 11166 .

Die Gebuͤhren der verpflichteten Kuͤfer betr .

Durch Verfuͤgung vom 11 . Dezember 1826 .

Nr . 11752 . V. S . pag . 574 wurden die Ober⸗

einnehmereien angewieſen , fuͤr die Aufſtellung ver⸗

pflichteter Kuͤfer zu ſorgen :

Mit Genehmigung des Großherzogl . Finanz⸗

miniſterkums vom 14 . Juni 1828 . Nr. 3178. wird
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nun deren Gebuͤhr für die Folge bei Verrichtun⸗

gen fuͤr die Steuerverwaltung im Ort auf 1fl . 30 kr .

per Tag , und bei auswaͤrtigen Geſchaͤften auf
2 fl . per Tag feſtgeſetzt , wornach bei vorkom —

menden Verrichtungen am Schluß jeden Monats

die Gebuͤhrenzettel zur Dekretur vorzulegen ſind .

Karlsruhe , den 23 . Juli 1828 .

Steuer ⸗Direktion .

92 .

Nro . 11169 — 70 .

Die Kontrolirung der Weintransporte betr .

Nach Verordnung des Großh. Finanzminiſte⸗
riums vom 12 . Sept . 1826 . Nro . 4380 . V. S .

pag . 550 ſind fuͤr accisbare Weine , welche in

dem Ort der Einlage abgefaßt werden , keine

Preisſcheine mehr abzugeben .
Da man in Erfahrung gebracht , daß dieſe Ver⸗

ordnung nicht allerwaͤrts gehoͤrig befolgt wird ,

ſo wird ſolche mit dem Anhang eingeſchaͤrft , daß

ſie bei ihrer allgemeinen Faſſung auch auf die⸗

jenigen Orte Anwendung findet , welche mehrere

Accisbezirke bilden , und daß diejenigen Weine ,
wofuͤr keine Preisatteſtate abgegeben werden ,
auch nicht mehr in die Verkaufsregiſter einzutra⸗
gen . find .

Dem Aufſichtsperſonale wird anempfohlen , auf

8 *
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die Einhaltung dieſer Beſtimmungen zu wachen

und jede Entgegenhandlung zur Anzeige zu bringen .

Karlsruhe , den 23 . Juli 1828 . .

Steuer⸗Direktion .

93 .

Nro . 18542 .

Die Kontrolirung der Weinverkaufsregiſter mit

den Accismanualien betreffend .

Saͤmmtliche Obereinnehmereien werden ange⸗

wieſen , die Defraudationsfaͤlle , welche ſich bei

Vergleichung der Weinverkaufsregiſter mit den

Accismanualien herausſtellen , unter Angabe der

bei den Aemtern hierauf eingereichten Defrauda⸗

tionsanzeigen , bei der bezuͤglichen Ordnungszahl

im Weinverkaufsregiſter vorzumerken .

Hierbei erhalten die Obereinnehmereien die

weitere Auflage , die geſchehene Vergleichung der

Weinverkaufsregiſter mit den Manualien durch

Reviſionsſtriche anzuzeigen .

Karlsruhe , den 18 . November 1828 .

Steuer⸗Direktion .

94 .

Nro . 765 .

Die Einſendung der verſchiedenen Regiſter uͤber

die Weinkontrole betreffend .
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Um die Pruͤfung der verſchiedenen Regiſter
uͤber die Weinkontrole , und zwar :

a ) úber die eingehende Weine ( V. B . pro 1827

Seite 209 ) ,

b ) uͤber die accisfrei eingelegten und ausgefuͤhr —
ten Weine ( V. B . pro 1828 . S . ) ,

c ) uͤber die im Land auf Urkunden hin verkaufte

Weine ( V. B . pro 1828 . S . 34 ) ,

d ) und über die in Patentkeller gebrachte und

hieraus verkaufte Weine ( V. B . pro 1828 .

Seite 54 ) ,

moͤglichſt zu erleichtern , werden ſaͤmmtliche
Obereinnehmereien angewieſen , ſolche in 4 beſon⸗

dere Faszikel zu heften und auf den Umſchlag⸗

bogen nach alphabetiſcher Ordnung zu verzeichnen ,

dieſelbe der Vorſchrift gemaͤß vorerſt ſelbſt zu

pruͤfen, ſodann mit den betreffenden Rechnungen

hierher einzuſenden .

Auf dem Umſchlagbogen , wo die Stationen al⸗

phabetiſch verzeichnet werden , ſind diejenigen Orte ,

wo im Laufe eines Monats keine Weinverkaͤufe

vorgekommen ſind , wegzulaſſen .

Karlsruhe , den 16 . Januar 1829 .

Steuer ⸗Direktion .
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95 .

Nro . 1781 .

Die Accisfreiheit vom Meß - und Kommunion⸗

wein betreffend .

Unter Bezug auf die durch Verfuͤgung vom

24 . Oktober 1828 . Nr . 17222 . verkuͤndete hoͤchſte

Entſchließung vom 18 . September 1828 . Nr . 1543

Verordnungsblatt pag . 99 , wornach der Mef -

und Kommunionwein von Entrichtung der Aceiſe

befreit iſt , wird zum Vollzug derſelben in Ge⸗

maͤßheit einer Verordnung des Großh . Finanz⸗

miniſteriums vom 31 . Dezember 1828 . Nr . 7379

verfuͤgt, daß diejenigen Pfarraͤmter , welche den

Meß⸗ und Kommunionwein wo anders her als

aus dem Wirthshauſe beziehen , dem Acciſor je⸗

desmal eine ſchriftliche Deklaration mit Angabe

des Quantums , das ſie zu dieſem Zweck einlegen ,

und deg Orts resp . des Abgabenpflichtigen , wo —

her ſie den Wein beziehen , zu uͤberreichen haben .

Dieſer hat ſodann einen Freiſchein auszuſtellen ,

einen Manualeintrag zu machen , die Deklaration

dem Manual anzuheften und mit demſelben der

Obereinnehmerei zu uͤbergeben.

Karlsruhe , den 30 . Januar 1829 .

Steuer⸗Direktion .
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96 .

Nro . 6033 .

Die durch die Weinhaͤndler veranlaßten Accis⸗

und Ohmgeldsdefraudationen betr .

Mit Genehmigung des Großh . Finanzminiſte⸗
riums vom 3. Maͤrz 1829 . Nr . 1095 wird ver⸗

ordnet :

1 ) Die Acciſoren , welche nach bereits beſtehen⸗

der Vorſchrift bei 5 Reichsthaler Strafe den

Weineinlagen der Wirthe ununterbrochen bei⸗

zuwohnen haben , ſollen , ſoweit es ihre uͤbri⸗

gen Dienſtverrichtungen geſtatten , auch den

Einlagen in Privatpatentkellern ununterbro —

chen beiwohnen , um ſich zu uͤberzeugen, daß

der Wein wirklich in den angegebenen Pa⸗

tentkeller gekommen iſt .
:

2 ) Die Acciſoren , welche nach bereits beſtehen —
der Vorſchrift jeden Monat eine Abſchrift

des Kontrolregiſters uͤber die Patentkeller

der Weinhaͤndler der Obereinnehmerei uͤber⸗

ſenden , ſollen bei jeder Abrechnung auch das

Originalregiſter der Obereinnehmerei zur Ein⸗

ſicht und Pruͤfung vorlegen , und mit dem

Vidit des Obereinnehmers verſehen laſſen .

3 ) Die Obereinnehmereien haben jeden unter

Kontrole liegenden Patentkeller von Zeit zu

Zeit durch ein vertrautes , nicht zum gewoͤhn⸗
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lichen Aufſichtsperſonale gehoͤriges Indivi —

duum viſitiren zu laſſen .

Karlsruhe , den 28 . Maͤrz 1829 .

Steuer⸗Direktion .
—

97 .

Nro . 6218 — 22 .

Den Transport und das Hauſiren mit inlaͤndi⸗

ſchem Weine betreffend .

Da Zweifel daruͤber entſtanden ſind , ob Fuhr —
leute oder nicht patentiſirte Weinhaͤndler , welche

an dritten Orten Wein in der Abſicht kaufen ,

Abnehmer fuͤr denſelben zu ſuchen , zur Entrich —⸗

der Aceiſe fuͤr dieſen Wein anzuhalten ſeyen , ſo

wird hierdurch in Gemaͤßheit hohen Reſcripts des

Großh . Finanzminiſteriums vom 10 . Januar 1829

Nr . 167 erláutert , daf , wenn ſolche Weine , ohne

in den Wohnort des Abfaſſenden gebracht zu

ſeyn , an dritte Orte verfuͤhrt werden , hierdurch

noch keine accispflichtige Handlung eingetreten ,
und die Acciſe erſt dann zu erlegen ſey , wenn

der Wein wirklich zur Einkellerung gebracht wird ,

entweder von dem Haͤndler oder einem Abnehmer

deſſelben , und zwar nach Verſchiedenheit des Falls
entweder von jenem oder dieſemm.

Karlsruhe , den 31 . Maͤrz 1829 .

Steuer⸗Direktion .
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98 .

Nro . 12739 .

Die Weinaufnahme betreffend .

Um der bei Weinaufnahmen haͤufig vorkommen⸗

den Einrede : „ daß die mit dem Viſirſtaab vor⸗

genommene Weinabmeſſung nicht richtig geweſen

ſey “ zu begegnen , werden die Acciſoren und Zoll —

gardiſten angewieſen , den Kellerbeſitzern jedes —

mal zu eroͤffnen, daß es ihnen freiſtehe , ſtatt der

Vermeſſung mit dem Viſirſtaab eine vollſtaͤndige
Meſſung ihres Weines zu verlangen .

In allen Faͤllen, wo eine Urkunde uͤber die

Weinaufnahme aufgenommen wird , iſt noch be —

ſonders in derſelben zu bemerken , daß obiges
dem Kellerbeſitzer eroͤffnet wurde .

Karlsruhe , den 15 . Juli 1831 .

Steuer ⸗Direktion .

99 .

Nro . 14070 .
Die Ertheilung von Wirthſchaftsgerechtigkeiten

betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat unterm 19 .

Juli 1831 . Nr . 4064 . an ſaͤmmtliche Kreisdirek⸗

torien Folgendes erlafen :

Zur Sicherheit der indirekten Steuergefaͤlle und

Ordnung bei ihrer Erhebung iſt es unerlaͤßlich ,
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daß die Obereinnehmereien vollſtaͤndige Kenntniß

von den jeweils beſtehenden Wirthſchaftsgerech —

tigkeiten haben , von den voruͤbergehenden , wie

von den dauernden . Saͤmmtliche Kreisdirektorien

werden daher aufgefordert , dafuͤr zu ſorgen , daß

jede Wirthſchaftsberechtigung , die ſie erthei —

len , oder zu deren Ertheilung etwa die Orts —

polizeibehoͤrde ermaͤchtigt ſeyn ſollte , ſogleich zur

Kenntniß der betreffenden Obereinnehmerei gelange .

Saͤmmtliche Obereinnehmereien werden hievon

in Kenntniß geſetzt.
Karlsruhe , den 5. Auguſt 1831 .

Steuer⸗ - Direktion .

100 .

Nro . 14080 .

Die Transportſcheine fuͤr inlaͤndiſchen Wein be —

treffend .

Aus dem Gag 3 der Verordnung vom 30 . Mai

1828 . Nr . 7415 ( Verordnungsblatt pag . 53 . ) geht

deutlich hervor , daß die Ausſtellung von Transz

portſcheinen fuͤr inlaͤndiſchen Wein nur an ſolche

Transportanten geſchehen darf , welche in dem

Orte , wo der Transportſchein ausgeſtellt wird ,

ihren Wohnſitz haben .

Da man in Erfahrung gebracht , daß dieſem

haͤufig entgegen gehandelt wird , ſo werden die
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:

Obereinnehmereien und Acciſor zur genauen Nach —

achtung hierauf aufmerkſam gemacht .

Karlsruhe , den 5. Auguſt 1834 .

Steuer - Direktion .

101 .

Nro . 15716 .

Die Loͤſung von Freiſcheinen bei Weintranspor⸗

ten betreffend .

Man hat wahrgenommen , daß haͤufig auch bei

dem eigenen Erzeugniß , welches aus einer —

dem Wohnort des Beziehers unmittelbar angren⸗

zenden Gemarkung im Herbſt bezogen wird , die

Loͤſung von Freiſcheinen begehrt wurde .

Aus dem §. 4 der Verordnung vom 6. Sept .

1828 . Nr . 14058 . V. B . pag . 83 geht hervor ,

daß in dieſen Faͤllen die Loͤſung von Freiſcheinen

nicht gefordert werden darf , wag den Beamten

der Steuerverwaltung zur Nachachtung hiermit

bemerkt wird .

Karlsruhe , den 30 . Auguſt 1831 .

Steuer⸗ Direktion .

102 ,

Nro . 1792 — 95 .

Die Beſtrafung der Weinhaͤndler und Weinver⸗

kaͤufer wegen falſchen a
nen betreffend .
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Bei Entdeckung von falſchen Weinpreisdeklara⸗

tionen ſind nicht nur die Kaͤufer des Weins nach

dem Geſetz vom 22 . Juni 1826 . ( Seite 50 des

18281 Verordnungsblatts ) ſtrafbar , ſondern nach

dem §. 105 . Saz 4 der Accisordnung vom Jahr

1812 ſoll auch der Weinhaͤndler und ſonſtige Wein⸗

verkaͤufer , welcher den Preis um eine oder mehrere

Stufen geringer als der Kauf und Verkauf wirk⸗

lich geſchehen iſt , dem Acciſor der Ladſtaͤtte an⸗

gibt , nach der Differenz des angegebenen und

wirklichen Preiſes mit dem zweifachen Accisbe —

trag befraft und bei jeder Wiederholung der unz

mittelbar vorhergehende Grad der Strafe vers

doppelt werden .

Damit nun die Weinhaͤndler und ſonſtige Wein -

verkaͤufer der geſetzlichen erhoͤhten Strafe in ſolchen

Faͤllen nicht entgehen , ſieht man ſich veranlaßt

Folgendes zu verfuͤgen :

10 So oft ein Weinhaͤndler oder ſonſtiger Wein -

verkaͤufer wegen unrichtiger Weinpreisdekla —

ration beſtraft wird , der nicht in dem Ober⸗

einnehmereibezirk wohnt , in welchem er deß⸗

halb denunzirt wurde , hat die betreffende
Obereinnehmerei jener in welcher der Wein⸗

verkaͤufer wohnt , von dem ergangenen Erz

kenntniß Nachricht zu geben.

2 Die Obereinnehmerei , in welcher ein ſolcher

Weinverkäufer wohnt , fuͤhrt uͤber die ihr

aus ihrem eigenen Bezirk zu ihrer Kenntniß
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gelangenden , und uͤber die ihr von andern

Obereinnehmereien bekannt gemacht werden⸗

den derartigen Beſtrafungen deſſelben ein

jenem aͤhnliches Verzeichniß , das durch die

Verfuͤgung vom 18 . Januar 1828 . Nr . 750 .

V. B . pag , 5 vorgeſchrieben iſt .

3 ) So oft es ſich um die Beſtrafung eines Wein⸗

verkaͤufers wegen falſcher Weinpreisdeklara⸗

tion handelt , hat die betreffende Oberein —

nehmerei bei jener , in deren Bezirk der Wein⸗

verkaͤufer wohnt , die noͤthigen Notizen zu

erheben und dafuͤr zu ſorgen , daß auf den

Grund derſelben die im §. 105 . Satz 4 der

Accisordnung feſtgeſetzte Verdoppelung der

Strafe in Anwendung komme . Wenn es

noͤthig iſt , muß die Friſt zu Beibringung

der fraglichen Notizen vor Faͤllung des Ur⸗

theils gewahrt werden , auch iſt gegen ein

Urtheil , welches hierauf keine Ruͤckſicht neh⸗

men ſollte , in Zeiten der Rekurs auszufuͤhren .

Karlsruhe , den 1. Februar 1833 .

Steuer⸗Direktion .

103 .

Nro . 2688 .

Die Weinaufnahmen in den abgeſonderten Wein⸗

handlungskellern der Wirthe betreffend .

f.
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Das Großh . Finanzminiſterium hat mit Erlaß

vom 19 . Februar d. . , Nr . 437 verfuͤgt , daß

in allen Faͤllen, wo bei der Aufnahme des Wein⸗

vorraths in den Patentkellern der Wirthe nach

Vergleichung der Weineinlagen gegen die ſtatt⸗

gefundenen Abfaſſungen ein Ueberſchuß ſich ergibt ,

dieſem der wahrſcheinliche Kellerabgang nach der

geſetzlichen Berechnung beizuſchlagen , und das

dadurch gefundene Quantum als heimlich einge⸗

kellert in die Denunziation , welche mit Beziehung

auf den §. 1 der Verordnung vom 3. Auguſt 1814

Reg. ⸗Blatt Nro . XV . V. S . pag . 437 und auf

den §. 2. Satz 3 der Verordnung vom 18 . Maͤrz

1816 . V. S . pag . 450 zu machen iſt , aufzuneh⸗

men ſey .

Die Obereinnehmereien haben hiernach das un⸗

tergeordnete Erhebungs⸗ und Aufſichtsperſonale

anzuweiſen .
Karlsruhe , den 16 . Februar 1833 .

Steuer⸗Direktion .

104 .

Steuerdirektion v. 26 . Juli 1833 . Nr . 13588 .

Saͤmmtliche Obereinnehmereien werden ange —

wieſen , ein beſonderes Verzeichniß uͤber alle zum

Detailverkauf berechtigten Weinhaͤndler ihres Be⸗

zirks , worunter die Wirthe jedoch nicht zu ver⸗
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ſtehen ſind , zu fertigen , und anher vorzulegen ,

und kuͤnftig zu Anfang eines jeden Rechnungs⸗
jahres dieſe Vorlagen zu wiederholen .

105 .

Nro . 1124 .

Die Ausfertigung der Weinpreis - und Trans⸗

portſcheine , ſo wie die Fuͤhrung der Wein -

abfaſſungsverzeichniſſe betreffend .

Mit Genehmigung des Großh . Finanzminiſte - ⸗
riums vom 31 . Dezember 1833 . Nr . 9627 . wird

andurch verordnet :

SE .

Die Weinpreis - und Transportſcheine ſind nach

beifolgenden Muſtern A. und . ) auszufertigen ,

und die Weinabfaſſungsverzeichniſſe nach dem

Formular C. zu fuͤhren. “n) Wenn ein Weinkaͤufer
die Obereinnehmerei , aus deren Bezirk er iſt ,

nicht zu nennen weiß , iſt das von ihm anzuge⸗

bende Amt einzutragen .
§. 2.

Die Weinpreis - und Transportſcheine ſind von

den Obereinnehmereien fuͤr jede Accisſtation ſtuͤck⸗

weis mit fortlaufenden Nummern nach der ver⸗

ſchiedenen Gattung zu verſehen . Ueber die an

) Siehe am Ende Tabelle A. und B.

**) Siehe am Ende Tabelle C.
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die einzelnen Accisſtationen abgegeben werdenden

Weinpreis⸗ und Transportſcheine haben die Ober⸗

einnehmereien eine Kontrole durch Vergleichung

der verbrauchten Anzahl mit der Zahl der Ein —

traͤge ein Abfaſſungsverzeichniß zu fuͤhren, und

die daruͤber jaͤhrlich zu ſtellende Rechnung mit

der uͤber die Mannalbogen zu verbinden . Die

verdorbenen Scheine ſind dem Abfaſſungsverzeich⸗

niß beizufuͤgen.
§. 3.

An dieſen Scheinen ſind Abgabsquittungen

angebracht , welche von dem Acciſor des Einla - ⸗

gerungsorts bei der Abgabe auszufuͤllen , abzu⸗

ſchneiden , und den Abgebern auszuhaͤndigen ſind .

§. 4.

Wenn Wein mit Preisſchein verſendet worden
iſt , der von dem , an den er adreſſirt iſt , nicht

angenommen , und daher in einem oͤffentlichen

Lagerhauſe oder uͤberhaupt unter obrigkeitlicher
Aufſicht und unter dem Siegel des Acciſors bis

zur weitern Dispoſition eingelegt wird , ſo hat

der Acciſor des Beſtimmungsorts das Geeignete

auf dem Preisſchein zu bemerken , und ſeiner vor⸗

geſetzten Obereinnehmerei ſogleich davon die An⸗

zeige zu machen , welche dieſe , nach genommener

Kenntniß der Obereinnehmerei des Abgangsorts ,

unverzuͤglich mitzutheilen hat , damit ſolche die

noͤthige Anmerkung im Wighſſangsvkzsschüis
machen kann .
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Wenn dieſes Abfaſſungsverzeichniß ſchon einge⸗
ſendet iſt , ſo hat Letztere gedachte Anzeige an das

dieſſeitige Kontrol⸗Buͤreau einzuſenden . Im Fall

nun dieſer Wein an dem Beſtimmungsort ſelbſt

nicht zur definitiven Einkellerung kommt , ſondern

zu dieſem Behufe in einen andern Ort verfuͤhrt

wird , muß ein neuer Preisſchein daruͤber ausge⸗

ſtellt und nach Vorſchrift verfahren werden ; der

alte Preisſchein iſt dem Weinabfaſſungsverzeich⸗

niß des Lagerorts beizuheften .

§. 5.

Bei Zuruͤckkunft eines Transportſcheins hat ſich

der Acciſor zu uͤberzeugen, ob die Verſteuerung ,
des verkauften Quantums auf der Ruͤckſeite ge⸗

hoͤrig nachgewieſen iſt . Im Fall dieſe Nachwei⸗

ſung ungenuͤgend iſt , muß der vorgeſetzten Ober —

einnehmerei ſogleich Anzeige deßhalb erſtattet werz
den . Die in Ordnung gefundenen Transportſcheine
ſind zu ſammeln und als Beilagen zum Abfaſſungs⸗

verzeichniß an die vorgeſagte Obereinnehmerei ab⸗

zuliefern , welche ſolche zu vergleichen , zu pruͤfen
und mit den betreffenden Manualien einzuſen⸗

den hat .

§. 6 .

Die Freiſcheine ſind ganz aufgehoben , und duͤr⸗

fen in keinem Falle mehr dergleichen ausgeſtellt

werden ; ſtatt ihrer ſind Preisſcheine zu geben , in

welchen , wenn kein wirklicher Verkauf ſtatt ge⸗

9
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funden hat , der kurſirende Werth des Weins ein⸗

zutragen iſt .

In den Faͤllen , wo eine wirkliche Accisfreiheit

eintritt , und der Acciſor der Ladſtaͤtte dieſes be⸗

zeugen kann , hat er ſeiner Unterſchrift die Be⸗

merkung beizufuͤgen, daß , und warum der Wein

accisfrei zu belaſſen ſey ; er hat ſich aber deſſen

in allen Faͤllen zu enthalten , wo nur der Acciſor

des Einkellerungsorts den Grund der Aceisfrei⸗

heit mit Ueberzeugung angeben kann , wie z. B .

bei patentiſirten Weinhaͤndlern ; in dieſen Faͤllen

hat der Acciſor am Einkellerungsort auf dem Preis⸗

ſchein anzumerken , daß , und warum der Wein

accisfrei belaſſen worden iſt .
uad

§. 7 .

Die Einträge in die Weinabfaſſungs⸗Verzeich⸗

niſſe ſind bei angemeſſener Strafe jedesmal vor

Ausſtellung eines Preis - oder Transportſcheins

zu bewirken . Die Gardiſten haben , ſo oft ſie

ſich bei einem Acciſor einfinden , das Weinabfaſ⸗

ſungs⸗Verzeichniß nach vorheriger Vergleichung

deſſelben mit den ruͤckgeliefertenTransportſcheinen

unter den letzten Eintrag mit dem Datum und

ihrer Unterſchrift zu verſehen , was auch bei den

Dienſtviſitationen von Seiten der Obereinnehme⸗

rei zu geſchehen hat .

Seden Monat ift das Weinabfaſſungs⸗Verzeich⸗
niß , belegt mit den Transportſcheinen der Ober⸗

einnehmerei , in Original zu uͤbergeben, oder ,
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Falls der Aceiſor ſich nicht bei der Abrechnung
einfindet , ſolche an die Obereinnehmerei einzu⸗
ſenden .

§. 8.

Die Obereinnehmereien haben die Weinabfaſ⸗
ſungs⸗Verzeichniſſe zu pruͤfen , und uͤber jene Ab⸗

faſſungen , die nicht in ihrem eigenen Bezirke ein —
gekellert worden ſind , Auszuͤge fuͤr die betreffen⸗
den Obereinnehmereien zu fertigen , und dieſen
zur Kontrolirung zu uͤberſenden, welche dieſe Aus⸗
zuͤge nach bewirkter Kontrole und noͤthigenfalls
eingeleiteter Unterſuchung den Abfaſſungs⸗Verzeich⸗
niſſen ihres eigenen Bezirks beizulegen , und mit
den Accismanualien einzuſenden habe. Laufen
dergleichen Auszuͤge bei einer Obereinnehmerei erſt
nach Abſendung der Accismanualien ein, ſo ſind
ſolche unmittelbar an das dieſſeitige Kontrolbureau
zur Vornahme der noͤthigen Vergleichungen zu

uͤberſenden .
Vorſtehende Verordnung tritt mit dem 1. April

d. J . in Wirkſamkeit .
Karlsruhe , den 17 . Januar 1834.

Steuer⸗ Direktion .

106 .

Nro . 4988 .
Die Kontrolirung der Weintransporte betr .

Nach der Verordnung vom 27. Mai 1826 ,
9 *
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V. S . pag . 534 , muß aller transportirt werdende

Wein von einer Urkunde begleitet und in dieſer

die Qualitaͤt , welche transportirt wird , genau

angegeben ſeyn .

Man hat nun die Wahrnehmung gemacht , daß

Weintransporte haͤufig eine groͤßere Quantitaͤt

Wein enthalten , als in dem Preisſchein angege —

ben iſt , und daß auf dieſe Weiſe Defraudationen

veruͤbt werden koͤnnen, wenn die Acciſoren des

Abladeortes bei der Kontrolirung der Weinein⸗

kellerungen nicht mit der groͤßten Puͤnktlichkeit zu

Werke gehen , und wenn das Aufſichtsperſonale

beim Begegnen eines Weintransports nicht jedes⸗

mal ſoviel thunlich ſich verlaͤſſiget , ob die Quan⸗

titaͤt , welche transportirt wird , mit der Quan⸗

titaͤt , die in dem Begleitſchein angegeben iſt ,

uͤbereinſtimmt .

Indem man das Erhebungsperſonale wieder⸗

derholt anweist , bei den Weineinkellerungen , denen

ſie anwohnen , das eingelegt werdende Quantum

genau zu unterſuchen , und bei einem Mehrerfund

die Acciſe und reſp . das Ohmgeld von dem gan⸗

zen eingekellerten Quantum zu erheben , wird zu⸗

gleich auch das Aufſichtsperſonale aufgefordert ,

die Weintransporte , denen es begegnet , hie und

da anzuhalten , das Quantum des Transports zu

unterſuchen , und bei einem Mehrerfund nicht uur

den Transportanten des Weins , ſondern auch den

Kuͤfer der Ladſtaͤtte bei dem betreffenden Amt zur
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Beſtrafung wegen des weitern Quantums nach
dem §. 107 . Satz 2 und 3 der Accisordnung an⸗

zuzeigen .

Karlsruhe , den 7. Maͤrz 1834 .

Steuer ⸗Direktion .

107 .

Nro . 3,330 .
Die Weinaufnahme bei den Wirthen betr .

Durch die Verordnung vom 19 . Mai 1828 ,
Nr . 6660 . V. Bl . pag . 45 iſt vorgeſchrieben , daß ,
wenn ein Wirth die Anerkennung und Unterſchrift
einer bei ihm ſtattgehabten Weinaufnahme ver —

weigert , und zugleich Verdacht einer unterlaufe —
nen Defraudation vorliegt , die ſaͤmmtlichen Weine

ſogleich unter Siegel zu legen ſeyen , bis das

Amt eine gerichtliche Aufnahme derſelben ange —

ordnet haben werde .

Man ſieht ſich nun veranlaßt , dieſe Beſtim —

mung dahin zu modifiziren , daß nicht bloß in dem

Fall , wenn die Anerkennung und Unterſchrift der

Weinaufnahme verweigert wird , ſondern allge —

mein , ſobald ſich Verdacht einer Defrandation

ergibt , der ganze Weinvorrath unter Siegel zu

legen , und dem Amt ſogleich und mit dem Er —

ſuchen Anzeige hiervon zu machen ſeye , alsbald

eine gerichtliche Aufnahme des Weines nach Quan⸗
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tität und Qualitaͤt vornehmen zu laſſen , ſofort

auf den Grund derſelben die weitere Unterſuchung

einzuleiten .

Die Obereinnehmereien haben darauf zu wachen ,

daß die Zollgardiſten und uͤberhaupt alle Dieje⸗

nigen , welchen eine Weinaufnahme uͤbertragen

wird , dieſe Beſtimmung puͤnktlich vollziehen .

Karlsruhe , den 10 . Februar 1835 .

Steuer⸗Direktion .

108 .

Nro . 11997 .

Die Kontrolirung der ausgefuͤhrten Weine betr .

Die Obereinnehmereien werden mit Bezug auf

den §. 8 der Verordnung vom 17 . Jaͤnner 1834 ,

Nr . 1124 . V. Bl . S . 15 angewieſen , auch uͤber

jene Weine , welche bei der Abfaſſung zur Aus⸗

fuhr deklarirt werden — ſofern die Austritts —

ſtation zu einem andern Obereinnehmereibezirk

gehoͤrt , als der Abfaſſungsort , — zur Kontroli —

rung der Ausfuhr Auszuͤge aus den Abfaſſungs⸗

Verzeichniſſen fuͤr die betreffenden Obereinnehme⸗
reien zu fertigen .

Karlsruhe , den 26 . Mai 1835 .

Steuer ⸗Direktion .
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109 .

Nro . 15206 .

Die Fuͤhrung und Vergleichung der Weinkontrol⸗

regiſter betreffend.
Zur vollſtaͤndigern Vergleichung der Weinkon⸗

trolregiſter , und insbeſondere zur ſchnellern Ver⸗

folgung und Entdeckung vorgefundener Unregel —

maͤßigkeiten und Unterſchlagungen wird verordnet :

§. 1.

Die Weinabfaſſungs⸗Verzeichniſſe , V . Bl . von

1834 . S . 19 . ,

das Regiſter uͤber eingegangene Weine , V. Bl .

von 1827 . S . 209 . ,

das Regiſter uͤber die accisfrei ETunb

ausgefuͤhrten Weine , V. Bl . von 1828 . S . . ,

und die Auszuͤge aus den Regiſtern uͤber die

Patentkeller der Wirthe , V. Bl . von 1827 . S . 193 .

ſind kuͤnftig nicht mehr mit der betreffenden Mo⸗

natsrechnung einzuſenden , ſondern bei dem Dienſt

zuruͤckzubehalten , damit von der Obereinnehmerei

auch noch jene Poſten kontrolirt werden koͤnnen ,

deren Kontrole durch ſie bei der ſeitherigen Ein —

richtung unterbleiben mußte , z. B . wegen Mangel
der Accismanualien jener Stationen , die nicht ab⸗

gerechnet hatten , u. ſ. w.

Se

Wenn die Obereinnehmerei die Kontroltegiſter
beiſpielsweiſe fuͤr den Monat Mai , einſchließlich
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der Auszuͤge anderer Obereinnehmereien ( § . 8

der Verordnung vom 17 . Januar 1834 . S . 15 )

mit den Accismanualien des korreſpondirenden

Monats verglichen hat , ſo legt ſie die erſtern

zuruͤck, bis ſie durch Einkunft der Accismanulien

pro Mai von jenen Stationen , die nur fuͤr 2

Monate abrechnen , in den Stand geſetzt wird ,

die Vergleichung fortzuſetzen .

Sollten Stationen erſt im dritten Monate ab⸗

rechnen , ſo werden die Kontrolregiſter gleichfalls

bis zur Einkunft dieſer Manualien , und vollſtaͤn —

diger Vergleichung der Regiſter zuruͤckbehalten .
SAS : l

Iſt die Vergleichung vollſtaͤndig bewirkt , ſo ſind

die Kontrolregiſter nebſt den Accismanualien , wel —

che zu dieſem Zwecke den Obereinnehmereien mit

dem Reſultat der Rechnungspruͤfung wieder zu⸗

kommen werden , an das dieſſeitige Kontrolbureau

einzuſenden.
Die Vorlage muß im Laufe des drittfolgenden

Monats ſtattfinden , es muß alſo die Einſendung
der Kontrolregiſter fuͤr den Monat Mai im Laufe

des Monats Auguſt erfolgen .

§. 4.

Die Obereinnehmereien werden angewieſen , die

Abſendung der Auszuͤge aus den Kontrolregiſtern
an andere Obereinnehmereien ( §. 8. der Verord —

nung vom 17 . Januar 1834 ) laͤngſtens bis zum

25ten jeden Monats zu bewerkſtelligen .
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Sollte aber die Ankunft derartiger Auszuͤge
ſo ſpaͤt erfolgen , daß die bezuͤglichen Accisma —

nualien bei der Obereinnehmerei nicht mehr vorz

handen waͤren, ſo ſind dieſe Auszuͤge der betref —
fenden Obereinnehmerei zuruͤckzuſenden , und von

dieſer letzteren mit Bericht , in welchem die Ur —

ſache der verſpaͤteten Abſendung enthalten iſt ,
hierher vorzulegen .

Karlsruhe , den 17 . Juli 1835 .

Steuer⸗Direktion .

110 .

Nro . 22191 .

Die Acciſe und das Ohmgeld von den um erz

maͤßigten Zoll eingehenden Schweizerweinen
betreffend .

In Folge Erlaſſes Großh . Finanzminiſteriums
vom 26 . November d. J . Nr. 7979 ſoll der Accis⸗

und Ohmgeldsbetrag , welcher von den Schweizer —
weinen , die um einen ermaͤßigten Zoll , ſey es

im Fall des direkten Bezugs aus dem Ausland —
oder aber aus Lagerhaͤuſern ( Packhoͤfen, Hallen ,

Weintranſitlagern ) eingehen , bei der erſten

Einlageée beſonders konſtatirt und verzeichnet
werden .

Die Obereinnehmereien werden daher beauf⸗

tragt :
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a )

b)

o

die Anordnung gu treffen , daß die Acciſoren

jeden von gegen ermaͤßigten Zoll eingefuͤhrten

Schweizerweinen bei der erſten Einlage er —

hobenen Accis - und Ohmgeldspoſten mit ei⸗

ner Abſchrift der Zollquittung belegen ;

ſaͤmmtliche nach Lit . a . belegte Poſten aus

den Accismanualien auszuziehen , in ein Ver —⸗

zeichniß nach beigehendem Formular zu brin⸗

gen , und dieſem die Abſchriften der Zoll⸗

quittungen anzuſchließen ;

vorſtehende Anordnung vom 1. Januar kom⸗

menden Jahrs an in Vollzug zu ſetzen , die

Verzeichniſſe nach Ablauf jeden Quartals

( 1. April , 1, Juli , 1. Oktober ) abzuſchlie —

ßen , und ſolche unmittelbar an die Großh .

Zolldirektion dahier einzuſenden . “) *9

Karlsruhe , den 1. Dezbr . 1835 .

Steuer⸗Direktion .

*) Anmerkung . ( Auszug aus dem Verordnungsblatt

von 1836 . Nr . 12. pag - 40 . )

Steuerdirektion v. 12. April 1836 . Nr . 6501 .

Die Erhebung der Acciſe und des Ohmgeldes von

kleinen aus dem Ausland eingefuͤhrten Weinquan⸗

titäͤten betreffend .

Die Obereinnehmereien werden hierdurch angewie⸗

ſen , diejenigen Accis - und Ohmgeldsgefaͤlle , welche

die Zollamter nach der Verordnung Großh . Zolldirek⸗

tion vom 2. Februar l. J . Nr . 1163 ( Steuerverord⸗
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nungsblatt Seite 25 ) von den gegen ermäßigten Zoll

und in kleinen Quantitäͤten eingehenden weißen Schwei⸗

zerweinen zu erheben und an die Obereinnehmereien
mit den Accismanualien vierteljaͤhrig abzuliefern ha⸗

ben , gleichfalls in das durch dieſſeitige Verordnung
vom 1. Dezember 1835 . Nr . 22791 . V. Bl . S . 227

vorgeſchriebene Verzeichniß aufzunehmen , und die be⸗

treffenden Zollaͤmter in der Kolonne „Accisſtation “

vorzufuͤhren .

* ) Anmerkung . Steuerdirektion vom 26 . Juli 1836 .
Nr . 13854 . `

Die Acciſe und das Ohmgeld von den , um ermaͤßig⸗
ten Zoll eingehenden Schweizerweinen betr .

Die Großherzogl . Zolldirektion hat anher eroͤffnet ,

daß die Vorlagen in obigem Betreff , wozu die Ober⸗

einnehmereien durch die Verordnung vom 1. Dezember
v. . , Verordnungsblatt pag . 227 . angewieſen ſind ,
weder von allen Obereinnehmereien , noch in den vor⸗

geſchriebenen Terminen , gemacht werden .

Saͤmmtliche Obereinnehmereien und Hauptſteuer⸗
aͤmter werden daher zur genauen Befolgung dieſer

Verordnungen mit dem Bemerken angewieſen , daß

auch dann , wenn keine ſolche Alcis - und Ohmgelds⸗

Erhebungen ſtatt gefunden haben , die Anzeige davon

zu machen ſeh , und daß man gegen die Saͤumigen
auf geeignete Weiſe verfahren werde .
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111 .

Nro . 24847 .

Die gegenſeitige Kontrolirung der innern Gewerbe

ſteuern von Wein im Großherzogthum Baden

und von Wein und Branntwein im Koͤnig⸗
reich Wuͤrtemberg betreffend .

In Folge der hieruͤber von der Großh . Regierung

mit den koͤnigl. Baieriſchen und koͤnigl. Wuͤrtem⸗

bergiſchen Staatsbehoͤrden getroffenen Ueberein —

kunft wird auf ergangene Weiſung des Großher —

zoglichen Finanzminiſteriums vom 28 . Dezember

1835 Nro . 8969 verordnet wie folgt :

§. 1.

Wenn badiſche Weine oder Branntwein nach

Wuͤrtemberg ausgefuͤhrt werden wollen , ſo hat

ſich der Exportant bei dem Acciſor des Ladorts

zu melden . Dieſer ertheilt ihm einen Ausfuhr⸗

ſchein , welcher Maas , Gattung und Beſtimmungs⸗
ort der Waare , ſo wie Name und Wohnort des

Eigenthuͤmers enthaͤlt .

Ferner iſt dieſem Ausfuhrſchein die Weiſung
beizufuͤgen, den Wein bei dem Accisamt des erſten

koͤniglich Wuͤrtembergiſchen Grenzamtes , welches
der Transportant beruͤhrt, unter Vorweiſung des

Ausfuhrſcheins anzumelden ( Formular 49

82

Dieſen Ausfuhrſchein traͤgt der Acciſor des Lad⸗

orts in ein Regiſter nach Form . B. ein .
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§. BE

Das koͤniglich Wuͤrtembergiſche Accisamt ſen⸗

det den ihm vorgelegten Ausfuhrſchein beurkun —

det an das ausfertigende Accisamt zuruͤck , welches

damit ſein Regiſter belegt .

Das Regiſter nebſt den Urkunden iſt monat⸗

lih der Obereinnehmerei , zu welcher das Accis⸗

amt gehoͤrt , abzuliefern .

„
Wenn Wein aus den Koͤnigreichen Wuͤrtem⸗

berg oder Baiern in das Großherzogthum mit der

Beſtimmung fuͤr dieſes eingefuͤhrt wird , ſo muß

dieſer Wein bei dem Accisamte des erſten badi⸗

ſchen Ortes , welches der Einbringer auf dem

Transport berührt , angemeldet werden .

§. 5 .

Das Accisamt des Anmeldeorts nimmt dem Ein⸗

bringer den vorzulegenden Frachtbrief ab und ſen⸗

det ihn beurkundet an das betreffende koͤniglich

Baieriſche oder Wuͤrtembergiſche Ausfertigungs⸗
amt zuruͤck .

§. 6.

Statt deſſelben fertigt er fuͤr den Weintrans⸗

port im Lande einen Transportſchein nach dem

Muſter C . aus , welcher in das Regiſter D. ein⸗

getragen wird .

SN

Die Obereinnehmerei legt die Regiſter uͤber die
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nach Wuͤrtemberg ausgehenden Weine ( S. 27 vier

teljaͤhrig hierher vor .

Karlsruhe , den 31 . Dezember 1835 .

Steuer⸗Direktion .

Formular A.

Ausfuhrſchein
uͤber

Fuder Ohm Stuͤtzen Maag ins

laͤndiſchen Wein , welchen N . N . aus N . nach
ausfuͤhren will .

den ten 183

Großherzoglich Badiſches Accisamt .

N .

Bemerkung . Der Fuͤhrer dieſes Weines wird andurch
angewieſen , unter Vorweiſung dieſes Scheines bei dem
Accisamt des erſten koͤniglich Wuͤrtembergiſchen Ortes ,

welches er auf dem Transport beruͤhrt , anzumelden .
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Formular C.

Transportſchein

uͤber

Fuder Ohm Stützen Maas

Wein , welcher heute bei dem hieſigen Accisamt

durh N : N . von N . . . angemeldet wurde ,

und nah N : . . . beftimmt ift .

' den ten 183

Acecisamt .

10
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Formular

D.

| 00E uag

Datumder

Anmeldung.
Namen. Des

Einbringers
Wohnort.
Beſtimmungs⸗ort.

aAMags.

Kontrole
(wie

im

Verord.

Bl.

von

1827.

©.

210.)
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112 .

Steuerdirektion vom 12 . Auguſt 1836 . Nr . 15168 .

Man hat in Erfahrung gebracht , daß mehrere
Untererheber fuͤr Ausſtellung der Faſſionen uͤber

den Werth gewoͤhnlicher fremder Weine , welche

direkt aus dem Ausland bezogen werden , For⸗
mular Nr . VI . der Rechnungsinſtruktion fuͤr die

Acciſoren vom 1. Februar 1812 , welche dieſelben

nadh pos . 6. des §. 21 gedachter Inſtruktion von

Dienſteswegen auszufertigen , und von den Aceiſe⸗

pflichtigen unterſchreiben zu laſſen haben , ſich

von den Steuerpflichtigen verſchiedene Gebuͤhren

bezahlen laſſen .

Da die Untererheber hiezu nicht berechtigt ſind ,

ſo wird ihnen dieſes ſtrenge unterſagt , und ge —

gen die Zuwiderhandelnden im Entdeckungsfall
die geeignete Strafe erkannt werden .

113 .

Nro . 16648 .

Die gegenſeitige Kontrslirung der innern Steuern

von Wein im Großherzogthum Baden , und

von Wein und Branntwein im Koͤnigreich

Wuͤrtemberg, insbeſondere die Belohnung der

Untererheber fuͤr die deßfalls vorgeſchriebe⸗
nen Verrichtungen betreffend . z

Nach Entſchließung Großh . Finanzminiſterinms
10 *
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vom 27. v. M . Nr . 6661 wird den Untererhe⸗
bern fuͤr die , durch dieſſeitige Verordnung vom

31 . Dezember v. J . Nr . 24847 , Verordnungs⸗
blatt pro 1836 , Seite 6 denſelben aufgetragenen
Geſchaͤfte von jeder Ordnungszahl in den Regi⸗
ſtern uͤber die Ausfuhr - und uͤber die Transport⸗
ſcheine eine Gebuͤhr von drei Kreuzern bewilligt .

Der Untererheber legt hieruͤber der Oberein —

nehmerei oder dem Hauptſteueramt ſeinen Forde⸗

rungszettel bei jeweiliger Abrechnung unter An⸗

lage der betreffenden Regiſter vor , worauf nach

vorgaͤngiger Pruͤfung die Auszahlung des Gez

buͤhrenbetrags folgen kann .

Karlsruhe , den 2. September 1836 .

Steuer⸗Direktion .

114 .

Nro . 16804 .

Die fehlende Anmerkung in den Weinkontrolregi⸗
ſtern uͤber die von Seiten der Obereinneh⸗
mereien und Hauptſteueraͤmter bereits zur

Unterſuchung gebrachten anſcheinenden Accis⸗

defraudationen und Kontrolverletzungen betr .

Da es haͤufig vorkommt , daß wegen den , bei

Kontrole der Weinabfaſſungsregiſter aufgefunde⸗
nen , von den Obereinnehmereien und Hauptſteuer⸗
aͤmtern unterſucht oder den Aemtern zur Anzeige
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gebracht werdenden Defraudationen und Kontrol⸗

verletzungen in den betreffenden Regiſtern gar

keine Bemerkung gemacht , oder in der Kolonne

„ Kontrol “ bloß mit Fragezeichen bezeichnet wer —

den , wodurch entweder Erlaͤuterungen verlangt
oder nochmalige uͤberfluͤſſige Anzeigen von Sei⸗

ten des dieſſeitigen Kontrolbureaus veranlaßt

werden , ſo findet man ſich veranlaßt , ſaͤmmtliche

Obereinnehmereien und Hauptſteueraͤmter anzu⸗

weiſen , kuͤnftig bei entdeckten Unrichtigkeiten in

den Weinkontrolregiſtern bei dem betreffenden Po⸗

ſten die kurze Bemerkung beizufuͤgen, ob deßhalb

Unterſuchung eingeleitet worden ſey .

Karlsruhe , den 6. Sept . 1836 .

Steuer ⸗Direktion .

115 .

Nro . 19019 .

Die gegenſeitige Kontrolirung der innern Getraͤnk⸗

ſteuern von Wein im Großherzogthum und

von Wein und Branntwein im Koͤnigreich

Wuͤrtemberg betreffend .

Durch $ .7 der Verordnung vom 31 . Dezember

v. J . Nr . 24847 . Verordnungsblatt von 1836 ,

Seite 7. wurden die Verrechnungen angewieſen ,
die Regiſter uͤber die nach Wuͤrtemberg ausge —

henden Weine und Branntweine vierteljaͤhrlich
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hieher vorzulegen . Um ſich nun zu verlaͤßigen ,

daß keine ſolche Vorlage unterbleibt , wird den

Obereinnehmereien nachtraͤglich aufgegeben , wenn

kein Wein oder Branntwein im Laufe eines Quar⸗

tals aus ihrem Bezirk nach Wuͤrtemberg ausge —

fuͤhrt worden iſt , davon die Anzeige zu machen .

Um ferner dem dieſſeitigen Kontrolbureau die

Zuſammenſtellung der einkommenden Ueberſichten

zu erleichtern , haben die Aceiſoren fuͤr den Wein

und Branntwein abgeſonderte Regiſter zu fuͤhren ,

und koͤnnen die fuͤr erſteren angeordneten Im⸗

preſſen mit einer kleinen Abaͤnderung in der Ue⸗

berſchrift auch fuͤr Letztere verwendet werden .

Da man uͤberdieß wahrgenommen hat , daß die

Vorlagen der Obereinnehmereien nicht gleiche Zeit —

abſchnitte umfaſſen , indem z. B . von einer Stelle

die Vorlage fuͤr die Monate Maͤrz , April und

Mai , von einer andern fuͤr die Monate April ,

Mai und Juni gegeben wurde , fo wird , um ders

artigen Unregelmaͤßigkeiten fuͤr die Zukunft zu

begegnen , hierdurch weiter verordnet : daß die

Regiſter in den Monaten April , Juli , Oktober

und Jannar fúr die je vorausgegangenen 3 Mo⸗

nate nebſt einer Zuſammenſtellung mit be⸗

ſonderem Bericht anher einzuſenden , nicht aber ,

wie es von Seiten einiger Obereinnehmereien ge⸗

ſchehen , den Manualien anzuſchließen ſind .

Auch iſt man zur Kenntniß gekommen , daß

mehrere Untererheber die uͤber die aus Wuͤrtem⸗
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berg und Baiern eingehenden Weine auszuſtellen⸗

den Transportſcheine nicht in das §. 6. vorge⸗

ſchriebene Regiſter eintragen , daher dieſelben wie —

derholt angewieſen werden , dieſe Regiſter zu

fuͤhren , und ihrer vorgeſetzten Stelle monatlich

einzuſenden , welche damit nach §. 8 der Verord⸗

nung vom 17 . Januar 1834 . Nr . 1124 . Verord⸗

nungsblatt S . 15 zu verfahren hat .

Schließlich werden die Obereinnehmereien an⸗

gewieſen , die betreffenden Erheber noch insbeſon⸗

dere zu inſtruiren , daß ſie die den Weineinbrin⸗

gern abzunehmenden Frachtbriefe der klaren Vor⸗

ſchrift des §. 5 gedachter Verordnung gemaͤß,

jedesmal beurkundet an das betreffende Koͤnigl .

Baieriſche oder Wuͤrtembergiſche Ausfertigungs —

amt zuruͤckſenden, und nicht , wie hie und da ge⸗

ſchehen , den Accismanualien anſchließen .

Karlsruhe , den 7. Oktober 1836 .

Steuer⸗Direktion .

116 .

Die Kontrolirung ein - , angs und durchgehender

Weintransporte betreffend .

Alle Weintransporte im Großherzogthum un⸗

terliegen der Kontrole , und muͤſſen mit einer Ur⸗

kunde der Zoll - oder Steuerverwaltung verſehen

ſeyn , die uͤber die Groͤße, Herkunft und Beſtim⸗

mung des Transports Auskunft gibt .
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Vor dem Anſchluſſe des Großherzogthums an

den Zollverein hatte ſich deßhalb Jeder , der Wein

aus dem Auslande einfuͤhrte, mit der an der

Grenze erhaltenen Zollquittung bis zum inlaͤndi —

ſchen Beſtimmungsorte auszuweiſen ; wer Wein

durchfuͤhren wollte , beim Zollamt des Eintritts —

ortes einen Tranſitſchein zu nehmen , und dieſen

dem Zollamte des Austrittsortes abzuliefern ; wer

endlich Wein aus dem Inlande ausführen wollte ,

beim Acciſor des Ladeorts einen Ausfuhrſchein

zu erheben , und ſolchen dem Zollamt am Aus⸗

trittsorte beim Ausgange des Transports abzu⸗

geben.
Der Anſchluß des Großherzogthums an den

Zollverein macht nun aber verſchiedene Abaͤnde —

rungen dieſer Vorſchriften noͤthig. Es wird da⸗

her wegen Kontrolirung der aug andern Staaten

in das Großherzogthum eingehenden , der aus

dieſem nach andern Staaten ausgehenden , und

endlich der durch das Großherzogthum tranſitiren⸗

den Weine mit Genehmigung des Großherzogl .

Finanzminiſteriums vom 31 . Dezember v. J . ver —⸗

ordnet , was folgt : i

ONNIE :

Wenn Wein , der ſich nicht im freien Verkehr ,
mithin noch unter Zollkontrole befindet , in das

Großherzogthum eingebracht oder durch daſſelbe
weiter verfuͤhrt wird , ſo kommen die durch die

Zollgeſetze vorgeſchriebenen und von der Zollver⸗
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waltung zu handhabenden Kontrolmaaßregeln in

Anwendung .

Wenn aber Wein , der ſich im freien Verkehr

befindet , ein - , aus - oder durchgefuͤhrt wird , ſo

treten nachfolgende Vorſchriften in Wirkſamkeit .
6252 ;

Wird Wein an der Grenze des Großherzog —
thums gegen Vereinsgebiet eingefuͤhrt , ſo hat der

Fuͤhrer des Transports dieſen beim Acciſor deg

erſten , auf dem Wege beruͤhrt werdenden Großh .

Ortes anzumelden , daſelbſt den von der Steuer —

oder Zollſtelle des Verſendungsortes beglaubigten

Frachtbrief , oder , wo ſolcher in duplo ausge⸗

ſtellt worden , das beglaubigte Duplikat abzuge —

ben , und Falls nicht der Wein in den Ort der

Anmeldung ſelbſt beſtimmt iſt , zum weitern Trans⸗

porte einen Transportſchein Lit . A. zu erheben .

Soll der Wein mit der Beſtimmung nach einem

Vereinsſtaate und ohne Einkellerung im Grof -

herzogthum durchgefuͤhrt werden , ſo erhaͤlt der

Transportant den von der Steuer - oder Zoll⸗

ſtelle des Verſendungsortes beglaubigten Fracht —⸗

brief , beziehungsweiſe das Duplikat , wieder zu —

ruͤck, und uͤberdieß zur Legitimation beint Transz

port im Lande den vorgeſchriebenen Transport⸗

ſchein.
§. 3.

Der Transportſchein iſt :

a ) wenn der Wein einen inlaͤndiſchen Be⸗
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ſtimmungsort hat oder einſtweilen wenig⸗

ſtens in einem Orte des Landes auf kuͤrzere

oder laͤngere Zeit eingekellert werden ſoll ,

bei der Ankunft in dieſem Orte dem Acci —

ſor daſelbſt ,

b ) wenn der Wein unmittelbar durchgefuͤhrt
wird , dem Acciſor des letzten Großherzogl .

Ortes beim Ausgange des
Tuänts tuntez

abzugeben .
§. 4.

Wird weißer Schweizerwein aus einem der

Kantone St . Gallen , Thurgau , Zuͤrich , Schaff —

hauſen und Aargau in das Großherzogthum ein⸗

gefuͤhrt, und von einem Großh . Zollamt an der

Grenze oder im Innern des Landes gegen Ent —

richtung des ermaͤßigten Zolles von 50 kr .

per Centner in freien Verkehr geſetzt , ſo hat der

Fuͤhrer des Transports vom Zollamte zugleich

einen Transportſchein Lit . A. gu erheben und

dieſen bei der Ankunft im inlaͤndiſchen Beſtim⸗

mungsorte oder bei dem Austritte aus dem Groß⸗

herzogthum nach §. 3. abzugeben .
6950

Wird anderer auslaͤndiſcher Wein bei einem

Großh . Zollamt an der Grenze oder im Innern

des Landes gegen Entrichtung des tarifmaͤßi —

gen Zolles von 13 fl . 38 / kr . per Centner in

freien Verkehr geſetzt , ſo hat ſich der Transpor⸗

tant beim weiteren Transporte des Weins mit
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der Zollquittung auszuweiſen , auch dieſe im Falle

einer Einkellerung im Lande dem Acciſor des Ein -

kellerungsortes einzuhaͤndigen .
5. 6.

Geht Wein aus einem Orte des Großherzog —

thums nach irgend einem andern Lande ab , fo

hat der Weintransportant beim Acciſor des Lade —

ortes einen Ausfuhrſchein Lit . B . zu erheben ,
und ſolchen

a ) bei der Ausfuhr uͤber die Zollgraͤnze dem

Großh . Zollamte daſelbſt ,

b ) bei der Ausfuhr an der Grenze gegen Verz

einsgebiet dem Acciſor des letzten

Ortes abzuliefern .

Findet im Falle Lit . B. die Ausfuhr nach Wie-
temberg ftatt , ſo erhaͤlt der Transportant den

Ausfuhrſchein beglaubigt zuruͤck, um ihn dem

Acciſor des erſten Wuͤrtembergiſchen Ortes ğu -

ſtellen zu koͤnnen .

§. 7.

Alle zum Transport von Wein dienenden Faͤſ⸗

ſer muͤſſen entweder mit der im Großherzogthum

vorgeſchriebenen oder mit der am auswaͤrtigen

Verſendungs - oder Beſtimmungsorte uͤblichen Eiche

verſehen ſeyn .

§. 8.

Wer Wein transportirt , ohne die vorgeſchrie —
bene Urkunde erhoben zu haben , verfaͤllt nach

§. 107 . Satz 3 der Accisordnung , und wer Wein
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in ungeeichten Faͤſſern fúhrt , nah S. 107 . Sag t

der Accisordnung in eine , dem einfachen Accis⸗

betrag gleichkommende , Strafe .

Wer die vorgeſchriebene Urkunde zwar erhoben ,
aber auf dem Transporte nicht bei ſich hat , wird

mit 1 fl. 30 kr . beſtraft .

Wer Wein im Lande einkellert , ohne dem Mcz

ciſor des Einkellerungsortes den Transportſchein
unmittelbar vor der Einlage abgegeben zu haben ,

verfaͤllt — ſofern nicht nach den Steuergeſetzen

die Defraudationsſtrafe verwirkt iſt —gleichfalls

in eine Strafe von 1 fl. 30 kr .

Ebenſo , wer Wein durch - oder ausfuͤhrt , ohne

dem Acciſor des letzten Badiſchen Ortes den

Transport - oder Ausfuhrſchein unmittelbar vor

der Ausfuhr abgegeben zu haben .

Karlsruhe , den 27 . Januar 1837 .

Steuer⸗Direktion .

Zum Vollzuge der Verordnung vom 27 . Januar

1837 , die Kontrolirung der ein - , aus - und durch⸗

gehenden Weine betreffend , wird den Großherzogl .
Steuer⸗ und Zollbehoͤrden nachfolgende

Jnſtrukti on

ertheilt :

Für die Aeciſoren .

§. 1.

Geht Wein aus einem andern Vereinsſtaate

ein , ſo hat der Acciſor des Eingangsortes —
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wenn der Wein nicht in dieſem Orte ſelbſt ein⸗

gekellert wird , nach §. 2 der Verordnung dem

Führer des Transports den , von der Steuer⸗

oder Zollſtelle des Verſendungsortes beglaubigten

Frachtbrief , beziehungsweiſe das beglaubigte Du —

plikat deſſelben , abzunehmen , den Transport mit

dem Frachtbriefe zu vergleichen , und den vorge⸗

ſchriebenen Transportſchein auszuſtellen .

Sodann hat er — bevor der Transportſchein

abgegeben wird — den Transport , wenn der

Wein im Lande eingelegt werden ſoll , in dem

Regiſter Lit . . , und wenn er nur durchgefuͤhrt
werden ſoll , in dem Regiſter Lit . b . einzutragen .

Die empfangenen Frachtbriefe hat er , wenn

der Wein zur unmittelbaren Durchfuhr beſtimmt

iſt , dem Führer nebſt dem Transportſchein wie⸗

der einzuhaͤndigen . Bleibt aber der Wein im

Lande , oder foll er hier wenigſtens einſtweilen

gelagert werden , ſo behaͤlt der Acciſor die Fracht⸗

briefe zuruͤck .
Kommen die hiernach in ſeinen Haͤnden ver⸗

bleibenden Frachtbriefe von einem Verſendungs⸗
orte aus Baiern oder Wuͤrtemberg , ſo ſind ſie

der Steuerſtelle dieſes Ortes beurkundet zuruͤck⸗

zuſenden , in allen andern Faͤllen aber dem Re⸗

giſter Lit . a . beizufuͤgen.
Die Regiſter a . und b. hat der Acciſor monat⸗

lich an die vorgeſetzte Obereinnehmerei ( das ihm

vorgeſetzte Hauptſteueramt ) abzuliefern .
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Sik i

Wird Wein in einem Orte des Landes mit

der Beſtimmung fuͤr das Ausland abgefaßt , ſo

hat der Acciſor des Ladeortes , vor Abgabe des

Ausfuhrſcheins , das Noͤthige in dem bereits vor⸗

geſchriebenen Abfaſſungsverzeichniſſe ( Verord⸗

nungsblatt der Steuerverwaltung , Jahrgang 1834 .

Seite 19 ) einzutragen , namentlich in Kolonne 6

des Verzeichniſſes den Badiſchen Ausgangsort

und die Obereinnehmerei ( das Hanptſteueramt ) ,

in deren Bezirk er gehoͤrt, zu bemerken .

Wird der Wein nach Wuͤrtemberg ausgefuͤhrt ,

ſo iſt er ausnahmsweiſe in das auf Seite 9 des

Verordnungsblattes der Steuerverwaltung , Jahr⸗

gang 1836 , vorgeſchriebene Regiſter einzutragen .

Der Acciſor erhaͤlt dann auch vom Accisamt

des Wuͤrtembergiſchen Eingangsortes den Aus⸗

fuhrſchein beglaubigt zuruͤck, und hat damit ſein

Regiſter zu belegen .

§. 3.

Alle Transportſcheine uͤber eingehende Weine ,

die dem Acciſor des inlaͤndiſchen Einkellerungs⸗

ortes zukommen , hat derſelbe dem Accismanual

beizulegen , und mit dieſem der vorgeſetzten Ober —

einnehmerei ( oder dem vorgeſetzten Hauptſteuer⸗

amt ) abzuliefern .
§. A.

Wird Wein , der durch das Großherzogthum

tranſitirt , oder ſolcher , der aus dem Großher⸗
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zogthum ſelbſt herkoͤmmt, dem Acciſor des Badi —

ſchen Ausgangsortes angemeldet , ſo hat er den

Transport - oder Ausfuhrſchein in Empfang zu

nehmen , und mit dem Transporte zu vergleichen ,

auch wenn dabei nichts zu erinnern gefunden wird ,

den Ausgang zuzulaſſen , und den Transport in

dem vorgeſchriebenen Ausfuhrregiſter ( Verord⸗

nungsblatt der Steuerverwaltung , Jahrg . 1828 .

Seite 8 ) einzutragen .
Die vom Fuͤhrer des Transports empfangenen

Transport⸗ oder Ausfuhrſcheine werden dem Re⸗

giſter beigefuͤgt; dann aber — wenn der Wein

aus einem inlaͤndiſchen Wirthſchaftskeller koͤmmt

oder nach Wuͤrtemberg beſtimmt iſt —dem Trans⸗

portanten beglaubigt zuruͤckgegeben.
Das Regiſter uͤber die ausgefuͤhrten Weine iſt

mit den beigefuͤgten Transport -und Ausfuhr⸗

ſcheinen monatlich der Obereinnehmerei ( dem

Hauptſteueramt ) abzuliefern .

§. 5.

Die Acciſoren beziehen fuͤr ihre Bemuͤhung:

a ) bei - Ausfertigung der Ausfuhrſcheine und

deren Eintragung in das Weinabfaſſungs⸗

verzeichniß die laͤngſt beſtimmte , auf dem

Formular der Ausfuhrſcheine erſichtliche

Gebuͤhr vom Weintransportanten ;
b ) bei Ausfertigung der Transportſcheine und

der Vormerkung im Einfuhr⸗ , reſp . im
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Durchfuhrregiſter , 3 kr . per item des

Regiſters aus der Steuerkaſſe;
c ) bei Abnahme der Transport⸗ und Aus⸗

fuhrſcheine im Ausgangsorte 1 kr . per

Stuͤck aus der Steuerkaſſe .

Fuͤr die Großherzogl . Zollaͤmter .

§. 6.

Wird weißer Schweizerwein nach §. 4 der Ver⸗

ordnung bei irgend einem Großh . Zollamte in

freien Verkehr geſetzt , ſo hat das Zollamt nebſt

Ausſtellung der Transportſcheine zugleich auch die

Transporte in die Regiſter Lit . a . oder b. ein⸗

zutragen , je nachdem der Wein fuͤr das Groß⸗

herzogthum oder zur Durchfuhr beſtimmt iſt.

Die Regiſter ſind monatlich vermittelſt des Haupt⸗

zollamtes der Obereinnehmerei mitzutheilen , in

deren Bezirk das Zollamt — das den Trans⸗

portſchein ausfertigte — ſeinen Sitz hat .

Geht der Wein nach Wuͤrtemberg , ſo iſt der

Transportant durch Bemerkung auf der Zollquit⸗

tung darauf aufmerkſam zu machen , daß der Trans⸗

port beim Accisamt des erſten Wuͤrtembergiſchen
Ortes angemeldet werden muͤſſe.

§. 7 .

Wird Wein , der uͤber die Zollgrenze ausgeht ,

dem Zollamte angemeldet , ſo hat dieſes den Trans⸗

port - oder Ausfuhrſchein mit dem Transporte

zu vergleichen , dieſen — im Fall ſich dabei kein
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Anſtand ergibt — paſſiren zu laſſen , hieruͤber
das Noͤthige in das nach §. 4 zu fuͤhrende Re⸗

giſter einzutragen und dieſem die betreffenden

Scheine beizufuͤgen. Koͤmmt der ausgehende Wein

aus einem Wirthſchaftskeller , fo erhaͤlt der Trans —

portant den Ausfuhrſchein ausnahmsweiſe wieder

zuruͤck .
Das Regiſter mit ſeinen Belegen iſt monatlich

vermittelſt des Hauptzollamtes an die Oberein⸗

nehmerei gelangen zu laſſen .

$. 8.

Die Großh . Zollaͤmter erhalten fuͤr ihre Be⸗

muͤhung keine beſondere Belohnung . Es werden

ihnen dagegen von der Obereinnehmerei reſp . dem

Hauptſteueramte die erforderlichen Impreſſen ko⸗

ſtenfrei zugeſtellt .

Fuͤr die Obereinnehmereien und

Hauptſteueraͤmter .

$ 0

Die Obereinnehmereien und Hauptſteuer aͤmter
haben

a ) die Regiſter , die fie nad ) §. 4 und 5 úber

die fuͤrs Inland eingegangenen Weine erhal -

ten , dann , wenn der Wein in ihrem Bezirke

eingekellert wurde , mit den Accismanualien

der Einkellerungsorte zu vergleichen , und , ſo⸗

fern der Wein nach einem andern Oberein⸗
nehmereibezirk beſtimmt war , fuͤr die betref⸗

11



b)

c )

d)

e )
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fenden Obereinnehmereien Auszuͤge zu ferti⸗

gen und dieſen zuzuſenden ;

die nach §. 2 ihnen zukommenden Abfaſſungs⸗

verzeichniſſe , im Fall der Wein in ihrem eige⸗

nen Bezirke wieder ausgefuͤhrt worden ſeyn

ſoll , mit den Ausfuhrregiſtern zu vergleichen ,

andernfalls den Obereinnehmereien der Aus⸗

gangsorte Auszuͤge der Abfaſſungsverzeich⸗

niſſe zuzuſenden ;

die ihnen nach Lit . a . und b. zukommenden

Auszuͤge mit den Accismanualien reſp . den

Ausfuhrregiſtern zu vergleichen ;

auf den Grund der nach Lit . a . b. und c ,

ſtattgefundenen Conferirung in den geeignez

ten Faͤllen weitere Unterſuchung einzuleiten ,

endlich

die Regiſter und Auszuͤge mit den Accisma⸗

nualien hierher vorzulegen .

Dieſe Vorlage erfolgt ruͤckſichtlich der Ab⸗

faſſungsverzeichniſſe der nach Wuͤrtemberg aus⸗

gegangenen Weine ausnahmsweiſe nur von Vier⸗

tel zu Vierteljahr , und zwar im April , Juli , Ok⸗

tober und Jaͤnner , je unter Anſchluß einer Haupt⸗

zuſammenſtellung .
Auszuͤge aus Eingangs⸗ , Durchgangs⸗ und Ab⸗

faſſungsregiſtern , die nach bereits bewirkter Vor⸗

lage der Manualien reſp . Ausfuhrregiſter , mit

denen die Vergleichung vorgenommen werden muß ,
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eingehen , werden unmittélbar dem dieſſeitigen Cone

trolbureau uͤberſendet.
Karlsruhe , den 27 . Jánner 1837 .
:

Steuer⸗Direktion .
Nro . 1465 .

Indem man vorſtehende Verordnung und In⸗
ſtruktion den Beamten der Steuerverwaltung zur

Nachachtung hierdurch bekannt macht , werden die

Obereinnehmereien und Hauptſteueraͤmter ange⸗
wieſen , die den Acciſoren nach . 5 der Inſtruk⸗
tion aus der Steuerkaſſe bewilligten Gebuͤhren
auf den Grund der Ein⸗ und Ausfuhrregiſter aus⸗

zuzahlen , die durch die Ruͤckſendung der Aus⸗

fuhrſcheine über die nach Wuͤrtemberg ausgefuͤhr⸗
ten Weine den Aeciſoren verurſachten Portoaus⸗
lagen auf deßfallſige Nachweiſung zu verguͤten,
ſo wie endlich auch den Betrag fuͤr die , den Zoll⸗
aͤmtern nach §. 8 der Inſtruktion unentgeldlich
zu liefernden Impreſſen den Rechnern nach dem

Accordpreis zu verguͤten und unter Anlegung der
uͤber die Impreſſenabgabe erhaltenen Empfangs⸗
beſcheinigungen in Ausgabe zu verrechnen .

Die Verrechnung dieſer letztern Ausgabe , ſo⸗
wie der Portoauslagen , hat sub rubr . 43 fúr
Dienſt⸗ und Bureauerforderniſſe⸗ jene der vor⸗

bemerkten Gebuͤhren Sub rubr . 12a „fuͤr die Con⸗
trol “ zu geſchehen .

Karlsruhe , den 27 . Jaͤnner 1837 .

Steuer⸗Direktion .

= uT
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A.

Obereinnehmerei
Des Eingangsregiſters

Gauptſteueramt )
Ordnungszahl +» +

Transportſchein
uͤber

Aa EOE IMAS RA Wein in

Faͤſſern , welche heute bei der unterzeich⸗

neten Stelle duri > > von

angemeldet wurde und nah > > >

beſtimmt iſt .

A ARIES VDE ten 183

Acciſor N.

Gollamt . )

Anmerkungen :

1) Die Faͤſſer muͤſſen geeicht ſeyn / bei Strafe der einfachen

Acciſe von dem darin enthaltenen Wein .

2) Der Fuhrmann muß dieſen Schein waͤhrend des Trans⸗

ports ununterbrochen bei ſich haben , und dem ihn be⸗

fragenden Grenz⸗ ober Steueraufſeher vorweiſen —bei

Strafe von 1 fl . 30 kr.

3) Der Schein muß — wenn der Wein in einem Orte des

Großherzogthums eingekellert wird / unmittelbar vor der

Einkellerung an den Acciſor dieſes Orts , wenn aber

der Wein durch das Großherzogthum tranſitirt , unmit⸗

telbar vor der Ausfuhr dem Acciſor des letzten , auf

dem Wege beruͤhrt werdenden , badiſchen Ortes abgege⸗

ben werden — bei Strafe von 1 fl . 30 tr :

— — — —

Brr
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B.

Obereinehmerei des Weinabfaſſungsverzeichniſſes

(Hauptſteueramt) Ordnungszahl . .

Ausfuhrſchein .

Unterzeichneter beſtaͤtigt , daß unterm heutigen

DUTE EE E RAAe ORATE ss

Maas Wein inos s

wurden , welche er uͤber

nah n e auüsfuͤhren Will .

Faͤſſern geladen

G

e aee o ED eee e An A LOO

Acciſor N .

Anmerkungen :

1) Wenn der Wein aus einem Wirthſchaftskeller koͤmmt,

ſo hat der Acciſor des Ladeortes beizuſetzen :

„die Faͤſſer ſind von mir plombirt (geſiegelt ) worden ,

weil der Wein aus einem Wirthſchaftskeller kommt, “

und der Acciſor oder das Zollamt an der Grenze hat

—im Falle die Ausfuhr wirklich ſtatt findet und die

Plombage ( oder Verſieglung ) unverletzt iſt — beizufuͤgen :

„Unterzeichnetes . . . . Amt beſtaͤtigt , daß die

Plombage ( das Siegel ) unverletzt war , und der Wein

wirklich ausgefuͤhrt wurde . . . . den ten . . 183

Accis - Goll - ) Amt . ” y
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2) Die Faͤſſer muͤſſen geeicht ſeyn , bei Strafe der einfachen

Acciſe von dem darin enthaltenen Wein .

3) Der Fuhrmann muß dieſen Schein waͤhrend des Trans⸗

ports ununterbrochen bei ſich haben , dem ihn befragen —⸗

den Grenz⸗ oder Steueraufſeher vorweiſen , und bei dem
Zollamt oder dem Acciſor des oben bemerkten Grenzorts

abgeben — bei Strafe von 1 fl . 30 kr .

Nur wenn der Wein aus einem Wirthſchaftskeller

kommt , oder nach Wuͤrtemberg ausgeht , bleibt der Aus⸗

fuhrſchein in der Hand des Ausfuͤhrenden .

) Der Acciſor darf fuͤr Ausfertigung des Scheines von

Quantitaͤten von vier Ohm ober mehr , 4 kr . , unter

vier Ohm 3 kr . und , im Fall der Plombage ( oder Ver⸗

ſiegelung ) auſſerdem fuͤr jedes Faß oder fuͤr je zehn

Kruͤge 3 kr. beziehen .
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117 .

Nro . 6992 ,

Die Abgabe der Weinausfuhr - und Weintrans —⸗

portſcheine uͤber ein - und durchgehende Weine

betreffend .
Die Obereinnehmereien und Hauptſteueraͤmter

werden angewieſen , die Weinausfuhrſcheine II .

A 3. und Transportſcheine uͤber ein - und durch⸗

gehende Weine II . A 7. vom 1. Juni 1837 an

in gleicher Weiſe wie die Weinpreis - und Trans⸗

portſcheine uͤber inlaͤndiſche Weine ( 9. 2 der Berz

ordnung vom 17. Januar 1834 Nro . 1124 . , Ver⸗

ordn . ⸗Blatt Seite 15 ) fuͤr jede Accisſtation

mit fortlaufenden Nummern zu verſehen , und zu

paraphiren , den Verbrauch dieſer Impreſſen von

Seiten der Acciſoren auf den Grund der Weins

einfuhr - und Durchfuhrregiſter zu kontroliren , und

in dem Kontrolbuch uͤber die Abgabe und Ruͤck —

lieferung der Manualien - Impreſſen , ſo wie in

der Jahresrechnung uͤber Empfang und Abgabe
fuͤr die Aufnahme beider Impreſſen zwei weitere

Kolonnen zu eroͤffnen , wobei uͤbrigens zur Unter —

ſcheidung der zweierlei Weintransportſcheine die

Bezeichnung „fuͤr inlaͤndiſche “ — und „fuͤr ein⸗

und durchgehende Weine “ —beizufuͤgen iſt . Die

Acciſoren haben die auf den 1. Juni d. J . noch

vorraͤthigen nicht nummerirten Impreſſen zu den

Ausfuhr⸗ und Transportſcheinen uͤber ein - und

durchgehende Weine Behufs deren Nummerirung
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zur Abrechnung zu bringen , da von dort an keine

unnummerirten Impreſſen der Art mehr verwen -

Det werden dúrfen . Die verdorbenen Gheine find

den Wein - Einfuhr - und Durchfuhrregiſtern bei —

zulegen .

Schließlich werden die Verrechnungen unter Be —

zug auf Ziffer 12 der Verordnung vom 10 . Juni

1836 Nro . 10664 , Verordn . ⸗Blatt Seite 65 an⸗

gewieſen , die Impreſſen zu den Weinpreisſchei⸗

nen mit der Bezeichnung II . A 16 , und jene zu

den Transportſcheinen uͤber im Inland abgefaßte
Weine mit der Bezeichnung I . A 17 nachtraͤg⸗
lich in das Impreſſenverzeichniß aufzunehmen .

Karlsruhe , den 28 . April 1837 .

Steuer⸗Direktion .

118 .

Nro . 13802 .

Die Acciſe und das Ohmgeld von den um er⸗

; maßigten Zoll eiugehenden Schweizerweinen ,

insbeſondere die Fertigung von Abſchriften

der Zollquittungen betreffend .

In Folge hohen Erlaſſes Großherzoglichen Fi⸗

nanzminiſteriums vom 8. Auguſt 1837 Nro . 5598

werden in Zukunft hinſichtlich der gegen ermaͤßig⸗

ten Zoll eingehenden Schweizerweine fuͤr jeden

Beſtimmungsort beſondere , mit der Atteſtation

uͤber richtige Zollzahlung verſehene , Transport⸗

ſcheine von den Großherzoglichen Zollaͤmtern aus⸗
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gefertigt werden , womit die von ſolchen Weinen

bei der erſten Einlage erhobenen Accis - und Ohm⸗
geldspoſten zu belegen ſind ,

Man ſetzt hievon die Obereinnehmereien und

Hauptſteueraͤmter , ſo wie das Erhebungsperſonal
unter Bezug auf die Verordnung vom 1. Dezem⸗
ber 1835 Nr . 22791 , Verordn . - Blatt Seite 227

mit dem Anfuͤgen in Kenntniß , daß hiernach die
Abſchriften der Zollquittungen von da an , wo

die Transportſcheine mit der bemerkten Atteſtation
verſehen ſind , nicht mehr zu fertigen ſeyen , und

die Verrechnungen der vorgeſchriebenen Nachwei —

fung ftatt jener Abſchriften dieſer Transportſcheine
anzuſchließen haben .

Karlsruhe , den 18 . Auguſt 1837 .

Steuer⸗Direktion .
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D. Weinhandlungspatente
und Controle der Pateutkeller .

119 .

Acciſe - Ordnung .

§. 13 .

Weinhaͤndler alſo , welche in dieſer Kategorie

der Gewerbſteuer unterliegen , und nur Weinhan⸗

del en gros treiben , zahlen weder bei dem An⸗

kauf noch bei dem Verkauf Acciſe ; ſie duͤrfen aber

deßwegen nicht auſſer dem Reif verkaufen.

120 .

Finanzminiſt - ⸗Verordn. vom 3. Auguſt 1814 .

Iin ſtruktion

fúr die Acciſoren uͤber die Aufnahme der Weine

in den von den Wirthſchaftskellern ſeparirten

Weinhandlungskellern der Wirthe .

Durch die von den Kreisdirektorien , den Ober⸗

einnehmereien und niedern Accisbeamten haͤufig

angebrachten Klagen uͤber die Unterſchleife , welche

ſich manche Wirthe zu Schulden kommen laſſen ,

die auſſer ihren Wirthſchaftskellern noch abgeſon⸗

derte Weinhandlungskeller beſitzen , hat man fidh

veranlaßt geſehen , zur Verhuͤtung dieſer Unter⸗

ſchleife folgende Kontrole anzuordnen :

1 ) Kein Wirth , dem geſtattet worden iſt , neben

ſeinem Wirthſchaftskeller einen davon abge⸗
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ſonderten Weinhandlungskeller zu halten , darf

in dieſem letztern Wein einlegen , oder daraus

abfaſſen , ohne den Acciſor herbei gerufen zu

haben , bei Strafe von 10 Rthlr . fuͤr den

erſten , 20 Rthlr . fuͤr den zweiten , und je

weiteren 10 Rthlr . fuͤr jeden weitern Con⸗

traventionsfall .

Gleiche Strafe trifft die Kuͤfer, welche ſich

zu heimlichen Weineinlagen oder Abfaſſungen

gebrauchen laſſen . Unabhaͤngig von dieſer

Strafe ſind diejenigen Strafen , welche im

Art . 15 der Ohmgeldsordnung Nr . 1 und 33 )

gegen Wirthe ausgeſprochen ſind , welche

heimlich Wein aus ihren Weinhandlungskel⸗
lern in ihre Wirihſchaftskellern verbringen ,

fo wie diejenigen Strafen , welche die Ver⸗

ordnung vom 16 . Sept . 1812 gegen die Wein⸗

haͤndler uͤberhaupt feſtſetzt , die an accispflich⸗

tige Perſonen , die in dem nämlichen Orte

wohnen , Wein abgeben , ohne daß ihnen

zuvor die geloͤsten Aeciszeichen vorgewieſen

werden .

2 Die Acciſoren haben uͤber ſaͤmmtliche Wein⸗

einlagen und Abfaſſungen der Wirthe , welche
in ihren Weinhandlungskellern geſchehen , ein

Verzeichniß zu fuͤhren.

) Vergleiche Art . II . der landesherrlichen Verordnung vom

22 . Juni 1826 . ( Nr . 156) ,
:
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3 )

" D

5 )

Die Vorraͤthe ſind am 1. Sept . aufzuneh⸗

men , und von dieſem Zeitpunkt an iſt jede

Einlage zu - und jede Abfaſſung abzuſchrei⸗

ben . Wenn ein Faß zerſpringt , ſo iſt hievon

dem Acciſor ſogleich die Anzeige zu machen ,

damit derſelbe den Abgang unter der Rubrik

der Abfaſſung ſogleich bemerken kann .

Nach Verfluß des Rechnungsjahrs werden

die Regiſter geſchloſſen , die Vorraͤthe aufge⸗

nommen , und das Reſultat der neuen Auf⸗

nahme wird mit dem Regiſterausweis ver⸗

glichen . Die Differenz , welche nach dieſer

Vergleichung erſcheint , darf den muthmas⸗

lihen Abgang an Zehrung und Hefen nicht

überſchreiten ; dieſer Abgang wird als Durch⸗

ſchnitt fuͤr alle Gattung Weine auf 6 Stuͤtzen

per Fuder jaͤhrlich feſtgeſetzt .

In das fuͤr das neue Rechnungsjahr zu er⸗

oͤffnende Regiſter wird der Vorrath , ſo wie

er ſich nach der neuen Aufnahme hergeſtellt

hat , uͤbertragen .

Die Acciſoren werden die Impreſſen zu den

zu fuͤhrenden Regiſtern von den Obereinneh⸗

mereien zugeſtellt erhalten .
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Formular
der Regiſter und der Art , wie ſie gefuͤhrt werden ſollen .

Namen des Weinhändlers .
N. N .

1. 2. 5. 4, 5.

Weineinlagen Datum der | Weinabfassungen

im neuen Gintagen undi im nenen
Maas . [von wem ? Abfaſſungen . ] fuͤr wen ? Maas

FdſoShſeSt 5d OhlSt
10 ( —Vorrath nach

der letzten
Aufnahme .

— 6fN . N. von N. den 12 . Mai
den 20. ditto [N. N. von . [ 15 —
den 2. Aug. [N. N. von . — 82

73 fN. N. von N. den 25. Dez.
;

1er ie:

11/513 21342
2413 |2 [ Weinabfaſſung

921 Reſt .
8| 6 | 6 | Borrath bei

der neuen
Aufnahme .

—155 ] Differenz .

Nota Hier wird nun bemerkt , ob die
Differenz dem geſetzlichen Abzug für

Hefen und Abgang gleich iſt , oder
um wie viel ſie denſelben überſteigt .

N. den 1. Sept . 1815.

Acciſor .
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121 .

Fin . Miniſt . v. 28 . Februar 1815 . Nro . 3018.

Nachdem durch die Verordnung vom 3. Auguſt

1814 Reg. ⸗Bl. Nro . XV . für die Kontrole der

beſonderen Weinhandlungskeller der Wirthe ge⸗

ſorgt iſt , ſo nimmt man weniger Anſtand , dis - ⸗

penſando Patente fuͤr beſondere Weinhandlungs⸗

keller zu ertheilen , die nicht ganz in der durch

das Geſetz beſtimmten Art von den Wirthſchafts⸗

kellern getrennt ſind . Allein es erfordert die Ge⸗

rechtigkeit , daß unter gleichen Vorausſetzungen

jeder Wirth gleich behandelt werde , und deßhalb

hat man folgende Bedingungen der Bewilligung

feſtgeſetzt.
1 ) Wer fuͤr einen beſonderen Weinhandlungs⸗

keller , der nicht vorſchriftsmaͤßig von dem Wirth⸗

ſchaftskeller getrennt iſt , ein Patent loͤſen will ,

muß wenigſtens ein Patent Vter Klaſſe fuͤr die⸗

ſen Keller bezahlen .

Wirthſchaftskeller und Weinhandlungskeller

muͤſſen wenigſtens durch eine Wand getrennt ſeyn ,

und verſchiedene Eingaͤnge haben .

3 ) Bei der erſten Defraudation oder bei der

erſten Unrichtigkeit , die ſich aus der Vergleichung

der Einlagen in den Weinhandlungskeller mit den

Abfaſſungen und dem Vorrath zur Beit der Auf -

nahme ergeben werden , ift die ertheilte Bewilli⸗

gung zuruͤckzunehmen.
4 ) Die Bewilligung fann nur von dem Finanz⸗
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miniſterium , auf den Vortrag des Kreisdirektoriums
ertheilt werden , und muß ale gwei Jahre er -

nenert werden ” ) .

122 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 18 . März 1816 . Nro . 3954 .

Die Ertheilung der Weinhandlungs - Patente be —

treffend .

In Erwaͤgung , daß die fruͤheren Verordnungen
wegen Beſteuerung des Weinhandels durch die

Einfuͤhrung der Gewerbsſteuer verſchiedene Modi⸗

fikationen erlitten haben , findet man ſich bewo⸗

gen , das , was fuͤr die Zukunft zu beobachten iſt ,
in Folgendem vorzuſchreiben :

Nei

Wer Weinhandel treiben und auf die den Wein -

haͤndlern in der Accis - und Ohmgeldsordnung zu⸗

geſtandenen Vortheile Anſpruch machen will , muß

dieſes jedes Jahr deklariren , und , zu ſeiner Le—⸗

gitimation , um ein Patent nachſuchen .

S. 2.

1 Die Vortheile des patentiſirten und gewerb —
ſteuerpflichtigen Weinhaͤndlers vor dem unpaten⸗

tiſirten , der keine Gewerbſteuer zu bezahlen hat ,
beſtehen darin , daß er weder ſeine Vorraͤthe noch
den Wein , welchen er waͤhrend des Jahres ein —

*) Die Bewilligung wird nunmehr von der Steuerdirektion

ertheilt .

12
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legt , veracciſen muß , ſondern bloß am 1. Mai

jeden Jahrs feine Conſumtion “ ) anzugeben und

den Accis davon zu berichtigen ſchuldig iſt .

2 ) Der Producent oder Gefaͤllbezieher , deffen

eigener Erwachs oder Gefaͤllbezug ohnehin accis -

frei eingelegt werden darf , erwirbt ſich hiernach

durch das Patent und die Zahlung der Gewerb⸗

ſteuer nur das Recht , auch gekaufte , auf Schul⸗

digkeiten angenommene , oder auf andere Art

erworbeneWeine , accisfrei einlegen zu duͤrfen .

3 ) Der Wirth , welcher ein Patent fuͤr einen

von ſeinem Wirthſchaftskeller vorſchriftsmaͤßig ab⸗

geſonderten Weinhandlungskeller erhaͤlt, genießt

alle Vortheile des patentiſirten Weinhaͤndlers jedoch

mit folgender Beſchraͤnkung :

a ) daß er unmittelbar aus dieſem Keller keinen

Wein zur eigenen Konſumtion oder fuͤr ſeine

Gaͤſte verwenden und nur gegen Entrichtung

des Acciſes und Ohmgeldes in ſeinen Wirth⸗

ſchaftskeller verbringen darf ;

b ) dag er gu jeder Einlage und Abfaſſung , nach

der beſondern in Wirkſamkeit bleibenden Ver⸗

ordnung vom 3. Auguſt 1814 Reg . Blatt

Nro . XVV. den Acciſor der Kontrole wegen ,

herbeirufe .

4 ) Durch ein auf den Wirthſchaftskeller erlang⸗

tes Patent erhaͤlt der Wirth nur das Recht , den

) Siehe Nro . 28 .
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Accis von den aus dieſem Keller unmittelbar ins

Ausland verkauften Weinen zuruͤckzuverlangen ,
da eine Verguͤtung des Ohmgelds auch ohne Pa —
tent ſtatt findet . Von den Weinen , welche er

aus dieſem Keller im Inland en gros abſetzt ,
ſind aber die Kaͤufer , bei der To gegen

Freiſchein , accisfrei .

§. 3.

Jedem Landeseinwohner darf ein Patent er —

theilt werden , mit einziger Ausnahme der landes⸗

¼herrlichen , ſo wie der allgemeinen und Localſtif —

tungsverwalter , wenn ſie Weinkeller unter ſich
haben , der Obereinnehmer , Ober - und Unterin⸗

ſpectoren . Den Wirthen darf nür dann ein Paz
tent auf einen beſonderen Weinhandlungskeller
ertheilt werden ,

wenn nachgewieſen iſt , daß derſelbe von

ihrem Wirthſchaftskeller ſo abgeſondert iſt ,
daß der Transport von jenem in dieſen nur

auf offener Straße geſchehen kann , oder

b) wenn die Bedingungen der Generalverfügung
vom 28 . Februar 1815 Fin . ⸗Min . Nro . 3018

erfuͤllt werden .

Auslaͤndern kann ein Patent ertheilt werden ,
wenn ſie ein eigenes Etabliſſement im Lande haben,
und einen im Lande beſtaͤndig ſich aufhaltenden

Geſchaͤftsfuͤhrer, der alle auf das Gewerb fallende

buͤrgerliche Laſten traͤgt . Ohne dieſe Bedingung
iſt keinem Auslaͤnder ein Patent zu ertheilen .

Ad
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§. 4.

Die Patente werden nach folgenden 9 Klaſſen

ertheilt :
j ;

I . Klaſſe fuͤr ein Lager von 1 bis 10 guder .

Ikhanreon m m Aberin: 10i 20y

Die manm Ors EmN W r 40 r

Ve e a S 40 m 60 „

600 » 80 „

Virna rinra yan 80 r~ 400 vr

VII . „ oon non 14100 140 „

VIII . „ non moon 440 v 1480 v

IKa maa a arae Tiot

§. 5.

Die durch das Patent erlangte Befugniß zum

Weinhandel geht bloß auf die Perſon des Paten —⸗

tiſirten , es kann daher Niemand auf das Patent

eines Dritten Weinhandel treiben , doch ſind hie⸗

von die Erben eines Weinhaͤndlers , ſo lange das

Weinlager unvertheilt bleibt , ausgenommen . Meh⸗

rere Perſonen koͤnnen , wenn fie aùh einen gez

meinſchaftlichen Keler haben , fein Patent in Ge -

meinſchaft erhalten , auſſer wenn ſie in einer wah⸗

ren offenen Handlungsgeſellſchaft ſtehen , in wel —⸗

chem Fall das Patent auf die Compagnie aus⸗

geſtellt wird .

§. 6. J

Das Patent ift nur für den Drt guͤltig, wo

ſich der Weinhaͤndler als ſolcher deklarirt hat .

Wer : in mehreren Orten Weinhandel treiben will ,
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muß dieſes in jedem Ort beſonders deklariren ,
und ſich in jedem ein Patent ausfertigen laſſen .

Denjenigen Wirthen , welche fuͤr einen vorſchrifts —

maͤßig ſeparirten Weinhandlungskeller und

zugleich fuͤr den Wirthſchaftskeller “ ) paten —
tiſirt werden wollen , muͤſſen fuͤr jenen nnd die⸗

ſen beſondere Patente ausgefertigt werden . Die

patentiſirten Wirthe muͤſſen auch die Gewerbs —

ſteuer nach dem durch jedes dieſer Patente gege —

benen Maasſtab beſonders entrichten , da der § . 16

der Gewerbsſteuer - Ordnung uͤberhaupt auf den

Weinhandel nicht anzuwenden iſt .

Die Gewerbsſteuer vom Weinhandel muß fuͤr
das ganze Jahr entrichtet werden , wenn auch

Jemand den Weinhandel im Lauf deg Steuer -

jahrs anfaͤngt oder aufgibt . ( Gew . - St . - Ord . §. 47 . )

. 7 .

Die durch die Klaſſe des Patents ausgedruͤckte

Groͤße des Weinlagers darf in keinem Zeitpunkt

uͤberſchritten werden , bei Strafe der vierfachen

jaͤhrlichen Steuer , welche nach dem wirklichen

Weinlager zu entrichten geweſen waͤre . “ “ )

) Siehe Nro . 124 .

**) Anmerkung .

Fin . ⸗Miniſt . vom 15. October 1825 . Nro . 5992 .
Da bisher verſchiedene Anſichten uͤber die Beſtrafung
der Weinhaͤndler obwalteten , welche ihr Weinlager uͤber

die Befugniß des Patents vergroͤßerten , ſo wird entz

ſchieden , daß nur die Differenz der zu entrichtenden Steuer

zwiſchen dem gelösten , und dem zu loͤſenden Weinhandlungs⸗
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§. 8.

Weinproducenten und Gefaͤllbezieher , welche

auſſer ihren ſelbſt erzeugten Weinen auch noch

Wein kaufen , oder fuͤr ſonſtige Schuldigkeiten

annehmen , und in Beziehung auf dieſe Weine

die dem Weinhaͤndler zugeſtandenen Vortheile gez

nießen wollen , ſind verbunden , ein Weinhandlungs⸗

patent zu begehren , das ihrem kuͤnftigen Einkauf

und ihrem Vorrath an eigenen Weinen entſpricht ,

welche von fruͤheren Herbſten , als dem des Pa⸗

tentſteuerjahrs und dem des naͤchſtvorhergehenden
Jahres herruͤhren.

§. 9.

Die Aecciſoren , Steuereinnehmer und Zollgar —⸗

diſten haben bei gegruͤndetem Verdacht , daß ein

Weinhaͤndler ein groͤßeres Lager halte , als er

uad feinem Patent berechtiget iſt , dem Oberin⸗
ſpektor die Anzeige zu machen , der alsdann un⸗

ter Zuzug des Denunzianten und zweier Gerichts —

perſonen oderRathsglieder des Orts , das Lager

patente die Baſis des Strafanſatzes gebe ; und in der Ab⸗

ſicht , eine gleichmaͤßige Behandlung dieſer Faͤlle einzu⸗

fuͤhren, der §. 7 der Finanzminiſterial⸗Verfuͤgung vom

18. Maͤrz 1816 , die Ertheilung der Weinhandlungs⸗

patente betreffend , dahin geaͤndert :

N

„ Die durch die Klaſſe des Patents ausgedruͤckteGroße

des Weinlagers darf in keinem Zeitpunkte uͤberſchrit⸗

ten werden , bei Strafe der vierfachen jaͤhrlichen Steuer ,

welche nach dem wirklichen Weinlager weiter zu ent⸗

richten geweſen waͤre. “
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aufzunehmen , und wenn das Patent wirklich uͤber —

ſchritten iſt , dieſes dem Amt zur Beſtrafung an⸗

zuzeigen hat . Die Strafe wird , wie alle Zoll⸗

und Accisſtrafen vertheilt und verrechnet .

§. 10 .

Ueberſteigt bei der vorgenommenen Unterſuchung

ein Weinlager das patentmaͤßige Quantum in den

zwei erſten Klaſſen nur um ½s , in den uͤbrigen

aber nur um ½ , ſo ſoll die § . 7 bemerkte Strafe

nicht eintreten ; jedoch hat der Weinhaͤndler , wenn

das patentmaͤßige Quantum auch unter dieſem

Betrag uͤberſchritten iſt , die Koſten der Unter —

ſuchung zu tragen .

§. 11 .

Weinhaͤndler , welche zugleich Produzenten oder

Gefaͤllbezieher ſind , oder beides zugleich , koͤnnen

keiner Strafe unterworfen werden , wenn ihr

Lager das patentmaͤßige Quantum

a ) vor dem Herbſte des Steuerjahrs , nur um

den Betrag des eigenen Erwachſes oder des

Gefaͤllbezugs des vorhergehenden Herbſtes ,

und

b) nach dem Herbſte nur um den eben bemerk —

ten Betrag nnd den Betrag des eigenen Erz

wachſes oder Gefaͤllbezugs von dem Herbſt

des laufenden Jahrs uͤberſteigt.
Als eigener Erwachs koͤnnen aber nur diejeni⸗

gen Weine angeſehen werden , welche aus der Ge —

markung des Orts , wo der Weinhaͤndler paten⸗



184 I . Weinaccis und Ohmgeld —

tiſirt iſt , oder aus inlaͤndiſchen , unmittelbar an⸗

grenzenden Gemarkungen von eigenen oder gepach —
teten Reben gezogen werden ; bei der Kellerei der

Standes - und Grundherrn , der Korporationen

und Stiftungen werden diejenigen Weine als eige —

ner Erwachs angeſehen , welche von eigenen oder

gepachteten Reben in dem Verwaltunsbezirk der

Kellerei innnerhalb Landes gezogen oder als Ge —

faͤll erhoben worden ſind .

§. 12 .

Bei vorkommenden Unterſuchungen ſoll der Bez

trag der Gefaͤllweine aus den Rechnungen erho —

ben werden , eben ſo wie der eigene Erwachs ,

durch drei Weinbauverſtaͤndige im hoͤchſten Ertrag

des betreffenden Herbſtjahrs pflichtmaͤßig geſchaͤtzt
und dieſem Taxato noch 10 PCt . beigeſchlagen

werden .
i

5. 43 .

Die Deklaration ( §. 1 ) muß bei dem Vorſtand

des Orts geſchehen , durch Unterzeichnung eines De —

klarationsbillets . Iſt der Deklarant ein Wirth ,

ſo muß er anzeigen , ob er ein Patent fuͤr ſeinen

Wirthſchaftskeller oder fuͤr einen beſondern Wein —

handlungskeller oder Patente fuͤr beide verlangt .

Wer auſſerhalb ſeinem gewoͤhnlichen Wohnort
ein Weinlager halten will , muß Jemand zur De —

klaration beauftragen , der an dem Ort des Wein —

lagers ſeinen gewoͤhnlichen Wohnſitz hat ; der Be —

auftragte , der neben dem Eigenthuͤmer des Wein —

—
——
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lagers in dem Deklarationsbillet und in dem Pa —
tent genannt werden muß , iſt zur Bezahlung der

Gewerbſteuer eben ſo verbunden , wie wenn er

die Deklaration in ſeinem eigenen Namen abge —

geben haͤtte.

§. 14 .

Die Deklaration ſoll in Zukunft im Laufe des

Monats Januar geſchehen , weil das Ab - und Zu⸗

ſchreiben der Steuer in Zukunft mit dem 1. Fe⸗
bruar beginnen ſoll . “) Dieſes Jahr bleibt es bei

dem in der Verordnung vom 7 . Februar 1814

geſetzlich beſtimmten Termin vom 14 . Februar bis

14 . Maͤrz.
Wer in der anberaumten Friſt nicht deklarirt ,

daß er den Weinhandel fortſetzen wolle , deſſen

Weinlager wird am 1. Mai aufgenommen , und

der Accis von dem Vorrath erhoben .

Bei Weinhaͤndlern , die zugleich Produzenten
oder Gefaͤllbezieher ſind , bleibt in dieſem Fall der

eigene Erwachs , reſp . Gefaͤllbezug , vom letzt —

verfloſſenen Herbſte von der Acciſe befreit .

) Anmerkung .

Fin . ⸗Miniſt . vom 18 . Oktober 1822 . Nro . 8757 .

ect

Nach §. 14 der Verordnung vom 18. Maͤrz 1816 , die Er⸗

theilung der Weinhandlungspatente betreffend , wurde

beſtimmt , daß die Deklarationen im Laufe des Monats

Januar zu geſchehen haben , weil das Ab- und Zuſchrei⸗
ben der Gteuer mit dem 1. Februar begonnen hat , Da

nun ſpaͤter der Ab- und Zuſchreibtermin auf den 1. De⸗
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§. 15 .

Der Ortsvorſtand nimmt die Deklaration durch

Ausfuͤllung der ihm von der Obereinnehmerei zu⸗

geſtellt werdenden Deklarationsbillets nach der un⸗

ter Lit . A . 1 bis 5 zu erſehenden Form auf . “ )

Will ein Wirth ein Patent fúr einen beſondern

Weinhandlungskeller und eines får feinen Wirth -

ſchaftskeller haben , ſo ſind auch zwei Deklarations⸗

billets auszufertigen .
§. 16 .

Nach den Deklarationsbillets fertigt der Orts⸗

vorſtand dem Weinhaͤndler ſogleich ein Patent

aus . Dieſe Befugniß ſteht demſelben jedoch in

dem Fall , wo ein Wirth ein Patent auf einen

beſondern Weinhandlungskeller nachſucht , und

nicht bereits die Erlaubniß des Kreisdirektoriums

erhalten hat , nicht zu . Ueber ein ſolches erſt⸗

maliges Anſuchen iſt beſonderer Bericht an das

Amt zu erſtatten , das die Sache dem Kreisdirek⸗

torium zur Entſcheidung vorlegen wird . Das

Haus , worin der Wirth ſeinen Weinhandlungs —

feler anlegen wil , iſt durch Angabe der Num —⸗

mer genau zu bezeichnen und beſonders zu be⸗

merken , ob der Transport des Weins aus dieſem

zember verlegt worden iſt , ſo findet man es geeignet , zu

verfuͤgen , daß die Deklarationen im Laufe des Monats

November geſchehen ſollen .

*) Wegen der Form der Deklarationsbillets und der Wein⸗

handlungspatente ſiehe Nro . 131 .
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Keller in den Wirthſchaftskeller nur auf offener

Straße geſchehen koͤnne, oder auf andere Weiſe .

Erſt , wenn die Erlaubniß des Kreisdirektoriums

zu Ertheilung eines Weinhandlungspatents ein⸗

gekommen iſt , kann der Ortsvorſtand daſſelbe

ausfertigen . 3

§. 17 .

Auch nach abgelaufenem Termin und waͤhrend
des ganzen Steuerjahrs ſteht es Jedermann frei ,

ſich als Weinhaͤndler zu deklariren , oder auch ,

wenn er ſchon patentiſirt iſt und ſein Lager ver⸗

groͤßern will , ein hoͤheres Patent zu begehren ,
was der vorhabenden Vergroͤßerung ſeines Wein⸗

lagers entſpricht . Der Ortsvorſtand hat auch

dieſe Deklarationen aufzunehmen , und unter der

§. 16 angegebenen Beſchraͤnkung die Patente aus⸗

zufertigen . Im Fall ein hoͤheres Patent begehrt
und ausgefertigt wird , iſt das alte einzuziehen
und zu zernichten , welches auch jaͤhrlich mit dem

vom verfloſſenen Jahr geſchehen muß . Der Wein⸗

haͤndler muß in dieſem Fall die Gewerbſteuer

nach dem hoͤheren Patent fuͤr das ganze Jahr

bezahlen .
Wenn ein bereits patentiſirter Weinhaͤndler

erſt nach dem geſetzlichen Termin erklaͤrt, daß er

den Weinhandel fortſetzen wolle , ſo ſoll der Ortez

vorſtand zwar dieſe Deklaration annehmen und
'

auh ein Patent ausfertigen , von demfelben aber ,
wenn die Deklaration noch vor dem Erſcheinen
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des Acciſors zur Weinaufnahme ſtatt gefunden ,

eine Strafe von 2 Reichsthalern , wenn ſie aber

erſt geſchehen , nachdem der Wein ſchon aufge⸗

nommen werden wollte , eine Strafe von 5 Rthlr .

von dem Weinhaͤndler erheben und dieſe an das

Amt einſenden , welches im letzten Falt dem Mca

ciſor ein Drittheil davon auszahlen laſſen wird .

Das Amt wird dieſe Strafe in das Verzeichniß

der Zoll - und Accisſtrafen aufnehmen .

§. 18 .

Damit die Acciſoren wiſſen , wer patentiſirter

Weinhaͤndler iſt , ſo iſt der Ortsvorſtand gehal⸗

ten , denſelben am Ende des zur Deklaration ge —

ſetzlich beſtimmten Termins ein Verzeichniß der

ausgeſtellten Weinhandlungspatente zuzuſtellen.

Die Acciſoren haben dieſes Verzeichniß bei der

Abrechnung im Monat Juni dem Obereinnehmer

zur Einſicht vorzulegen . Von jedem nachtraͤglich

ertheilt werdenden Patent hat derſelbe dem Ac⸗

ciſor gleichfalls Nachricht zu geben .

§. 19.

Das Aufſichtsperſonal hat ſich durch Einſicht

dieſer Regiſter bei den Aeciſoren gleiche Kennt⸗

niß zu verſchaffen , um ſich bei der Aufſicht hier⸗

nach zu benehmen , und vorzuͤglich auf die Wirthe ,

welche beſondere Weinhandlungskeller ha —

ben , ein genaues Augenmerk zu richten .

§. 20 .

Die Weinhaͤndler , welche ſich innerhalb des
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geſetzlichen Termins um ein Patent gemeldet , ha —
ben dem Ortsvorſtand fuͤr die Aufnahme der Dez

klaration 6 kr . und eben ſo viel fuͤr die Ausfer⸗

tigung des Patents zu zahlen ; das Doppelte

dieſer Gebuͤhren , wenn die Deklarationen nach

Ablauf der beſtimmten Friſt geſchehen .
§. 21 .

Damit die Gewerbsſteuer von dem Weinhaͤnd —
ler richtig erhoben werde , haben die Steuerperaͤ —
quatoren , wenn ſie wegen des Ab - und Zuſchrei⸗

bens in einen Ort kommen , ſich von dem Orts⸗

vorſtand ſaͤmmtliche Deklarationen vorlegen zu

laſſen und darnach die Kataſtrirung vorzunehmen .
Hierbei iſt nicht auſſer Acht zu laſſen , daß der

Weinhandel immer als ein beſonderes Gewerb

betrachtet werden und ſo in Anlage kommen muß ,

daß das Betriebskapital mit dem eines andern

Gewerbes nie zuſammen gerechnet werden darf ,

auch eine hoͤhere Klaſſe des perſoͤnlichen Verdienſts

den beſondern Anſatz deſſelben wegen des Wein —

handels nicht ausſchließe oder in ſich faſſe . Ueber

die nach dem Ab - und Zuſchreiben ertheilten Pa —

tente hat der Steuerperaͤquator bei dem naͤchſten

Ab⸗ und Zuſchreiben von dem Ortsvorſtand die

Deklarationsbillets zu erheben , den Steuernach —⸗

trag zu berechnen und in das betreffende Ver —

zeichniß aufzunehmen , mit Ruͤckſicht auf §. 47

der Gewerbſteuerordnung , nach welchem von dem

Weinhandel die Steuer immer fuͤr das ganze
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Jahr berichtigt werden muß , der Weinhaͤndler

mag ſein Gewerbe im Laufe des Jahres anfangen

oder aufgeben , wann er will .

Alle Deklarationsbillets hat der Steuerperaͤ —

quator mit dem Gewerbsſteuerkataſter an das

Kreisdirektorium einzuſenden , damit daſſelbe úber

die Patentertheilungen in beſtaͤndiger Kenntniß

bleibe , und wo ſich Maͤngel einſchleichen , abzu⸗

helfen im Stande ſey .

§. 22 .

Auſſer der Gewerbſteuer nnd den s . 20 bemerk⸗

ten Gebuͤhren darf dem Weinhaͤndler unter keinem

Vorwand etwas Weiteres abgefordert werden .

Die Kreisdirektorien haben hiernach ungeſaͤumt

das Weitere zu verfuͤgen.

Die Deklarationsbillets und Patente werden

den Obereinnehmereien durch die Kontrolkammer

zugeſendet werden , um ſolche an die Ortsvor⸗

ſtaͤnde zu vertheilen .

123 .

Fin . ⸗Miniſt . ⸗Verordn . v. 30 . Sept . 1816 . Nr . 14241 .

Die Kontrole der Weineinlagen und Abfaſſungen

in den ſeparirten Weinhandlungskellern der

Wirthe betreffend ,

wird verordnet :

daß diejenigen Wirthe , welchen geſtattet wurde ,

neben dem Wirthſchaftskeller einen Weinhand —
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lungskeller zu halten , ſowohl die Weineinlagen
als Weinabfaſſungen durch ihre eigenhaͤndige
Unterſchrift in den nach der Verordnung vom

3 . Auguſt 1814 von den Acciſoren zu fuͤhrenden

Verzeichniſſen zu beſtaͤtigen haben . Wenn ſich
bei Abſchluß dieſer Regiſter in Vergleichung
des Vorraths mit den eingetragenen Einlagen
und Abfaſſungen ein das Maximum des Ab⸗

gangs uͤberſteigender Abmangel zeigt , ſo ſoll
von dem Fehlenden Accis und Ohmgeld erho —
ben werden , vorbehaltlich der weitern Defrau⸗

dationsſtrafe , wenn eine heimliche Abfaſſung
und Einlage in dem Wirthſchaftskeller auf an⸗
dern Wegen konſtatirt werden kann .

124 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 16 . Febr . 1821 . Nr . 1556 —57 :

Wirthe , welche abgeſonderte , von den Wirth -
ſchaftskellern getrennte und unter beſonderer Kon⸗

trol ſtehende patentiſirte Weinhandlungskel —
ler beſitzen , koͤnnen nicht auch zugleich ein Patent
auf einen Wirthſchaftskeller erlangen .

125 .

Geſetz vom 14 . Mai 1825 .

Art . 2.

Jeder patentiſirte Weinhaͤndler hat von glei -
chem Termin an , ſtatt der Acciſe , von dem wirk⸗
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lich konſumirten Weinquantum , ein jaͤhrliches

Averſum von drei Gulden 20 kr . zu bezahlen ,

das ſich fuͤr jeden maͤnnlichen Tiſchgenoſſen uͤber

18 Jahre um 50 kr . und fuͤr jeden weiblichen

Tiſchgenoſſen von gleichem Alter um 25 kr . er⸗

hoͤht . Jedoch ſind Landwirthe , wenn ſie auch

mehrere Dienſtboten haben , nur fuͤr einen maͤnn⸗

lichen und einen weiblichen Dienſtboten das Aver⸗

ſum zu bezahlen ſchuldig ; fuͤr Handwerksgeſellen
aber , mit Ausnahme der Kuͤfergeſellen , ſoll das

Averſum nicht in Anſatz gebracht werden .

Art . 3 .

Der Zeitpunkt , in dem ſich Jemand als Wein⸗

haͤndler deklarirt , iſt ruͤckſichtlich des Perſonal⸗

ſtandes , wornach das Accisaverſum berechnet

wird , entſcheidend . Keine ſpaͤtere Veraͤnderung

hat fuͤr das betreffende Steuerjahr eine Erhoͤhung

oder Verminderung des Anſatzes zur Folge . Das

Averſum iſt immer fuͤr ein ganzes Jahr zu be⸗

zahlen , wenn auch die Deklaration erſt im Laufe

des Steuerjahres ſtatt findet , oder der Weinhan⸗

del aus irgend einer Urſache vor dem Schluß

deſſelben aufgegeben wird .

126 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 25 . Juni 1825 . Nr . 3571.

wird eroͤffnet, daß

1 ) diejenigen Weinhaͤndler , welche zugleich Pro⸗

t
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duzenten ſind , das ganze Averſum fuͤr fidh
und ihre Tiſchgenoſſen zu entrichten , und daß

D Pflegſchaften , Kirchenverrechnungen , Korpo⸗
rationen ꝛc. , welche Weinhandlungspatente
beſitzen , ebenfalls das Averſum zu bezahlen
haben .

Fin . ⸗Miniſt . v. 9. Juli 1825 . Nr . 3925.
Wirthe koͤnnen nach der beſtehenden Geſetzge⸗

bung nur entweder reine Wirthſchaftskeller , oder

patentiſirte Wirthſchaftskeller , oder auch neben
reinen Wirthſchaftskellern , patentiſirte , von erſtern
gehoͤrig abgeſonderte Weinhandlungskeller haben ;
es iſt ihnen nicht erlaubt , nicht patentiſirte Pri⸗
vatkeller , wohin ſie ſelbſt erzeugte oder erkaufte
Weine bloß gegen Entrichtung der Acciſe aufneh⸗
men , zu beſitzen .

Wenn den Geſetzen nach dieſer letztern Be⸗

ziehung bisher eine entgegengeſetzte Auslegung
gegeben worden , ſo iſt dieß ein Irrthum , den
das Kreisdirektorium ſogleich berichtigen wird . “ )

) Anmerkung .
Nah Finanz-Miniſterial⸗Verfuͤgung vom 28 . Februar
1829 . Nr . 1063 iſt dieſe Verfuͤgung bloß auf die Kel⸗
ler der Wirthe im Wohnort anzuwenden , nicht aber
auf Keller in andern , als ihren Wohnorten .

13
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128 .

Direktorium des Dreiſamkreiſes v. 26 . Juli 1825.
Nr . 13654 .

Auf geſchehene Anfragen wird hiermit , in Be⸗

ziehung auf die im Anzeigeblatt Nr : 55 ertheilte

Belehrungen , noch ferner bekannt gemacht:
10 Das Averſum von 3 fl . 20 kr . betrifft bloß

die Perſon des Weinhaͤndlers ohne Ruͤckſicht des

Geſchlechts .
2 ) Wer an verſchiedenen Orten Weinhandel

treibt , hat an jedem dieſer Orte , wie die Kor⸗

porationen und Stiftung ꝛc. das Averſum mit

3 fl . 20 kr . , und wenn er daſelbſt eine foͤrmliche

Adminiſtration hat , auch den Zuſchlag fuͤr die

Tiſchgenoſſen mit 50 kr . reſp . 25 kr . zu bezahlen ,

jedoch wie ſichs von ſelbſt verſteht , mit Ausnahme

des Verwalters oder Schaffners , als Stellver⸗

treters des Eigenthümers .
3 ) Der Weinhaͤndler , der ſeinen Patentkeller

auſſer ſeinem Wohnort hat , muß ungeachtet des

hievon zu entrichtenden Weinkonſumtionsaverſums
— von demjenigen Wein , den er aus ſeinem

Patentkeller in den nicht patentiſirten Keller ſei⸗

nes Wohnorts einlegt , den Accis bei der Ein⸗

kellerung entrichten .

4 ) Weinhaͤndler , welche in Wirthshaͤuſern woh⸗

nen , und den zur eigenen Konſumtion beſtimmten

Wein in den Wirthſchaftskeller einlegen muͤſſen ,

ſind wie bisher zu behandeln . Sie haben naͤmlich
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von dieſem Wein bei der Einlage Mccig und

Ohmgeld , dagegen aber von ihrem Patentkeller
im Wohnort kein Konſumtionsaccisaverſum zu be⸗

zahlen .

5 ) Die Gehuͤlfen und Lehrlinge eines Kauf⸗
manns , Apothekers , oder Foͤrſters ſind , wenn ſie
das 18te Jahr zuruͤckgelegt haben , als Tiſchge⸗
noſſen mit 50 kr . in Aufrechnung zu bringen .

129 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 2. Auguſt 1825 . Nr . 4404 .

Art . 2.

Daß die Poſthalter ruͤckſichtlich der Bezahlung
des Averſums fuͤr die Weinkonſumtion der Poſt⸗
knechte ebenſo wie die Landwirthe nach Art . 2
der hoͤchſten Verordnung vom 14 . Mai dieſes
Jahrs zu behandeln ſind .

130 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 22 . Oktober 1825 . Nr . 6137 .

wird verordnet , daß jeder Weinhaͤndler die Kel —

ler , welche er zu ſeinem patentiſirten Weinhan⸗
del benutzen will , kuͤnftig nach der Straße und

Hausnummer bei der Deklaration angeben ſoll .
Verbringt ein Weinhaͤndler waͤhrend dem Laufe
des Steuerjahrs ſeine Weine in einen andern

Keller , fo hat er , ehe dieß geſchieht , dem Orts⸗

vorſtand und dem Acciſor davon die Anzeige zu

135
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machen , und von erſterem die Bezeichnung des

neuen Patentkellers auf dem Patent nachtragen

zu laſſen . Keller , die im Patent nicht bezeich⸗

net ſind , gelten nicht als Patentkeller und unter⸗

liegen allen geſetzlichen Folgen dieſes Grundſatzes .

131 .

Fin . ⸗Miniſt . ⸗Verordn. v. 8. Nov . 1825 .

Die Konſtatirung des Aecisaverſums von der

Konſumtion der Weinhaͤndler betreffend.

Da kuͤnftig das Accisaverſum von der Kon⸗

ſumtion der patentiſirten Weinhaͤndler mit der

direkten Steuer konſtatirt , erhoben und verrech⸗

net werden ſoll ; ( Vergl . §. 23 der Inſtruktion

úber das Ab - und Zuſchreiben der Gewerbſteuer

und §. 4 der Inſtruktion úber das Steueraus⸗

ſchreiben ) ſo wird andurch verfuͤgt:

10 Die Deklarationsbillets der Weinhaͤndler
werden von nun an nach dem Formular Nr . I .

ausgefertigt .
2 ) Die Patente fúr die Weinhaͤndler werden

nadh dem Formular Nr . II . ausgeſtellt .

Nro . I .

Nro . 15 .

Obereinnehmerei Wertheim Ort Wertheim .

Heute erklaͤrt N. N. dahier , daß er fuͤr die Dauer
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des Steuerjahrs 1826 auf ſeinen Keller in der

Mainſtraße Nr . 28 ein Weinhandlungspatent zwei⸗
ter Klaſſe loͤſen wolle , und daß ſeine Tiſchgenoſſen
folgende ſeyen : ein Sohn uͤber 18 Jahren , drei

Toͤchter unter 18 Jahren , ein Knecht , eine Magd .
( T. Uunterſchrift des Deklaranten . )

Daß den Unterzeichneten die Zahl der angegebe —
nen Tiſchgenoſſen nicht anders bekannt ſeye , be⸗

glaubigen :
( J . unterſchrift des Ortsvorſtandes . ) ( J . des Acciſors . )

( Steuernachtragsverz . O. 3 . . )

Nro . II .

Weinhandlungspatent ( zweiter ) Kla ſſe
fuͤr

N. N.

Auf die mit Nr . 15 bezeichnete Deklaration des
bemerkten Weinhaͤndlers wird demſelben gegen⸗
waͤrtiges Patent ertheilt , Kraft deſſen er den

Weinhandel in dem hieſigen Ort waͤhrend des

Steuerjahrs 1826 gegen Bezahlung der geſetz —
maͤßigen Gewerbſteuer und des Acciſors von ſeiner
Weinkonſumtion , ( letztern mit dem Averſum fuͤr
ſich und ( zwei ) maͤnnliche und ( einen ) weiblichen
Tiſchgenoſſen ) ungehindert treiben kann .

Wertheim , den 20 . Nov . 1825 .

Ortsvorſtand N.
Bemerkung .

Die Klaſſe des Weinpatents
muß mit Buchſtaben , nicht mit
Ziffern , bezeichnet werden .
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132 .

Stenerdirektion v. 15 . Dez . 1826 . Nr . 12068.

Da uͤber die Konſtatirung des Konſumtions —

Accis averſums der Weinhaͤndler , hinſichtlich der

beiden Faͤlle hie und da noch Zweifel beſtehen :

a ) ob die Ehefrau eines Weinhaͤndlers als weib —

licher Tiſchgenoſſe zu betrachten iſt , fuͤr welche

die Erhoͤhung des Averſums in Anſatz kom⸗

men muß , und

b) ob ein Weinhaͤndler , wenn er an verſchiede⸗

nen Orten Weinhandlung treibt , von jedem

Keller , fuͤr den er ein Patent geloͤst hat ,

zu Zahlung des Accisaverſums verbunden iſt ?

ſo wird in Gemaͤßheit hoher Finanzminiſterialver⸗
fuͤgung vom 18 . v. M . Nr . 6978 zur allgemei⸗

nen Kenntniß gebracht , daß

ad a ) bie Frauen der Weinhaͤndler als weibliche

Tiſchgenoſſen allerdings der Konſumtions⸗

accife von 25 fr . per Fahr und Kopf

unterliegen ,
ad b ) das Konfumtionsaverſum von jaͤhrlichen

3 fl . 20 kr . dem Patent anklebe und ſo

viel mal zu bezahlen ſey , als Patente

geloͤst worden ſind .

Die betreffenden Perſonen und Stellen haben

ſich hiernach zu achten .

- r
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133 .

Steuerdirektion v. 7. Juli 1826 . Nr . 1456 .

Die Weinhandlungspatente an verſchiedenen Orten
betreffend .

Das Patent iſt nur fuͤr den Ort guͤltig, wo
es ausgeſtellt iſt . Hat Jemand in mehreren Or⸗
ten Patentkeller , ſo iſt es gerade ſo anzuſehen ,
als ob verſchiedene Perſonen deren Inhaber waͤren.
Im Falle ſohin eines derſelben aufgegeben wird ,
ſo muß allerdings von dem nach Umlauf ber bes -
ſtimmten Zeit noch nicht wirklich abgefuͤhrten Wein
Accis entrichtet werden .

134 .

Nro . 11168 .

Die Ertheilung von Weinhandlungspatenten an
Wirthe betreffend . j

Nach S. 16 der Verordnung vom 18 , Maͤrz
1816 . V. S . pag . 448 hatten die Ortsvorſtaͤnde
über die erſtmaligen Geſuche der Wirthe um Er⸗
theilung von Patenten fuͤr abgeſonderte Wein⸗
handelskeller Bericht an die Aemter zu erſtatten ,
welche ſodann die erforderliche hoͤhere Genehmi⸗
gung hierzu einholten .

Durch Reſcript des Großh . Finanzminiſteriums
vom 14 . Juni 1828 . Nr . 3220 werden die Aem⸗
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ter der Einholung dieſer Genehmigung enthoben ,

und die Obereinnehmereien damit beauftragt .

Indem man dieſes zur oͤffentlichen Kenntniß

bringt , wird zur Erzielung der erforderlichen

Gleichfoͤrmigkeit und Beſeitigung von Nachholun⸗

gen . Folgendes . verfügt :

1 ) Die Ortsvorſtaͤnde haben in dem an die

Obereinnehmerei zu erſtattenden Bericht zu bez

merfen :
i

a ) den Vor - und Zunamen des Wirths , das

Schild und die Hausnummer des Wirths⸗

hauſes ;

b ) Borz und Zunamen und Gewerb des Eigen—⸗

thuͤmers desjenigen Hauſes , unter welchem

der abgeſonderte Patentkeller etablirt wer⸗

den ſoll ;
c ) die ohngefaͤhre Entfernung des vorgeſchlage⸗

nen Kellers zum naͤchſten Eingang in das

Wirthshaus oder den Wirthskeller , in Schrit⸗

ten angegeben , mit Bezeichnung auf wie viel

Schritte der Weintransport uͤber die oͤffent⸗

liche Straße gehen muß , und ob keine ſon⸗

ſtige Verbindung ſtatt hat .

2 ) Die Ortsvorſtaͤnde haben dieſen Bericht ,

welchem das Geſuch des Wirthes anzuſchließen

iſt , dem Acciſor zuzuſtellen , welcher darunter

bemerkt , ob auch ſeiner Seits gegen die Verwil⸗

ligung kein Anſtand obwaltet , ſodann alles der

Obereinnehmerei überſendet , auf deren Vorlage
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die geeignete Reſolution von hieraus ergehen
wird .

3 ) Die Obereinnehmereien haben ihrem Bericht

beizufuͤgen, ob fich der Wirth noch feine Bolz ,
Accis - und Ohmgeldsdefraudation von Wein zu

Schulden kommen ließ , und der Ertheilung des

Patents ſonſt nichts im Weg ſteht , ſodann von

der Genehmigung , wenn ſolche ertheilt wird ,

ſowohl den Ortsvorſtand als den Aceiſor ſchrift —⸗

lich in Kenntniß zu ſetzen , und zwar jeden bez

ſonders unter Bezeichnung von Datum und Num⸗

mer der Genehmigung und des Kellers , fuͤr wel

chen ſie ertheilt wurde .

4 ) Bevor die Genehmigung von hieraus wirk⸗ —

lich ertheilt iſt , darf das Patent von dem Orts —

vorſtand nicht ausgefertigt und der in Vorſchlag

gebrachte Keller von dem Acciſor auf keine Weiſe

als ein Patentkeller betrachtet werden .

5 ) Die Obereinnehmereien haben ein Regiſter

zu fuͤhren, worin alle derartige jetzt beſtehende

und kuͤnftig etablirt werdende Keller nebſt den

hierauf ſprechenden Konceſſionen verzeichnet ſind .

Hievon iſt dem Aufſichtsperſonale auf Begeh —

ren jederzeit Einſicht zu geben.
Karlsruhe , den 23 . Juli 1828 .

Steuer - Direktion .
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135 .

Nro . 8693 .

Das Weinkonſumtions⸗Averſum von patentiſirten

Weinhaͤndlern , welche zugleich Wirthe ſind ,
betreffend .

In Gemaͤßheit einer hohen Verfuͤgung des Groß⸗
herzoglichen Finanzminiſteriums vom 11 . April
1829 Nro . 2015 — 16 wird die durch dieſſeiti⸗
gen Erlaß vom 21 . Auguſt 1827 Nro . 14227 be⸗

kannt gemachte Verordnung des Großherzoglichen
Finanzminiſteriums vom 4. Auguſt 1827 Nro . 4480

dahin abgeaͤndert , daß weder von den Wirthen ,
welche patentiſirte Wirthſchaftskeller , noch von

jenen ; welche neben ihren Wirthſchaftskellern paz

tentiſirte Weinhandlungskeller im naͤmlichen Orte

beſitzen , das Konſumtions⸗Averſum zu erheben ſey.
Wirthe , welche auſſerhalb ihres Wohnorts Wein⸗

handlungskeller beſitzen , ſind jedoch wie alle an⸗

dere Weinhändler zu betrachten , ſie ſind ruͤckſicht⸗
lich dieſer von Entrichtung des Konſumtions⸗Aver⸗
ſums nicht befreit .

Karlsruhe , den 1. Mai 1829 .

Steuer ⸗Direktion .

136 .

Nro . 8289 — 93 .

Die Ertheilung von Weinhandlungspatenten be⸗

treffend .
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Zur Beſeitigung obwaltender Zweifel wird hie⸗

mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht , daß alle

Perſonen , welche ohne , Wirthe zu ſeyn , Wein —

handlungspatente beſitzen , neben dem patentiſir —
ten Weinhandlungskeller noch andere Keller haben

koͤnnen, hinſichtlich welcher ſie nicht als Wein —

haͤndler , ſondern als Konſumenten oder - Produz

zenten zu behandeln ſind .

Die Obereinnehmereien haben hiernach die Un⸗

tererheber zu inſtruiren .

Karlsruhe , den 28 . April 1829 .

137 .

Nro . 12526 .

Die Behandlung der Weinhandlungspatente bei

Wohnſitzveraͤnderungen der Patentbeſitzer be⸗

treffend .

Das Großherzogliche Finanzminiſterium hat mit⸗

telſt Reſcripts vom 19 . Juni 1830 Nro . 2859

verordnet , daß , wenn Beſitzer von Weinhandlungs⸗
patenten im Laufe des Steuerjahrs ihren Wohn -
ſitz veraͤndern, die gleiche Behandlungsweiſe wie

bei andern Steuerpflichtigen nach Vorſchrift der

Gewerbſteuerordnung in der Art einzutreten habe ,
daß fuͤr den Ort , auf welchen das Patent de⸗

klarirt war , nur die Monate , welche er noch
wirklich Gebrauch davon machte , in Anrechnung ,
der Reſt hingegen in Abgang , und im Ort des
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neuen Wohnſitzes fuͤr den Reſt des Jahres der

Nachtrag an Gewerbſteuer und Acciſeaverſum in

Anſatz gebracht werden ſolle , und daß in dieſen

Faͤllen das fruͤhere Patent einzuziehen , und fuͤr
den neuen Wohnort ein neues Patent auszuſtel⸗
len ſey .

Dieſes wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß —
und Nachachtung bekannt gemacht .

Karlsruhe , den 9. Juli 1830 .

Steuer⸗Direktion .

138 .

Nro . 23,200 .
Die Ertheilung der Weinhandlungspatente betr —

Man ſieht ſich veranlaßt , mit Beziehung auf
die §ö. 14 , 17 und 18 der Finanzminiſterial⸗Ver⸗

ordnung vom 18 . Maͤrz 1816 , V. S . pag . 456 ,

457 und 458 , und die nachgefolgte Verordnung
vom 18 . Oktbr . 1822 , Finanzminiſterial Nro . 8757 ,

V. S . pag . 488 darauf aufmerkſam zu machend,
daß die Ortsvorſtaͤnde gehalten ſind , die Verzeich —

niſſe uͤber die von ihnen im Laufe des Monats

November ausgeſtellten Weinhandlungspatente den

Acciſoren auf den 1. Dezember zu uͤbergeben.
Die Acciſoren haben dieſe Verzeichniſſe , wenn

ſie ſolche auf den feſtgeſetzten Termin nicht ſo⸗
gleich erhalten ſollten , den Ortsvorſtaͤnden ab —

; zuverlangen , und darauf zu wachen , daß denje⸗
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nigen Weinhaͤndlern , welche erſt nach dem geſetz⸗
lichen Termin ſich erklaͤren , daß ſie den Wein⸗

handel fortſetzen wollen , die im §. 18 der Patent⸗

Verordnung beſtimmten Strafen angeſetzt werden .

Karlsruhe , den 6. Dezember 1833 .

Steuer ⸗Direktion .

139 .

Die Kontrole uͤber die beſonderen Weinhandlungs⸗
keller der Wirthe beteffend .

Das Großherzogliche Finanzminiſterium hat mit

hohem Erlaß vom 23 . Oktober l. J . Nro . 7406

in obigem Betreff folgendes verfügt :
In Betracht , daß ſich bei Berechnung des Wein⸗

abganges in den beſonderen Weinhandlungskel⸗
lern der Wirthe neuerlich verſchiedene Anſtaͤnde

ergeben haben , und zur Vermeidung ſolcher An -

ſtaͤnde fuͤr die Zukunft weitere Vorſchriften noth⸗
wendig geworden ſind ;

In fernerem Betracht , daß die Aufnahme der

Weinvorraͤthe am Jahresſchluß als Grundlage der

Abgangsberechnungen nur dann mit aller Zuver⸗
laͤſſigkeit ſtatt finden kann , wenn die Lagerfaͤſſer
in den beſonderen Weinhandlungskellern der Wirthe
nach dem Landesmaaße geeicht ſind ;

In Erwaͤgung zuletzt , daß im Uebrigen die Kon —

trole , der dieſe Keller unterworfen ſind , forthin
aufs Genaueſte gehandhabt werden muß .
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Wird zur Vervollſtaͤndigung der uͤber die bez

ſonderen Weinhandlungskeller der Wirthe beſte —

henden Verordnungen , namentlich der Verordnung
vom 3. Auguſt 1814 verfuͤgt , was folgt :

1 ) Alle in den beſonderen Weinhandlungskel⸗
lern der Wirthe befindlichen Lagerfaͤſſer muͤſſen

nach dem Landesmaaße geeicht werden .

Fuͤr Keller der Art , zu welchen von nun an

ert Erlaubniß ertheilt wird , hat dieß vor Aus⸗

fertigung des Patents zu geſchehen .

Fuͤr Keller , zu welchen bereits Erlaubniß er⸗

theilt iſt , muß die Eichung vor Ablauf des Steuer⸗

jahrs 18 „ bewirkt ſeyn , widrigenfalls die Er⸗

laubniß mit Ablauf dieſes Termins als erloſchen

zu betrachten iſt .

2 ) Die über Kontrolirung der Weineinlagen
in die beſonderen Weinhandlungskeller der Wirthe ,
uͤber die Weinabfaſſungen aus dieſen Kellern und

uͤber die urkundlichen Weinaufnahmen am Schluſſe

jedes Steuerjahrs beſtehenden Vorſchriften wer⸗

den aufrecht erhalten .

Die Aceiſoren ſind zur puͤnktlichſten Handhabung
derſelben verpflichtet . Nachlaͤſſigkeiten , die ſie ſich
dabei zu Schulden kommen laſſen , werden mit

Ordnungsſtrafen bis zu 15 fl . , und geeigneten
Falls durch Dienſtentlaſſung geahndet .

3 ) Nach der urkundlichen Aufnahme am Jahres⸗

ſchluß iſt die Abgangsberechnung aufzuſtellen . Hier⸗
bei wird , vom erſten Monat des verfloſſenen
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Steuerjahrs an , erſt der Vorrath berechnet, wie er

nach dem Kontrolregiſter am Schluſſe jedes der

zwoͤlf Monate beſtanden hat , ſofort aus der Summe

des Vorraths der zwoͤlf Monate der Durchſchnitt

gezogen und von dieſem als dem mittlerem Vor⸗

rath im Jahr der Abgang mit 6 Prozent beſtimmt .

4 ) Betraͤgt das wirkliche Deficit mehr als der

hiernach beſtimmte Abgang , ſo iſt von dem Mehr -

betrage die Acciſe und das Ohmgeld zu erheben .

Da jedoch , wo die Einlagen ausſchließlich oder

groͤßtentheils in neuem Wein beſtanden , und deß⸗

halb ein mehr als gewoͤhnlicher Abgang ſehr wahr⸗

ſcheinlich iſt , iſt die Großherzogliche Steuerdirek —

tion ermächtigt , den geſetzlichen Abgang fuͤr den

betreffenden beſonderen Fall nach vorgaͤngiger ge —

nauer Erwaͤgung aller hierauf einwirkenden Ver⸗

haͤltniſſe bis auf 10 Prozent zu erhoͤhen , und nur

von dem hiernach noch verbleibenden Mehrbetrage
des Deficits die Steuer zu berechnen .

5 ) Zeigt ſich bei der Vergleichung des Regiſter —
abſchluſſes mit dem durch die Aufnahme vorge —

fundenen Weinvorrathe kein oder ein verhaͤlniß—

maͤßig viel zu geringer Abgang , ſo iſt — da diez

ſes Ergebniß eine heimliche Einlage vermuthen

laͤßt — nach der Verordnung vom 16 . Februar
1833 Nro . 2688 ( Verordnungsblatt Seite 18 ) zu

verfahren .

Auch iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß in
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allen anderen Faͤllen, wo Einlagen oder Abfaſſun⸗

gen ohne vorgaͤngigen Beizug des Aceiſors ſtatt

gehabt haben , die beſtehenden Strafbeſtimmungen

unnachſichtlich in Anwendung kommen .

Karlsruhe , den 23 . Dftober 1837 .

Miniſterium der Finanzen .

Nro . 17,886 .

Von vorſtehender Verfuͤgung werden die Be —

amten und Angeſtellten der Steuerverwaltung zur

ſcachachtung in Kentniß geſetzt .

Karlsruhe , den 31 . Oktober 1837 .

Steuer ⸗Direktion .
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E. Strafbeſtimmungen .

a . Im Allgemeinen .

140 ;

Steuerdirektion v . 27 . Juni 1826 . Nr . 1058 .

I . Saͤmmtlichen Obereinnehmereien iſt durch Gez

nerale zu eroͤffnen: Wenn bei Vergleichung der

Weinkaufregiſter Accisdefraudationen entdeckt wer⸗

den , fo ift den Obereinnehmereiſcribenten , welche

ſolche Maͤngel aufgefunden haben , geftattet , die ,

offtzielle Anzeige davon , gegen Bezug der geſetz⸗
lichen Denunciationsgebuͤhr, zu machen , wenn ſie
es nicht vorziehen , die Denunciation ſo wie die

Gebuͤhr den Gardiſten zu uͤberlaſſen.
Geſchieht die Anzeige durch die Scribenten , ſo

haben dieſelben uͤber jeden einzelnen Defrauda⸗
tionsfall eine beſondere ſchriftliche Denunciation
an die einſchlaͤgige Obereinnehmerei , zur Abgabe
an das Amt , zu uͤbergeben .

II . Hievon wird ſaͤmmtlichen Aemtern Nach⸗
richt gegeben .

141 .

Nro . 750 .

Die Zoll - , Accis - und Ohmgeldsdefraudationen
von Wein betreffend .

Damit die Obereinnehmereien ſtets einen Ue —

14
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berblick haben , welche Wirthe oder Weinhandel

treibende Individuen ihres Bezirks ſchon wegen

Zoll⸗ , Accis - oder Ohmgeldsdefraudationen von

Wein in Unterſuchung waren , werden dieſelben

angewieſen , aus den bei ihnen beruhenden oder

von den betreffenden Aemtern zu requirirenden

Denunciationsregiſtern vom Jahr 1812 anfangend ,

ein namentliches Verzeichniß dieſer Individuen ,

mit Ausnahme der ſchuldlos erkannten , nach Or⸗

ten abgetheilt , aufzuſtellen , und fuͤr die Folge

fortzufuͤhren . 0

Es iſt hierin der Tag , Monat und Jahr der

erfolgten Denunciation , Borz und Zunamen des

Individuums und Gegenſtand der Defraudation

zu bemerken , und eine weitere Kolonne offen zu

laſſen , um darin etwaige Wiederholungen nach⸗

tragen zu koͤnnen .

Den Inſpektoren , Erhebern und Zollaufſehern

iſt auf Begehren die Einſicht und Fertigung von

Auszuͤgen aus dieſem Regiſter zu geſtatten .

Karlsruhe , den 18 . Januar 1828 .

Steuer⸗Direktion .
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b. Big die Steuer - und Kontrol⸗

pklichtigen .
142 .

Acciſe - Ordnung .
§. 24 .

Wenn ein Weinproduzent einem andern Wein⸗

produzenten , der nicht zugleich deklarirter Wein —

haͤndler iſt , im Herbſte Moſt verkauft , ſo iſt er

ſchuldig , dieſes dem Acciſor anzuzeigen , unter⸗

laͤßt er dieſe Anzeige , ſo wird er ebenſo geſtraft ,
wie derjenige Konſument , welcher gekaufte Weine

heimlich einkellert .

§. 100 .

Es uͤbertreten die Weinaccisgeſetze ;
D Wirthe , welche Wein in Keller legen , ohne

vorher die Acciſe bezahlt zu haben .
2 ) Alle, welche Weine zur Selbſtkonſumtion ,

ohne vorher die Acciſe entrichtet zu haben ,
in den Keller laſſen .

§. 101 .

Alle Accisfrevler unter der Nr . 1 und 2 ſind
im erſten Falle mit dem Afachen im Iten mit dem

Sfachen , im zten Falle mit dem 12fachen Accis⸗

betrag zu beſtrafen .

Y: 105 .

Mit dem zweifachen Aceisbetrag ſind zu be⸗

Jerram Kuͤfer, welche bei Wirthen und andern

14 *
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Weinaccispflichtigen Wein in den Keller laſſen ,

ohne daß ihnen die Acciſezeichen vorgewieſen ſind .

Weinhaͤndler und ſonſtige Weinverkaͤufer, welche

den Preis um ein , oder um mehrere Stufen ge⸗

ringer , als der Kauf⸗ und Verkauf geſchehen iſt ,

dem Aceiſor der Ladſtaͤtte angeben , nach der Dif —

ferenz des angegebenen und des wirklichen Prei⸗

ſes ; bei jeder Wiederholung wird der unmittel⸗
bar vorher gegangene Grad der Strafe verdoppelt .

§. 107 .

Mit dem einfachen Accisbetrag ſind jedesmal

zu beſtrafen :
ö

1 ) Alle , welche nach Verfluß eines halben Jahrs ,

vom Tage der Publikation Wein in unge⸗

eichten Faͤſſern fuͤhren .

D Die Kuͤfer der Ladſtaͤtten , welche den gela⸗

denen Wein abgehen laffen , ohne daß der

Fuhrmann den vorgeſchriebenen Schein uͤber

bdie Quantitaͤt und den Preis Habe.

3 ) Ebenſo der Fuhrmann ſelbſt , der ohne. einen

ſolchen Schein abfaͤhrt.

LABi iin
Sin⸗Min. ⸗Verordn . v. 16 . Sept . 1842.

Zu den 99 . 101 — 105 der Accisordnung und

§. 15 der Ohmgeldsordnung wird erlaͤutert , daß

neben dem als Strafe angeſetzt werdenden zwei⸗

fachen und reſp . 4 und dfachen Betrag des Ac⸗
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ciſes und reſpe des Ohmgelds jedesmal auch der

einfache Betrag des Acciſes und reſp . des Ohm⸗
geldsbetrags zu erheben ſeye , und der Defrau —
dant dabei die Unterſuchungskoſten noch beſonders
zu entrichten habe.

7 ) Weinhaͤudler dürfen an Perſonen , welche
am nämlichen Orte wohnen , bei 10 Reichsthaler

Strafe keinen Wein abgeben , ehe die Kaͤufer ih⸗
nen das geloͤste Accisdeklarationsbollet mit Accis⸗
zeichen , und wenn dieſelben ebenfalls Weinhänd⸗
ler ſind , ihrWeinhandlungspatent vorgewieſen
haben.

Privatkonſumenten, Aa von TeaM ,
die an ihrem Wohnorte anſaͤßig ſind , Wein kau⸗

fen , ſind daher verbunden , ehe ſie den gekauften
Wein aus dem Keller des Weinhaͤndlers

ieten, i

den Accis zu entrichten .

80 ) Die cgeſetzlichen Vorſchriften k Rra 6 und 7
iind ſaͤmmtlichen Weinhaͤndlern und

nmgſpeziell
bekannt zu machen .

9 ) ad §. 100 der Aceisordnung Nr . 1 und 2
wird erlaͤutert , daß die dem Ortsacciſor zu maz

chende Anzeige uͤber den Empfang accisbarer Weine
vor der Abladung der Faͤſſer und vor Einlaſſung
der Weinfuhren in verſchloſſene Hoͤfe geſchehen
muß , und daß die Abſicht zu defraudiren daher

hergeſtellt iſt , ſo wie der Weinempfaͤnger die Faͤſ⸗
ſer abladen , oder die Weinfuhren in nicht offen
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ſtehende Hoͤfe einfuͤhren ließ , ohne vorher den

Acciſor herbeigerufen zu o

144 .

Fin . Miniſt . v. 29 . Dezember 1812 . Nr 5730 .

Auf die Anfrage , wie jener zu beſtrafen ſey ,

der am naͤmlichen Ort zwei Keller hat , und ohne

Vorwiſſen des Acciſors Wein aus einem Keller

in den andern bringen laͤßt, wurde erwiedert :

„ Wenn ein Privatkonſument aus einem Kel —

ler in den andern bereits veracciste Weine verz

bringt , ſo iſt eigentlich keine Defrandation

vorhanden ; die Strafe trint die Verſaͤumniß

einer geſetzlichen Formalität . Da dieſelbe in

dem Geſetze nicht namentlich ausgedruͤckt it ,

ſo findet nur eine unbeträchtliche Geldbuße ſtatt ,

die dem Ermeſſen desRichters uͤberlaſſen bleibt ,

im Wiederholungsfalle aber zu verſchaͤrfen iſt . “

145 .
Fin . ⸗Miniſt . v. 15 . Maͤrz 1814 . Nr . 1013 .

Die im F. 101 der Accisordnung angeordneten

Gradationen der Strafe ſind nicht von der Zahl

der Defraudationen , ſondern vielmehr von der

Zahl der Straferkenntniſſe abhaͤngig.

——— —
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146 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 28 . Juni 1814 . Nr . 3767 .

Die in der Accisordnung vorgeſchriebene Er —

hoͤhung der Strafe bei Wiederholung der Defrau⸗
dation tritt nur dann ein , wenn die wiederholte

Defraudation dieſelbe Gattung von Accisabgabe
betrifft ; in dieſemFalle jedoch ohne Ruͤckſicht auf
die ſeit der fruͤhern Defraudation umlaufene Zeit .

147 .

Finanzminiſt . Verordn. v. 3. Auguſt 1814 .

Inſtruktion

ꝛc.

Kein Wirth, dem geſtattet worden iſt , neben
ſeinem Wirthſchafskeller einen davon abgeſonder⸗
ten Weinhandlungskeller zu halten , darf in die⸗

ſem Letztern Wein einlegen , oder daraus abfaſſen ,
ohne den Acciſor herbei gerufen zu haben , bei

Strafe von 10 Rthlr . fuͤr den erſten , 20 Rthlr .
fuͤr den zweiten , und je weiteren 10 Fthlr , fuͤr
jeden weitern Contraventionsfall.

Gleiche Strafe trifft die Kuͤfer, welche ſich zu

heimlichen Weineinlagen oder Abfaſſungen gebrau⸗
chen laſſen . Unabhaͤngig von dieſer Strafe ſind
diejenigen Strafen , welche im Artikel 15 der

Ohmgeldsordnung Nr . 1 und 3 ) gegen Wirthe

) Vergleiche Art . II . der
landeshevrlichen

vom
22 . Juni 1826 .
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ausgeſprochen ſind , welche heimlich Wein aus

ihren Weinhandlungskellern in ihre Wirthſchafts⸗
keller verbringen , ſo wie diejenigen Strafen ,

welche die Verordnung vom 16 . Sept . 1812 ge⸗

gen die Weinhaͤndler uͤberhaupt feſtſetzt , die an

accispflichtige Perſonen , die in dem naͤmlichen

Orte wohnen , Wein abgeben , ohne daß ihnen

zuvor die geloͤsten Aceiszeichen vorgewieſen werden .

148 .

Fin . ⸗Miniſt . v. 1. Dezbr . 1814 . Nr . 11768 .

Da die Anfrage gemacht worden : ob und wie

weit es erlaubt ſeyn moͤge, daß Fuhren , welche

mit Wein beladen ſind , zur Nachtzeit in geſchloſ⸗

ſenen Hoͤfen der Gaſtwirthe eingeſtellt werden ;

ſo wird hiermit zur allgemeinen Nachachtung be⸗

kannt gemacht, daß dieſes zwar um mehrere Sicher —⸗

heit willen geſchehen koͤnne , jedoch unter der un -

umgaͤnglichen Bedingung , daß hievon jedesmal

die Anzeige dem Ortsacciſor gemacht werden muͤſſe,
und die Unterlaſſung dieſer Anzeige als Abſicht zu

defraudiren angeſehen und beſtraft werden ſoll .
Die Schuldigkeit der Acciſoren iſt demnaͤchſt , ſich

beſonders durch abermaliges Nachſuchen bei der

Wiederabfuhr zu verlaͤſſigen , daß dergleichen Ein⸗

ſtellungen nicht zu Unterſchleifen mißbraucht werden .
Z3u

dieſer im Regierungsblatt Nr . 17 vom 21 .

September 1814 enthaltenen Kimoun wich erz

laͤutert , daß der Ausdruck :
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ndie Unterlaſſung dieſer Anzeige , als Abſicht
zu defraudiren angeſehen “

nicht von der Strafe zu 25 fl . von unkontrolir —⸗

ter Abladung eingefuͤhrten Guts , ( von welcher
im § . 107 Nr . 13 der Zollordnung die Rede iſt )

ſondern von der Strafe des wirklich verſchulde⸗
ten erſten , zweiten ꝛc. Accisfrevels zu verſtehen ,
und bei Wirthen , welche ohne vorgaͤngige An—⸗

zeige beim Acciſor Wein in verſchloſſene Hoͤfe ein⸗

ſtellen laſſen , auch noch auf die Strafe des Aten ,
Aten ꝛc. Ohmgeldfrevels jedesmal zu erkennen ſey .

149 .

Fin . ⸗Miniſt . ⸗Verordn . v. 18 . Maͤrz 1816 . Nr . 3954 .

Die Ertheilung der Weinhandlundspatente betr .

Die durch die Klaſſe des Patents ausgedruͤckte
Groͤße des Weinlagers darf in keinem Zeitpunkt
uͤberſchritten werden , bei Strafe der Afachen jaͤhr⸗
lichen Steuer , welche nach dem wirklichenWein⸗
lager weiter zu entrichten geweſen waͤre.

NI

EELU

Wenn ein bereits patentiſtrter Weinhaͤndler erſt

nach dem geſetzlichen Termin erklaͤrt , daß er den

Weinhandel fortſetzen wolle , ſo ſoll der Orts⸗
vorſtand zwar dieſe Deklaration annehmen , und

auch ein Patent ausfertigen , von demſelben aber ,
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wenn die Deklaration noch vor dem Erſcheinen

des Acciſors zur Weinaufnahme ſtatt gefunden ,
eine Strafe von zwei Reichsthalern ; wenn ſie

aber erſt geſchehen , nachdem der Wein ſchon auf⸗

genommen werden wollte , eine Strafe von fuͤnf

Reichsthalern von dem Weinhaͤndler erheben , und

dieſe an das Amt einſenden , welches im letzten

Fall dem Aceiſor einen Drittheil davon auszah⸗
{en . laffen wird .

150 .

Finanz⸗Miniſterium vom 2. Oktober 1824 . Reggs . ⸗

Blatt Nr . 24 . Seite 151 .

Die auf die vierte Accisdefraudation geſetzte Strafe

betreffend . init ;

Hoͤchſter Staatsminiſterial - Entſchließung vom

23 . September d. J . St . ⸗M. ⸗Nro . 1964 gemaͤß ,

wird andurch verordnet :

Art . 1.

Der S. 101 . der Accisordnung , welcher alſo

lautet :
„ Im vierten Defraudationsfalle find die sub 1,

„ 3, 7, 9 und 10 bemerkten Gewerbsleute , denen

„ die vierte Defraudation zu Schuld kommt ,

„ nebſt Erſtattung des einfachen Accisbetrages ,

„ ihres Gewerbes fuͤr alle Zeit verluſtig zu er -

„klaͤren, und wenn auch das Gewerb als ein

„ Realrecht auf dem Hauſe haften ſollte , ſo ſoll
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„ doch deſſen Ausuͤbung auf Lebenszeit des De⸗

„fraudanten ſuſpendirt bleiben⸗

iſt aufgehoben .
Art .

Bei der vierten und = weitern zur Unter⸗

ſuchung gekommenen und erwieſenen Aecisdefrau⸗
dotionen unterliegen die unter Nro . 1, 3 , 7, 9

und 10 deg §. 100 der Accisordnung genannten

Gewerbsleute , neben der Entrichtung des zwan —

zigfachen Betrags des defraudirten Acciſes , einer

Geldſtrafe von Fuͤnfzig bis Ein Hundert fuͤnfzig
Gulden — oder einer buͤrgerlichen Gefaͤngniß⸗
ſtrafe von zwei bis vier Wochen .

151 .

Geſetz v. 14 . Mai 1825 . Reg . ⸗Bl . Nro . 8.

Die Angabe des Perſonalſtandes wegen des Con⸗

ſumtions⸗Averſums der Weinhaͤndler betr.
Art . 4 .

Die unrichtige Angabe des Perſonalſtandes wird

mit dem vierfachen Betrag der Summe beſtraft ,
um welche das Accisaverſum aus dieſem Grund

zu nieder in Anſatz gekommen iſt .

152 .

Fin . ⸗Miniſt . vom 28 . Juni 1825 . Nro . 3638 .

Auf einen Bericht des Stadtamtes Karlsruhe
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vom 10 . d. M . Nro . 6840 die Beſtrafuug der

Weinhaͤndler betreffend , welche Wein an Kaͤufer

im Ort abgeben , ehe das geloͤste Aceiszeichen

vorgewieſen worden , wurde entſchieden : daß die

Verordnung vom 16 . September 1812 §. 7 gang

woͤrtlich zu nehmen ſey , ohne Ruͤckſicht auf die

Aceisdiſtrikte , in welche ein Ort eingetheilt iſt .

153 .

Fin.Miniſt . vom 27 . Mai 1826 .

Die Kontrolirung der Weintransporte wegen des

Weinaccis und Ohmgeldes betreffend .

8. 13 .

10 Wer Wein transportirt , ohne die vorgeſchrie —

bene Urkunde aufweiſen zu koͤnnen , verfaͤllt

in eine Strafe von 1 Reichsthaler und hat
die Koſten zu tragen , welche die Bewaͤhrung

ſeiner Angaben verurſacht ; “)

2 Wer die Preis - oder Freiſcheine , welche von

dem Aceiſor einer andern Station ausgeſtellt

worden ſind , nicht unmittelbar vor der Ein⸗

kellerung des Weines an den Acciſor , oder

den Ausfuhrſchein vor Paſſirung der Aus⸗

gangsſtaͤtte an den Zoller abgibt , wird mit

1 Rthlr . etrat

Hiezu hat das Großherzogl. Finanz⸗Minttetthn DR
dem 2. April 1833 , Nro . 2451 , verkuͤndet , daß dieſe

ì
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154 .

Steuerdirektion v. 7: Septbr . 1827 . Nr . 15211 .

Die Weineinlagen der Wirthe in zur

Herbſtzeit betreffend.
ꝛc.

i3) Gleich nach vollendetem Herbſt ordnet die

Obereinnehmerei eine genaue Aufnahme der

Vorraͤthe, und wo ſich der Fall nicht zur Be⸗

ſtrafung eignet , die Veraceiſung und Verohm⸗
geldung des etwaigen Mehrbetrags der Ein⸗

lage über das deklarirte Quantum an .

4 ) Wenn der Mehrbetrag J des deklarirten
Quantums erreicht , oder uͤberſteigt , ſo ſoll
nach einer Eutſchließung des Großherzogl .
Finanz⸗Miniſteriums vom 23 . Juli 1827 ,
Nro . 4217 neben Nachzahlung der einfachen
Steuer eine Ordnungsſtrafegleich der ein -

fachen Acciſe und Ohmgeld vom ganzen Mehr⸗
betrag eintreten , vorbehaltlich jedoch der Dez

fraudationsſtrafe , wenn durch beſondere Um⸗

ſtaͤnde nachgewieſen wird , daß die unrich⸗
tige Deklaration der Einlage mit

geſchehen .

Beſtimmung fuͤr den Fall nicht anwendbar io, wenn
Wein ohne den vorgeſchriebenen Schein uͤber Preis und
Quantität transportirt wird , da fuͤr dieſen Fall durch
§. 107 Ziff . 3 der Accisordnung eine beſondere Strafe
feſtgeſetzt iſt .
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155 .

; Nro . 7002 .

Die Accis - und Ohmgelds⸗Entrichtung vom Wein

betreffend .

Das Geſetz vom 22 . Juni 1826 Reg . Blatt

yon 1826 , pag 123 und 124 und resp . 7. und

10 . Mai 1828 , Reg. ⸗Blatt von 1828 pag . 81

enthaͤlt folgende Beſtimmungen :

Art . E

Der S 104 der Accisordnung iſt aufgehoben .

Wer ſeinen Wein in eine geringere Accisklaſſe

deklarirt , als er ſchuldig iſt , wird nah $. 101

der Accisordnung

im erſten Fall mit dem 4 fachen

„ zweiten „ „ „ Sfachen

„ dritten „ „ 12 fachen und

„ vierten und allen weiteren Faͤllen mit

dem 20 fachen Betrag der defraudirten Abgabe ,

und iſt der Defraudant ein Wirth oder Wein⸗

ſchankberechtigter , noch neben dieſer letzten Strafe ,

nach der Verordnung vom 23 . September 1824

St . ⸗M. Nro . 1964 , Reg . ⸗Blatt Nro . XXIV . mit

einer Geldſtrafe von 50 bis 150 fl . oder einer

buͤrgerlichen Gefaͤngnißſtrafe von 2 bis 4 Wochen

beſtraft .
Art . II .

Der Art . 15 der Ohmgeldsordnung iſt eben⸗

falls aufgehoben .

1 ) Seder Wirth oder Weinſchankberechtigter ,
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welcher Wein in ſeinen Keller einlegt oder

nur die Faͤſſer abladet , ohne vorher den Ac⸗

ciſor herbeigerufen und das Ohmgeld bezahlt
zu haben , oder der feine fremde Weine nicht
als ſolche , oder inlaͤndiſche und auslaͤndiſche
gewoͤhnliche Weine als Obſtwein angibt ,
unterliegt .

im erſten Fall der 4fachen
„ zweiten „ g8 fachen
„ dritten „ „ 12 fachen
vierten und allen weiteren Faͤllen, neben

dem 20 fachen Betrag des defraudirten Ohmgelds ,
einer Geldſtrafe von 50 bis 150 fl . oder einer

buͤrgerlichen Gefaͤngnißſtrafe von 2bis 4Wochen .
Dieſe Zuſatzſtrafe von 50 bis 150 fl . oder 2

bis 4 Wochen Gefaͤngniß kann jedoch in dem
Fall , wenn die Unterſchlagung des Acciſes und
des Ohmgeldes vom naͤmlichen Quantum Wein

zuſammentrifft , nur einfach erkannt werden .

2 ) Wirthe oder Weinſchankberechtigte , welche
Weine aus ihren patentiſirten abgeſonderten
Weinhandlungskellern in ihre Wirthſchafts⸗
keller oder ihre Wirthſchaftsgebaͤude , oder
in dag Haus eines Dritten bringen, ohne vor⸗

her den Acciſor herbeigerufen und in beiden

erſten Faͤllen Aceis und Ohmgeld bezahlt zu
haben , ſind in dieſen beiden erſten Faͤllen
als Defraudanten des Aceiſes uni Ohmgel⸗
des zu beſtrafen , und verlieren in allen drei
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Faͤllen das Recht zu einem Patent auf einen

abgeſonderten Weinhandlungskeller ſogleich

und fuͤr immer .

Art . III .

Auch Abſchnitt 6 der Verordnung vom 16 . Sep⸗
tember 1812 , Reg . Blatt S . 200 iſt aufgehoben

bis zu den Worten » in volle Anwendung . “

Wer , ohne zur Wirthſchaft oder zum Wein⸗

ſchank berechtigt zu ſeyn , Wein im Kleinen

verkauft , uͤbertritt dadurch auch die Ohmgelds⸗

geſetze , und unterliegt den Strafen , welche oben

in Art . II . Ziff . 1 feſtgeſetzt worden . Niemals

ſoll jedoch die Strafe unter 3 fl . und ſofern der

Defraudant ein Kuͤfer iſt , unter 6 fl . betragen .

Dieſe Beſtrafung findet ſtatt , unbeſchadet der

Polizeiſtrafe gegen Ueberſchreitung der Gewerbs⸗

befugniſſe und Winkelwirthſchaften .

156 .

Nro . 7415 .

Die Transportſcheine fuͤr inländiſchenWein be⸗

treffend .

Wer inlaͤndiſchen Weinum Abnehmer dafuͤr

zu ſuchen , ohne Begleitung eines Transportſcheines

verfuͤhrt , oder die Ruͤcklieferung deſſelben in der

vorgeſchriebenen Friſt unterlaͤßt , verfaͤllt wegen

Auſſerachtlaſſung dieſer Kontrolvorſchrift in eine
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Warnungsſtrafe von 1 Reichsthaler , vorbehalt —

lich der Mithaftung fuͤr die Accis - und Ohm⸗

geldsſchuldigkeit des betreffenden Weinquantums .

Karlsruhe , den 30 . Mai 1828 .

Steuer⸗Direktion .

157 .

Nro . 17920 .

Unbefugten Wein⸗ und Bierſchank betreffend .

Das Großh . Miniſterium des Innern hat un⸗

term 3. Oktober 1828 ( Reg . - Blatt Nro . XXII . )

folgende Verfuͤgung erlaſſen :

Die Verordnung vom 18 . November 1812 ( Reg . ⸗

Blatt Nr . 35 . ) wornach der unbefugte Wein⸗

und Bierſchank , das erſtemal mit Konfiskation
des noch im Faſſe befindlichen Wein⸗ oder Bier⸗

vorraths , von welchem das abgegebene Getraͤnk

ausgezapft wird , das zweitemal neben der Kon⸗

fiskation , und zwar in Staͤdten mit 50 fl. und

in Doͤrfern mit 25 fl . beſtraft werden ſolle , wird

andurch dahin abgeaͤndert , daß jeder , der unbe —⸗

fugter Weiſe Bier oder Wein ausſchenkt , je nach

der Dauer und Bedeutenheit des nachgewieſenen
heimlichen Ausſchanks , im erſten Fall in eine po⸗

lizeiliche Strafe von 5 — 20 fl . , im zweiten und

jeden weitern Fall aber in eine Strafe von 20 —

50 fl . verfällt werden ſoll , vorbehaltlich der auf

15
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Die Verletzung der Acciſe und des Ohmgelds ge —

ſetzten beſondern Strafen .

Dieſe Beſtimmung wird andurch zur Kenntniß

des Erhebungs - und Aufſichtsperſonals gebracht .

Karlsruhe , den 7. November 1828 .

Steuer⸗Direktion .

158 .
Verordnung .

Die Kontrolirung ein - , aus - und durchgehender

Weintransporte betreffend .

ꝛc.

S. 8.

Wer Wein transportirt , ohne die vorgeſchrie —
bene Urkunde erhoben zu haben , verfaͤllt nad S. 107

Satz 3 der Accisordnung , und wer Wein in un⸗

geeichten Faͤſſern fuͤhrt , nach §. 107 . Satz 1 der

Accisordnung in eine , dem einfachen Aceisbetrag

gleichkommende Strafe .

Wer die vorgeſchriebene Urkunde zwar erhoben ,
aber auf dem Transporte nicht bei ſich hat , wird

mit 1 fl . 30 kr . beſtraft .

Wer Wein im Lande einkellert , ohne dem Ae —

ciſor des Einkellerungsortes den Transportſchein

unmittelbar vor der Einlage abgegeben zu haben ,

verfaͤllt — ſofern nicht nach den Steuergeſetzen

die Defraudationsſtrafe verwirkt iſt — gleichfalls
in eine Strafe von 1 fl . 30 kr .
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Ebenſo , wer Wein durch - oder ausfuͤhrt , ohne
dem Acciſor des letzten badiſchen Ortes den Trans —

port - oder Ausfuhrſchein unmittelbar vor der

Ausfuhr abgegeben zu haben .
Karlsruhe , den 27 . Januar 1837 .

Steuer⸗Direktion .

C. Gegen die Accitoren .

159 .

Acciſeordnung vom 4. Januar 1812 .

§. 106 .

Wenn den Acciſoren der Ladſtaͤtte eine Nach⸗
laͤſſigkeit in Erforſchung des wahren Kaufpreiſes

zu Laſt faͤllt, und daraus eine Unrichtigkeit in

ihrer Preisbeſcheinigung hervorgeht , 3 bis 5 fl .
Strafe .

160 .

Finanzminiſterium vom 22 . Januar 1822 .

Die Fuͤhrung beſonderer Regiſter uͤber die Wein —

kaufspreisatteſtate , und Vergleichung derſel⸗
ben mit den Accismanualien .

IV . Strafbeſtimmungen .
Nrt . 12 .

Die Acciſoren , welche ſich eine Nachlaͤſſigkeit
oder Unrichtigkeit in der Fuͤhrung der vorgeſchrie —

15 *
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benen Regiſter zur Schuld kommen laſſen , wer⸗

den , wenn auch keine andere Gefaͤhrde dabei er⸗

ſcheint , mit einer Strafe von 1 Reichsthaler fuͤr

jeden einzelnen Fall belegt .

Art . 13 .

Die Haͤlfte dieſer Strafe trifft die Oberein⸗

nehmer, welche die vorgeſchriebene Vergleichung

der Regiſter mit den Manualien vernachlaͤſſigen.

V. Zuweiſung der Strafen .

Art . 14 .

Die in den Artikeln 12 und 13 erwaͤhnten Stra⸗

fen find den Obereinnehmern und ihren Gehuͤl⸗
fen oder den Reviſoren zuzuweiſen , je nachdem

die Unrichtigkeiten von dieſen oder jenen entdeckt

worden ſind .
Art . 15 . {

Von den Defraudationsſtrafen, welche durch

die Entdeckungen der Obereinnehmereien oder Kreis⸗

reviſionen erkannt wurden , iſt die geſetzliche An —

zeigegebuͤhr in der Art zu vertheilen , daß das

Obereinnehmerei - oder Reviſionsperſonal stel

und der Acciſor , der den Eintrag fertigte , stet

davon zu beziehen hat .

161 .

Finanzminiſterium v. 27 . Mai 1826 .

Die Kontrolirung der Weintransporte betr —

ꝛc.
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§. 13 . Ziff . 3.

Der Aceiſor , der im Einziehen der Transport -

urkunden , oder in der Fuͤhrung ſeiner Regiſter

nachlaͤſſig oder unordentlich erfunden wird , oder

welcher die Urkunden nicht vorſchriftmaͤßig und

puͤnktlich ausſtellt , verfaͤllt fuͤr jeden einzelnen

Fall in eine Strafe von 1 bis 5 Reichsthaler .

162 .

Nro . 3101 .

Den Weinverkauf im Kleinen betr .

Man hat ſchon oͤfters die Bemerkung gemacht ,

daß Weine von hierzu nicht berechtigten Indivi —
duen im Kleinen verkauft und dieſe hierwegen in

Strafe genommen wurden , waͤhrend von Seiten

der Acciſoren Preisſcheine fuͤr die verkauften Quan⸗

titaͤten abgegeben waren .

Saͤmmtliche Acciſoren werden ateti für
die Folge bei 1 Reichsthaler Strafe , feine Preisz
ſcheine mehr in derartigen Faͤllen abzugeben , die

Verkaͤufer vielmehr bei erfolgender Anmeldung
ſogleich auf das beſtehende Verbot des Detail —

verkaufs aufmerkſam zu machen und vor Auh
zu warnen .

Karlsruhe , den 7. Maͤrz 1828 .

Steuer ⸗Direktion .
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163 .

Nro . 3633 .

Dic mit den Wirthſchaftskellern zu nahe verbun —

denen Privatkeller betreffend .

Das Großh . Finanzminiſterium hat unter dem

6. Oktober 1820 . Nr . 8984 Folgendes verordnet :

Der Weinhaͤndler , der Weinproduzent , der

Konſument , welche Wein in einen innerhalb ei —

nes Wirthſchaftsgebaͤudes gelegenen Keller lagern ,

haben von dieſem Wein Accis und Ohmgeld zu

entrichten .

Cin Patent , auf ceinen forhen Keller faun ih-
nen nur unter den naͤmlichen Bedingungen , als

dem Wirthe ſelbſt , ertheilt werden .

Dieſe nicht allerwaͤrts verkuͤndete Verordnung

wird in Gemaͤßheit einer Entſchließung des Großh .

Finanzminiſteriums vom 26 . Febr . 1828 . Nr. 1029

nachtraͤglich zur allgemeinen Kenntniß gebracht ,
und den Acciſoren die genaue Beachtung derſel -⸗

ben, bei Vermeidung einer dienſtpolizeilichen Strafe

von 1 bis 5 Reichsthalern , abgeſehen von der

den Weinejgenthuͤmer treffenden Defraudations —

ſtrafe , beſonders eingeſchaͤrft .

Kaklskühs , den 18 . Maͤrz 1828 .

Steuer⸗Direktion .
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164 .

Steuerdirektion v. 23 . Mai 1828 . Nr . 7002 .

Die Accis - und
Ohngeldsentrichtung vom Wein

betreffend .

Art . III .
Wird den Acciſoren bei Strafe von 5 bis 10

Reichsthalern und Schaͤrfung auf den Wiederho⸗
lungsfall aufgegeben , die ſchon durch fruͤhere Ge —

ſetze verboten geweſenen Einlagen von Weinen in

die Wirthſchaftskeller , oder auch nur die Abla —

dung der Faͤſſer, ohne daß vorher die Aufnahme
geſchehen , die Abgabe erhoben , und die Quittung
ausgefolgt waͤre, nicht zu geſtatten , die gegen
den Art . II . handelnden Wirthe vielmehr , ohne
ihrerſeits die Steuer nachträglich antepro
Tae zur Beſtrafung anzuzeigen .

165 .
Nro . 6033 .

Die durch die Weinhaͤndler veranlaßten Accis —

und Ohmgeldsdefraudationen betr .

Die Acciſoren haben bei 5 Reichsthaler Strafe
den Weineinlagen der Wirthe ununterbrochen bei —

zuwohnen , und ſollen , ſoweit es ihre uͤbrigenDienſt—
verrichtungen geſtatten , auch den Einlagen in

Privatpatentkellern ununterbrochen beiwohnen ,
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um ſich zu uͤberzeugen, daß der Wein wirklich

in den angegebenen Patentkeller gekommen iſt .

Karlsruhe , den 28 . Maͤrz 1829 .

Steuer⸗Direktion .

166 .

Dic Kontrole . iber die beſonderen Weinhandlungs⸗

feler der Wirthe betreffend .

Die úber Kontrolirung der Weineinlagen in

die beſonderen Weinhandlungskeller der Wirthe

uͤber die Weinabfaſſungen aus dieſen Kellern und

uͤber die urkundlichen Weinaufnahmen am Schluſſe

jedes Steuerjahrs beſtehenden Vorſchriften wer⸗

den aufrecht erhalten .

Die Acciſoren ſind zur puͤnktlichſten Handha⸗
bung derſelben verpflichtet . Nachlaͤſſigkeiten , die

ſie ſich dabei zu Schulden kommen laſſen , werden

mit Ordnungsſtrafen bis zu 15 fl . und geeigne —

ten Falls durch Dienſtentlaſſung geahndet .

Karlsruhe , den 23 . Ofrober 1837 .

Miniſterium der Finanzen .

—— —eae —
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Formular a .

Obereinnehmerei Karlsruhe . Accisamt Karlsruhe III.
berzeic hniss

der Ohmgeldsſchuldigkeit der Wirthe von ihren Weineinlagen vom Herbſt bis Weihnachten des Rechnungsjahrs 187o :1.
5,

92,
3. 4

Accis⸗ Monat
Quantum ;

SchuldigesManuals⸗ und
der a Bemerkungen .Nro. tamen der Wirthe . Einlagen.

INeue Maas , fl . kr . |
September .

Kaiſerwirth Hemberle4

Waldhornwirth Bachmaier ,
9 Rothhauswirth Dollatſcheck . . . .

| 18 Kaiſerwirth Hemberle
AJ 1 t

t

Summa —:

j
October .

A
wE

16
i CORS|





Formular b.

Obereinnehmerei Karlsruhe .

Aceisamt Karlsruhe II .

Hebregifter

der Ohmgeldsſchuldigkeiten der Wirthe vom Herbſt 1837

17



(SiF 8 9

|

2, 4, + t t
OENE EE EEES E E EEEE ER

g Schuldigkeit vom Monat Zahlung
o
Z : — uuoaa

z
Namen der Wirthe . September. October .

2 October , Demoer oumme k mr a l am

Kaiſerwirth Hemberle

Waldhornwirth Bachmeier

Rothhauswirth Dollatſcheck

2C,

kr . fl . kr .

Betrag . f Nro . | Betrag .



—
237 —

10. 11. 1% 13 . 14. 15. 16; 17.
TEPE —

im Monat i ;

i

: November , Dezember. Januar . Februar . Maͤrz. April.
5

\ NR eft
Aan eA — —— A —

Man. J Man . Man ; | A
Mo

umme ,
Aes | Betrag] 2

ane
o Betrag. R: Betrag. Na | Betrag. Sor | Betrag T

og
o [Betrag i

fl . kr . fl . | fr . fl . kr . fl . kr . fl . kr. fl . kt . fl. kr . fl . kr .

17 *
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Formular c.

Obereinnehmerei Karlsruhe .

Nachweiſung der in fruͤheren Monaten und im Monat N . conſtatirten und eingegangenen
von den Weineinlagen im Herbſt 188/o . æ

1 . 2, 3 Å, 5. 6 . T: 8. 9. 10 . 11.

Conltatirte Schuldigkt . ] In Abgang dekretirt . Eingegangen . Manuals⸗Nummern

> saaa ati zagoa 2e zaga ) ze s
ooa

Yecisamt , [ 222S S 3 Q RSR Š š Q Za eF Š g Q im Laufe des Monats

832 Se z sige FE E SaS Fe z eingegangenen Bez

aws 333 5 eeler R El S
aa

a ———————————— ———

fl. kr.] fl . kr.] fl . kr. ] fl . kr. ] fl . kr. ] fl. kr.] fl . kr. ] fl . kr. ] fl . kr

Summa —:

ab die in Abgang defrez '

tirten Poſten . . . —: fl . kr .

und die eingegangenen
DEVANE ARN E fl . kr .

Reſt was noch zu erheben iſt —:

h i .
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; A.

Obereinnehmeri Nummer des Eintrags in dem Accis⸗Manual ÈSOrdnungszahl des Weinabfaſſungs⸗Verzeichniſſes Beilage Nro .
23 8

IEA
4

e °.

l Preis ⸗Schein B
über im Lande gekaufte Weine , welche in Fäſſern transportirt werden .

3 Gt
= . —

= YA
; ; rt nS &Des Käufers Namen | Nro . Preis a h

o 2Xag
des des ( Quantum ) per Weinguan : | i | en $ Š 8

Ober - ; i
tums am Ab- | IS | o F QNamen Wohnort einnehmerei Berturers j

Aes > W faſſungsort [ 3K | 32 :
Rs Fao
T 5 Sis .Maas . fl . kr . ] fl . m | jelz; ,

| Dl VsA GSS .l
T a E
Y Te
w | ESE g
W | an

:

M
| 2

E:
à Smer ,

3 | - #55
A — — +
H EDS .
AA Z, S2
an 2 , C -

dafi der oben angegebene Werth des Weins den laufenden Preiſen angemeſſen ſey , beſcheint D z DAS
o a den ten 18 3 Saa: Der Acciſor des Ladorts . 3 | 285 "

N Anmerkungen .
1) Die Faͤſſer muͤſſen geeicht ſeyn , bei Strafe des einfachen Acciſes von bem barin enthaltenen Wein ( Accis⸗Ordnung §. 107 . Nro . . )2 ) Der Fuhrmann muß dieſen Preisſchein waͤhrend des Transports ununterbrochen bei ſich haben , bei gleicher Strafe ( Accis⸗Ordnung §. 107 . Nro . . )3 ) Dieſer Preisſchein muß unmittelbar vor der Einkellerung des Weins an den Acciſor des Einlageorts gegen Beſcheinigung abgegeben werden , beiStrafe von einem Reichsthaler .
4) Der Aceiſor hat fuͤr die Ausfertigung des Preisſcheins von Quantitaͤten zu 4 Ohm neuen Maaſes und daruͤber 4 kr . , unter 4 Ohm 3 kr . von| jedem Kaͤufer zu beziehen .
5) Der Weinverkäufer , welcher den Verkaufspreis zu nieder angibt , wird um den zweifachen Accis von der Differenz beſtraft , welche Strafe bei jederWiederholung verdoppelt wird ( Accis - Ordnung §. 105 , Satz . )



Obereinnehmeri
Ordnungszahl des Weinabfaſſungs⸗ Verzeichniſſes

B.

.

240

Transport : SHein
für inländiſchen , bei der Abfuhr unverkauften Wein .

namen Nro. Quantum Angegebener
und bos des Werth am

Wohnort des abgefuͤhrten [ Abfaſſungs⸗
Eigenthuͤmers [ Faſſes Weins ßjort per Ohm

l Maas . fl . fr ,

ROON S

bap ber oben angegebene Werth des Weins den laufenden Preifen
angemeſſen ſey , beſcheint

S

den ten 183—
Der Acciſor des Ladorts .

Bemerkungen .
1) Gegenwaͤrtiger Schein muß ſtets in Begleitung des

transportirt werdenden Weines ſeyn , bei Strafe des

einfachen Acciſes von demſelben ( Accis - Ordn . §+ 107
Nro . . ) , er muß von dem Transportanten binnen

zweimal vierundzwanzig Stunden nach erfolgter Ruͤck⸗
kunft , und laͤngſtens innerhalb 4 Wochen , vom Tag
der Ausſtellung gegen Beſcheinigung an den Acciſor
des Abfuhrortes abgeliefert werden , bei Strafe von

einem Reichsthaler und vorbehaltlich der Mithaftung

fuͤr die Accis⸗ und Ohmgeldsſchuldigkeit .

2) gür die Ausſtellung gegenwaͤrtigen Scheins iſt bei
Quantitaͤten von 4 Ohm und daruͤber 4 kr . , bei

Quantitaͤten unter 4 Ohm zkr . Gebuͤhr zu entrichten ,

3) Die Faͤſſer muͤſſen geeicht ſeyn , bei Strafe des ein -

fachen Acciſes von dem darin enthaltenen Wein j.
( Aceis⸗Ordnung §. 107 . Nro . . )

Beſcheinigung

uͤber

den

mit

Nro.

...

des

Weinabfaſſungs⸗Verzeichniſſes

von....

verſehenen

Transport⸗Schein

uͤber

...

Maas

Wein,

welker

heute

von

dem.»

++»

abgegeben

worden

ift.

fúr

den

Monat.»

++.
183-

deß

tenn

83
Der

Orts⸗Aceiſor.

Obiger Wein wurde verkauft , wie folgt :

i

Anmerkung . a) Der Weinverkaͤufer , welcher den Verkaufspreis zu nieder angibt , wird um den zweifachen Accis von der Differenz beſtraft , welche

2

kr.

Strafe bei jeder Wiederholung verdoppelt wird ( Aceis⸗Ordnung §. 105 . Sag . )
b) In der Rubrik „ Kontrol “ haben die Acciſoren der Verkaufsorte die Manual - Nümmer , oder , wenn der Wein in Patentkeller kam,

die Buchſtaben P. K. einzutragen .

Vor - und Zunamen , Wohnort ; Verkaufspreis Datum und Unterlchrikt
und Kontrol | Quantum | per ea a

Obereinnehmereibezirk des Kaͤufers Opm Acciſors am Verkaufsort

Maas. fl .
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C.

Verzeichniß
183 dahier abgefaßten Weine und die daruͤber ausgeſtellten Urkunden .

+Obereinnehmere
Aceis⸗Station

uͤber die im Monat *
1. 2 .• 4 . 5. 6 . 7 . 8. a9:

E Qontrol ,
Sbm |f NB. Hier wird entweder die y

Obereinneh —È Tag Accis⸗Manual⸗Nro . des] Uamen Wohnort
erei⸗Bezirk

Uamen Preis| 3 Einkellerungsorts oder die
E

| PBa der
Bemerkung beigeſetzt : desjenigen , derS

Mere z ; per uantumJ geſchehenen
A RE

a
den BeinS | Nbfafung | teferten Preisfhein gez desjenigen , der den, Wein abfaßt abgibt Ohm| T5 machten Bemerkung oder

Ca taut Ausfuhrſchein .
Ì E a
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